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Europäisches Parlament
2019 - 2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2022)0057
Flüchtlinge in Europa: CARE ***I
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. März 
2022 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und der Verordnung (EU) Nr. 
223/2014 in Bezug auf den Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in 
Europa (CARE) (COM(2022)0109 – C9-0057/2022 – 2022/0075(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0109),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 175 Absatz 3 und Artikel 177 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C9-0057/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 23. März 20221,

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. März 2022 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf die Artikel 59 und 163 seiner Geschäftsordnung,

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, seinen Standpunkt dem Rat und der Kommission sowie 

                                               
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2022)0075 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. März 2022 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2022/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013 und (EU) 
Nr. 223/2014 in Bezug auf den Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von 
Flüchtlingen in Europa (CARE) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 175 Absatz 3 und Artikel 177,  

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                
2  Stellungnahme vom 23. März 2022 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die jüngste militärische Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine 

und der anhaltende bewaffnete Konflikt haben die Sicherheitslage in Europa 

grundlegend verändert. Infolge dieser militärischen Aggression erleben die Union 

und insbesondere ihre östlichen Regionen einen erheblichen Zustrom an Menschen. 

Dies verschärft die Herausforderungen für die Volkswirtschaften der 

Mitgliedstaaten, die sich derzeit noch von den Auswirkungen der COVID-19-

Pandemie erholen.  

(2) Die Mitgliedstaaten können bereits jetzt im Rahmen ihrer kohäsionspolitischen 

Programme aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des 

Europäischen Sozialfonds (ESF) ein breites Spektrum an Investitionen zur 

Bewältigung der Migrationsherausforderungen finanzieren, auch aus zusätzlichen 

Mitteln, die als Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas 

(REACT-EU) bereitgestellt wurden, um die Krisenbewältigung im Zusammenhang 

mit der COVID-19-Pandemie und ihren sozialen Folgen zu fördern und eine grüne, 

digitale und stabile Erholung der Wirtschaft vorzubereiten. Maßnahmen können 

Investitionen in den Bereichen soziale Inklusion, Gesundheit, Bildung, 

Beschäftigung, Wohnen und Kinderbetreuung umfassen, wie Investitionen in die 

Infrastruktur, die Sanierung benachteiligter städtischer Gebiete, Maßnahmen zur 

Verringerung der räumlichen Isolation und der Bildungsisolation von Migranten, 

und in Unternehmensgründungen. Die Mitgliedstaaten können verbleibende Mittel 

innerhalb ihrer Programme umschichten, um diese Migrationsherausforderungen zu 

bewältigen. Darüber hinaus kann der Europäische Hilfsfonds für die am stärksten 

benachteiligten Personen (FEAD) dafür herangezogen werden, Nahrungsmittel und 

materielle Basisunterstützung für Personen einschließlich Drittstaatsangehörigen 

bereitzustellen, die von der militärischen Aggression der Russischen Föderation 

betroffen sind. 
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(3) Während bei den im Rahmen von REACT-EU bereitgestellten zusätzlichen Mittel 

bereits eine gewisse Flexibilität bei den Durchführungsbestimmungen vorhanden ist, 

muss die Nutzung der EFRE-, ESF- und FEAD-Mittel aus dem Mehrjährigen 

Finanzrahmen 2014–2020 flexibler gestaltet werden. Angesichts der Dringlichkeit, 

die Migrationsherausforderungen infolge der militärischen Aggression der 

Russischen Föderation gegen die Ukraine anzugehen, sollten Ausgaben für 

Vorhaben zur Bewältigung dieser Herausforderungen ab dem Datum des Beginns 

dieser militärischen Aggression förderfähig sein. Darüber hinaus sollte die 

Flexibilität bei der Nutzung des EFRE und des ESF für derartige Vorhaben erhöht 

werden, damit die im Rahmen der Programme verfügbaren Mittel rasch eingesetzt 

werden können, sofern das jeweilige Vorhaben mit dem gegebenenfalls geänderten 

operationellen Programm in Einklang steht. Diese Flexibilität sollte zusätzlich zu 

den Möglichkeiten für die bereits vorgesehene ergänzende Finanzierung von 

Maßnahmen gewährt werden. Darüber hinaus sollten die Modalitäten für die 

Berichterstattung über die Teilnehmerdaten an diesen Vorhaben vereinfacht werden.  

(4) Um sicherzustellen, dass betroffene Personen unverzüglich Unterstützung aus dem 

FEAD erhalten können, sollte es den Mitgliedstaaten gestattet werden, bestimmte 

Aspekte der aus dem FEAD unterstützten operationellen Programme zu ändern, 

ohne dass hierfür ein Beschluss der Kommission erforderlich ist. 
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(5) Die kohäsionspolitische Unterstützung sollte insbesondere die im Rahmen des Asyl-, 

Migrations- und Integrationsfonds finanzierten Maßnahmen ergänzen und so die 

Wirkung der verfügbaren Mittel maximieren.  

(6) Die Mitgliedstaaten sind auf beispiellose Weise von den Folgen der COVID-19-

Pandemie betroffen. Die Gesamtauswirkungen dieser Pandemie bestanden darin, 

aufgrund des plötzlichen und erheblichen Anstiegs der öffentlichen Investitionen in 

die Gesundheitssysteme und andere Wirtschaftszweige eine enorme Belastung für 

die Haushalte der Mitgliedstaaten darzustellen. Damit ist auch die Gefahr 

verbunden, dass die Unterstützung für die am stärksten benachteiligten Personen 

nicht geleistet werden kann. Dadurch kam es zu einer Ausnahmesituation, die 

besondere Maßnahmen erforderte.  
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(7) Als Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch wurden die Verordnungen (EU) 

Nr. 1301/20134 und (EU) Nr. 1303/20135 des Europäischen Parlaments und des 

Rates durch die Verordnung (EU) 2020/460 des Europäischen Parlaments und des 

Rates6 geändert, um eine größere Flexibilität bei der Durchführung von aus dem 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen 

Sozialfonds (ESF) und dem Kohäsionsfonds (im Folgenden „Fonds“) sowie dem 

Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) unterstützten operationellen 

Programmen zu ermöglichen. In Anbetracht der Verschärfung der schwerwiegenden 

negativen Auswirkungen dieser Krise auf die Volkswirtschaften und Gesellschaften 

der Union wurden beide Verordnungen allerdings durch die Verordnung (EU) 

2020/558 des Europäischen Parlaments und des Rates7 erneut geändert. Um den 

Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die am stärksten benachteiligten Personen 

zu begegnen, wurde darüber hinaus die Verordnung (EU) Nr. 223/2014 des 

                                                
4 Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit 
besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S. 289). 

5 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und 
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320). 

6 Verordnung (EU) 2020/460 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. März 2020 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1301/2013, (EU) 
Nr. 1303/2013 und (EU) Nr. 508/2014 im Hinblick auf besondere Maßnahmen zur 
Mobilisierung von Investitionen in die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten und 
in andere Sektoren von deren Volkswirtschaften zur Bewältigung des COVID-19-
Ausbruchs (Investitionsinitiative zur Bewältigung der Coronavirus-Krise) (ABl. 
L 99 vom 31.3.2020, S. 5).  

7 Verordnung (EU) 2020/558 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2020 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1301/2013 und (EU) 
Nr. 1303/2013 im Hinblick auf spezifische Maßnahmen zur Einführung einer 
außerordentlichen Flexibilität beim Einsatz der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds als Reaktion auf den COVID-19-Ausbruch (ABl. L 130 vom 
24.4.2020, S. 1). 
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Europäischen Parlaments und des Rates8 durch die Verordnung (EU) 2020/559 des 

Europäischen Parlaments und des Rates9 geändert, um besondere Maßnahmen für 

den FEAD zur Bewältigung des Ausbruchs von COVID-19 einzuführen. Durch 

diese Änderungen wurde den Mitgliedstaaten eine außerordentliche zusätzliche 

Flexibilität eingeräumt, um sie so in die Lage zu versetzen, sich auf die notwendige 

Reaktion auf die beispiellose Krise zu konzentrieren; im Hinblick auf eine rasche 

Reaktion auf diese Krise wurden hierfür die Möglichkeiten ausgeweitet, nicht in 

Anspruch genommene Unterstützung aus den Fonds zu mobilisieren, und die 

Verfahrensanforderungen im Zusammenhang mit Programmdurchführung 

vereinfacht. Mit einer weiteren Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

durch die Verordnung (EU) 2020/2221 des Europäischen Parlaments und des Rates10 

wurden erhebliche zusätzliche Mittel als REACT-EU bereitgestellt, um die 

Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihren 

sozialen Folgen und die Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung 

der Wirtschaft zu unterstützen. Als Teil desselben Pakets wurde die Verordnung 

(EU) Nr. 223/2014 außerdem durch die Verordnung (EU) 2021/177 des 

Europäischen Parlaments und des Rates11 geändert, um den Mitgliedstaaten die 

Mobilisierung dieser zusätzlichen Mittel für die am stärksten benachteiligten 

Personen im Rahmen der Durchführung des FEAD zu ermöglichen. 

                                                
8 Verordnung (EU) Nr. 223/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2014 zum Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten 
Personen (ABl. L 72 vom 12.3.2014, S. 1).  

9 Verordnung (EU) 2020/559 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 223/2014 zur Einführung 
besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs von COVID-19 (ABl. 
L 130 vom 24.4.2020, S. 7).  

10 Verordnung (EU) 2020/2221 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 in Bezug auf 
zusätzliche Mittel und Durchführungsbestimmungen zur Unterstützung der 
Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihrer 
sozialen Folgen und der Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung 
der Wirtschaft (REACT-EU) (ABl. L 437 vom 28.12.2020, S. 30). 

11 Verordnung (EU) 2021/177 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. Februar 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 223/2014 in Bezug auf die 
Einführung spezifischer Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise im Zusammenhang 
mit dem COVID-19-Ausbruch (ABl. L 53 vom 16.2.2021, S. 1). 
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(8) Die Flexibilitätsmöglichkeiten und die zusätzlichen Mittel für den 

Programmplanungszeitraum 2014–2020 haben den Mitgliedstaaten bei ihren 

Krisenreaktions- und Aufbaubemühungen zwar geholfen; das Auftreten neuer 

Coronavirus-Varianten, insbesondere der Omikron-Variante, sowie die umfassende 

Verschärfung der Beschränkungen im letzten Quartal 2021 beeinträchtigten die 

Volkswirtschaften und Gesellschaften der Mitgliedstaaten jedoch weiterhin massiv 

und behinderten die normale Umsetzung der kohäsionspolitischen Programme und 

der aus dem FEAD unterstützten Programme. Die jüngste militärische Aggression 

der Russischen Föderation und die daraus resultierenden Migrationsströme haben 

diese Auswirkungen verschärft und könnten die Erholung der Wirtschaft der Union 

weiter untergraben. Im Einklang mit der in der Verordnung (EU) 2020/558 

vorgesehenen Möglichkeit sollte daher eine der durch jene Verordnung eingeführten 

Maßnahmen ausnahmsweise verlängert werden, und zwar die Möglichkeit der 

Anwendung eines Kofinanzierungssatzes von 100 % für das Geschäftsjahr 2020–

2021 auf das folgende Geschäftsjahr.  

(9) Um die durch die Reaktion auf die Krisensituation entstandene Belastung der 

öffentlichen Haushalte zu verringern, die Programmdurchführung zu beschleunigen 

und die für die Erholung der Regionen erforderlichen Investitionen zu ermöglichen, 

sollte den Mitgliedstaaten daher ausnahmsweise die Möglichkeit eingeräumt 

werden, bei einem aus dem EFRE, dem ESF, dem Kohäsionsfonds oder dem FEAD 

unterstützten Programm auch für das Geschäftsjahr 2021–2022 einen 

Kofinanzierungssatz von 100 % anzuwenden. 
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(10) Um die Obergrenzen der Mittel für Zahlungen des Mehrjährigen Finanzrahmens für 

2022 und 2023 einzuhalten, sollte für diese Jahre eine Obergrenze für Zahlungen 

festgelegt werden, die sich aus der Anwendung des Kofinanzierungssatzes von 

100 % im Rahmen des EFRE, des Kohäsionsfonds oder des ESF ergibt. Zahlungen, 

die aufgrund der Anwendung dieser Obergrenzen nicht getätigt werden können, 

sollten von der Kommission vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Mittel so bald wie 

möglich geleistet werden, und zwar entweder im Zuge der Annahme der 

Rechnungslegung oder durch spätere Zahlungen. Solche Zahlungsverzögerungen 

sollten weder die Annahme der Rechnungslegung beeinträchtigen noch andere 

Auswirkungen haben. 

(11) Da sich die Anwendung eines Kofinanzierungssatzes von 100 % nicht wesentlich 

auf den Inhalt der operationellen Programme selbst auswirkt, sollte dieser rasch 

angewandt werden können, ohne dass hierfür ein Beschluss der Kommission zur 

Genehmigung der Änderung der Finanztabellen des operationellen Programms durch 

die Mitgliedstaaten notwendig ist. Der Mitgliedstaat sollte jedoch die überarbeiteten 

Finanztabellen vor Einreichung des abschließenden Zahlungsantrags für das 

Geschäftsjahr übermitteln. Potenzielle Folgeänderungen, einschließlich der Werte 

der Indikatoren, können im Rahmen einer späteren Programmänderung nach Ablauf 

des Geschäftsjahres vorgenommen werden.  
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(12) Da das Ziel der vorliegenden Verordnung, nämlich die Einführung von 

Flexibilitätsmaßnahmen bei der Bereitstellung von Unterstützung aus den Fonds, 

von den Mitgliedstaaten allein nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern 

aufgrund des Umfangs und der Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahme 

besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem 

in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten 

Subsidiaritätsprinzips tätig werden. Entsprechend dem im selben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 

Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(13) Die Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013 und (EU) Nr. 223/2014 sollten daher 

entsprechend geändert werden. 

(14) Wegen der Dringlichkeit, die Migrationsherausforderungen infolge der jüngsten 

militärischen Aggression der Russischen Föderation und die anhaltende Krise im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit infolge der COVID-19-Pandemie zu 

bewältigen, wird es als angemessen angesehen, eine Ausnahme von der 

Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem EUV, dem Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen 

Parlamente in der Europäischen Union vorzusehen. 

(15) Um es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, ihre Programme rechtzeitig zu ändern, 

damit der Kofinanzierungssatz von 100 % für das Geschäftsjahr 2021–2022 in 

Anspruch genommen werden kann, sollte diese Verordnung aus Gründen der 

Dringlichkeit am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 25a wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a) Abweichend von Artikel 60 Absatz 1 und Artikel 120 Absatz 3 Unterabsätze 1 

und 4 kann ein Kofinanzierungssatz von 100 % auf Ausgaben angewandt 

werden, die für das am 1. Juli 2021 beginnende und am 30. Juni 2022 endende 

Geschäftsjahr für mindestens eine Prioritätsachse in einem aus dem EFRE, 

dem ESF oder dem Kohäsionsfonds unterstützten Programm in 

Zahlungsanträgen geltend gemacht werden. 

Abweichend von Artikel 30 Absätze 1 und 2 und Artikel 96 Absatz 10 

erfordert die Anwendung des Kofinanzierungssatzes von 100 % keinen 

Beschluss der Kommission zur Genehmigung einer Programmänderung. Der 

Mitgliedstaat übermittelt der Kommission die überarbeiteten Finanztabellen 

nach Genehmigung durch den Begleitausschuss. Der Kofinanzierungssatz von 

100 % findet nur Anwendung, wenn die Finanztabellen der Kommission 

gemäß Artikel 135 Absatz 2 vor Einreichung des letzten Antrags auf 

Zwischenzahlung für das am 1. Juli 2021 beginnende und am 30. Juni 2022 

endende Geschäftsjahr übermittelt werden. 

Der Gesamtbetrag der zusätzlichen Zahlungen, die sich aus der Anwendung 

des Kofinanzierungssatzes von 100 % ergeben, beläuft sich auf maximal 

5 Mrd. EUR im Jahr 2022 und 1 Mrd. EUR im Jahr 2023. 
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Die Kommission nimmt Zwischenzahlungen vor, indem sie den für die 

betreffenden Prioritätsachsen vor der Mitteilung gemäß Unterabsatz 2 

geltenden Kofinanzierungssatz anwendet. Abweichend von Artikel 135 

Absatz 5 zahlt die Kommission die zusätzlichen Beträge, die sich aus der 

Anwendung des Kofinanzierungssatzes von 100 % ergeben, nach Eingang 

aller letzten Anträge auf Zwischenzahlung für das Geschäftsjahr 2021–2022 

gegebenenfalls anteilig aus, damit die Obergrenzen gemäß Unterabsatz 3 

eingehalten werden.  

Abweichend von Artikel 139 Absatz 7 werden die verbleibenden Beträge, die 

sich aus der Anwendung des Kofinanzierungssatzes von 100 % ergeben und 

die zur Einhaltung der Obergrenzen gemäß Unterabsatz 3 nach der Annahme 

der Rechnungslegung nicht ausgezahlt werden können, im Jahr 2024 oder 

später ausgezahlt.“ 

2. In Artikel 65 Absatz 10 wird folgender Unterabsatz angefügt:  

„Abweichend von Absatz 9 sind Ausgaben für Vorhaben zur Bewältigung der 

Migrationsherausforderungen infolge der militärischen Aggression der Russischen 

Föderation ab dem 24. Februar 2022 förderfähig.“ 
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3. In Artikel 98 wird folgender Absatz angefügt: 

„(4)  Vorhaben zur Bewältigung der Migrationsherausforderungen infolge der 

militärischen Aggression der Russischen Föderation können entweder aus dem 

EFRE oder aus dem ESF auf der Grundlage der für den jeweils anderen Fonds 

geltenden Regeln finanziert werden.  

In solchen Fällen werden diese Vorhaben im Rahmen einer speziellen 

Prioritätsachse des jeweils anderen Fonds geplant, die zu den entsprechenden 

Investitionsprioritäten beiträgt. 

Müssen Daten über Teilnehmer für Vorhaben im Rahmen der in Unterabsatz 2 

genannten speziellen Prioritätsachse gemeldet werden, so beruhen diese Daten 

auf fundierten Schätzungen und beschränken sich auf die Gesamtzahl der 

unterstützten Personen und die Zahl der Kinder unter 18 Jahren. 

Dieser Absatz findet keine Anwendung auf Programme im Rahmen des 

Ziels,Europäische territoriale Zusammenarbeit‘.“  
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Artikel 2 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 223/2014 

Die Verordnung (EU) Nr. 223/2014 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 9 Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die Unterabsätze 1 und 2 gelten auch für die Zwecke der Änderung von Aspekten 

eines operationellen Programms, mit dem die Migrationsherausforderungen infolge 

der militärischen Aggression der Russischen Föderation bewältigt werden sollen.“ 

2. In Artikel 20 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1b) Abweichend von Absatz 1 kann ein Kofinanzierungssatz von 100 % auf die 

Ausgaben angewandt werden, die in Zahlungsanträgen für das am 1. Juli 2021 

beginnende und am 30. Juni 2022 endende Geschäftsjahr geltend gemacht 

werden. 

Abweichend von Artikel 9 Absätze 1, 2 und 3 erfordert die Anwendung des 

Kofinanzierungssatzes von 100 % keinen Beschluss der Kommission zur 

Genehmigung einer Programmänderung. Der Mitgliedstaat übermittelt der 

Kommission die überarbeiteten Finanztabellen, auf die in Anhang I Abschnitt 

5.1 der Muster für das operationelle Programm Bezug genommen wird. Der 

Kofinanzierungssatz von 100 % findet nur Anwendung, wenn die 

Finanztabellen der Kommission gemäß Artikel 45 Absatz 2 vor Einreichung 

des letzten Antrags auf Zwischenzahlung für das am 1. Juli 2021 beginnende 

und am 30. Juni 2022 endende Geschäftsjahr übermittelt werden.“ 
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3. In Artikel 22 Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Abweichend von Unterabsatz 1 sind Ausgaben für Vorhaben zur Bewältigung der 

Migrationsherausforderungen infolge der militärischen Aggression der Russischen 

Föderation ab dem 24. Februar 2022 förderfähig.“ 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019 - 2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2022)0084
Mehr Flexibilität bei der Verwendung der Mittel gemäß den AMIF-
Verordnungen angesichts des Krieges in der Ukraine ***I
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 514/2014 zur Festlegung allgemeiner 
Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Instrument 
für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der 
Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements, (EU) 
Nr. 516/2014 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und (EU) 
2021/1147 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds
(COM(2022)0112 – C9-0056/2022 – 2022/0077(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0112),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 78 Absatz 2, Artikel 79 Absätze 2 und 4, 
Artikel 82 Absatz 1, Artikel 84 und Artikel 87 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0056/2022),

gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. März 2022
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 und 163 seiner Geschäftsordnung,

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;
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3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2022)0077 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. März 2022 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2022/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 514/2014 zur Festlegung 
allgemeiner Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das 
Instrument für die finanzielle Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der 
Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements, (EU) 
Nr. 516/2014 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und 
(EU) 2021/1147 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 78 Absatz 2, Artikel 79 Absätze 2 und 4, Artikel 82 Absatz 1, Artikel 84 und 

Artikel 87 Absatz 2,  

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Invasion der Russischen Föderation in die Ukraine am 24. Februar 2022 hat in 

mehreren Mitgliedstaaten zu einem Massenzustrom von Vertriebenen aus der 

Ukraine geführt. Dadurch entsteht erneut Druck auf die finanziellen Mittel, die den 

Mitgliedstaaten zur Bewältigung dringender Erfordernisse in den Bereichen 

Migration, Grenzverwaltung und Sicherheit zur Verfügung stehen und die angesichts 

der Art und des Ausmaßes der Krise über 2022 hinaus fortbestehen werden.  

(2) Seit dem 1. Januar 2014 wird die Innenpolitik der Union in den Bereichen Migration, 

Grenzverwaltung und Sicherheit durch Mittel aus dem durch die Verordnung (EU) 

Nr. 516/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates1 eingerichteten Asyl-, 

Migrations- und Integrationsfonds und aus dem Fonds für die innere Sicherheit, der 

aus dem durch die Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates2 eingerichteten Instrument für die finanzielle Unterstützung für 

Außengrenzen und Visa und dem durch die Verordnung (EU) Nr. 513/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates3 eingerichteten Instrument für die finanzielle 

Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und 

Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements (im Folgenden „Fonds für 

innere Angelegenheiten 2014-2020“) besteht, unterstützt. 

                                                
1 Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, zur 
Änderung der Entscheidung 2008/381/EG des Rates und zur Aufhebung der 
Entscheidungen Nr. 573/2007/EG und Nr. 575/2007/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und der Entscheidung 2007/435/EG des Rates (ABl. L 150 
vom 20.5.2014, S. 168). 

2 Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung für 
Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 574/2007/EG (ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 143). 

3  Verordnung (EU) Nr. 513/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung der 
polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und 
Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements im Rahmen des Fonds für die 
innere Sicherheit und zur Aufhebung des Beschlusses 2007/125/JI des Rates (ABl. L 
150 vom 20.5.2014, S. 93). 
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(3) Es ist erforderlich, den Durchführungszeitraum der Fonds für innere 

Angelegenheiten 2014-2020 um ein Jahr zu verlängern, um es den Mitgliedstaaten zu 

ermöglichen nicht in Anspruch genommene Beträge aus diesen Programmen in 

vollem Umfang zu nutzen und sie die Durchführung ihrer Programme 

erforderlichenfalls rasch anpassen können, um den unvorhergesehenen 

Herausforderungen infolge der Invasion in die Ukraine zu begegnen. 

(4) Es ist in Bezug auf die Verwendung der zweckgebundenen Mittel gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 516/2014 mehr Flexibilität erforderlich, da es nach der 

genannten Verordnung derzeit nicht möglich ist, nicht verwendete Beträge aus dem 

Programmplanungszeitraum 2014-2020 für Maßnahmen zur Deckung des 

dringenden Bedarfs infolge der Invasion in die Ukraine zu nutzen.  

(5) Die Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

enthält die allgemeinen Vorschriften für die Durchführung der Fonds für innere 

Angelegenheiten 2014-2020, unter anderem im Hinblick auf die Finanzierung der 

Ausgaben und den Durchführungszeitraum. In diesen Vorschriften ist festgelegt, dass 

Ausgaben der Mitgliedstaaten nur förderfähig sind, wenn sie bis spätestens 30. Juni 

2023 ausgezahlt werden und dass der Durchführungszeitraum am 31. Dezember 

2023 endet.  

                                                
1 Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

April 2014 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds und das Instrument für die finanzielle Unterstützung der 
polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und 
Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmanagements (ABl. L 150 vom 20.5.2014, 
S. 112). 
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(6) Im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 gilt seit dem 1. Januar 2021 

ein neues Fondspaket im Bereich Migration und Grenzverwaltung: der neue durch 

die Verordnung (EU) 2021/1147 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

eingerichtete Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, das durch die Verordnung 

(EU) 2021/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates2 eingerichtete 

Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik, und 

der durch die Verordnung (EU) 2021/1149 des Europäischen Parlaments und des 

Rates3 eingerichtete Fonds für die innere Sicherheit, (im Folgenden „Fonds für 

innere Angelegenheiten 2021-2027“). 

(7) Wenngleich die Rechtsvorschriften über die Fonds für innere Angelegenheiten 2021-

2027 am 15. Juli 2021 in Kraft traten und rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 gelten, 

wurden die Programme aller Mitgliedstaaten noch nicht genehmigt.  

                                                
1 Verordnung (EU) 2021/1147 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 

2021 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (ABl. L 251 vom 
15.7.2021, S. 1). 

2 Verordnung (EU) 2021/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 
2021 zur Schaffung eines Instruments für finanzielle Hilfe im Bereich 
Grenzverwaltung und Visumpolitik im Rahmen des Fonds für integrierte 
Grenzverwaltung (ABl. L 251 vom 15.7.2021, S. 48). 

3 Verordnung (EU) 2021/1149 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 
2021 zur Einrichtung des Fonds für die innere Sicherheit (ABl. L 251 vom 
15.7.2021, S. 94). 
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(8) Um bei der Umsetzung der politischen Ziele der Fonds für innere Angelegenheiten 

2014-2020 und 2021-2027 Kontinuität zu gewährleisten und einen reibungslosen 

Übergang zwischen den Programmplanungszeiträumen 2014-2020 und 2021-2027 

zu ermöglichen und dadurch den Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten so 

gering wie möglich zu halten, sind bei der Umsetzung dieser 

Finanzierungsinstrumente gewisse Überschneidungen notwendig. Diese 

Notwendigkeit wird in den Fonds für innere Angelegenheiten 2021-2027 und in der 

Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates1, die die 

rückwirkende Förderfähigkeit der Ausgaben ab dem 1. Januar 2021 gestatten, 

ausdrücklich anerkannt.  

                                                
1 Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. Juni 2021 zur Festlegung der gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den 
Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese 
Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die 
innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich 
Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 
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(9) Trotz der Bestimmungen, die dazu beitragen sollen, die Lücke zwischen den Fonds 

für innere Angelegenheiten 2014-2020 und den Fonds für innere Angelegenheiten 

2021-2027 zu schließen, könnten die Mitgliedstaaten aufgrund der 

Durchführungsfrist für die Fonds für innere Angelegenheiten 2014-2020 und des 

voraussichtlichen Zeitpunkts der Genehmigung der Programme im Rahmen der 

Fonds im Bereich Inneres 2021-2027 einer erheblichen Finanzierungslücke 

gegenüberstehen. Diese Finanzierungslücke könnte aufgrund des zusätzlichen 

Drucks, der sich infolge des massiven Zustroms von Vertriebenen aus der Ukraine 

für die Migrations- und Grenzverwaltung der Mitgliedstaaten ergibt, zu 

Liquiditätsproblemen führen.  

(10) Das Risiko einer beträchtlichen Finanzierungslücke wird dadurch verstärkt, dass bei 

den Fonds im Bereich Inneres 2014-2020 ein kürzerer Zyklus für die Ausführung 

von Haushaltsmitteln (N+2-Regel) gilt als bei anderen Finanzierungsinstrumenten 

der Union im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung, wie beispielsweise den 

Kohäsionsfonds, wo ein längerer Ausführungszeitraum (die N+3-Regel) gilt. Die 

N+3-Regel gilt gemäß der Verordnung (EU) 2021/1060 für die Fonds für innere 

Angelegenheiten 2021-2027. Nach der N+3-Regel muss eine im Jahr N 

vorgenommene Mittelbindung durch vor dem 31. Dezember des Jahres N+3 gestellte 

Vorfinanzierungs- und Zwischenzahlungsanträge im selben Betrag in Anspruch 

genommen werden (Beispiel: Für eine 2014 vorgenommene Mittelbindung müssen 

bis zum 31. Dezember 2017 ihrem gesamten Betrag entsprechende 

Vorfinanzierungs- und Zwischenzahlungsanträge gestellt worden sein). Die 

Mittelbindung des nicht abgedeckten Betrags wird aufgehoben, d.h. der Mitgliedstaat 

verliert diese Finanzmittel.  
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(11) Die verfügbaren Informationen zum Stand der Durchführung seitens der 

Mitgliedstaaten deuten darauf hin, dass ein hohes Risiko besteht, dass bestehende 

Mittelbindungen, die zur Deckung neu aufgetretener Bedürfnisse verwendet werden 

könnten, aufgehoben werden.  Dieses Risiko besteht teils aus Gründen, die sich dem 

Einfluss der Mitgliedstaaten entziehen, beispielsweise Verzögerungen bei der 

Durchführung infolge der COVID-19-Pandemie im Zeitraum 2020-2021. Eine 

Verlängerung der Frist für die Ausführung der Mittel um ein Jahr würde es den 

Mitgliedstaaten ermöglichen, die im Rahmen der Programme 2014-2020 gebundenen 

Mittel in vollem Umfang zu nutzen, um den aktuellen Herausforderungen zu 

begegnen, mit denen sie aufgrund des Krieges in der Ukraine konfrontiert sind.  

(12) In der Verordnung (EU) Nr. 514/2014 wird anerkannt, dass bei Eintreten neuer oder 

unvorhergesehener Umstände auf Initiative der Kommission oder des betreffenden 

Mitgliedstaats ein bereits genehmigtes nationales Programm erneut geprüft und bei 

Bedarf für den restlichen Programmplanungszeitraum geändert werden. Es ist 

angemessen, den Krieg in der Ukraine als „neuen oder unvorhersehbaren Umstand“ 

zu betrachten, der eine erneute Überprüfung und operative Neuausrichtung eines 

Programms unter Berücksichtigung des neuen Bedarfs und der spezifischen Ziele des 

zuvor angenommenen Programms rechtfertigt.  
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(13) Damit die Mitgliedstaaten nicht in Anspruch genommene Beträge im Rahmen der 

Fonds für innere Angelegenheiten 2014-2020 weiterhin nutzen können, ist es 

erforderlich, den Förderzeitraum dieser Fonds um ein Jahr zu verlängern und das 

jeweilige Datum für die Durchführung, die Berichterstattung, die Evaluierung und 

den Abschluss der Programme sowie das jeweilige Datum für die Aufhebung der 

Mittelbindungen entsprechend anzupassen. 

(14) Um die Verlängerung des Förderzeitraums möglichst klar zu fassen, ist es 

notwendig, einen Stichtag festzulegen, bis zu dem die Ausgaben getätigt und 

ausgezahlt werden müssen. 

(15) Mit der Verordnung (EU) 2018/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

wurde die Verordnung (EU) Nr. 516/2014 dahin gehend geändert, dass Mittel, die für 

die Überstellung von Personen, die internationalen Schutz beantragt haben oder 

genießen, bestimmt waren, zugänglich gemacht wurden und für bestimmte andere 

Maßnahmen im Rahmen des nationalen Programms eingesetzt werden können. 

Dieser Grundsatz der Flexibilität muss erweitert werden, damit angesichts neuer oder 

unvorhergesehener Umstände dringender Bedarf gedeckt werden kann und um 

insbesondere neuen Erfordernissen der Mitgliedstaaten im Bereich der Asyl- und 

Migrationsverwaltung infolge der Invasion in die Ukraine Rechnung tragen zu 

können.  

                                                
1 Verordnung (EU) 2018/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur erneuten Bindung der verbleibenden 
Mittel, die zur Unterstützung der Umsetzung der Beschlüsse (EU) 2015/1523 und 
(EU) 2015/1601 des Rates gebunden wurden, oder zur Zuweisung dieser Mittel für 
andere Maßnahmen der nationalen Programme (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 78). 
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(16) Um alle verfügbaren Mittel zu erschließen und zu verhindern, dass Mittel nicht mehr 

in Anspruch genommen werden können, weil die Mittelbindungen der ungenutzten, 

zuvor für spezifische Zwecke gemäß der Verordnung (EU) Nr. 516/2014 bestimmten 

Mittel, darunter Mittel für spezifische Maßnahmen und für das 

Neuansiedlungsprogramm der Union, aufgehoben werden müssen, muss den 

Mitgliedstaaten die Flexibilität eingeräumt werden, diese Mittel ausnahmsweise 

angesichts neuer oder unvorhergesehener Umstände wie jener infolge der Invasion in 

die Ukraine zu nutzen.   

(17) Um die verfügbaren Finanzierungsquellen zur Bewältigung unvorhersehbarer 

künftiger Ereignisse zu erweitern, ist es angezeigt, den Mitgliedstaaten und anderen 

öffentlichen oder privaten Gebern zu gestatten, während des 

Programmplanungszeitraums 2021-2027 zusätzliche finanzielle Beiträge zur Asyl- 

und Migrationsverwaltung in Form externer zweckgebundener Einnahmen zu leisten. 

Diese externen zweckgebundenen Einnahmen sollen einen Beitrag der 

Mitgliedstaaten und anderer öffentlicher oder privater Geber bilden, der speziell der 

Finanzierung bestimmter Ausgabenposten im Rahmen des Asyl-, Migrations- und 

Integrationsfonds für den Zeitraum 2021-2027 dient, und werden es ermöglichen, 

dass für einen Krisenfall, wie demjenigen, der aktuell durch die Invasion in die 

Ukraine verursacht wird, zusätzliche Vorsorgemaßnahmen für die Finanzierung von 

Asyl- und Migrationsmaßnahmen in den Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen. 
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(18) Um die Wirkung der verfügbaren Mittel zu maximieren, wird die Unterstützung im 

Rahmen des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds für den Zeitraum 2014-2020 

und des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds für den Zeitraum 2021-2027 

insbesondere Maßnahmen ergänzen, die aus anderen Unionsfonds, insbesondere im 

Rahmen der Kohäsionspolitik, finanziert werden. 

(19) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder der 

Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die 

Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

(EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß 

hinaus. 

(20) Wegen der Dringlichkeit finanzielle Mittel für die Mitgliedstaaten zur Bewältigung 

der durch den Massenzustrom von Vertriebenen aus der Ukraine verursachten 

dringender Erfordernissen in den Bereichen der Migration, Grenzverwaltung und 

Sicherheit zur Verfügung zu stellen, wird es als angemessen erachtet, sich auf die 

Ausnahme von der Achtwochenfrist, die in Artikel 4 des dem EUV, dem Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und dem Vertrag zur 

Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügten Protokolls Nr. 1 über 

die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union vorgesehen ist, zu 

berufen. 
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(21) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 

21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 dieses 

Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist 

weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(22) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 

22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme diese 

Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet.  

(23) Die Verordnungen (EU) Nr. 514/2014, (EU) Nr. 516/2014 und (EU) 2021/1147 

sollten daher entsprechend geändert werden. 

(24) Diese Verordnung sollte aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten, um den 

Mitgliedstaaten zur Bewältigung der durch den Massenzustrom von Vertriebenen aus 

der Ukraine verursachten dringender Erfordernissen in den Bereichen der Migration, 

Grenzverwaltung und Sicherheit rasch finanzielle Mittel bereitzustellen — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 514/2014 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 17 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Im Rahmen der spezifischen Verordnungen sind Ausgaben förderfähig, wenn 

sie für einen Begünstigten angefallen sind und von der benannten zuständigen 

Behörde zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 30. Juni 2024 ausgezahlt 

wurden.“ 

2. Artikel 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten reichen bis zum 31. Dezember 2024 folgende 

Unterlagen ein:“. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Zahlungen, die die zuständige Behörde zwischen dem 16. Oktober 

2023 und dem 30. Juni 2024 tätigt, gehen in die Rechnungslegung des 

letzten Jahres ein.“ 
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3. Artikel 50 Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

„(4) Mittelbindungen für die letzten beiden Jahre werden gemäß den für den 

Abschluss der Programme geltenden Regelungen aufgehoben.“ 

4. Artikel 54 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Zum 31. März 2016 und zum 31. März jedes folgenden Jahres bis 

einschließlich 2023 übermittelt die zuständige Behörde der Kommission 

jährlich einen Bericht über die Durchführung jedes nationalen Programms im 

vorausgegangenen Haushaltsjahr; die zuständige Behörde kann diese 

Informationen auf der geeigneten Ebene veröffentlichen. Der 2016 eingereichte 

Bericht deckt die Haushaltsjahre 2014 und 2015 ab. Die Mitgliedstaaten legen 

zum 31. Dezember 2024 ihre Schlussberichte über die Durchführung der 

nationalen Programme vor.“ 
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5. Artikel 57 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) bis zum 31. Dezember 2024 einen Ex-post-Evaluierungsbericht über die 

Wirkung der Maßnahmen der nationalen Programme.“ 

b) Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) bis zum 30. Juni 2025 – nach Abschluss der nationalen Programme – 

einen Ex-post-Evaluierungsbericht über die Wirkung dieser Verordnung 

und der spezifischen Verordnungen.“. 
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Artikel 2 

Die Verordnung (EU) Nr. 516/2014 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 16 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die zusätzlichen Mittel nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels werden den 

Mitgliedstaaten durch Finanzierungsbeschlüsse zur Genehmigung oder 

Änderung ihrer nationalen Programme im Zusammenhang mit der 

Halbzeitüberprüfung gemäß dem Verfahren nach den Artikeln 14 und 15 der 

Verordnung (EU) Nr. 514/2014 zugewiesen. Diese Mittel dürfen nur für die 

Durchführung der spezifischen Maßnahmen nach Anhang II dieser Verordnung 

verwendet werden. Ist es aufgrund neuer oder unvorhergesehener Umstände 

erforderlich, kann ein Mitgliedstaat diese Beträge jedoch für andere 

Maßnahmen im Rahmen seines nationalen Programms verwenden, sofern er 

die Kommission zuvor konsultiert.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:516/2014;Nr:516;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:514/2014;Nr:514;Year:2014&comp=


 

 38 

 

2. Artikel 17 Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Die zusätzlichen Mittel nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels werden den 

Mitgliedstaaten alle zwei Jahre zugewiesen, erstmals in den gesonderten 

Finanzierungsbeschlüssen zur Genehmigung ihrer nationalen Programme 

gemäß dem Verfahren nach Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 514/2014 und 

anschließend in Finanzierungsbeschlüssen, die den Beschlüssen zur 

Genehmigung ihrer nationalen Programme beigefügt werden. Diese Mittel sind 

nicht auf andere Maßnahmen des nationalen Programms übertragbar. Ist es 

aufgrund neuer oder unvorhergesehener Umstände erforderlich, kann ein 

Mitgliedstaat diese Beträge jedoch für andere Maßnahmen im Rahmen seines 

nationalen Programms verwenden, sofern er die Kommission zuvor 

konsultiert.“ 
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Artikel 3 

In Artikel 10 der Verordnung (EU) 2021/1147 wird folgender Absatz angefügt: 

„(5) Die Unterstützung im Rahmen dieser Verordnung kann auch durch Beiträge der 

Mitgliedstaaten und anderer öffentlicher oder privater Geber in Form externer 

zweckgebundener Einnahmen gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Haushaltsordnung 

finanziert werden.“. 
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Artikel 4 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2022)0088
Pilotregelung für auf der Distributed-Ledger-Technologie basierende 
Marktinfrastrukturen ***I
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über eine 
Pilotregelung für auf der Distributed-Ledger-Technologie basierende 
Marktinfrastrukturen (COM(2020)0594 – C9-0305/2020 – 2020/0267(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0594),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage die Kommission dem Parlament den 
Vorschlag unterbreitet hat (C9-0305/2020),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 28. April 
20211, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 24. Februar 20212,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 21. Dezember 2021 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– gestützt auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A9-0240/2021),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;
                                               
1 ABl. C 244 vom 22.6.2021, S. 4.
2 ABl. C 155 vom 30.4.2021, S. 31.
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2. fordert die Kommission auf, das Thema dem Parlament erneut vorzulegen, falls sie 
ihren Vorschlag ersetzt, entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu 
ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2020)0267 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. März 2022 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2022/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über eine Pilotregelung für auf Distributed-Ledger-Technologie 
basierende Marktinfrastrukturen und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 909/2014 sowie der Richtlinie 2014/65/EU  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank1,  

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

in Erwägung nachstehender Gründe:  

                                                
1 ABl. C 244 vom 22.6.2021, S. 4. 
2 ABl. C 155 vom 30.4.2021, S. 31. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022. 
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(1) Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Rechtsvorschriften der Union über 

Finanzdienstleistungen gut für das digitale Zeitalter gerüstet sind und zu einer 

zukunftsfähigen Wirtschaft beitragen, die im Dienste der Bürger steht, unter anderem 

indem der Einsatz innovativer Technologien ermöglicht wird. Die Union hat ein 

politisches Interesse an der Erforschung, Entwicklung und Förderung der 

Einführung transformativer Technologien im Finanzsektor wie der Blockchain- und 

der Distributed-Ledger-Technologie (DLT). Kryptowerte sind eine der wesentlichen 

Anwendungen der Distributed-Ledger-Technologie im Finanzsektor. 
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(2) Die Mehrheit der Kryptowerte liegt nicht im Geltungsbereich der Rechtsvorschriften 

der Union über Finanzdienstleistungen und bringt Herausforderungen in Bezug auf 

Anlegerschutz, Marktintegrität, Energieverbrauch und Finanzstabilität mit sich. 

Solche Kryptowerte erfordern daher einen eigenen Rechtsrahmen auf Unionsebene. 

Andere Kryptowerte wiederum gelten als Finanzinstrumente im Sinne der 

Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1. Sofern 

Kryptowerte als Finanzinstrumente im Sinne dieser Richtlinie gelten, gilt für 

Emittenten solcher Kryptowerte und für Firmen, die mit solchen Kryptowerten 

verbundene Tätigkeiten ausüben, potentiell ein umfassendes Paket an 

Rechtsvorschriften der Unionüber Finanzdienstleistungen , unter anderem die 

Verordnungen (EU) Nr. 236/20122, (EU) Nr. 596/20143, (EU) Nr. 909/20144 und 

(EU) 2017/11295 sowie die Richtlinien 98/26/EG6 und 2013/50/EU1des 

Europäischen Parlaments und des Rates ▌.  

                                                
1 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 

2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

2 Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. März 2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps 
(ABl. L 86 vom 24.3.2012, S. 1). 

3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1). 

4 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der 
Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der 
Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. 
L 257 vom 28.8.2014, S. 1). 

5 Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren 
oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen 
ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, 
S. 12). 

6 Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 
über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -
abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, S. 45). 
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(3) Die sogenannte Tokenisierung von Finanzinstrumenten, d. h. die digitale 

Darstellung von Finanzinstrumenten auf Distributed Ledgern oder die Emission 

traditioneller Anlageklassen in tokenisierter Form, damit sie über einen Distributed 

Ledger emittiert, gespeichert und übertragen werden können, soll Möglichkeiten für 

Effizienzsteigerungen im ▌Handels- und Nachhandelsbereich eröffnen. Da jedoch 

grundlegende Kompromisse in Bezug auf das Kreditrisiko und die Liquidität auch 

in einer tokenisierten Welt bestehen bleiben, wird der Erfolg von tokenbasierten 

Systemen davon abhängen, wie gut sie mit traditionellen kontobasierten Systemen 

interagieren, zumindest in der Übergangszeit. 

                                                                                                                                                   
1 Richtlinie 2013/50/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 

2013 zur Änderung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind, der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren 
oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, sowie der 
Richtlinie 2007/14/EG der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zu 
bestimmten Vorschriften der Richtlinie 2004/109/EG (ABl. L 294 vom 6.11.2013, 
S. 13). 
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(4) Bei der Ausgestaltung der Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen 

wurden die Distributed-Ledger-Technologie und Kryptowerte noch nicht 

berücksichtigt▌, und sie enthalten Bestimmungen, die den Einsatz der Distributed-

Ledger-Technologie bei der Emission, beim Handel und bei der Abwicklung von als 

Finanzinstrumente geltenden Kryptowerten potenziell ausschließen oder 

einschränken. Darüber hinaus mangelt es derzeit an zugelassenen 

Finanzmarktinfrastrukturen, die die Distributed-Ledger-Technologie verwenden, 

um Handels- oder Abwicklungsdienstleistungen oder eine Kombination derartiger 

Dienstleistungen für Kryptowerte, die als Finanzinstrumente gelten, anzubieten. Die 

Entwicklung eines Sekundärmarktes für solche Kryptowerte könnte zahlreiche 

Vorteile mit sich bringen, wie z. B. höhere Effizienz, größere Transparenz und 

einen verstärkten Wettbewerb bei Handels- und Abwicklungstätigkeiten. 
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(5) Gleichzeitig bestehen aufgrund der rechtlichen, technologischen und operativen 

Besonderheiten des Einsatzes der Distributed-Ledger-Technologie und als 

Finanzinstrumente geltenden Kryptowerten aufsichtsrechtliche Lücken. So gelten 

beispielsweise keine Transparenz-, Zuverlässigkeits- oder Sicherheitsanforderungen 

für die Protokolle und „intelligenten Verträge“, die den als Finanzinstrumente 

geltenden Kryptowerten zugrunde liegen. Ferner könnte die zugrunde liegende 

Technologie eine Reihe von neuartigen Risiken mit sich bringen, die in den 

bestehenden Vorschriften nicht angemessen berücksichtigt werden. In der Union 

wurden bereits mehrere Projekte für den Handel und Nachhandel mit als 

Finanzinstrumente geltenden Kryptowerten entwickelt, doch nur wenige von ihnen 

sind bereits angelaufen, und diejenigen, die angelaufen sind, haben einen 

begrenzten Projektumfang. Außerdem würde der Einsatz der Distributed-Ledger-

Technologie, wie von den beratenden Gruppe der Europäischen Zentralbank 

(EZB) zu Marktinfrastrukturen für Wertpapiere und Sicherheiten sowie von der 

beratenden Gruppe der EZB für den Zahlungsverkehr hervorgehoben wurde, 

ähnliche Herausforderungen mit sich bringen wie der Einsatz herkömmlicher 

Technologie, z. B. Fragen der Fragmentierung und Interoperabilität, und 

gleichzeitig potenziell neue Herausforderungen schaffen, z. B. in Bezug auf die 

rechtliche Gültigkeit von Token. Angesichts dessen, dass es bislang nur wenig 

Erfahrung mit dem Handel mit als Finanzinstrumenten geltenden Kryptowerten und 

den damit verbundenen Nachhandel und Transaktionen gibt, ist es derzeit verfrüht, 

die Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen wesentlich zu ändern, 

um einen umfassenden Einsatz solcher Kryptowerte und der ihnen zugrunde 

liegenden Technologie zu ermöglichen. Gleichzeitig wird die Schaffung von 

Finanzmarktinfrastrukturen für Kryptowerte, die als Finanzinstrumente gelten, 

derzeit durch in den Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen 

enthaltene Anforderungen behindert, die nicht gut an als Finanzinstrumente geltende 

Kryptowerte und den Einsatz der Distributed-Ledger-Technologie angepasst sind. So 

gewähren beispielsweise Plattformen für den Handel mit Kryptowerten 

Kleinanlegern in der Regel direkten Zugang, während traditionelle Handelsplätze 

Kleinanlegern für gewöhnlich nur über Finanzintermediäre zugänglich sind. 
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(6) Um die Entwicklung von als Finanzinstrumenten geltenden Kryptowerten und 

Distributed-Ledger-Technologie zu ermöglichen und gleichzeitig ein hohes Maß an 

Anlegerschutz, Marktintegrität, Finanzstabilität und Transparenz ▌zu wahren und 

Aufsichtsarbitrage und Schlupflöcher zu vermeiden, wäre es sinnvoll, eine 

Pilotregelung für auf Distributed-Ledger-Technologie basierende 

Marktinfrastrukturen zu schaffen, um DLT-Marktinfrastrukturen zu testen (im 

Folgenden: „Pilotregelung“). Die Pilotregelung sollte es ermöglichen, bestimmte 

DLT-Marktinfrastrukturen vorübergehend von einigen spezifischen Anforderungen 

der Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen auszunehmen, die die 

Betreiber ansonsten daran hindern könnten, Lösungen für den Handel und die 

Abwicklung von Transaktionen mit als Finanzinstrumente geltenden Kryptowerten 

zu entwickeln, ohne die bestehenden Anforderungen und Schutzmaßnahmen, die 

für traditionelle Marktinfrastrukturen gelten, zu schwächen. DLT-

Marktinfrastrukturen und ihre Betreiber sollten über angemessene 

Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Distributed-

Ledger-Technologie verfügen, um die Anleger wirksam zu schützen, einschließlich 

klarer Haftungsketten gegenüber den Kunden für Verluste aufgrund von 

Betriebsausfällen. Darüber hinaus sollten die durch die Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates1 eingerichtete 

europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde, ESMA) und die zuständigen Behörden durch diese 

Pilotregelung in der Lage sein, Lehren aus der Pilotregelung zu ziehen und 

Erfahrungen hinsichtlich der Chancen und spezifischen Risiken zu sammeln, die im 

Zusammenhang mit als Finanzinstrumente geltende Kryptowerten und der ihnen 

zugrunde liegenden Technologie entstehen. Die mit der Pilotregelung gewonnenen 

Erfahrungen sollten dazu beitragen, mögliche praktische Vorschläge für einen 

geeigneten Rechtsrahmen zu ermitteln, um gezielte Anpassungen des Unionsrechts 

vorzunehmen, die die Emission, die Verwahrung und die Vermögensverwaltung, 

den Handel und die Abwicklung von DLT-Finanzinstrumenten betreffen. 

                                                
1 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
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(7) Um die Ziele der Pilotregelung zu erreichen, sollte ein neuer Unionsstatus für DLT-

Marktinfrastrukturen geschaffen werden, mit dem sichergestellt wird, dass die 

Union in der Lage ist, eine Führungsrolle bei Finanzinstrumenten in tokenisierter 

Form zu spielen und zur Entwicklung eines Sekundärmarkts für solche 

Vermögenswerte beizutragen. Der Status der DLT-Marktinfrastruktur sollte 

fakultativ sein und Finanzmarktinfrastrukturen wie Handelsplätze, Zentralverwahrer 

und zentrale Gegenparteien nicht daran hindern, im Einklang mit den bestehenden 

Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen Handels- und 

Nachhandelsdienstleistungen und -tätigkeiten für Kryptowerte zu entwickeln, die als 

Finanzinstrumente gelten oder auf der Distributed-Ledger-Technologie basieren.  

(8) DLT-Marktinfrastrukturen sollten nur DLT-Finanzinstrumente zum Handel über 

einen Distributed Ledger zulassen oder in einem Distributed Ledger verbuchen. Als 

DLT-Finanzinstrumente sollten Kryptowerte gelten, die als Finanzinstrumente 

gelten und über einen Distributed Ledger emittiert, übertragen und gespeichert 

werden. 

(9) Die Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen sollen in Bezug auf 

den Einsatz einer bestimmten Technologie gegenüber einer anderen neutral sein. 

Deshalb sollten Verweise auf eine bestimmte Art von Distributed-Ledger-

Technologie vermieden werden. Die Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen 

sollten sicherstellen, dass sie unabhängig von der verwendeten Technologie alle 

geltenden Anforderungen erfüllen können. 

(10) Bei der Anwendung dieser Verordnung sollten die Grundsätze der 

Technologieneutralität, der Verhältnismäßigkeit und der gleichen 

Wettbewerbsbedingungen sowie der Grundsatz „gleiche Tätigkeit, gleiche Risiken, 

gleiche Regeln“ berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die 

Marktteilnehmer den regulatorischen Spielraum für Innovationen haben, um die 

Werte Transparenz, Fairness, Stabilität, Anlegerschutz, Rechenschaftspflicht und 

Marktintegrität zu wahren und um den Schutz der Privatsphäre und 

personenbezogener Daten, wie sie in den Artikeln 7 und 8 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union garantiert sind, sicherzustellen. 
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(11) Der Zugang zur Pilotregelung sollte nicht auf etablierte Unternehmen beschränkt 

sein, sondern auch neuen Marktteilnehmern offen stehen. Eine Stelle, die nicht 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 oder der Richtlinie 2014/65/EU 

zugelassen ist, könnte eine Zulassung gemäß der genannten Verordnung bzw. 

gemäß der genannten Richtlinie und gleichzeitig eine besondere Genehmigung 

nach der vorliegenden Verordnung beantragen. In solchen Fällen sollte die 

zuständige Behörde nicht bewerten, ob eine solche Stelle die Anforderungen der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 oder der Richtlinie 2014/65/EU erfüllt, für die eine 

Ausnahme nach der vorliegenden Verordnung beantragt wurde. Solche Stellen 

sollten nur in der Lage sein, DLT-Marktinfrastrukturen im Einklang mit dieser 

Verordnung zu betreiben, und ihre Zulassung sollte widerrufen werden, sobald 

ihre besondere Genehmigung abgelaufen ist, es sei denn, die Stellen stellen einen 

vollständigen Antrag auf Zulassung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 

oder gemäß der Richtlinie 2014/65/EU. 

(12) Das Konzept der DLT-Marktinfrastruktur umfasst multilaterale DLT-

Handelssysteme (DLT-MTF), DLT-Abwicklungssysteme (DLT-SS) und DLT-

Handels- und -Abwicklungssysteme (DLT-TSS). DLT-Marktinfrastrukturen 

sollten in der Lage sein, mit anderen Marktteilnehmern zu kooperieren, um in 

verschiedenen Segmenten der Wertschöpfungskette der Finanzdienstleistungen 

innovative Lösungen, die auf der Distributed-Ledger-Technologie basieren, zu 

testen. 
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(13) Als DLT-MTF sollte ein multilaterales Handelssystem gelten, das von einer 

Wertpapierfirma oder einem Marktbetreiber betrieben wird, die bzw. der ▌gemäß 

der Richtlinie 2014/65/EU ▌zugelassen ist und gemäß der vorliegenden Verordnung 

eine besondere Genehmigung erhalten hat. ▌Ein gemäß der Richtlinie 2013/36/EU 

zugelassenes Kreditinstitut, das Wertpapierdienstleistungen erbringt oder 

Anlagetätigkeiten ausübt, sollte der Betrieb eines DLT-MTF nur gestattet werden, 

wenn es als Wertpapierfirma oder Marktbetreiber gemäß der Richtlinie 2014/65/EU 

zugelassen ist. DLT-MTF und ihre Betreiber sollten allen Anforderungen 

unterliegen, die im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1, der Richtlinie 2014/65/EU ▌oder sonstiger anwendbarer 

Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen für multilaterale 

Handelssysteme und ihre Betreiber gelten, es sei denn, es handelt sich um 

Anforderungen, von denen die zuständige nationale Behörde gemäß der 

vorliegenden Verordnung eine Ausnahme erteilt hat. 

                                                
1 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84). 
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(14) Durch den Einsatz der Distributed-Ledger-Technologie, bei der sämtliche 

Transaktionen in einem Distributed Ledger erfasst werden, können Handel und 

Abwicklung auf nahezu Echtzeit beschleunigt und kombiniert werden und könnte 

die Zusammenlegung von Handels- und Nachhandelsdienstleistungen und -

tätigkeiten möglich werden. Die Kombination von Handels- und 

Nachhandelstätigkeiten innerhalb einer einzigen Stelle ist jedoch durch die 

derzeitigen Vorschriften unabhängig von der genutzten Technologie aufgrund 

politischer Entscheidungen im Zusammenhang mit der Risikospezialisierung und 

der Entflechtung, durch die der Wettbewerb gefördert werden soll, nicht 

vorgesehen. Die Pilotregelung sollte kein Präzedenzfall sein, mit dem eine 

grundlegende Überarbeitung der Trennung von Handels- und 

Nachhandelstätigkeiten sowie des Bereichs der Finanzmarktinfrastrukturen 

begründet wird. Angesichts der potenziellen Vorteile der Distributed-Ledger-

Technologie in Bezug auf die Kombination von Handel und Abwicklung ist es 

jedoch gerechtfertigt, in der Pilotregelung eine spezielle DLT-Marktinfrastruktur 

vorzusehen, nämlich das DLT-TSS, bei dem die normalerweise von multilateralen 

Handelssystemen und Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen ausgeführten 

Tätigkeiten kombiniert werden. 
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(15) Ein DLT-TSS sollte entweder ein DLT-MTF sein, bei dem die von einem DLT-

MTF und einem DLT-SS erbrachten Dienstleistungen kombiniert sind und das 

von einer Wertpapierfirma oder einem Marktbetreiber betrieben wird, die bzw. der 

eine besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-TSS gemäß dieser 

Verordnung erhalten hat, oder ein DLT-SS sein, bei dem die von einem DLT-MTF 

und einer DLT-SS erbrachten Dienstleistungen kombiniert sind und das von 

einem Zentralverwahrer betrieben wird, der eine besondere Genehmigung für den 

Betrieb eines DLT-TSS gemäß dieser Verordnung erhalten hat. Ein gemäß der 

Richtlinie 2013/36/EU zugelassenes Kreditinstitut, das Wertpapierdienstleistungen 

erbringt oder Anlagetätigkeiten ausübt, sollte der Betrieb eines DLT-TSS nur 

gestattet werden, wenn es als Wertpapierfirma oder Marktbetreiber gemäß der 

Richtlinie 2014/65/EU zugelassen ist. Eine Wertpapierfirma oder ein 

Marktbetreiber, die bzw. der ein DLT-TSS betreibt, sollte den Anforderungen 

unterliegen, die für ein DLT-MTF gelten, und ein Zentralverwahrer, der ein DLT-

TSS betreibt, sollte den Anforderungen unterliegen, die für ein DLT-SS gelten. Da 

ein DLT-TSS einer Wertpapierfirma oder einem Marktbetreiber ermöglichen 

würde, auch Abwicklungsdienstleistungen zu erbringen, und einem 

Zentralverwahrer auch die Erbringung von Handelsdienstleistungen ermöglichen 

würde, ist es erforderlich, dass die Wertpapierfirmen und Marktbetreiber auch 

Anforderungen erfüllen, die für ein DLT-SS gelten und die Zentralverwahrer die 

Anforderungen für ein DLT-MTF erfüllen. Da Zentralverwahrer bei der 

Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten gemäß 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 keinen bestimmten Zulassungs- und 

organisatorischen Anforderungen gemäß der Richtlinie 2014/65/EU unterliegen, 

ist es angemessen, bei der Pilotregelung sowohl in Bezug auf Wertpapierfirmen als 

auch in Bezug auf Marktbetreiber und Zentralverwahrer, die ein DLT-TSS 

betreiben, einen ähnlichen Ansatz zu verfolgen. Deshalb sollte eine 

Wertpapierfirma oder ein Marktbetreiber, die bzw. der ein DLT-TSS betreibt, von 

einer begrenzten Anzahl von Zulassungsanforderungen und organisatorischen 

Anforderungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 ausgenommen werden, 

da die Wertpapierfirma oder der Marktbetreiber die Zulassungsanforderungen 

und organisatorischen Anforderungen gemäß der Richtlinie 2014/65/EU erfüllen 

muss. Umgekehrt sollte ein Zentralverwahrer, der ein DLT-TSSS betreibt, von 
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einer begrenzten Anzahl von Zulassungsanforderungen und organisatorischen 

Anforderungen gemäß der Richtlinie 2014/65/EU ausgenommen werden, da er die 

Zulassungsanforderungen und organisatorischen Anforderungen der Verordnung 

(EU) Nr. 909/2014 erfüllen muss. Solche Ausnahmen sollten vorübergehend sein 

und nicht für DLT-Marktinfrastrukturen gelten, die außerhalb der Pilotregelung 

betrieben werden. Die ESMA sollte die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 

erlassenen technischen Standards für die Führung von Aufzeichnungen und die 

operationellen Risiken bewerten können, um sicherzustellen, dass sie auf 

Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein DLT-TSS betreiben, 

verhältnismäßig angewandt werden.  
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(16) Die Betreiber von DLT-TSS sollten dieselben Ausnahmen beantragen können wie 

die Betreiber von DLT-MTF und DLT-SS, sofern sie die mit den Ausnahmen 

verbundenen Bedingungen erfüllen und alle von den zuständigen Behörden 

geforderten Ausgleichsmaßnahmen umsetzen. Für die Ausnahmen, die von DLT-

TSS in Anspruch genommen werden können, für die mit diesen Ausnahmen 

verbundenen Bedingungen und für Ausgleichsmaßnahmensollten ähnliche 

Erwägungen wie für DLT-MTF und DLT-SS gelten.  

(17) Um Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 flexibler auf 

Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die ein DLT-TSS betreiben, anwenden zu 

können und gleichzeitig für gleiche Wettbewerbsbedingungen wie bei 

Zentralverwahrern, die im Rahmen der Pilotregelung 

Abwicklungsdienstleistungen erbringen, zu sorgen, sollten bestimmte Ausnahmen 

von den Anforderungen der genannten Verordnung in Bezug auf Maßnahmen zur 

Verhinderung und Lösung gescheiterter Abwicklungen, von Anforderungen an die 

Teilnahme und an Transparenz sowie von den Anforderungen,  bestimmte 

Kommunikationsverfahren mit den Teilnehmern und anderen 

Marktinfrastrukturen zu nutzen, sollten für Zentralverwahrer, die ein DLT-SS 

oder DLT-TSS betreiben, sowie Wertpapierfirmen und Marktbetreibern, die ein 

DLT-TSS betreiben, zur Verfügung stehen. Diese Ausnahmen sollten an 

Bedingungen geknüpft sein einschließlich bestimmter Mindestanforderungen und 

etwaiger Ausgleichsmaßnahmen, die von der zuständigen Behörde gefordert 

werden, damit die Ziele der Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 909/2014, 

für die eine Ausnahme beantragt wird, erreicht werden, oder damit Anlegerschutz, 

Marktintegrität oder Finanzstabilität sichergestellt sind. Der Betreiber eines DLT-

TSS sollte nachweisen, dass die beantragte Ausnahme verhältnismäßig und durch 

den Einsatz der Distributed-Ledger-Technologie gerechtfertigt ist. 
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(18) Als DLT-SS sollte ein Abwicklungssystem sein, das von einem gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 ▌zugelassenen Zentralverwahrer betrieben wird, der 

eine besondere Genehmigung zum Betrieb eines DLT-SS gemäß der vorliegenden 

Verordnung erhalten hat. Ein DLT-SS und der Zentralverwahrer, der es betreibt, 

sollten sämtlichen Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 und aller 

anderen geltenden Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen 

unterliegen, mit Ausnahme der Anforderungen, für die ▌gemäß der vorliegenden 

Verordnung eine Ausnahme erteilt wurde.  

(19) Wenn die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken oder 

andere von Mitgliedstaaten betriebene Einrichtungen, die ähnliche Aufgaben 

wahrnehmen, oder andere öffentliche Stellen, die mit der Verwaltung von 

Staatsschulden in der Union betraut sind oder in diese eingreifen, ein DLT-SS 

betreiben, dann sollten sie nicht verpflichtet sein, bei einer zuständigen Behörde 

eine besondere Genehmigung zu beantragen, um in den Genuss einer Ausnahme 

gemäß dieser Verordnung zu kommen, da solche Stellen nicht verpflichtet sind, 

den zuständigen Behörden Bericht zu erstatten oder deren Anordnungen zu 

befolgen, und gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 einer begrenzten Anzahl 

von Anforderungen unterliegen. 
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(20) Die Einrichtung der Pilotregelung sollte die im Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union und im Protokoll Nr. 4 über die Satzung des Europäischen 

Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank festgelegten 

Aufgaben und Zuständigkeiten der EZB und der nationalen Zentralbanken im 

Europäischen System der Zentralbanken unberührt lassen, um das reibungslose 

Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern und effiziente und zuverlässige 

Verrechnungs- und Zahlungssysteme innerhalb der Union und im Verkehr mit 

Drittländern sicherzustellen.  

(21) Die in dieser Verordnung vorgesehene Zuweisung von Aufsichtsaufgaben ist 

durch die besonderen Merkmale und Risiken der Pilotregelung gerechtfertigt. 

Daher sollte die Aufsichtsstruktur der Pilotregelung nicht als Präzedenzfall für 

künftige Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen verstanden 

werden. 

(22) Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen sollten im Falle eines Verlusts von 

Geldern, Sicherheiten oder DLT-Finanzinstrumenten haftbar sein. Die Haftung 

des Betreibers einer DLT-Marktinfrastruktur sollte auf den Marktwert des 

verlorenen Vermögenswerts zu dem Zeitpunkt beschränkt werden, zu dem der 

Verlust entstanden ist. Der Betreiber einer DLT-Marktinfrastruktur sollte nicht für 

Ereignisse haftbar sein, die dem Betreiber nicht zuzurechnen sind, insbesondere 

für Ereignisse, für die der Betreiber nachweist, dass sie unabhängig von seinem 

Betrieb entstanden sind, einschließlich Problemen, die sich aus einem externen 

Ereignis ergeben, das sich seiner vernünftigen Kontrolle entzogen hat.  
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(23) Um Innovationen und eine experimentelle Erprobung in einem soliden rechtlichen 

Umfeld zu ermöglichen und dabei Anlegerschutz, Marktintegrität und 

Finanzstabilität zu wahren, sollte die Art der Finanzinstrumente, die zum Handel 

auf einer DLT-Marktinfrastruktur zugelassen sind oder dort verbucht werden, auf 

▌Aktien, Anleihen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen 

beschränkt werden, die unter die Ausnahme für reine Ausführungsgeschäfte 

gemäß der Richtlinie 2014/65/EU fallen. In der vorliegenden Verordnung sollte eine 

Reihe von Schwellenwerten festgelegt werden, die in bestimmten Situationen 

gesenkt werden könnten. Um zu verhindern, dass Risiken für die Finanzstabilität 

entstehen, sollte insbesondere der Gesamtmarktwert der ▌zum Handel auf einer 

DLT-Marktinfrastruktur zugelassenen oder dort verbuchten DLT-

Finanzinstrumente begrenzt werden. 

(24) Um in Bezug auf Finanzinstrumente, die zum Handel an einem traditionellen 

Handelsplatz im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU ▌zugelassen sind, für stärker 

angeglichene Wettbewerbsbedingungen und ein hohes Maß an Anlegerschutz, 

Marktintegrität und Finanzstabilität zu sorgen, sollten die zum Handel über ein 

DLT-MTF oder ein DLT-TSS zugelassenen DLT-Finanzinstrumente den 

Bestimmungen zum Verbot des Marktmissbrauchs gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 ▌unterliegen. 
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(25) Um neuartigen Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz der Distributed-Ledger-

Technologie begegnen zu können, sollten die zuständigen Behörden auf Antrag eines 

Betreibers eines DLT-MTF eine oder mehrere befristete Ausnahmen ▌erteilen 

können, wenn er die an derartige Ausnahmen geknüpften Bedingungen sowie 

jegliche zusätzlichen Anforderungen nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung 

erfüllt. Der Betreiber des DLT-MTF sollte zudem sämtliche Ausgleichsmaßnahmen 

durchführen, die von der zuständigen Behörde verlangt werden, um die Ziele der 

Bestimmung, für die eine Ausnahme beantragt worden ist, zu erreichen, oder um 

Anlegerschutz, Marktintegrität oder Finanzstabilität sicherzustellen.  
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(26) Auf Antrag eines Betreibers eines DLT-MTF sollten die zuständigen Behörden eine 

Befreiung von der Vermittlungspflicht gemäß der Richtlinie 2014/65/EU erteilen 

können. Herkömmliche multilaterale Handelssysteme dürfen als Mitglieder oder 

Teilnehmer nur Wertpapierfirmen, Kreditinstitute und andere Personen zulassen, die 

über ausreichende Fähigkeiten und Kompetenzen in Bezug auf den Handel sowie 

über die erforderlichen organisatorischen Grundlagen und Ressourcen verfügen. 

Viele Plattformen für den Handel mit Kryptowerten hingegen bieten einen Zugang 

ohne Vermittlung und ermöglichen Kleinanlegern direkten Zugang. Eine potenzielle 

regulatorische Hürde für die Entwicklung von multilateralen Handelssystemen für 

DLT-Finanzinstrumente könnte daher die in der Richtlinie 2014/65/EU 

▌vorgesehene Vermittlungspflicht darstellen. Auf Antrag eines Betreibers eines 

DLT-MTF sollten die zuständigen Behörden daher eine befristete Ausnahme von 

einer solchen Vermittlungspflicht erteilen können, um Kleinanlegern Zugang zu 

gewähren und ihnen den Handel für eigene Rechnung zu ermöglichen, 

vorausgesetzt, dass angemessene Vorkehrungen in Bezug auf den Anlegerschutz 

getroffen werden und dass diese Kleinanleger bestimmte Bedingungen erfüllen und 

dass dieser Betreiber sämtliche möglichen zusätzlichen Anlegerschutzmaßnahmen 

einhält, die die zuständige Behörde verlangt. Kleinanleger, die als Mitglieder oder 

Teilnehmer, für die eine Ausnahme von der Vermittlungspflicht gilt, direkten 

Zugang zu einem DLT-MTF haben, sollten nicht allein deshalb als 

Wertpapierfirmen im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU gelten, weil sie Mitglieder 

oder Teilnehmer eines DLT-MTF sind. 
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(27) Auf Antrag eines Betreibers eines DLT-MTF sollten die zuständigen Behörden 

auch eine Ausnahme von den Meldepflichten für Geschäfte gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erteilen können, sofern das DLT-MTF bestimmte 

Bedingungen und zusätzliche von der zuständigen Behörde auferlegte 

Anlegerschutzmaßnahmen erfüllt. 

(28) Um eine Ausnahme gemäß der vorliegenden Verordnung zu erhalten, sollte das 

DLT-MTF nachweisen, dass die beantragte Ausnahme verhältnismäßig und auf die 

Verwendung von Distributed-Ledger-Technologie, wie in seinem Geschäftsplan 

beschrieben, beschränkt ist und dass die beantragte Ausnahme auf das DLT-MTF 

beschränkt ist und sich nicht auf ein anderes multilaterales Handelssystem ausdehnt, 

das von derselben Wertpapierfirma oder demselben Marktbetreiber betrieben wird.  

(29) Auf Antrag eines Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, sollten die zuständigen 

Behörden eine oder mehrere befristete ▌Ausnahmen ▌erteilen können, wenn er die 

an derartige Ausnahmen geknüpften Bedingungen und alle zusätzliche 

Anforderungen gemäß der vorliegenden Verordnung erfüllt hat, um neuartigen 

Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz der Distributed Ledger Technologie 

begegnen zu können. Der Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, sollte zudem 

sämtliche Ausgleichsmaßnahmen einhalten, die von der zuständigen Behörde 

verhängt werden, um die Ziele der Bestimmung, für die eine Ausnahme beantragt 

wurde, zu erreichen oder um Anlegerschutz, Marktintegrität oder Finanzstabilität 

sicherzustellen.  
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(30) Es sollte zulässig sein, Zentralverwahrer, die ein DLT-SS betreiben, von bestimmten 

Bestimmungen ▌der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 auszunehmen, die die Gefahr 

von regulatorischen Hindernissen für die Entwicklung von DLT-SS bergen. 

Beispielsweise sollten Ausnahmen insoweit möglich sein, als die für 

Zentralverwahrer geltenden Vorschriften der genannten Verordnung, die sich etwa 

auf die Begriffe „dematerialisierte Form“, „Depotkonto“ oder „Zahlungs- bzw. 

Übertragungsaufträge“, beziehen, nicht für Zentralverwahrer, die ein DLT-SS 

betreiben, gelten mit Ausnahme der Anforderungen für Zentralverwahrer-

Verbindungen, die entsprechend gelten sollten. In Bezug auf den Begriff 

„Depotkonto“ würde die Ausnahme die Vorschriften über die Verbuchung von 

Wertpapieren, die Integrität einer Emission und die Trennung von Konten abdecken. 

Während Zentralverwahrer ▌ Wertpapierliefer- und -abrechnungssysteme durch 

Gutschrift und Belastung der Depotkonten ihrer Teilnehmer betreiben, kann es sein, 

dass in einem DLT-SS ▌nicht immer Depotkonten mit doppelter ▌oder mehrfacher▌ 

Buchführung möglich sind. Daher sollte für einen Zentralverwahrer, der ein DLT-SS 

betreibt, auch eine Ausnahme von den Vorschriften der genannten Verordnung, die 

sich auf den Begriff „Einbuchung im Effektengiro“ beziehen, möglich sein, falls eine 

solche Ausnahme notwendig ist, um die Verbuchung von DLT-Finanzinstrumenten 

in einem Distributed Leder zu ermöglichen. Ein Zentralverwahrer, der ein DLT-SS 

betreibt, sollte jedoch dessen ungeachtet die Integrität der Emission von DLT-

Finanzinstrumenten im Distributed Ledger sowie die Trennung der DLT-

Finanzinstrumente der verschiedenen Teilnehmer sicherstellen. 
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(31) Ein Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, sollte stets den Bestimmungen der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 unterliegen, nach ▌der ein Zentralverwahrer, der 

Dienstleistungen oder Tätigkeiten an einen Dritten auslagert, uneingeschränkt für 

die Erfüllung all seiner Verpflichtungen nach dieser Verordnung verantwortlich 

bleibt und sicherstellen muss, dass eine Auslagerung nicht zu einer Delegation 

seiner Verantwortung ▌führt. Die Verordnung (EU) Nr. 909/2014 erlaubt es 

Zentralverwahrern, die ein DLT SS betreiben, eine Kerndienstleistung oder 

Kerntätigkeit nur auszulagern, wenn sie eine Genehmigung der zuständigen 

Behörde erhalten haben. Ein Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, sollte 

deshalb eine Befreiung von dieser Genehmigungspflicht beantragen können, wenn 

der Zentralverwahrer nachweist, dass die Anforderung nicht mit dem in seinem 

Geschäftsplan vorgesehenen Einsatz der Distributed-Ledger-Technologie vereinbar 

ist. Die Übertragung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb eines 

DLT-SS oder der Nutzung von Distributed-Ledger-Technologie zur Abwicklung 

sollte nicht als Auslagerung im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 

betrachtet werden.  
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(32) Die Verpflichtung zur Vermittlung durch ein Kreditinstitut oder eine 

Wertpapierfirma, aufgrund derer Kleinanleger keinen direkten Zugang zu den von 

einem Zentralverwahrer betriebenen Abrechnungs- und Liefersystemen erhalten 

können, könnte möglicherweise ein regulatorisches Hindernis für die Entwicklung 

alternativer Abwicklungsmodelle auf der Grundlage von Distributed-Ledger-

Technologien darstellen, die einen direkten Zugang für Kleinanleger ermöglichen. 

Daher sollten für Zentralverwahrer, die ein DLT-SS betreiben, eine Ausnahme in 

dem Sinne zugelassen werden, dass der Begriff „Teilnehmer“ in der Richtlinie 

98/26/EG unter bestimmten Bedingungen auch andere als die in dieser Richtlinie 

genannten Personen umfasst. Wenn ein Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, 

eine Ausnahme von der Vermittlungspflicht gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 ▌beantragt, sollte er sicherstellen, dass die Personen, die als 

Teilnehmer zugelassen werden sollen, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Der 

Zentralverwahrer, der das DLT-SS betreibt, sollte ▌sicherstellen, dass dessen 

Teilnehmer über ausreichende Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrungen und 

Kenntnisse in Bezug auf Nachhandelstätigkeiten und die Funktionsweise der 

Distributed-Ledger-Technologie verfügen.  
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(33) Die Stellen, die zur Teilnahme bei einem Zentralverwahrer im Sinne der Verordnung 

(EU) Nr. 909/2014 ▌berechtigt sind, entsprechen den Stellen, die zur Teilnahme an 

einem Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem berechtigt sind, das gemäß der 

Richtlinie 98/26/EG ▌ als System benannt und gemeldet wird, da die Verordnung 

(EU) Nr. 909/2014 ▌vorsieht, dass von Zentralverwahrern betriebene 

Wertpapierliefer- und -abrechnungssysteme gemäß der Richtlinie 98/26/EG als 

System benannt und gemeldet werden müssen. Dementsprechend würde der 

Betreiber eines auf der Distributed-Ledger-Technologie beruhenden 

Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems, der eine Ausnahme von den 

Teilnahmeanforderungen der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 ▌beantragt, ▌die 

Teilnahmeanforderungen der Richtlinie 98/26/EG nicht erfüllen. Folglich kann ein 

solches Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem nicht im Rahmen dieser 

Richtlinie als System benannt und gemeldet werden und wird daher in dieser 

Verordnung nicht als „DLT-Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem“, sondern 

als DLT-SS bezeichnet. Diese Verordnung sollte es einem Zentralverwahrer 

ermöglichen, ein DLT-SS zu betreiben, das nicht als gemäß der Richtlinie 

98/26/EG benanntes Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem gilt, und 

vorbehaltlich bestimmter Ausgleichsmaßnahmen, einschließlich bestimmter 

Ausgleichsmaßnahmen zur Minderung der Risiken, die sich aus einer Insolvenz 

ergeben, da Insolvenzschutzmaßnahmen gemäß der Richtlinie 98/26/EG nicht 

gelten, sollte eine Ausnahme von  den Vorschriften hinsichtlich der Wirksamkeit 

der Lieferung und Abrechnung in der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 möglich 

sein. Dies würde jedoch nicht ausschließen, dass ein DLT-SS, das alle 

Anforderungen der Richtlinie 98/26/EG erfüllt, auf diese Weise als Wertpapierliefer- 

und -abrechnungssystem gemäß jener Richlinie benannt und gemeldet wird.  
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(34) In der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 ▌wird die Abwicklung von Transaktionen in 

Zentralbankgeld gefördert. Ist jedoch die Abwicklung von Barzahlungen in 

Zentralbankgeld nicht praktisch und verfügbar, sollte diese Abwicklung über eigene 

Konten des Zentralverwahrers gemäß der genannten Verordnung oder über 

Konten bei einem Kreditinstitut („Geschäftsbankgeld“) erfolgen können. Diese 

Bestimmung ist für einen Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, jedoch unter 

Umständen schwierig anzuwenden, da der Zentralverwahrer gleichzeitig mit der 

Lieferung von über die Distributed Ledger verbuchten Wertpapieren ▌auch 

Bewegungen auf Geldkonten vornehmen müsste. Ein Zentralverwahrer, der ein 

DLT-SS betreibt, sollte deshalb die Möglichkeit haben, eine zeitlich begrenzte 

Ausnahme von den Vorschriften der genannten Verordnung ▌über den Barausgleich 

zu beantragen, damit er im Rahmen der Pilotregelung innovative Lösungen 

entwickeln kann, indem der Zugang zu Geschäftsbankgeld oder die Verwendung 

von ▌„E-Geld-Token“ erleichtert wird. Eine Abwicklung in Zentralbankgeld 

könnte als nicht praktisch und verfügbar angesehen werden, wenn die Abwicklung 

in Zentralbankgeld über ein Distributed Ledger nicht verfügbar ist.  

(35) Abgesehen von den Anforderungen, die sich bei einer Distributed-Ledger-

Technologie als nicht praktikabel erwiesen haben, gelten die Anforderungen im 

Zusammenhang mit der Barabwicklung gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 außerhalb der Pilotregelung weiterhin. Betreiber von DLT-

Marktinfrastrukturen sollten daher in ihren Geschäftsplänen beschreiben, wie sie 

Titel IV der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 einhalten wollen, wenn sie die 

Pilotregelung letztendlich verlassen. 
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(36) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 ▌muss ein Zentralverwahrer einem 

anderen Zentralverwahrer oder zu anderen Marktinfrastrukturen in nicht-

diskriminierender und transparenter Weise Zugang gewähren. Der Zugang zu 

einem Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, kann technisch aufwändiger sein, 

da die Interoperabilität der bereits vorhandenen Systeme mit Distributed-Ledger-

Technologie noch nicht getestet wurde. Einem DLT-SS sollte deshalb zudem eine 

Ausnahme von dieser Anforderung erteilt werden können, wenn es nachweist, dass 

die Erfüllung dieser Anforderung in keinem Verhältnis zum Umfang der 

Tätigkeiten des DLT-SS steht. 

(37) Unabhängig davon, für welche Anforderung eine Ausnahme beantragt worden sit, 

sollte ein Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, nachweisen, dass die 

beantragte Ausnahme verhältnismäßig und durch den Einsatz von Distributed-

Ledger-Technologie gerechtfertigt ist. Die Ausnahme sollte auf das DLT-SS 

beschränkt sein und sich nicht auf andere Abwicklungssysteme erstrecken, die von 

demselben Zentralverwahrer betrieben werden. 

(38) Ferner sollten DLT-Marktinfrastrukturen und ihre Betreiber im Vergleich zu 

herkömmlichen Marktinfrastrukturen zusätzlichen Anforderungen unterliegen. Die 

zusätzlichen Anforderungen sind notwendig, um Risiken im Zusammenhang mit 

der Nutzung der Distributed-Ledger-Technologie oder ▌der Funktionsweise der 

DLT-Marktinfrastruktur zu vermeiden. Daher sollte der Betreiber einer DLT-

Marktinfrastruktur einen klaren Geschäftsplan erstellen, in dem dargelegt ist, wie die 

Distributed-Ledger-Technologie genutzt werden soll und welche rechtlichen 

Bedingungen gelten. 
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(39) Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen sollten die Regeln bezüglich der 

Funktionsweise der von ihnen verwendeten Distributed-Ledger-Technologie 

festlegen bzw. dokumentieren, einschließlich der Regeln für den Zugang und die 

Zulassung zum Distributed Ledger, für die Beteiligung der validierenden 

Knotenpunkte und für den Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten sowie der 

Maßnahmen zum Risikomanagement.  

(40) Der Betreiber einer DLT-Marktinfrastruktur sollte verpflichtet sein, Mitglieder, 

Teilnehmer, Emittenten und Kunden darüber zu informieren, wie er seine Tätigkeiten 

durchzuführen gedenkt und inwieweit es durch den Einsatz von Distributed-Ledger-

Technologie zu Abweichungen gegenüber der Art und Weise kommt, in der die 

Dienstleistung normalerweise von einem herkömmlichen multilateralen 

Handelssystem oder einem Zentralverwahrer, der ein Wertpapierliefer- und -

abrechnungssystem betreibt, erbracht wird.  

(41) Eine DLT-Marktinfrastruktur sollte über spezifische und robuste IT- und Cyber-

Strukturen für den Einsatz von Distributed-Ledger-Technologie verfügen. Diese 

Strukturen sollten der Art, dem Umfang und der Komplexität des Geschäftsplans des 

Betreibers der DLT-Marktinfrastruktur angemessen sein. Zudem sollten diese 

Strukturen die Kontinuität und dauerhafte Transparenz, Verfügbarkeit, 

Zuverlässigkeit und Sicherheit der erbrachten Dienstleistungen sicherstellen, 

einschließlich der Zuverlässigkeit der genutzten intelligenten Verträgen, unabhängig 

davon, ob diese intelligenten Verträge von der DLT-Marktinfrastruktur selbst oder 

von einem Dritten unter Beachtung des Auslagerungsverfahrens erstellt werden. 

Des Weiteren sollten DLT-Marktinfrastrukturen die Integrität, Sicherheit, 

Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der im Distributed Ledger 

gespeicherten Daten sicherstellen. Die für eine DLT-Marktinfrastruktur zuständige 

Behörde sollte die Möglichkeit haben, eine Prüfung zu beantragen, um 

sicherzustellen, dass die allgemeinen IT- und Cyber-Strukturen der DLT-

Marktinfrastruktur zweckmäßig sind. Die Kosten einer solchen Prüfung sollten von 

dem Betreiber der DLT-Marktinfrastruktur getragen werden. 
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(42) Umfasst der Geschäftsplan eines Betreibers einer DLT-Marktinfrastruktur die 

Verwahrung von Geldern, wie Bargeld oder Bargeldäquivalenten, oder von DLT-

Finanzinstrumenten der Kunden oder die Mittel für den Zugang zu solchen DLT-

Finanzinstrumenten, einschließlich in Form von kryptografischen Schlüsseln, sollte 

die DLT-Marktinfrastruktur über angemessene Strukturen zum Schutz dieser 

Vermögenswerte ▌verfügen. Die Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen sollten 

die Vermögenswerte ihrer Kunden ohne deren ausdrückliche vorherige schriftliche 

Zustimmung nicht für eigene Rechnung dieser Betreiber verwenden. Die DLT-

Marktinfrastrukturen sollten die Gelder und die DLT-Finanzinstrumente der 

Kunden oder die Mittel für den Zugang zu solchen Vermögenswerten von ihren 

eigenen Vermögenswerten oder den Vermögenswerten anderer Kunden trennen. 

DLT-Marktinfrastrukturen sollten durch ihre allgemeinen IT- und Cyber-Strukturen 

sicherstellen, dass die Vermögenswerte der Kunden vor Betrug, Cyber-Bedrohungen 

oder anderen Fehlfunktionen geschützt sind. 
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(43) Zum Zeitpunkt der Erteilung einer besonderen Genehmigung sollten die Betreiber 

von DLT-Marktinfrastrukturen zudem über eine glaubwürdige Ausstiegsstrategie 

verfügen, falls die Pilotregelung aufgehoben wird, die besondere Genehmigung oder 

einige der erteilten Ausnahmen entzogen werden oder die in dieser Verordnung 

festgelegten Schwellenwerten überschritten werden sollten. Diese Strategie sollte 

die Umstellung bzw. Rückführung ihrer auf der Distributed-Ledger-Technologie 

beruhenden Tätigkeiten auf traditionelle Marktinfrastrukturen umfassen. Zu 

diesem Zweck sollten neue Marktteilnehmer oder Betreiber von DLT-TSS, die 

keine traditionelle Marktinfrastruktur betreiben, auf die sie DLT-

Finanzinstrumente übertragen könnten, versuchen, Vereinbarungen mit 

Betreibern traditioneller Marktinfrastrukturen zu schließen. Das ist von 

besonderer Bedeutung für die Verbuchung von DLT-Finanzinstrumenten. Daher 

sollten Zentralverwahrer bestimmten Anforderungen unterliegen, nach denen 

solche Vereinbarungen zu treffen sind. Darüber hinaus sollten Zentralverwahrer 

solche Vereinbarungen in nichtdiskriminierender Weise schließen und in der Lage 

sein, eine angemessene kommerzielle Gebühr auf der Grundlage der tatsächlichen 

Kosten zu erheben. 
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(44) Die dem Betreiber einer DLT-Marktinfrastruktur erteilte besondere Genehmigung 

sollte im Allgemeinen auf den gleichen Verfahren basieren wie die Zulassung gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 oder der Richtlinie 2014/65/EU. Bei der 

Beantragung einer besonderen Genehmigung sollte die antragstellende DLT-

Marktinfrastruktur jedoch angeben, welche Ausnahmen sie zu beantragen gedenkt. 

Bevor die zuständige Behörde einer DLT-Marktinfrastruktur eine besondere 

Genehmigung erteilt, sollte sie der ESMA sämtliche relevanten Informationen zur 

Verfügung stellen. Erforderlichenfalls sollte die ESMA eine unverbindliche 

Stellungnahme zu den beantragten Ausnahmen oder zur Angemessenheit der 

Distributed-Ledger-Technologie für die Zwecke dieser Verordnung abgeben. Eine 

solche unverbindliche Stellungnahme sollte nicht als Stellungnahme im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 angesehen werden. Die ESMA sollte bei der 

Ausarbeitung ihrer Stellungnahme die zuständigen Behörden anderer 

Mitgliedstaaten konsultieren. Bei der Abgabe ihrer ▌unverbindlichen Stellungnahme 

sollte die ESMA die Ziele des Anlegerschutzes, der Marktintegrität und der 

Finanzstabilität verfolgen. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen und einen fairen 

Wettbewerb im gesamten Binnenmarkt zu gewährleisten, sollte ein Ziel der 

unverbindlichen Stellungnahme und der Leitlinien der ESMA auch darin bestehen, 

die Kohärenz und Verhältnismäßigkeit der von verschiedenen zuständigen Behörden 

in der Union erteilten Ausnahmen sicherzustellen, auch im Zusammenhang mit der 

Bewertung der Angemessenheit der verschiedenen Arten von Distributed-Ledger-

Technologien, die von den Betreibern für die Zwecke dieser Verordnung 

verwendet werden. 
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(45) Die Verbuchung von Wertpapieren, die Führung von Depotkonten und die 

Verwaltung von Abrechnungssystemen sind Tätigkeiten, die auch unter nicht 

harmonisierte nationale Rechtsvorschriften wie das Gesellschafts- und das 

Wertpapierrecht fallen. Es ist daher wichtig, dass die Betreiber von DLT-

Marktinfrastrukturen alle geltenden Vorschriften einhalten und auch ihre Nutzer 

in die Lage versetzen, dies zu tun. 

(46) Die zuständige Behörde, die einen Antrag eines Betreibers einer ▌DLT-

Marktinfrastruktur prüft, sollte die Möglichkeit haben, die Erteilung einer 

besonderen Genehmigung zu verweigern, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass 

die DLT-Marktinfrastruktur nicht in der Lage wäre, geltende Bestimmungen des 

Unionsrechts oder Bestimmungen des nationalen Rechts, die nicht in den 

Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, einzuhalten, wenn Grund zu der 

Annahme besteht, dass die DLT-Marktinfrastruktur eine Gefahr für den 

Anlegerschutz, die Marktintegrität oder die Finanzstabilität ▌darstellen würde, oder 

wenn mit dem Antrag versucht wird, bestehende Anforderungen zu umgehen. 

(47) In einer besonderen Genehmigung, die eine zuständige Behörde dem Betreiber einer 

DLT-Marktinfrastruktur erteilt, sollte angegeben sein, welche Ausnahmen dieser 

DLT-Marktinfrastruktur erteilt werden. Eine solche Genehmigung sollte in der 

gesamten Union gültig sein, jedoch nur für die Dauer der Pilotregelung. Die ESMA 

sollte auf ihrer Website eine Liste der DLT-Marktinfrastrukturen und eine Liste der 

für jede dieser Infrastrukturen erteilten Ausnahmen veröffentlichen. 
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(48) Die besonderen Genehmigungen und die Ausnahmen▌sollten vorübergehend für 

einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren ab dem Datum der Erteilung der besonderen 

Genehmigung erteilt werden und nur für die Dauer der Pilotregelung gelten. ▌ In 

diesem Zeitraum von sechs Jahren sollten die Betreiber der DLT-

Marktinfrastrukturen ausreichend Zeit haben, ihre Geschäftsmodelle an etwaige 

Änderungen der Pilotregelung anzupassen und im Rahmen der Pilotregelung 

wirtschaftlich rentabel ihren Tätigkeiten nachzugehen. Auch hätten die ESMA und 

die Kommission die Möglichkeit, einen nützlichen Datensatz zur Anwendung der 

Pilotregelung nach der Gewährung einer kritischen Masse von besonderen 

Genehmigungen und damit verbundenen Ausnahmen zu sammeln; im Anschluss 

könnten die ESMA und die Kommission darüber Bericht erstatten. Und schließlich 

hätten die DLT-Marktinfrastrukturen Zeit, die notwendigen Schritte zu unternehmen, 

um nach den Berichten der ESMA und der Kommission entweder ihren 

Geschäftsbetrieb einzustellen oder zu einem neuen Rechtsrahmen überzugehen. 
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(49) Unbeschadet der einschlägigen Bestimmungen ▌der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 

und der Richtlinie 2014/65/EU sollten die zuständigen Behörden befugt sein, eine 

besondere Genehmigung oder Ausnahmen, die einer DLT-Marktinfrastruktur erteilt 

wurden, zu entziehen, wenn eine Schwachstelle in der zugrunde liegenden 

Technologie oder den von dem Betreiber der DLT-Marktinfrastruktur erbrachten 

Dienstleistungen oder Tätigkeiten entdeckt wurde, sofern diese Schwachstelle 

schwerer wiegt als die Vorteile, die mit der betreffenden Dienstleistung bzw. den 

betreffenden Tätigkeiten einhergehen, oder wenn der Betreiber der DLT-

Marktinfrastruktur gegen eine der Verpflichtungen verstoßen hat, die an die von der 

zuständigen Behörde erteilte Genehmigungen oder Ausnahmen ▌geknüpft waren, 

oder wenn der Betreiber der DLT-Marktinfrastruktur Finanzinstrumente verbucht 

hat, die die in der vorliegenden Verordnung festgelegten Schwellenwerten 

überschreiten oder andere für DLT-Finanzinstrumente geltende Bedingungen 

gemäß der vorliegenden Verordnung nicht erfüllen. Im Zuge ihrer Tätigkeit sollte 

der Betreiber einer DLT-Marktinfrastruktur die Möglichkeit haben, zusätzlich zu 

den zum Zeitpunkt der ersten Genehmigung beantragten Ausnahmen noch weitere 

Ausnahmen zu beantragen. In diesem Fall sollten diese zusätzlichen ▌Ausnahmen 

bei den zuständigen Behörden beantragt werden, und zwar auf die gleiche Weise 

wie die Ausnahmen, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Genehmigung der DLT-

Marktinfrastruktur beantragt wurden. 
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(50) Da den Betreibern von DLT-Marktinfrastrukturen im Rahmen der Pilotregelung 

zeitlich begrenzte Ausnahmen von bestimmten Bestimmungen der bestehenden 

Rechtsvorschriften der Union erhalten konnten, sollten sie während der Zeit, in der 

ihre besondere Genehmigung gilt, eng mit den zuständigen Behörden und der 

▌ESMA zusammenarbeiten. Die Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen sollten 

die zuständigen Behörden ▌über wesentliche Änderungen ihrer Geschäftspläne und 

ihrer kritischen Mitarbeiter, über mögliche Hinweise auf Cyber-Bedrohungen oder -

Angriffe, Betrug oder schwerwiegendes Fehlverhalten, über Änderungen der zum 

Zeitpunkt des ursprünglichen Antrags auf besondere Genehmigung vorgelegten 

Informationen, über technische oder betriebliche Schwierigkeiten, insbesondere im 

Zusammenhang mit dem Einsatz der Distributed-Leder-Technologie, sowie über 

▌Risiken für den Anlegerschutz, die Marktintegrität oder die Finanzstabilität, die 

zum Zeitpunkt der Erteilung der besonderen Genehmigung nicht absehbar waren, in 

Kenntnis setzen. Wenn ihr eine solche wesentliche Änderung gemeldet wird, sollte 

die zuständige Behörde, um für Anlegerschutz, Marktintegrität und 

Finanzstabilität zu sorgen, die DLT-Marktinfrastruktur auffordern können, eine 

neue besondere Genehmigung oder Ausnahme zu beantragen, oder 

Abhilfemaßnahmen ergreifen, die sie für angemessen hält. Darüber hinaus sollten die 

Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen der zuständigen Behörde ▌alle 

sachdienlichen Informationen zur Verfügung stellen, wann immer solche 

Informationen angefordert werden. Die zuständigen Behörden sollten die von den 

Betreibern von DLT-Marktinfrastrukturen erhaltenen Informationen und die 

Informationen über Abhilfemaßnahmen an die ESMA weiterleiten.  
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(51) Die Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen sollten den für sie zuständigen 

Behörden ▌zudem regelmäßig Bericht erstatten. Die ESMA sollte Diskussionen über 

diese Berichte organisieren, damit alle zuständigen Behörden in der gesamten 

▌Union Erkenntnisse darüber erlangen können, welche Auswirkungen der Einsatz 

der Distributed-Ledger-Technologie hat, und welche Änderungen von 

Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen erforderlich sein 

könnten, um den Einsatz der Distributed-Ledger-Technologie in größerem Umfang 

zu ermöglichen. 

(52) Während der Laufzeit der Pilotregelung ist es wichtig, dass der Rahmen und seine 

Funktionsweise häufig überprüft und bewertet werden, damit die Betreiber von 

DLT-Marktinfrastrukturen möglichst viele Informationen erhalten. Die ESMA 

sollte Jahresberichte veröffentlichen, um den Marktteilnehmern ein besseres 

Verständnis der Funktionsweise und der Entwicklung der Märkte zu vermitteln 

und Klarheit über die Anwendung der Pilotregelung zu schaffen. Diese 

Jahresberichte sollten aktuelle Informationen über die wichtigsten Entwicklungen 

und Risiken enthalten. Die Jahresberichte werden dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und der Kommission übermittelt. 
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(53) Drei Jahre nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung sollte die ESMA der 

Kommission über ihre Bewertung der Pilotregelung ▌Bericht erstatten. Auf der 

Grundlage des Berichts der ESMA sollte die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat Bericht erstatten. In diesem Bericht sollten die Kosten und 

der Nutzen bewertet werden, die mit einer Verlängerung der Pilotregelung um einen 

weiteren Zeitraum, einer Ausdehnung der Pilotregelung auf andere Arten von 

Finanzinstrumenten, sonstigen Änderungen der Pilotregelung, einer dauerhaften 

Einführung der Pilotregelung, indem entsprechende Änderungen der 

Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen vorgeschlagen werden, 

oder einer Beendigung der Pilotregelung verbunden wären. Es wäre nicht 

wünschenswert, wenn zwei parallele Regelungen für DLT-basierte und nicht-

DLT-basierte Marktinfrastrukturen existierten. Wenn die Pilotregelung 

erfolgreich ist, könnte sie durch eine Änderung der einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen, durch die ein 

einheitlicher, kohärenter Rahmen geschaffen wird, dauerhaft gemacht werden. 
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(54) In den bestehenden Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen 

wurden bereits einige mögliche Lücken im Hinblick auf ihre Anwendung auf 

Kryptowerte, die als Finanzinstrumente gelten, ermittelt▌. So sind insbesondere die 

technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 

▌für bestimmte Pflichten zur Datenübermittelung sowie Vor- und 

Nachhandelstransparenzanforderungen unzureichend auf Finanzinstrumente 

abgestimmt, die mittels der Distributed-Ledger-Technologie emittiert werden. Die 

Sekundärmärkte für Finanzinstrumente, die mittels der Distributed-Ledger-

Technologie oder einer ähnlichen Technologie emittiert werden, sind noch im 

Entstehen begriffen, weshalb sie möglicherweise andere Merkmale aufweisen als 

Märkte für Finanzinstrumente, die über eine herkömmliche Technologie emittiert 

werden. Die in diesen technischen Regulierungsstandards festgelegten Vorschriften 

sollten – unabhängig von der verwendeten Technologie – für alle Finanzinstrumente 

gelten. Daher sollte die ESMA im Einklang mit den bestehenden Mandaten in der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zum Erlass technischer Regulierungsstandards eine 

umfassende Bewertung dieser technischen Regulierungsstandards entwickeln und 

gegebenenfalls erforderliche Änderungen vorschlagen, um sicherzustellen, dass die 

darin festgelegten Vorschriften wirksam auf DLT-Finanzinstrumente angewandt 

werden können▌. Bei der Durchführung dieser Bewertung sollte die ESMA die 

Besonderheiten von DLT-Finanzinstrumenten berücksichtigen und prüfen, ob diese 

Besonderheiten erfordern, dass Standards angepasst werden, damit die Entwicklung 

dieser Finanzinstrumente ermöglicht werden kann, ohne die Ziele der Vorschriften 

zu untergraben, die in den gemäß der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erlassenen 

technischen Regulierungsstandards festgelegt sind.  
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(55) Da die Ziele der vorliegenden Verordnung auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden können, sondern aufgrund dessen, dass die 

regulatorischen Hindernisse für die Entwicklung von DLT-Marktinfrastrukturen für 

▌als Finanzinstrumente geltende Kryptowerte in Rechtsvorschriften der Union über 

Finanzdienstleistungen enthalten sind, ▌besser auf Unionsebene erreicht werden 

können, kann die Union ▌im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 

Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 

dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß 

hinaus. 

▌ 

(56) Diese Verordnung lässt die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen 

Parlaments und des Rates unberührt1. Gleichzeitig sollten in Bezug auf Stellen, die 

nach der Richtlinie 2014/65/EU zugelassen sind, die in der der genannten 

Richtlinie festgelegten Mechanismen für die Meldung von Verstößen gegen die 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder die Richtlinie 2014/65/EU genutzt werden. In 

Bezug auf nach der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zugelassene Stellen sollten die 

in der genannten Verordnung festgelegten Mechanismen für die Meldung von 

Verstößen gegen die genannte Verordnung genutzt werden. 

                                                
1 Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht 
melden (ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17). 
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(57) Der Betrieb von DLT-Marktinfrastrukturen könnte die Verarbeitung 

personenbezogener Daten einschließen. Sofern es für die Zwecke dieser 

Verordnung erforderlich ist, personenbezogene Daten zu verarbeiten, sollte diese 

Verarbeitung im Einklang mit dem geltenden EU-Recht zum Schutz 

personenbezogener Daten erfolgen. Die Bestimmungen dieser Verordnung lassen 

die Bestimmungen der Verordnungen (EU) 2016/6791 und (EU) 2018/17252 des 

Europäischen Parlaments und des Rates unberührt. Der Europäische 

Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2018/1725 ▌angehört und hat am 23. April 2021 seine Stellungnahme 

abgegeben. 

                                                
1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 

April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

2 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 
39). 
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(58) In der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ist ein Übergangszeitraum vorgesehen, in 

dem der diskriminierungsfreie Zugang zu einer CCP oder zu einem Handelsplatz 

gemäß der genannten Verordnung nicht für CCP oder Handelsplätze gilt, die bei 

ihren zuständigen Behörden einen Antrag auf Inanspruchnahme von 

Übergangsregelungen für börsengehandelte Derivate gestellt haben. Der 

Zeitraum, in dem eine CCP oder ein Handelsplatz von der jeweils zuständigen 

Behörde in Bezug auf börsengehandelte Derivate von den Vorschriften über den 

diskriminierungsfreien Zugang ausgenommen werden konnte, ist am 3. Juli 2020 

abgelaufen. In der Folge wirkte sich die erhöhte Unsicherheit und Volatilität der 

Märkte negativ auf die operationellen Risiken von CCP und Handelsplätzen aus, 

weshalb der Geltungsbeginn der neuen Regelung des offenen Zugangs zu CCP 

und Handelsplätzen , die Handels- und Clearingdienste für börsengehandelte 

Derivate anbieten, durch Artikel 95 der Verordnung (EU) 2021/23 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 um ein Jahr auf den 3. Juli 2021 

verschoben wurde. Die Gründe für die Verschiebung des Geltungsbeginns der 

neuen Regelung des offenen Zugangs bestehen fort. Darüber hinaus könnte das 

System des offenen Zugangs den parallelen politischen Zielen der Förderung von 

Handel und Innovation in der Union zuwiderlaufen, da es Innovationen bei 

börsengehandelten Derivaten verhindern könnte, indem es Wettbewerbern, die 

einen offenen Zugang genießen, ermöglicht, sich auf die Infrastruktur und 

Investitionen der etablierten Betreiber zu stützen, um konkurrierende Produkte mit 

niedrigen Vorlaufkosten anzubieten. Die Aufrechterhaltung eines Systems, bei 

dem Derivate in einer vertikal integrierten Stelle gecleart und gehandelt werden, 

steht auch im Einklang mit langjährigen internationalen Entwicklungen. Der 

Geltungsbeginn der neuen Regelung für den offenen Zugang sollte daher um zwei 

weitere Jahre auf den 3. Juli 2023 verschoben werden.  

                                                
1 Verordnung (EU) 2021/23 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2020 über einen Rahmen für die Sanierung und Abwicklung zentraler 
Gegenparteien und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010, (EU) 
Nr. 648/2012, (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 806/2014 und (EU) 2015/2365 und der 
Richtlinien 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU und 
(EU) 2017/1132 (ABl. L 22 vom 22.1.2021, S. 1).  
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(59) Gegenwärtig schließt die in der Richtlinie 2014/65/EU vorgenommene 

Begriffsbestimmung von „Finanzinstrument“ Finanzinstrumente, die mittels einer 

Klasse von Technologien – nämlich der Distributed-Ledger-Technologie – 

emittiert werden, die die dezentrale Aufzeichnung verschlüsselter Daten 

unterstützen, nicht ausdrücklich ein. Damit solche Finanzinstrumente gemäß den 

bestehenden Rechtsvorschriften gehandelt werden können, sollte die 

Begriffsbestimmung von „Finanzinstrument“ in der Richtlinie 2014/65/EU so 

geändert werden, dass sie diese Finanzinstrumente einschließt.  
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(60) Während in dieser Verordnung der Rechtsrahmen für DLT-Marktinfrastrukturen, 

einschließlich solcher, die Abwicklungsdienste erbringen, festgelegt wird, ist der 

allgemeine Rechtsrahmen für von Zentralverwahrern betriebene Wertpapierliefer- 

und -abrechnungssysteme in der Verordnung (EU) Nr. 909/2014festgelegt, die 

Bestimmungen über die Abwicklungsdisziplin enthält. Die Regelung zur 

Abwicklungsdisziplin umfasst Vorschriften für die Meldung gescheiterter 

Abwicklungen, die Einziehung und Verteilung von Geldstrafen und obligatorische 

Eindeckungen. Gemäß der gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 erlassenen 

technischen Regulierungsstandards gelten die Bestimmungen zur 

Abwicklungsdisziplin ab dem 1. Februar 2022. Die Beteiligten haben jedoch 

Hinweise darauf gegeben, dass obligatorische Eindeckungen den Liquiditätsdruck 

und die Kosten von Wertpapieren, bei denen die Gefahr besteht, dass eine 

Eindeckung erfolgt, erhöhen könnten. Diese Auswirkungen könnten sich bei 

Marktvolatilität noch verschärfen. Vor diesem Hintergrund könnte sich die 

Anwendung der in der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 festgelegten Vorschriften 

über obligatorische Eindeckungen negativ auf die Effizienz und 

Wettbewerbsfähigkeit der Kapitalmärkte in der Union auswirken. Diese 

Auswirkungen könnten wiederum zu größeren Geld-Brief-Spannen, einer 

geringeren Markteffizienz und einem geringeren Anreiz zur Kreditvergabe an den 

Wertpapierleih- und Repomärkten und zur Abwicklung von Geschäften mit in der 

Union niedergelassenen Zentralverwahrern führen. Die Kosten der Anwendung 

der Vorschriften über obligatorische Eindeckungen dürften daher den potenziellen 

Nutzen überwiegen. Unter Berücksichtigung dieser potenziellen negativen 

Auswirkungen sollte die Verordnung (EU) Nr. 909/2014 dahingehend geändert 

werden, dass für jede Maßnahme zur Abwicklungsdisziplin ein anderer 

Geltungsbeginn vorgesehen wird, sodass der Geltungsbeginn der Vorschriften 

über obligatorische Eindeckungen weiter verschoben werden kann. Diese 

Verschiebung würde es der Kommission ermöglichen, im Rahmen des 

anstehenden Legislativvorschlags zur Überarbeitung der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 zu bewerten, wie der Rahmen für die Abwicklungsdisziplin und 

insbesondere die Vorschriften über obligatorische Eindeckungen geändert werden 

sollten, um den genannten Fragen Rechnung zu tragen und sie anzugehen. 

Darüber hinaus würde mit einer solchen Verschiebung sichergestellt, dass den 
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Marktteilnehmern, einschließlich der DLT-Marktinfrastrukturen, die der 

Regelung der Abwicklungsdisziplin unterliegen würden, nicht erneut 

Durchführungskosten entstehen, falls diese Vorschriften infolge der Überprüfung 

der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 geändert werden. 

(61) Der Betrieb einer DLT-Marktinfrastruktur sollte die Klimapolitik der 

Mitgliedstaaten nicht untergraben. Daher ist es wichtig, die Entwicklung 

emissionsarmer oder emissionsfreier Distributed-Ledger-Technologien und 

Investitionen in diese Technologien weiter zu fördern — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1  

Gegenstand und Anwendungsbereich  

In dieser Verordnung werden Anforderungen hinsichtlich der DLT-Marktinfrastrukturen 

und ihrer Betreiber in Bezug auf Folgendes festgelegt: 

▌ 

a) die Erteilung und den Entzug einer ▌besonderen Genehmigung für den Betrieb 

von DLT-Marktinfrastrukturen gemäß der vorliegenden Verordnung; 

b) die Erteiltung, die Änderung und der Entzug der mit einer besonderen 

Genehmigung verbundenen Ausnahmen; 

c) die Festlegung, die Änderung und der Entzug der mit einer Genehmigung 

verbundenen Bedingungen sowie die Festlegung, die Änderung und der 

Entzug von Ausgleichs- oder Abhilfemaßnahmen; 

d) den Betrieb von DLT-Marktinfrastrukturen; 

e) die Beaufsichtigung von DLT-Marktinfrastrukturen und 

f) die Zusammenarbeit zwischen Betreibern von DLT-Marktinfrastrukturen, 

zuständigen Behörden und der durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 

errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde) (ESMA). 
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Artikel 2  

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(1) „Distributed-Ledger-Technologie“ oder „DLT“ eine Technologie, die den Betrieb 

und die Nutzung von Distributed Ledger ermöglicht;  

(2) „Distributed Ledger“ einen Informationsspeicher, der Aufzeichnungen über 

Transaktionen enthält und der unter Verwendung eines Konsensmechanismus auf 

eine Reihe von DLT-Netzwerkknoten verteilt und zwischen diesen synchronisiert 

wird; 

(3) „Konsensmechanismus“ die Regeln und Verfahren, durch die eine 

Übereinstimmung unter DLT-Netzwerkknoten dahin gehend erzielt wird, dass eine 

Transaktion validiert ist; 
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(4) „DLT-Netzwerkknoten“ ein Gerät oder Prozess, das bzw. der Teil eines Netzwerks 

ist und das bzw. der eine vollständige oder teilweise Kopie von Aufzeichnungen 

aller Transaktionen in einem Distributed-Ledger enthält; 

(5) „DLT-Marktinfrastruktur“ ▌ein „multilaterales DLT-Handelssystem“, ein „DLT-

Abwicklungssystem“ oder ein „DLT-Handels- und Abwicklungssystem“;  

(6) „multilaterales DLT-Handelssystem“ oder „DLT-MTF“ ein ▌multilaterales 

Handelssystem▌, das nur DLT-Finanzinstrumenten zum Handel zulässt ▌;  

(7) „DLT-Abwicklungssystem“ oder „DLT-SS“ ein Abwicklungssystem, mit dem 

Transaktionen mit DLT-Finanzinstrumenten gegen Zahlung oder Lieferung 

abgewickelt werden, unabhängig davon, ob dieses Abwicklungssystem gemäß der 

Richtlinie 98/26/EG benannt und gemeldet wurde, und das die erstmalige 

Erfassung von DLT-Finanzinstrumenten oder die Erbringung von 

Verwahrungsdienstleistungen in Bezug auf DLT-Finanzinstrumente ermöglicht; 

(8) „Lieferung und Abrechnung“ bzw. „Abwicklung“ eine Lieferung und 

Abrechnung bzw. Abwicklung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 7 der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014; 

(9) „gescheiterte Abwicklung“ eine gescheiterte Abwicklung im Sinne von Artikel 2 

Absatz 1 Nummer 15 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014; 

(10) „DLT-Handels- und Abwicklungssystem“ oder „DLT-TSS" ein DLT-MTF oder 

ein DLT-SS, das die von einem DLT-MTF und einem DLT-SS erbrachten 

Dienstleistungen kombiniert;  
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(11) „DLT-Finanzinstrument“ ein Finanzinstrument, das mittels Distributed-Ledger-

Technologie emittiert, verbucht, übertragen und gespeichert wird; 

(12) „Finanzinstrument“ ein Finanzinstrument im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 15 der Richtlinie 2014/65/EU; 

(13) „multilaterales Handelssystem“ ein ▌multilaterales Handelssystem▌ im Sinne von 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer 22 der Richtlinie 2014/65/EU; 

(14) „Zentralverwahrer“ einen ▌Zentralverwahrer▌ im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014; 

(15) „Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem“ ein Wertpapierliefer- und -

abrechnungssystem im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 10 der Verordnung 

(EU) Nr. 909/2014; 

(16) „Geschäftstag“ einen Geschäftstag im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 14 

der Verordnung (EU) Nr. 909/2014; 
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(17) „Lieferung gegen Zahlung“ eine ▌Lieferung gegen Zahlung▌ im Sinne von Artikel 2 

Absatz 1 Nummer 27 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014; 

(18) „Kreditinstitut“ ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1; 

(19) „Wertpapierfirma“ eine ▌Wertpapierfirma▌ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU; 

(20) „Marktbetreiber“ einen ▌Marktbetreiber▌ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 18 der Richtlinie 2014/65/EU; 

                                                
1 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
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(21) „zuständige Behörde“ eine oder mehrere zuständige Behörden, die ▌ 

a) gemäß Artikel 67 der Richtlinie 2014/65/EU benannt wurde bzw. wurden;  

b) gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 benannt wurde bzw. 

wurden; oder 

c) auf sonstige Weise von einem Mitgliedstaat zum Zwecke der Überwachung der 

Anwendung dieser Verordnung benannt wurde bzw. wurden; 

▌ 

Artikel 3 

Beschränkungen in Bezug auf Finanzinstrumente, die zum Handel über eine DLT-

Marktinfrastruktur zugelassen oder von einer DLT-Marktinfrastruktur verbucht werden 

können  

(1) DLT-Finanzinstrumente werden nur zum Handel über eine DLT-

Marktinfrastruktur oder zur Verbuchung auf einer DLT-Marktinfrastruktur 

zugelassen, wenn sie zum Zeitpunkt der Zulassung zum Handel oder zum 

Zeitpunkt der Verbuchung in einem Distributed Ledger ▌ 

a) Aktien sind, deren Emittent eine Marktkapitalisierung oder eine 

voraussichtliche Marktkapitalisierung von weniger als 500 Mio. EUR aufweist; 

b) ▌Anleihen, andere Formen verbriefter Schuldtitel, einschließlich 

Hinterlegungsscheine in Bezug auf solche Wertpapiere, oder 

Geldmarktinstrumente mit einem Emissionsvolumen von weniger als 1 Mrd. 

EUR, wobei Instrumente ausgeschlossen sind, die ein Derivat oder eine 

Struktur enthalten, die es dem Kunden erschwert, das mit ihnen verbundene 

Risiko zu verstehen, sind; oder 
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c) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne 

von Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe a Ziffer iv der Richtlinie 2014/65/EU mit 

einem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte von weniger als 500 Mio. 

EUR sind. 

Unternehmensanleihen, die von Emittenten emittiert wurden, deren 

Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt ihrer Emission 200 Mio. EUR nicht 

überstieg, sind von der Berechnung des Schwellenwerts gemäß Unterabsatz 1 

Buchstabe b ausgenommen. 

(2) ▌Der Gesamtmarktwert aller DLT-Finanzinstrumente, die zum Handel auf einer 

DLT-Marktinfrastruktur zugelassen sind oder in einer DLT-Marktinfrastruktur 

verbucht werden, darf zum Zeitpunkt der Zulassung eines neuen DLT-

Finanzinstruments zum Handel oder der erstmaligen Verbuchung 6 Mrd. EUR 

nicht überschreiten. 

Würde die Zulassung zum Handel oder die erste Verbuchung eines neuen DLT-

Finanzinstruments dazu führen, dass der in Unterabsatz 1 genannte 

Gesamtmarktwert 6 Mrd. EUR erreicht, so lässt die DLT-Marktinfrastruktur das 

DLT-Finanzinstrument nicht für den Handel zu oder verbucht es nicht. 

▌ 
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(3) Wenn der Gesamtmarktwert aller DLT-Finanzinstrumente, die zum Handel auf 

einer DLT-Marktinfrastruktur zugelassen sind oder in einer DLT-

Marktinfrastruktur verbucht werden, 9 Mrd. EUR erreicht, leitet der Betreiber der 

DLT-Marktinfrastruktur die Übergangsstrategie nach Maßgabe von Artikel 7 

Absatz 7 ein. Der Betreiber der DLT-Marktinfrastruktur teilt der zuständigen 

Behörde in seinem Monatsbericht gemäß Absatz 5 die Einleitung seiner 

Übergangsstrategie und den Zeitplan für den Übergang mit. 

(4) Der Betreiber einer DLT-Marktinfrastruktur berechnet den monatlichen 

durchschnittlichen Gesamtmarktwert der in dieser DLT-Marktinfrastruktur 

gehandelten oder verbuchten DLT-Finanzinstrumente. Dieser monatliche 

Durchschnitt wird berechnet als Durchschnitt der täglichen Abschlusskurse jedes 

DLT-Finanzinstruments, multipliziert mit der Anzahl der DLT-Finanzinstrumente, 

die in dieser DLT-Marktinfrastruktur mit derselben Internationalen Wertpapier-

Identifikationsnummer (ISIN) gehandelt oder verbucht werden. 
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Der Betreiber der DLT-Marktinfrastruktur verwendet diesen monatlichen 

Durchschnitt 

a) bei der Bewertung, ob die Zulassung zum Handel oder die Verbuchung eines 

neuen DLT-Finanzinstruments im Folgemonat dazu führen würde, dass der 

Gesamtmarktwert der DLT-Finanzinstrumente den in Absatz 2 dieses 

Artikels genannten Schwellenwert erreicht; und 

b) bei der Entscheidung zur Einleitung der Übergangsstrategie gemäß Artikel 7 

Absatz 7. 

(5) Der Betreiber einer DLT-Marktinfrastruktur legt seiner zuständigen Behörde 

monatliche Berichte vor, aus denen hervorgeht, dass alle DLT-Finanzinstrumente, 

die in der DLT-Marktinfrastruktur zum Handel zugelassen sind oder verbucht 

werden, die in den Absätzen 2 und 3 genannten Schwellenwerte nicht 

überschreiten. 

(6) Eine zuständige Behörde kann niedrigere Schwellenwerte als die in den 

Absätzen 1 und 2 festgelegten Werte festlegen. Senkt eine zuständige Behörde den 

in Absatz 2 genannten Schwellenwert, so gilt der in Absatz 3 festgelegte Wert als 

proportional herabgesetzt. 
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Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 dieses Absatzes berücksichtigt die zuständige 

Behörde die Marktgröße und die durchschnittliche Kapitalisierung von DLT-

Finanzinstrumenten einer bestimmten Art, die auf Handelsplattformen in den 

Mitgliedstaaten zugelassen wurden, in denen die Dienstleistungen und Tätigkeiten 

ausgeführt werden, und sie berücksichtigen die Risiken, die mit den Emittenten, 

der Art der verwendeten Distributed-Ledger-Technologie und den 

Dienstleistungen und Tätigkeiten der DLT-Marktinfrastruktur verbunden sind. 

(7) Die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 gilt für DLT-Finanzinstrumente, die zum 

Handel über ein DLT-MTF oder über ein DLT-TSS zugelassen sind. 
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Artikel 4 

Anforderungen und Ausnahmen im Zusammenhang mit DLT-MTF 

(1) Ein DLT-MTF unterliegt den Anforderungen, die gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 2014/600 und der Richtlinie 2014/65/EU für ein multilaterales Handelssystem 

gelten. 

Unterabsatz 1 gilt nicht in Bezug auf die Anforderungen, für die der 

Wertpapierfirma oder dem Marktbetreiber, die bzw. der das DLT-MTF betreibt, 

▌eine Ausnahme gemäß den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels erteilt wurde; wenn 

die Wertpapierfirma oder der Marktbetreiber, die bzw. der das DLT-MTF betreibt, 

folgende Anforderungen erfüllt: 

a) Artikel 7; 

b) die Absätze 2, 3 und 4 dieses Artikels; und  

c) alle Ausgleichsmaßnahmen, die die zuständige Behörde für angemessen hält, 

um die Ziele der Bestimmungen zu erreichen, von denen eine Ausnahme 

beantragt worden ist, oder um den Anlegerschutz, die Marktintegrität ▌oder 

die Finanzstabilität zu gewährleisten. 
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(2) Zusätzlich zu den in Artikel 53 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU bezeichneten 

Personen kann die zuständige Behörde auf Antrag eines Betreibers eines DLT-

MTF diesem Betreiber gestatten, natürliche und juristische Personen zum Handel 

für eigene Rechnung als Mitglieder oder Teilnehmer zuzulassen, sofern diese 

Personen die folgenden Anforderungen erfüllen:  

a) Sie sind ausreichend gut beleumundet; 

b) sie verfügen über ein ausreichendes Maß an Handelsfähigkeiten, Kompetenz 

und Erfahrung, einschließlich Kenntnissen über die Funktionsweise ▌der 

Distributed-Ledger-Technologie; 

c) sie sind keine Market-Maker in dem DLT-MTF▌;  

d) sie verwenden in dem DLT-MTF keine hochfrequente algorithmische 

Handelstechnik; 

e) sie gewähren anderen Personen keinen direkten elektronischen Zugang zu 

dem DLT-MTF; 
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f) sie handeln bei der Ausführung von Kundenaufträgen über die DLT-

Marktinfrastruktur nicht für eigene Rechnung; und 

g) sie haben in Kenntnis der Sachlage dem Handel in dem DLT-MTF als 

Mitglieder oder Teilnehmer zugestimmt und wurden von dem DLT-MTF 

über die potenziellen Risiken informiert, die mit der Nutzung seiner Systeme 

für den Handel mit DLT-Finanzinstrumenten verbunden sind.  

Erteilt die zuständige Behörde die in Unterabsatz 1 genannte Ausnahme, kann sie 

zusätzliche Maßnahmen zum Schutz natürlicher Personen vorschreiben, die als 

Mitglieder oder Teilnehmer des DLT-MTF zugelassen sind. Diese Maßnahmen 

müssen dem Risikoprofil dieser Mitglieder oder Teilnehmer angemessen sein. 

(3) Auf Antrag eines Betreibers eines DLT-MTF kann die zuständige Behörde diesen 

Betreiber oder seine Mitglieder oder Teilnehmer von Artikel 26 der Verordnung 

(EU) Nr. 600/2014 ausnehmen.  
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Erteilt die zuständige Behörde eine in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannte 

Ausnahme, führt das DLT-MTF Aufzeichnungen über alle über seine Systeme 

ausgeführten Geschäfte. Die Aufzeichnungen enthalten alle in Artikel 26 Absatz 3 

der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 genannten Angaben, die für das von dem 

DLT-MTF und dem die Transaktion ausführenden Mitglied oder Teilnehmer 

verwendete System relevant sind. Das DLT-MTF stellt ferner sicher, dass die 

zuständigen Behörden, die berechtigt sind, die Daten direkt vom multilateralen 

Handelssystem gemäß Artikel 26 der genannten Verordnung zu empfangen, 

direkten und unmittelbaren Zugang zu diesen Angaben haben. Um Zugang zu 

diesen Aufzeichnungen zu erhalten, wird diese zuständige Behörde als 

teilnehmender regulatorischer Beobachter zum DLT-MTF zugelassen.  

Die zuständige Behörde stellt der ESMA alle Informationen, zauf die sie gemäß 

diesem Artikel zugegriffen hat, unverzüglich zur Verfügung. 
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(4) Beantragt der Betreiber eines DLT-MTF ▌eine Ausnahme gemäß Absatz 2 oder 3, 

weist ▌er ▌nach, dass die beantragte Ausnahme  

a) in Bezug auf den Einsatz einer Distributed-Ledger-Technologie 

verhältnismäßig und durch den Einsatz einer Distributed-Ledger-Technologie 

gerechtfertigt ist und 

b) auf das DLT-MTF beschränkt ist und sich nicht auf ein anderes multilaterales 

Handelssystem erstreckt, das von dem betreffenden Betreiber betrieben wird. 

(5) Die Absätze 2, 3 und 4 dieses Artikels gelten entsprechend für einen 

Zentralverwahrer, der ein DLT-TSS gemäß Artikel 6 Absatz 2 betreibt.  

(6) Die ESMA arbeitet Leitlinien für die Ausgleichsmaßnahmen nach Absatz 1 

Unterabsatz 2 Buchstabe c aus.  
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Artikel 5 

Anforderungen und Ausnahmen im Zusammenhang mit dem DLT-SS 

(1) Ein Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, unterliegt den für einen 

Zentralverwahrer, der ein Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem betreibt, 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 geltenden Anforderungen. 

Unterabsatz 1 gilt nicht in Bezug auf die Anforderungen, für die dem 

Zentralverwahrer, der das DLT-SS betreibt, eine Ausnahme gemäß den Absätzen 2 

bis 9 dieses Artikels erteilt wurde, und wenn der Zentralverwahrer folgende 

Anforderungen erfüllt: 

a) Artikel 7 

b) Absätze 2 bis 10 dieses Artikels und  

c) alle Ausgleichsmaßnahmen, welche die zuständige Behörde für angemessen 

hält, um die Ziele der Bestimmungen zu erreichen, von denen eine Ausnahme 

beantragt worden ist, oder um den Anlegerschutz, die Marktintegrität oder die 

Finanzstabilität zu gewährleisten. 
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(2) Auf Antrag eines Zentralverwahrers, der ein DLT-SS betreibt, kann eine zuständige 

Behörde diesen Zentralverwahrer von Artikel 2 Absatz 1 Nummern 4, 9 oder 28 oder 

von den Artikeln 3, 37 oder 38 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 ausnehmen, 

sofern der Zentralverwahrer ▌ 

a) nachweist, dass die Verwendung eines „Depotkontos“ im Sinne von Artikel 2 

Absatz 1 Nummer 28 der genannten Verordnung oder die Einbuchung im 

Effektengiro gemäß Artikel 3 jener Verordnung nicht mit der Verwendung der 

verwendeten Distributed-Ledger-Technologie vereinbar ist; 

b) Ausgleichsmaßnahmen vorschlägt, um die Ziele der Bestimmungen zu 

erreichen, von denen eine Ausnahme beantragt worden ist, und zumindest 

sicherstellt, dass 

i) die DLT-Finanzinstrumente im Distributed Ledger verbucht werden;  
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ii) die Anzahl der DLT-Finanzinstrumente einer Emission oder eines Teils 

einer Emission, die von dem Zentralverwahrer, der das DLT-SS betreibt, 

verbucht wurden, zu jedem beliebigen Zeitpunkt der Gesamtanzahl der 

DLT-Finanzinstrumente entspricht, aus denen diese Emission oder ein 

Teil dieser Emission besteht und die in dem Distributed Ledger verbucht 

sind, und ▌ 

iii) er Aufzeichnungen führt, anhand deren der Zentralverwahrer, der das 

DLT-SS betreibt, zu jedem beliebigen Zeitpunkt unverzüglich die DLT-

Finanzinstrumente eines Mitglieds, Teilnehmers, Emittenten oder 

Kunden von denen eines anderen Mitglieds, Teilnehmers, Emittenten 

oder Kunden trennen kann und 

iv) er keine Wertpapierkredite, Sollsalden oder die unrechtmäßige 

Schaffung oder Löschung von Wertpapieren zulässt.  

(3) Auf Antrag eines Zentralverwahrers, der ein DLT-SS betreibt, kann die zuständige 

Behörde diesen Zentralverwahrer von Artikel 6 oder 7 der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 ausnehmen, sofern dieser Zentralverwahrer mindestens mittels 

solider Verfahren und Vorkehrungen sicherstellt, dass das DLT-SS 

a) eine klare, genaue und rechtzeitige Bestätigung der Einzelheiten von 

Transaktionen mit DLT-Finanzinstrumenten, einschließlich aller im 

Zusammenhang mit DLT-Instrumenten geleisteten Zahlungen, sowie die 

Freigabe von Sicherheiten in Bezug auf DLT-Instrumente oder die 

Einforderung von Sicherheiten in Bezug auf diese ermöglicht und 

b) entweder gescheiterten Abwicklungen vorbeugt oder gescheiterte 

Abwicklungen angeht, wenn sie nicht verhindert werden können. 
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(4) Auf Antrag eines Zentralverwahrers, der ein DLT-SS betreibt, kann die zuständige 

Behörde diesen Zentralverwahrer von Artikels 19 ▌der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 nur in Bezug auf die Auslagerung einer Kerndienstleistung an einen 

Dritten ausnehmen, sofern die Anwendung des genannten Artikels mit dem Einsatz 

der Distributed-Ledger-Technologie, wie sie in dem von diesem Zentralverwahrer 

betriebenen DLT-SS vorgesehen ist, unvereinbar ist. 

▌ 

(5) Auf Antrag eines Zentralverwahrers, der ein DLT-SS betreibt, kann die zuständige 

Behörde diesem Zentralverwahrer ▌gestatten, natürliche und juristische Personen 

zusätzlich zu den in Artikel 2 Buchstabe f der Richtlinie 98/26/EG aufgeführten als 

Teilnehmer zu dem DLT-SS zuzulassen, sofern diese Personen 

a) ausreichend gut beleumundet ▌sind,  

b) über ausreichende Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrungen und Kenntnisse in 

Bezug auf Abwicklung, die Funktionsweise der Distributed-Ledger-

Technologie und Risikobewertung verfügen und 

c) ihre in Kenntnis der Sachlage erteilte Zustimmung zur Teilnahme an der 

Pilotregelung gemäß dieser Verordnung gegeben haben und angemessen 

über deren experimentellen Charakter und die damit verbundenen 

potenziellen Risiken informiert sind.   
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(6) Auf Antrag eines Zentralverwahrers, der ein DLT-SS betreibt, kann eine 

zuständige Behörde diesen Zentralverwahrer von Artikel 33, 34 oder 35 der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 ausnehmen, sofern der Zentralverwahrer 

Ausgleichsmaßnahmen vorschlägt, um die Ziele dieser Artikel zu erreichen, und 

zumindest sicherstellt, dass 

a) das DLT-SS Teilnahmekriterien veröffentlicht, die allen Personen, die 

Teilnehmer werden wollen, einen fairen und offenen Zugang ermöglichen, 

und dass diese Kriterien transparent, objektiv und diskriminierungsfrei sind 

und 

b) das DLT-SS Preise und Gebühren im Zusammenhang mit den von ihm 

erbrachten Abwicklungsdiensten veröffentlicht. 

(7) Auf Antrag eines Zentralverwahrers, der ein DLT-SS betreibt, kann eine 

zuständige Behörde diesen Zentralverwahrer von Artikel 39 der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 ausnehmen, sofern der Zentralverwahrer Ausgleichsmaßnahmen 

vorschlägt, um die Ziele dieser Artikel zu erreichen, und mittels solider Verfahren 

und Vorkehrungen zumindest sicherstellt, dass  

a) das DLT-SS Transaktionen mit DLT-Finanzinstrumenten in nahezu Echtzeit 

oder innerhalb eines Tages, in jedem Fall jedoch spätestens am zweiten 

Geschäftstag nach Abschluss des Geschäfts abwickelt,  
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b) das DLT-SS die für das Abwicklungssystem geltenden Regeln veröffentlicht 

und  

c) mit dem DLT-SS alle Risiken gemindert werden, die sich daraus ergeben, 

dass das DLT-SS nicht als System im Sinne der Richtlinie 98/26/EG benannt 

wird, insbesondere im Hinblick auf Insolvenzverfahren.  

Für die Zwecke des Betriebs eines DLT-SS darf die Bestimmung des Begriffs des 

„Zentralverwahrers“ in der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 als juristische Person, 

die ein Wertpapierabwicklungssystem betreibt, nicht dazu führen, dass die 

Mitgliedstaaten ein DLT-SS als Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem gemäß 

der Richtlinie 98/26/EG benennen und melden müssen. Die Mitgliedstaaten 

werden jedoch nicht daran gehindert, ein DLT-SS als Wertpapierliefer- und -

abrechnungssystem gemäß der Richtlinie 98/26/EG zu benennen und zu melden, 

wenn das DLT-SS die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt. 

Wird ein DLT-SS nicht als Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem gemäß der 

Richtlinie 98/26/EG benannt und gemeldet, so schlägt der Zentralverwahrer, der 

dieses DLT-SS betreibt, Ausgleichsmaßnahmen zur Minderung der Risiken vor, 

die sich aus einer Insolvenz ergeben. 
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(8) Auf Antrag eines Zentralverwahrers, der ein DLT-SS betreibt, kann ein 

Zentralverwahrer von der zuständigen Behörde von Artikel 40 der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 ausgenommen werden, sofern der Zentralverwahrer auf der Grundlage 

von Lieferung gegen Zahlung abwickelt. 

Die Abwicklung von Zahlungen erfolgt, sofern praktisch und verfügbar, über 

Zentralbankgeld, auch in tokenisierter Form, oder, sofern dies nicht praktisch und 

verfügbar ist, über Geschäftsbankgeld, auch in tokenisierter Form, gemäß diesem 

Titel oder unter Verwendung von E-Geld-Tokens. 

Abweichend von Unterabsatz 2 dieses Absatzes gilt Titel IV der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 nicht für ein Kreditinstitut, wenn es Zahlungen unter Verwendung 

von Geschäftsbankgeld für eine DLT-Marktinfrastruktur abwickelt, die DLT-

Finanzinstrumente verbucht, deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der 

erstmaligen Verbuchung eines neuen DLT-Finanzinstruments 6 Mrd. EUR nicht 

übersteigt, wie gemäß Artikel 3 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung berechnet. 
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Erfolgt die Abwicklung unter Verwendung von Geschäftsbankgeld, das von einem 

Kreditinstitut bereitgestellt wird, für das Titel IV der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 gemäß Unterabsatz 3 dieses Absatzes nicht gilt, oder erfolgt die 

Abwicklung von Zahlungen unter Verwendung von E-Geld-Token, identifiziert, 

misst, überwacht, kontrolliert und minimiert der Zentralverwahrer, der das DLT-SS 

betreibt, alle Risiken, die sich aus der Nutzung dieser Mittel ergeben. 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit E-Geld-Token, die den in Abschnitt C 

Buchstaben b und c des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 

aufgeführten Dienstleistungen gleichwertig sind, werden von dem 

Zentralverwahrer, der das DLT-SS betreibt, gemäß Titel IV der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 erbracht oder von einem Kreditinstitut erbracht. 

(9) Auf Antrag kann ein Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, von der zuständigen 

Behörde von der Anwendung von Artikel 50, 51 oder 53 der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 ▌ausgenommen werden, sofern der Zentralverwahrer nachweist, dass 

der Einsatz einer Distributed-Ledger-Technologie mit den bereits vorhandenen 

Systemen anderer Zentralverwahrer oder anderer Marktinfrastrukturen nicht 

vereinbar ist oder dass die Gewährung des Zugangs durch andere Zentralverwahrer 

oder durch andere Marktinfrastruktur, die bereits vorhandene Systeme verwenden, 

angesichts des Umfangs der Tätigkeiten des DLT-SS unverhältnismäßig hohe Kosten 

verursachen würde. 
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Wurde einem Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, eine Ausnahme gemäß 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes erteilt, so gewährt er anderen Betreibern von DLT-

SS oder anderen Betreibern von DLT-TSS Zugang zu seinem DLT-SS. Der 

Zentralverwahrer, der das DLT-SS betreibt, muss die zuständige Behörde über 

seine Absicht, einen derartigen Zugang zu gewähren, informieren. Die zuständige 

Behörde kann einen derartigen Zugang verbieten, soweit dieser Zugang der 

Stabilität des Finanzsystems der Union oder des Finanzsystems des betreffenden 

Mitgliedstaats abträglich wäre. 

(10) Beantragt ein Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, eine Ausnahme gemäß den 

Absätzen 2 bis 9, weist er ▌nach, dass die beantragte Ausnahme 

a) in Bezug auf den Einsatz einer DLT verhältnismäßig und durch den Einsatz 

einer Distributed-Ledger-Technologie gerechtfertigt ist und 

b) sich auf das DLT-SS beschränkt und sich nicht auf ein Wertpapierliefer- und -

abrechnungssystem erstreckt, das von demselbem Zentralverwahrer betrieben 

wird. 

▌ 

(11) Die Absätze 2 bis 10 dieses Artikels gelten entsprechend für eine Wertpapierfirma 

oder einen Marktbetreiber, die bzw. der ein DLT-TSS gemäß Artikel 6 Absatz 1 

betreibt. 

(12) Die ESMA arbeitet Leitlinien für die Ausgleichsmaßnahmen nach Absatz 1 

Unterabsatz 2 Buchstabe c dieses Artikels aus. 
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Artikel 6 

Anforderungen und Ausnahmen im Zusammenhang mit DLT-TSS 

(1) Eine Wertpapierfirma oder ein Marktbetreiber, der ein DLT-TSS betreibt, 

unterliegt 

a) den Anforderungen, die für ein multilaterales Handelssystem gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und der Richtlinie 2014/65/EU gelten, und  

b) entsprechend den Anforderungen, die gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 für einen Zentralverwahrer gelten, mit Ausnahme der 

Artikel 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 42, 43, 44, 46 und 47 der genannten 

Verordnung. 

Unterabsatz 1 gilt nicht in Bezug auf die Anforderungen, für die der 

Wertpapierfirma oder dem Marktbetreiber, die bzw. der das DLT-TSS betreibt, 

eine Ausnahme gemäß Artikel 4 Absätze 2 und 3 sowie Artikel 5 Absätze 2 bis 9 

erteilt wurde, wenn diese Wertpapierfirma oder dieser Marktbetreiber folgende 

Anforderungen erfüllt: 

a) Artikel 7; 

b) Artikel 4 Absätze 2, 3 und 4 und Artikel 5 Absätze 2 bis 10 und  
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c) alle Ausgleichsmaßnahmen, welche die zuständige Behörde für angemessen 

hält, um die Ziele der Bestimmungen zu erreichen, von denen eine 

Ausnahme beantragt worden ist, oder um den Anlegerschutz, die 

Marktintegrität oder die Finanzstabilität zu gewährleisten. 

(2) Ein Zentralverwahrer, der ein DLT-TSS betreibt, unterliegt  

a) den Anforderungen, die für einen Zentralverwahrer gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 909/2014 gelten, und 

b) entsprechend den Anforderungen, die für ein multilaterales Handelssystem 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und der Richtlinie 2014/65/EU 

gelten, mit Ausnahme der Artikel 5 bis 13 der genannten Richtlinie. 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes gilt nicht in Bezug auf die Anforderungen, für die 

dem Zentralverwahrer, der das DLT-TSS betreibt, eine Ausnahme gemäß Artikel 4 

Absätze 2 und 3 sowie Artikel 5 Absätze 2 bis 9 erteilt wurde, wenn dieser 

Zentralverwahrer folgende Anforderungen erfüllt:  

a) Artikel 7,  

b) Artikel 4 Absätze 2, 3 und 4 und Artikel 5 Absätze 2 bis 10 und  

c) alle Ausgleichsmaßnahmen, welche die zuständige Behörde für 

angemessen hält, um die Ziele der Bestimmungen zu erreichen, von denen 

eine Ausnahme beantragt worden ist, oder um den Anlegerschutz, die 

Marktintegrität oder die Finanzstabilität zu gewährleisten. 
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Artikel 7 

Zusätzliche Anforderungen an DLT-Marktinfrastrukturen 

(1) Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen erstellen klare und detaillierte 

Geschäftspläne, aus denen hervorgeht, wie sie ihre Dienstleistungen zu erbringen 

und ihre Tätigkeiten durchzuführen beabsichtigen, einschließlich einer Beschreibung 

der kritischen Mitarbeiter, der technischen Aspekte und des Einsatzes der 

Distributed-Ledger-Technologie sowie der gemäß Absatz 3 geforderten 

Informationen. 

Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen machen darüber hinaus machen eine 

aktuelle, klare und detaillierte schriftliche Dokumentation öffentlich zugänglich,  in 

der die Regeln festgelegt sind, nach denen die DLT-Marktinfrastrukturen betrieben 

werden und deren Betreiber agieren sollen, einschließlich der damit verbundenen 

rechtlichen Bedingungen, mit denen die Rechte, Pflichten, Verantwortlichkeiten und 

Haftung des Betreibers der DLT-Marktinfrastrukturen sowie der Mitglieder, 

Teilnehmer, Emittenten und Kunden, die ihre betreffenden DLT-

Marktinfrastrukturen nutzen, festgelegt werden. In diesen rechtlichen Bedingungen 

werden das anwendbare Recht, etwaige vorprozessuale Streitbeilegungsverfahren, 

etwaige Insolvenzschutzmaßnahmen gemäß der Richtlinie 98/26/EG und die 

Gerichtsstände für den Rechtsweg festgelegt. Betreiber von DLT-

Marktinfrastrukturen können ihre schriftliche Dokumentation in elektronischer Form 

zur Verfügung stellen.  

(2) Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen legen Regeln für die Funktionsweise der 

von ihnen verwendeten Distributed-Ledger-Technologie fest bzw dokumentieren 

diese, einschließlich Regeln für den Zugang zu dem Distributed Ledger, für die 

Beteiligung der validierenden Knotenpunkte, für den Umgang mit potenziellen 

Interessenkonflikten sowie für das Risikomanagement einschließlich etwaiger 

Maßnahmen zur Risikominderung, um Anlegerschutz, Marktintegrität und 

Finanzstabilität zu gewährleisten. 
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(3) Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen stellen ihren Mitgliedern, Teilnehmern, 

Emittenten und Kunden auf ihrer Website klare und unmissverständliche 

Informationen darüber zur Verfügung, wie die Betreiber ihre Funktionen, 

Dienstleistungen und Tätigkeiten ausüben und inwieweit diese Ausübung von 

Funktionen, Dienstleistungen und Tätigkeiten von denen abweicht, die von einem 

multilateralen Handelssystem oder Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem 

ausgeübt werden, das nicht auf der Distributed-Ledger-Technologie beruht. Diese 

Informationen umfassen auch die Art der verwendeten Distributed-Ledger-

Technologie. 

(4) Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen stellen sicher, dass die allgemeinen IT- und 

Cyber-Strukturen im Zusammenhang mit der Nutzung ihrer Distributed-Ledger-

Technologie der Art, dem Umfang und der Komplexität ihres Geschäfts angemessen 

sind. Diese Strukturen gewährleisten die Kontinuität und kontinuierliche 

Transparenz, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit ihrer Dienstleistungen 

und Tätigkeiten, unter anderem auch die Zuverlässigkeit der in der DLT-

Marktinfrastruktur verwendeten intelligenten Verträgen. Diese Strukturen 

gewährleisten zudem die Integrität, Sicherheit und Vertraulichkeit der von diesen 

Betreibern gespeicherten Daten und gewährleisten, dass diese Daten verfügbar und 

zugänglich sind. 
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Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen verfügen über ein spezifisches Verfahren 

für das Management operationeller Risiken für die Risiken, die durch den Einsatz 

von Distributed-Ledger-Technologie und von Kryptowerten entstehen, und legen 

dar, wie diesen Risiken im Falle ihres Eintretens begegnet wird. 

Um die Zuverlässigkeit der allgemeinen IT- und Cyber-Strukturen einer DLT-

Marktinfrastruktur zu bewerten, kann die zuständige Behörde eine Prüfung dieser 

Strukturen verlangen. Verlangt die zuständige Behörde eine Prüfung, benennt sie 

einen unabhängigen Prüfer, der die Prüfung durchführt. Die Kosten der Prüfung 

werden von der DLT-Marktinfrastruktur getragen. 

(5) Übernimmt der Betreiber einer DLT-Marktinfrastruktur die Verwahrung von 

Geldern, Sicherheiten und DLT-Finanzinstrumenten von Mitgliedern, Teilnehmern, 

Emittenten oder Kunden und stellt er die Mittel für den Zugang zu diesen 

Vermögenswerten, einschließlich in Form von kryptografischen Schlüsseln, sicher, 

so verfügt dieser Betreiber ▌über angemessene Regelungen, um die Verwendung 

jener Vermögenswerte  für eigene Rechnung des Betreibers zu verhindern, ohne dass 

eine ausdrückliche vorherige, schriftliche Zustimmung des betreffenden 

Teilnehmers, Mitglieds, Emittenten oder Kunden vorliegt, die auf elektronischem 

Wege erfolgen kann. 
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Betreiber einer DLT-Marktinfrastruktur führen sichere, genaue, zuverlässige und 

abrufbare Aufzeichnungen über die Gelder, Sicherheiten und DLT-

Finanzinstrumente, die von ihrer DLT-Marktinfrastruktur für ihre Mitglieder, 

Teilnehmer, Emittenten oder Kunden gehalten werden, sowie über die Mittel für den 

Zugang zu diesen Geldern, Sicherheiten und DLT-Finanzinstrumenten. 

Betreiber einer DLT-Marktinfrastruktur trennen die Gelder, Sicherheiten und DLT-

Finanzinstrumente der Mitglieder, Teilnehmer, Emittenten oder Kunden, die ihre 

DLT-Marktinfrastruktur nutzen, und die Mittel für den Zugang zu diesen 

Vermögenswerten, von denen des Betreibers sowie von denjenigen anderer 

Mitglieder, Teilnehmer, Emittenten und Kunden.  

Durch die in Absatz 4 genannten allgemeinen IT- und Cyber-Strukturen wird 

sichergestellt, dass diese Gelder, Sicherheiten und DLT-Finanzinstrumente, die von 

einer DLT-Marktinfrastruktur für ihre Mitglieder, Teilnehmer, Emittenten oder 

Kunden gehalten werden, sowie die Mittel für den Zugang zu diesen vor den 

Risiken eines unbefugten Zugriffs, eines Hackerangriffs, einer Werteinbuße, eines 

Verlusts, eines Cyber-Angriffs, eines Diebstahls, eines Betrugs, eines fahrlässigen 

Verhaltens und sonstiger schwerwiegender operativer Fehlfunktionen geschützt 

sind. 
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(6) Im Falle eines Verlusts von Geldern, eines Verlusts von Sicherheiten oder eines 

Verlusts eines DLT-Finanzinstruments haftet der Betreiber einer DLT-

Marktinfrastruktur, der die Gelder, Sicherheiten oder DLT-Finanzinstrumente 

verloren hat, für den Verlust bis zum Marktwert des verlorenen Vermögenswerts. 

Der Betreiber der DLT-Marktinfrastruktur haftet nicht für den Verlust, wenn er 

nachweist, dass der Verlust auf ein externes Ereignis zurückzuführen ist, das sich 

seiner vernünftigen Kontrolle entzogen hat und dessen Folgen trotz aller 

zumutbaren Anstrengungen unvermeidbar waren. 

Betreiber einer DLT-Marktinfrastruktur treffen transparente und angemessene 

Vorkehrungen, um den Anlegerschutz zu gewährleisten, und richten 

Mechanismen für die Behandlung von Kundenbeschwerden sowie 

Entschädigungs- und Abhilfeverfahren für den Fall von Verlusten für einen 

Anleger infolge eines der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Umstände 

oder infolge der Einstellung der Geschäftstätigkeit aufgrund eines der Umstände 

gemäß Artikel 8 Absatz 13, Artikel 9 Absatz 11 und Artikel 10 Absatz 10 ein. 
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Um den Anlegerschutz zu gewährleisten, können eine zuständige Behörde im 

Einzelfall beschließen, vom Betreiber einer DLT-Marktinfrastruktur zusätzliche 

aufsichtsrechtliche Schutzvorkehrungen in Form von Eigenmitteln oder einer 

Versicherungspolice zu verlangen, wenn die zuständige Behörde feststellt, dass 

potenzielle Verbindlichkeiten aufgrund von Schäden, die Kunden des Betreibers 

der DLT-Marktinfrastruktur durch einen der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes 

genannten Umstände entstanden sind, von den Aufsichtsanforderungen der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014, der Verordnung (EU) 2019/2033 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1, der Richtlinie 2014/65/EU oder der 

Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates2 nicht 

angemessen abgedeckt werden. 

                                                
1 Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) 
Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1). 

2 Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 
2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64). 
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(7) Ein Betreiber einer DLT-Marktinfrastruktur legt eine klare, detaillierte Strategie für 

die Einschränkung der Tätigkeit einer bestimmten DLT-Marktinfrastruktur oder 

für den Ausstieg aus einer bestimmten DLT-Marktinfrastruktur oder die Einstellung 

ihres Betriebs (im Folgenden „Übergangsstrategie“), einschließlich des Übergangs 

oder der Rückführung ihres Distributed-Ledger-Technologie-Betriebs zu 

traditionellen Marktinfrastrukturen, fest und macht diese öffentlich zugänglich für 

den Fall, dass 

a) der in Artikel 3 Absatz 3 festgelegte Schwellenwert überschritten wurde;  

b) eine gemäß dieser Verordnung erteilte besondere Genehmigung oder 

Ausnahme entzogen oder auf andere Weise beendet werden soll, auch wenn 

die besondere Genehmigung oder Ausnahme aufgrund eines der in 

Artikel 14 Absatz 2 vorgesehenen Ereignisse beendet wird, oder 

c) der Betrieb der DLT-Marktinfrastruktur freiwillig oder unfreiwillig 

eingestellt wird.  

Die Übergangsstrategie muss zeitnah umgesetzt werden können. 
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In der Übergangsstrategie ist dargelegt, wie Mitglieder, Teilnehmer, Emittenten 

und Kunden im Falle eines Entzugs oder einer Beendigung einer besonderen 

Genehmigung oder der Einstellung des Betriebs im Sinne von Unterabsatz 1 dieses 

Absatzes behandelt werden sollen. In der Übergangsstrategie wird festgelegt, wie 

Kunden, insbesondere Kleinanleger, vor unverhältnismäßigen Auswirkungen 

eines Entzugs oder einer Beendigung einer besonderen Genehmigung oder der 

Einstellung des Betriebs zu schützen sind. Die Übergangsstrategie wird 

vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die zuständige Behörde laufend 

aktualisiert. 

In der Übergangsstrategie wird festgelegt, was zu tun ist, wenn der in Artikel 3 

Absatz 3 genannte Schwellenwert überschritten wird. 

(8) Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die nur zum Betrieb eines DLT-MTF 

gemäß Artikel 8 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung zugelassen sind und die in 

ihren Übergangsstrategien nicht angeben, dass sie beabsichtigen, eine Zulassung 

für den Betrieb eines multilateralen Handelssystems gemäß der Richtlinie 

2014/65/EU zu erhalten, sowie Zentralverwahrer, die ein DLT-TSS betreiben, 

bemühen sich nach besten Kräften, mit Wertpapierfirmen oder Marktbetreibern, 

die ein multilaterales Handelssystem gemäß der Richtlinie 2014/65/EU betreiben, 

Vereinbarungen zur Übernahme ihres Betriebs zu schließen, und beschreiben 

diese Regelungen in ihren Übergangsstrategien. 
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(9) Zentralverwahrer, die ein DLT-SS betreiben, die nur zum Betrieb eines DLT-SS 

gemäß Artikel 9 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung zugelassen sind und die in 

ihren Übergangsstrategien nicht angeben, dass sie beabsichtigen, eine 

Genehmigung für den Betrieb eines Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zu erhalten, und Wertpapierfirmen 

oder Marktbetreiber, die ein DLT-TSS betreiben, bemühen sich nach besten 

Kräften, mit Zentralverwahrern, die ein Wertpapierliefer- und -

abrechnungssystem betreiben, Vereinbarungen über die Übernahme ihres Betriebs 

zu schließen, und beschreiben diese Regelungen in ihren Übergangsstrategien. 

Zentralverwahrer, die ein Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem betreiben 

und einen Antrag auf Abschluss der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten 

Vereinbarungen erhalten, antworten innerhalb von drei Monaten nach Eingang 

des Antrags. Der Zentralverwahrer, der das Wertpapierliefer- und -

abrechnungssystem betreibt, schließt die Vereinbarungen in 

diskriminierungsfreier Weise ab und kann eine angemessene Geschäftsgebühr auf 

der Grundlage der tatsächlichen Kosten in Rechnung stellen. Er lehnt einen 

solchen Antrag nur ab, wenn er der Auffassung ist, dass die Vereinbarung das 

reibungslose und ordnungsgemäße Funktionieren der Finanzmärkte 

beeinträchtigen oder ein Systemrisiko darstellen würden. Er lehnt einen Antrag 

nicht aufgrund möglicher Marktanteileinbußen ab. Lehnt er einen Antrag ab, 

unterrichtet er den Betreiber der DLT-Marktinfrastruktur, der den Antrag gestellt 

hat, schriftlich über seine Gründe. 
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(10) Die in den Absätzen 8 und 9 genannten Vereinbarungen müssen spätestens fünf 

Jahre ab dem Datum der Erteilung der besonderen Genehmigung in Kraft treten, 

oder zu einem früheren Zeitpunkt, wenn die zuständige Behörde dies verlangt, um 

einem Risiko einer vorzeitigen Beendigung der besonderen Genehmigung 

entgegenzuwirken. 

Artikel 8 

Besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-MTF 

(1) Eine juristische Person, die gemäß der Richtlinie 2014/65/EU ▌als Wertpapierfirma 

oder für den Betrieb eines geregelten Marktes zugelassen ist, kann eine besondere 

Genehmigung für den Betrieb eines DLT-MTF gemäß dieser Verordnung 

beantragen. 

(2) Beantragt eine juristische Person die Zulassung als Wertpapierfirma oder für den 

Betrieb eines geregelten Marktes im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU und 

beantragt sie zugleich eine besondere Genehmigung gemäß diesem Artikel zu dem 

einzigen Zweck, ein DLT-MTF zu betreiben, prüft die zuständige Behörde nicht, 

ob der Antragsteller die Anforderungen der Richtlinie 2014/65/EU erfüllt, für die 

der Antragsteller eine Ausnahme gemäß Artikel 4 der vorliegenden Verordnung 

beantragt hat. 
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(3) Beantragt eine juristische Person, wie in Absatz 2 dieses Artikels beschrieben, 

gleichzeitig die Zulassung als Wertpapierfirma, oder für den Betrieb eines 

geregelten Marktes, und eine besondere Genehmigung, so legt sie in ihrem Antrag 

die nach Artikel 7 der Richtlinie 2014/65/EU erforderlichen Informationen vor, 

mit Ausnahme von Informationen, die notwendig wären, um die Erfüllung der 

Anforderungen zu belegen, für die der Antragsteller eine Ausnahme gemäß 

Artikel 4 der vorliegenden Verordnung beantragt hat. 

(4) Einem Antrag auf eine besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-MTF 

gemäß dieser Verordnung sind folgende Informationen beizufügen:  

▌ 

a) der Geschäftsplan des Antragstellers, die Regeln des DLT-MTF und die 

rechtlichen Bedingungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 sowie die Informationen 

über die Funktionsweise, die Dienstleistungen und die Tätigkeiten des DLT-

MTF gemäß Artikel 7 Absatz 3;  

b) ▌eine Beschreibung über die Funktionsweise der verwendeten Distributed-

Ledger-Technologie gemäß Artikel 7 Absatz 2;  

c) eine Beschreibung über die allgemeinen IT- und Cyber-Strukturen des 

Antragstellers gemäß Artikel 7 Absatz 4;  

d) einen Nachweis darüber, dass der Antragsteller für ausreichende 

aufsichtsrechtliche Sicherheitsvorkehrungen gesorgt hat, um seinen 

Verbindlichkeiten nachzukommen und seine Kunden zu entschädigen, wie in 

Artikel 7 Absatz 6 Unterabsatz 3 ausgeführt; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=


 

 123 

 

e) gegebenenfalls eine Beschreibung der Strukturen für die Verwahrung der DLT-

Finanzinstrumente für Kunden gemäß Artikel 7 Absatz 5;  

f) eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung des 

Anlegerschutzes sowie der Mechanismen für die Behandlung von 

Beschwerden von Verbrauchern und für Abhilfeverfahren gemäß Artikel 7 

Absatz 6 Unterabsatz 2;  

g) die Übergangsstrategie des Antragstellers; und 

h) Angaben zu den Ausnahmen, die der Antragsteller gemäß Artikel 4 beantragt, 

den Gründen für jede beantragte Ausnahme, den etwaigen vorgeschlagenen 

Ausgleichsmaßnahmen sowie den vorgesehenen Mitteln, um die an diese 

Ausnahmen geknüpften Bedingungen zu erfüllen. 

(5) Bis zum ... [neun Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

arbeitet die ESMA Leitlinien zur Festlegung von Standardformularen, 

Standardformaten und Mustertexten für die Zwecke von Absatz 4 aus. 
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(6) Die zuständige Behörde prüft innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Eingang des 

Antrags auf eine besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-MTF, ob der 

Antrag vollständig ist. Ist der Antrag unvollständig, legt die zuständige Behörde 

eine Frist fest, innerhalb deren der Antragsteller die fehlenden oder etwaige 

zusätzliche Angaben vorlegen muss. Die zuständige Behörde informiert den 

Antragsteller, wenn sie den Antrag als vollständig erachtet. 

Sobald die zuständige Behörde den Antrag für vollständig erachtet, übermittelt sie 

eine Kopie des Antrags an die ESMA▌. 

(7) Wenn dies zur Förderung der Kohärenz und Verhältnismäßigkeit der Ausnahmen 

oder zur Gewährleistung des Anlegerschutzes, der Marktintegrität und der 

Finanzstabilität erforderlich ist, übermittelt die ESMA der zuständigen Behörde 

innerhalb von 30 Kalendertagen nach Eingang einer Kopie dieses Antrags eine 

unverbindliche Stellungnahme zu den vom Antragsteller beantragten Ausnahmen 

oder zur Angemessenheit der für die Zwecke dieser Verordnung verwendeten Art 

der Distributed-Ledger-Technologie. 
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Bevor die ESMA eine unverbindliche Stellungnahme abgibt, konsultiert sie die 

zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und trägt deren Standpunkten 

in ihrer Stellungnahme weitestgehend Rechnung. 

Gibt die ESMA eine unverbindliche Stellungnahme ab, so berücksichtigt die 

zuständige Behörde diese Stellungnahme gebührend und übermittelt der ESMA 

eine Erklärung zu etwaigen erheblichen Abweichungen von dieser Stellungnahme, 

wenn die ESMA darum ersucht. Die Stellungnahme der ESMA und die Erklärung 

der zuständigen Behörde werden nicht veröffentlicht. 

(8) Bis zum ... [zwei Jahre ab dem Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser 

Verordnung] arbeitet die ESMA Leitlinien zur Förderung der Kohärenz und 

Verhältnismäßigkeit der folgenden Elemente aus: 

a) den Betreibern von DLT-MTF in der gesamten Union erteilte Ausnahmen, 

auch im Zusammenhang mit der Bewertung der Angemessenheit der 

verschiedenen Arten von Distributed-Ledger-Technologien, die von den 

Betreibern von DLT-MTF für die Zwecke dieser Verordnung verwendet 

werden, und  

b) der Rückgriff auf die Option gemäß Artikel 3 Absatz 6. 

Mit den Leitlinien werden der Anlegerschutz, die Marktintegrität und die 

Finanzstabilität gewährleistet.  

Die ESMA aktualisiert die Leitlinien regelmäßig. 
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(9) Die zuständige Behörde führt innerhalb von 90 Arbeitstagen nach Eingang eines 

vollständigen Antrags auf eine besondere Genehmigung für den Betrieb eines 

DLT-MTF eine Überprüfung des Antrags durch und entscheidet, ob die besondere 

Genehmigung erteilt wird. Beantragt der Antragsteller gleichzeitig eine Zulassung 

gemäß der Richtlinie 2014/65/EU und eine besondere Genehmigung gemäß dieser 

Verordnung, so kann der Bewertungszeitraum um einen weiteren Zeitraum bis zu 

dem in Artikel 7 Absatz 3 der Richtlinie 2014/65/EU genannten Zeitraum 

verlängert werden. 

(10) Unbeschadet der Artikel 7 und 44 der Richtlinie 2014/65/EU verweigert die 

zuständige Behörde eine besondere Genehmigung zum Betrieb eines DLT-MTF, 

wenn Gründe dafür vorliegen, Folgendes anzunehmen: 

a) Erhebliche Risiken für den Anlegerschutz, die Marktintegrität oder die 

Finanzstabilität werden vom Antragsteller nicht angemessen angegangen und 

abgemildert; ▌ 

b) die besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-MTF und die 

beantragten Ausnahmen sollen dazu dienen, rechtliche oder regulatorische 

Anforderungen zu umgehen, ▌ oder 

c) der Betreiber des DLT-MTF wird nicht in der Lage sein, die geltenden 

Bestimmungen des Unionsrechts oder die Bestimmungen der nationalen 

Rechtsvorschriften, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts 

fallen, zu erfüllen, bzw. wird es seinen Nutzern nicht ermöglichen, diese 

Bestimmungen zu erfüllen. 
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(11) Eine besondere Genehmigung gilt in der gesamten Union für einen Zeitraum von bis 

zu sechs Jahren ab dem Ausstellungsdatum. In der besonderen Genehmigung werden 

die gemäß Artikel 4 erteilten Ausnahmen, etwaige Ausgleichsmaßnahmen und 

niedrigere Schwellenwerte, die von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 3 

Absatz 6 festgelegt wurden, aufgeführt. 

Die zuständige Behörde unterrichtet die ESMA unverzüglich über die Erteilung, 

die Verweigerung oder den Entzug einer besonderen Genehmigung gemäß diesem 

Artikel, einschließlich aller in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten 

Informationen. 

Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website: 

a) die Liste der DLT-MTF, das Anfangs- und Enddatum ihrer besonderen 

Genehmigungen, die Liste der für jedes dieser DLT-MTF erteilten 

Ausnahmen und die für jedes dieser DLT-MTF von den zuständigen 

Behörden festgelegten niedrigeren Schwellenwerte und 

b) die Gesamtzahl der nach Artikel 4 gestellten Anträge auf Ausnahmen mit 

Angabe der Anzahl und der Art der erteilten und der verweigerten 

Ausnahmen sowie der Begründung der Ablehnungen. 

Die in Unterabsatz 3 Buchstabe b genannten Informationen werden anonym 

veröffentlicht. 
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(12) Unbeschadet der Artikel 8 und 44 der Richtlinie 2014/65/EU entzieht die zuständige 

Behörde ▌eine besondere Genehmigung oder damit verbundene Ausnahmen, wenn 

a) in der Funktionsweise der verwendeten Distributed-Ledger-Technologie oder 

den vom Betreiber des DLT-MTF erbrachten Dienstleistungen und 

durchgeführten Tätigkeiten eine Schwachstelle entdeckt wurde, die ein Risiko 

für den Anlegerschutz, die Marktintegrität oder die Finanzstabilität darstellt 

und das Risiko schwerer wiegt als die Vorteile der zu erprobenden 

Dienstleistungen und Tätigkeiten; 

b) ▌der Betreiber des DLT-MTF gegen die Bedingungen verstoßen hat, die an die 

Ausnahmen geknüpft sind; 

c) ▌der Betreiber des DLT-MTF Finanzinstrumente zum Handel zugelassen hat, 

die nicht die Bedingungen gemäß Artikel 3 Absatz 1 ▌erfüllen; 

d) ▌der Betreiber des DLT-MTF einen in Artikel 3 Absatz 2 festgelegten 

Schwellenwert überschritten hat; 
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▌ 

e) der Betreiber des DLT-MTF die in Artikel 3 Absatz 3 festgelegten 

Schwellenwerte überschritten und die Übergangsstrategie nicht aktiviert hat 

oder 

f) ▌der Betreiber des DLT-MTF die besondere Genehmigung oder die damit 

verbundenen Ausnahmen auf der Grundlage irreführender Informationen oder 

einer wesentlichen Auslassung erhalten hat.  

(13) Beabsichtigt ein Betreiber eines DLT-MTF, ▌eine wesentliche Änderung der 

Funktionsweise der verwendeten Distributed-Ledger-Technologie oder der 

Dienstleistungen oder Tätigkeiten dieses Betreibers vorzunehmen, und erfordert 

diese wesentliche Änderung eine neue besondere Genehmigung, eine neue 

Ausnahme oder die Änderung einer oder mehrerer bestehender Ausnahmen des 

Betreibers oder von an eine Ausnahme geknüpften Bedingungen, so beantragt der 

Betreiber des DLT-MTF eine neue besondere Genehmigung, Ausnahme oder 

Änderung.  

Beantragt ▌ein Betreiber eines DLT-MTF eine neue besondere Genehmigung, 

Ausnahme oder Änderung, findet das Verfahren nach Artikel 4 Anwendung. Dieser 

Antrag wird von der zuständigen Behörde gemäß diesem Artikel bearbeitet.  
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Artikel 9 

Besondere Genehmigungen zum Betrieb von DLT-SS 

(1) Eine juristische Person, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 als 

Zentralverwahrer zugelassen ist, kann eine besondere Genehmigung für den Betrieb 

eines DLT-SS gemäß dieser Verordnung beantragen. 

(2) Beantragt eine juristische Person die Zulassung als Zentralverwahrer im Sinne 

der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 und beantragt sie zugleich eine besondere 

Genehmigung gemäß diesem Artikel zu dem einzigen Zweck, ein DLT-SS zu 

betreiben, prüft die zuständige Behörde nicht, ob der Antragsteller die 

Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 erfüllt, für die der 

Antragsteller eine Ausnahme gemäß Artikel 5 der vorliegenden Verordnung 

beantragt hat. 

(3) Beantragt eine juristische Person, wie in Absatz 2 dieses Artikels beschrieben, 

gleichzeitig die Zulassung als Zentralverwahrer und eine besondere 

Genehmigung, so legt sie in ihrem Antrag die Informationen nach Artikel 17 

Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 vor, mit Ausnahme von 

Informationen, die notwendig wären, um die Erfüllung der Anforderungen zu 

belegen, für die der Antragsteller eine Ausnahme gemäß Artikel 5 der 

vorliegenden Verordnung beantragt hat. 
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(4) Einem Antrag auf eine besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-SS 

gemäß dieser Verordnung sind folgende Informationen beizufügen: 

▌ 

a) der Geschäftsplan des Antragstellers, die Regeln des DLT-SS und die 

rechtlichen Bedingungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 sowie die Informationen 

über die Funktionsweise, die Dienstleistungen und die Tätigkeiten des DLT-SS 

gemäß Artikel 7 Absatz 3; 

b) eine Beschreibung der Funktionsweise der verwendeten Distributed-Ledger-

Technologie gemäß Artikel 7 Absatz 2; 

c) eine Beschreibung der allgemeinen IT- und Cyber-Strukturen des 

Antragstellers gemäß Artikel 7 Absatz 4; 

d) ein Nachweis darüber, dass der Antragsteller für ausreichende 

aufsichtsrechtliche Sicherheitsvorkehrungen gesorgt hat, um seinen 

Verbindlichkeiten nachzukommen und seine Kunden zu entschädigen, wie in 

Artikel 7 Absatz 6 Unterabsatz 3 ausgeführt; 

e) gegebenenfalls eine Beschreibung der Strukturen für die Verwahrung der 

DLT-Finanzinstrumente für Kunden gemäß Artikel 7 Absatz 5; 

f) eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung des 

Anlegerschutzes sowie der Mechanismen für die Behandlung von 

Beschwerden von Verbrauchern und für Abhilfeverfahren für Verbraucher 

gemäß Artikel 7 Absatz 6 Unterabsatz 2; 
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g) die Übergangsstrategie des Antragstellers; 

h) Angaben zu den Ausnahmen, die der Antragsteller gemäß Artikel 5 beantragt, 

den Gründen für jede beantragte Ausnahme, den etwaigen vorgeschlagenen 

Ausgleichsmaßnahmen sowie den Mitteln, durch die er beabsichtig die an diese 

Ausnahmen geknüpften Bedingungen zu erfüllen. 

(5) Bis zum ... [neun Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

arbeitet die ESMA Leitlinien zur Festlegung von Standardformularen, 

Standardformaten und Mustertexten für die Zwecke von Absatz 4 aus. 

(6) Die zuständige Behörde prüft innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Eingang des 

Antrags auf eine besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-SS, ob der 

Antrag vollständig ist. Ist der Antrag unvollständig, legt die zuständige Behörde 

eine Frist fest, innerhalb deren der Antragsteller die fehlenden oder etwaige 

zusätzliche Angaben vorlegen muss. Die zuständige Behörde informiert den 

Antragsteller, wenn sie den Antrag als vollständig erachtet. 
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Sobald die zuständige Behörde den Antrag für vollständig erachtet, übermittelt sie 

eine Kopie dieses Antrags an: 

a) die ESMA; und  

b) die in Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten betreffenden 

Behörden. 

(7) Wenn dies zur Förderung der Kohärenz und Verhältnismäßigkeit der Ausnahmen 

oder zur Gewährleistung des Anlegerschutzes, der Marktintegrität und der 

Finanzstabilität erforderlich ist, übermittelt die ESMA der zuständigen Behörde 

innerhalb von 30 Kalendertagen nach Eingang einer Kopie dieses Antrags eine 

unverbindliche Stellungnahme zu den beantragten Ausnahmen oder zur 

Angemessenheit der für die Zwecke dieser Verordnung verwendeten Art der 

Distributed-Ledger-Technologie. 

Bevor die ESMA eine unverbindliche Stellungnahme abgibt, konsultiert sie ▌die 

zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und trägt deren Standpunkten in 

ihrer Stellungnahme weitestgehend Rechnung.  
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Gibt die ESMA eine unverbindliche Stellungnahme ab, so berücksichtigt die 

zuständige Behörde diese Stellungnahme gebührend und übermittelt der ESMA 

eine Erklärung zu etwaigen erheblichen Abweichungen von dieser Stellungnahme, 

wenn die ESMA darum ersucht. Die Stellungnahme der ESMA und die Erklärung 

der zuständigen Behörde werden nicht veröffentlicht. 

Die in Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten betreffenden 

Behörden übermitteln der zuständigen Behörde innerhalb von 30 Kalendertagen 

nach Eingang einer Kopie dieses Antrags eine unverbindliche Stellungnahme zu 

den Merkmalen des vom Antragsteller betriebenen DLT-SS. 

(8) Bis zum ... [zwei Jahre ab dem Geltungsbeginn dieser Verordnung] arbeitet die 

ESMA Leitlinien zur Förderung der Kohärenz und Verhältnismäßigkeit der 

folgenden Elemente aus: 

a) den Zentralverwahrern, die DLT-SS betreiben, in der gesamten Union 

erteilte Ausnahmen, auch im Zusammenhang mit der Bewertung der 

Angemessenheit der verschiedenen Arten von Distributed-Ledger-

Technologien, die von den Marktbetreibern für die Zwecke dieser 

Verordnung verwendet werden, und 

b) der Rückgriff auf die Option gemäß Artikel 3 Absatz 6. 

Mit den Leitlinien werden der Anlegerschutz, die Marktintegrität und die 

Finanzstabilität gewährleistet. 

Die ESMA aktualisiert diese Leitlinien regelmäßig. 
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(9) Innerhalb von 90 Arbeitstagen nach Eingang eines vollständigen Antrags auf eine 

besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-SS, führt die zuständige 

Behörde eine Überprüfung des Antrags durch und entscheidet, ob die besondere 

Genehmigung erteilt wird. Beantragt der Antragsteller gleichzeitig eine Zulassung 

als Zentralverwahrer gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 und eine 

besondere Genehmigung nach dieser Verordnung, so kann der 

Bewertungszeitraum um einen weiteren Zeitraum bis zu dem in Artikel 17 Absatz 8 

der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Zeitraum verlängert werden. 

(10) Unbeschadet des Artikels 17 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 verweigert die 

zuständige Behörde dem Antragsteller eine ▌besondere Genehmigung zum Betrieb 

eines DLT-SS, wenn Gründe dafür vorliegen, Folgendes anzunehmen: 

a) Erhebliche Risiken für den Anlegerschutz, die Marktintegrität oder die 

Finanzstabilität werden vom Antragsteller nicht angemessen angegangen und 

abgemildert; ▌ 

b) die besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-SS und die beantragten 

Ausnahmen sollen dazu dienen, rechtliche oder regulatorische Anforderungen 

zu umgehen, oder 

c) der Zentralverwahrer wird nicht in der Lage sein, die geltenden 

Bestimmungen des Unionsrechts oder die Bestimmungen der nationalen 

Rechtsvorschriften, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts 

fallen, zu erfüllen, bzw. wird es seinen Nutzern nicht ermöglichen, diese 

Bestimmungen zu erfüllen. 
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(11) Eine besondere Genehmigung gilt in der gesamten Union für einen Zeitraum von bis 

zu sechs Jahren ab dem Ausstellungsdatum. In der besonderen Genehmigung werden 

die gemäß Artikel 5 erteilten Ausnahmen, etwaige Ausgleichsmaßnahmen und 

niedrigere Schwellenwerte, die von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 3 

Absatz 6 festgelegt wurden, aufgeführt. 

Die zuständige Behörde unterrichtet die ESMA und die in Absatz 7 dieses Artikels 

genannten betreffenden Behörden unverzüglich über die Erteilung, die 

Verweigerung oder den Entzug einer besonderen Genehmigung gemäß diesem 

Artikel, einschließlich aller in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten 

Informationen. 

Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website: 

a) die Liste der DLT-SS, das Anfangs- und Enddatum ihrer besonderen 

Genehmigungen, die Liste der für jedes dieser DLT-SS erteilten Ausnahmen 

und die für jedes dieser DLT-SS von den zuständigen Behörden festgelegten 

niedrigeren Schwellenwerte und 

b) die Gesamtzahl der nach Artikel 5 gestellten Anträge auf Ausnahmen mit 

Angabe der Anzahl und der Art der erteilten und der verweigerten 

Ausnahmen sowie der Begründung der Ablehnungen. 

Die in Unterabsatz 3 Buchstabe b genannten Informationen werden anonym 

veröffentlicht. 
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(12) Unbeschadet von Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 entzieht die 

zuständige Behörde ▌eine besondere Genehmigung oder alle damit verbundenen 

Ausnahmen, wenn 

a) in der Funktionsweise der verwendeten Distributed-Ledger-Technologie oder 

den vom Zentralverwahrer, der das DLT-SS betreibt, erbrachten 

Dienstleistungen und durchgeführten Tätigkeiten eine Schwachstelle entdeckt 

wurde, die ein Risiko für den Anlegerschutz, die Marktintegrität oder die 

Finanzstabilität darstellt und das Risiko schwerer wiegt als die Vorteile der zu 

erprobenden Dienstleistungen und Tätigkeiten;  

b) der Zentralverwahrer, der das DLT-SS betreibt, gegen die Bedingungen 

verstoßen hat, die an die Ausnahmen geknüpft sind;  

c) der Zentralverwahrer, der das DLT-SS betreibt, Finanzinstrumente zum Handel 

verbucht hat, die nicht die Bedingungen gemäß Artikel 3 Absatz 1 ▌erfüllen; 

d) der Zentralverwahrer, der das DLT-SS betreibt, einen in Artikel 3 Absatz 2 

▌festgelegten Schwellenwert überschritten hat; 
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e) der Zentralverwahrer, der das DLT-SS betreibt, den in Artikel 3 Absatz 3 

genannten Schwellenwert überschritten und die Übergangsstrategie nicht 

aktiviert hat; oder 

f) ▌der Zentralverwahrer, der das DLT-SS betreibt, ▌die besondere 

Genehmigung oder die damit verbundenen Ausnahmen auf der Grundlage 

irreführender Informationen oder einer wesentlichen Auslassung erhalten hat.  

(13) Beabsichtigt ein Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, eine wesentliche 

Änderung der Funktionsweise der verwendeten Distributed-Ledger-Technologie oder 

der Dienstleistungen oder Tätigkeiten dieses Zentralverwahrers vorzunehmen, und 

erfordert diese wesentliche Änderung eine neue besondere Genehmigung, eine neue 

Ausnahme oder die Änderung einer oder mehrerer bestehender Ausnahmen des 

Zentralverwahrers oder von an eine Ausnahme geknüpften Bedingungen, so 

beantragt der Zentralverwahrer, der das DLT-SS betreibt, eine neue besondere 

Genehmigung, Ausnahme oder Änderung. 
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Beantragt ein Zentralverwahrer, der ein DLT-SS betreibt, eine neue Genehmigung, 

Ausnahme oder Änderung, findet das Verfahren nach Artikel 5 Anwendung. Dieser 

Antrag wird von der zuständigen Behörde gemäß diesem Artikel bearbeitet. 

Artikel 10 

Besondere Genehmigungen zum Betrieb von DLT-TSS  

(1) Eine juristische Person, die gemäß der Richtlinie 2014/65/EU als Wertpapierfirma 

oder für den Betrieb eines geregelten Marktes zugelassen ist oder gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 als Zentralverwahrer zugelassen ist, kann eine 

besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-TSS gemäß dieser 

Verordnung beantragen.  

(2) Beantragt eine juristische Person die Zulassung als Wertpapierfirma oder für den 

Betrieb eines geregelten Marktes im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU oder als 

Zentralverwahrer im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 und beantragt sie 

zugleich eine besondere Genehmigung gemäß diesem Artikel zu dem einzigen 

Zweck, ein DLT-TSS zu betreiben, prüft die zuständige Behörde nicht, ob der 

Antragsteller die Anforderungen der Richtlinie 2014/65/EU oder die der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 erfüllt, für die der Antragsteller eine Ausnahme 

gemäß Artikel 6 der vorliegenden Verordnung beantragt hat. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=


 

 140 

 

(3) Beantragt eine juristische Person, wie in Absatz 2 dieses Artikels beschrieben, 

gleichzeitig die Zulassung als Wertpapierfirma oder für den Betrieb eines 

geregelten Marktes oder als Zentralverwahrer und eine besondere Genehmigung, 

so legt sie in ihrem Antrag die nach Artikel 7 der Richtlinie 2014/65/EU bzw. 

Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 erforderlichen Informationen vor, 

mit Ausnahme von Informationen, die notwendig wären, um die Erfüllung der 

Anforderungen zu belegen, für die der Antragsteller eine Ausnahme gemäß 

Artikel 6 der vorliegenden Verordnung beantragt hat. 

(4) Ein Antrag auf eine besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-TSS 

gemäß dieser Verordnung muss folgende Informationen enthalten:  

a) der Geschäftsplan des Antragstellers, die Regeln des DLT-TSS und die 

rechtlichen Bedingungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 sowie die Informationen 

über die Funktionsweise, die Dienstleistungen und die Tätigkeiten des DLT-

TSS gemäß Artikel 7 Absatz 3; 

b) eine Beschreibung der Funktionsweise der verwendeten Distributed-Ledger-

Technologie gemäß Artikel 7 Absatz 2;  

c) eine Beschreibung der allgemeinen IT- und Cyber-Strukturen des 

Antragstellers gemäß Artikel 7 Absatz 4; 
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d) ein Nachweis darüber, dass der Antragsteller für ausreichende 

aufsichtsrechtliche Sicherheitsvorkehrungen gesorgt hat, um seinen 

Verbindlichkeiten nachzukommen und seine Kunden zu entschädigen, wie in 

Artikel 7 Absatz 6 ausgeführt; 

e) gegebenenfalls eine Beschreibung der Strukturen für die Verwahrung der 

DLT-Finanzinstrumente für Kunden gemäß Artikel 7 Absatz 5; 

f) eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Gewährleistung des 

Anlegerschutzes sowie der Mechanismen für die Behandlung von 

Beschwerden von Verbrauchern und für Abhilfeverfahren für Verbraucher 

gemäß Artikel 7 Absatz 6 Unterabsatz 2; 

g) die Übergangsstrategie des Antragstellers; und 

h) Angaben zu den Ausnahmen, die der Antragsteller gemäß Artikel 6 

beantragt, den Gründen für jede beantragte Ausnahme, den etwaigen 

vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen sowie den vorgesehenen Mitteln, 

um die an diese Ausnahmen geknüpften Bedingungen zu erfüllen. 
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(5) Zusätzlich zu den in Absatz 4 dieses Artikels genannten Informationen übermittelt 

ein Antragsteller, der beabsichtigt, ein DLT-TSS als Wertpapierfirma oder 

Marktbetreiber zu betreiben, die Informationen darüber, wie er die in Artikel 6 

Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannten geltenden Anforderungen der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zu erfüllen gedenkt, mit Ausnahme von 

Informationen, die notwendig wären, um die Erfüllung der Anforderungen zu 

belegen, für die der Antragsteller eine Ausnahme gemäß dem genannten Artikel 

beantragt hat. 

Zusätzlich zu den in Absatz 4 dieses Artikels genannten Informationen legt ein 

Antragsteller, der beabsichtigt, ein DLT-TSS als Zentralverwahrer zu betreiben, 

die Informationen darüber vor, wie er die in Artikel 6 Absatz 2 der vorliegenden 

Verordnung genannten geltenden Anforderungen der Richtlinie 2014/65/EU zu 

erfüllen gedenkt, mit Ausnahme von Informationen, die notwendig wären, um die 

Erfüllung der Anforderungen zu belegen, für die der Antragsteller eine Ausnahme 

gemäß dem genannten Artikel beantragt hat.  

(6) Bis zum ... [neun Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

arbeitet die ESMA Leitlinien zur Festlegung von Standardformularen, 

Standardformaten und Mustertexten für die Zwecke von Absatz 4 aus.  
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(7) Die zuständige Behörde prüft innerhalb von 30 Arbeitstagen nach Eingang des 

Antrags auf eine besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-TSS, ob der 

Antrag vollständig ist. Ist der Antrag unvollständig, legt die zuständige Behörde 

eine Frist fest, innerhalb deren der Antragsteller die fehlenden oder etwaige 

zusätzliche Angaben vorlegen muss. Die zuständige Behörde informiert den 

Antragsteller, wenn sie den Antrag als vollständig erachtet. 

Sobald die zuständige Behörde den Antrag für vollständig erachtet, übermittelt sie 

eine Kopie des Antrags an 

a) die ESMA und  

b) die in Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten betreffenden 

Behörden.  

(8) Wenn dies zur Förderung der Kohärenz und Verhältnismäßigkeit der Ausnahmen 

oder zur Gewährleistung des Anlegerschutzes, der Marktintegrität und der 

Finanzstabilität erforderlich ist, übermittelt die ESMA der zuständigen Behörde 

innerhalb von 30 Kalendertagen nach Eingang einer Kopie dieses Antrags eine 

unverbindliche Stellungnahme zu den beantragten Ausnahmen oder zur 

Angemessenheit der für die Zwecke dieser Verordnung verwendeten Art der 

Distributed-Ledger-Technologie. 
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Bevor die ESMA eine unverbindliche Stellungnahme abgibt, konsultiert sie die 

zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und trägt deren Standpunkten 

in ihrer Stellungnahme weitestgehend Rechnung. 

Gibt die ESMA eine unverbindliche Stellungnahme ab, so berücksichtigt die 

zuständige Behörde diese Stellungnahme gebührend und übermittelt der ESMA 

eine Erklärung zu etwaigen erheblichen Abweichungen von dieser Stellungnahme, 

wenn die ESMA darum ersucht. Die Stellungnahme der ESMA und die Erklärung 

der zuständigen Behörde werden nicht veröffentlicht. 

Die in Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten betreffenden 

Behörden übermitteln der zuständigen Behörde innerhalb von 30 Kalendertagen 

nach Eingang einer Kopie dieses Antrags eine unverbindliche Stellungnahme zu 

den Merkmalen des vom Antragsteller betriebenen DLT-TSS. 

(9) Die zuständige Behörde führt innerhalb von 90 Arbeitstagen nach Eingang eines 

vollständigen Antrags auf eine besondere Genehmigung für den Betrieb eines 

DLT-TSS eine Überprüfung des Antrags durch und entscheidet, ob die besondere 

Genehmigung erteilt wird. Beantragt der Antragsteller gleichzeitig eine Zulassung 

gemäß der Richtlinie 2014/65/EU oder der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 und 

eine besondere Genehmigung nach diesem Artikel, so kann der 

Bewertungszeitraum um einen weiteren Zeitraum bis zu dem in Artikel 7 Absatz 3 

der Richtlinie 2014/65/EU bzw. Artikel 17 Absatz 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 genannten Zeitraum verlängert werden. 
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(10) Unbeschadet der Artikel 7 und 44 der Richtlinie 2014/65/EU und des Artikels 17 

der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 verweigert die zuständige Behörde eine 

besondere Genehmigung zum Betrieb eines DLT-TSS, wenn Gründe dafür 

vorliegen, Folgendes anzunehmen 

a) erhebliche Risiken für den Anlegerschutz, die Marktintegrität oder die 

Finanzstabilität bestehen, die vom Antragsteller nicht angemessen 

angegangen und abgemildert werden; 

b) die besondere Genehmigung für den Betrieb eines DLT-TSS und die 

beantragten Ausnahmen dazu dienen sollen, rechtliche oder regulatorische 

Anforderungen zu umgehen, oder 

c) der Betreiber des DLT-TSS nicht in der Lage sein wird, die geltenden 

Bestimmungen des Unionsrechts oder die Bestimmungen der nationalen 

Rechtsvorschriften, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts 

fallen, zu erfüllen, bzw. es seinen Nutzern nicht ermöglichen wird, diese 

Bestimmungen zu erfüllen. 
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(11) Eine besondere Genehmigung gilt in der gesamten Union für einen Zeitraum von 

bis zu sechs Jahren ab dem Ausstellungsdatum. In der besonderen Genehmigung 

sind die gemäß Artikel 6 erteilten Ausnahmen, etwaige Ausgleichsmaßnahmen 

und niedrigere Schwellenwerte, die von der zuständigen Behörde gemäß Artikel 3 

Absatz 6 festgelegt wurden, anzugeben. 

Die zuständige Behörde unterrichtet die ESMA und die in Artikel 12 der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten betreffenden Behörden unverzüglich 

über die Erteilung, die Verweigerung oder den Entzug einer besonderen 

Genehmigung gemäß diesem Artikel, einschließlich aller in Unterabsatz 1 des 

vorliegenden Absatzes genannten Informationen. 

Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website 

a) die Liste der DLT-TSS, das Anfangs- und Enddatum ihrer besonderen 

Genehmigungen, die Liste der für jedes dieser DLT-TSS erteilten 

Ausnahmen und die für jedes dieser DLT-TSS von den zuständigen 

Behörden festgelegten niedrigeren Schwellenwerte und 

b) die Gesamtzahl der nach Artikel 6 gestellten Anträge auf Ausnahmen mit 

Angabe der Anzahl und der Art der erteilten und der verweigerten 

Ausnahmen sowie der Begründung der Ablehnungen. 

Die in Unterabsatz 3 Buchstabe b genannten Informationen werden anonym 

veröffentlicht. 
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(12) Unbeschadet der Artikel 8 und 44 der Richtlinie 2014/65/EU und des Artikels 20 

der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 entzieht die zuständige Behörde eine 

besondere Genehmigung oder alle damit verbundenen Ausnahmen, wenn 

a) in der Funktionsweise der verwendeten Distributed-Ledger-Technologie oder 

den vom Betreiber des DLT-TSS erbrachten Dienstleistungen und 

durchgeführten Tätigkeiten eine Schwachstelle entdeckt wurde, die ein 

Risiko für den Anlegerschutz, die Marktintegrität oder die Finanzstabilität 

darstellt und das Risiko schwerer wiegt als die Vorteile der zu erprobenden 

Dienstleistungen und Tätigkeiten;  

b) der Betreiber des DLT-TSS gegen die Bedingungen verstoßen hat, die an die 

Ausnahmen geknüpft sind; 

c) der Betreiber des DLT-TSS Finanzinstrumente zum Handel zugelassen oder 

verbucht hat, die nicht die Bedingungen gemäß Artikel 3 Absatz 1 erfüllen; 

d) der Betreiber des DLT-TSS einen in Artikel 3 Absatz 2 festgelegten 

Schwellenwert überschritten hat; 
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e) der Betreiber des DLT-TSS den in Artikel 3 Absatz 3 genannten 

Schwellenwert überschritten und die Übergangsstrategie nicht aktiviert hat 

oder 

f) der Betreiber des DLT-TSS die besondere Genehmigung oder die damit 

verbundenen Ausnahmen auf der Grundlage irreführender Informationen 

oder einer wesentlichen Auslassung erhalten hat. 

(13) Beabsichtigt ein Betreiber eines DLT-TSS, eine wesentliche Änderung der 

Funktionsweise der verwendeten Distributed-Ledger-Technologie oder der 

Dienstleistungen oder Tätigkeiten dieses Betreibers vorzunehmen, und erfordert 

diese wesentliche Änderung eine neue besondere Genehmigung, eine neue 

Ausnahme oder die Änderung einer oder mehrerer bestehender Ausnahmen des 

Betreibers oder von an eine Ausnahme geknüpften Bedingungen, so beantragt der 

Betreiber des DLT-TSS eine neue besondere Genehmigung, Ausnahme oder 

Änderung. 

Beantragt ein Betreiber eines DLT-TSS eine neue Genehmigung, Ausnahme oder 

Änderung, findet das Verfahren nach Artikel 6 Anwendung. Dieser Antrag wird 

von der zuständigen Behörde gemäß diesem Artikel bearbeitet. 
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Artikel 11 

Zusammenarbeit zwischen Betreibern von DLT-Marktinfrastrukturen, zuständigen Behörden 

und der ESMA 

(1) Unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 und der Richtlinie 2014/65/EU 

arbeiten die Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen mit den zuständigen Behörden 

▌zusammen. 

Insbesondere benachrichtigen die Betreiber von DLT-Marktinfrastrukturen ihre 

zuständigen Behörden ▌unverzüglich, sobald sie Kenntnis von einem der 

nachstehend aufgeführten Sachverhalte erlangen▌: 

a) bei einer geplanten wesentlichen Änderung des Geschäftsplans, einschließlich 

der kritischen Mitarbeiter, der Regeln der DLT-Marktinfrastruktur und der 

rechtlichen Bedingungen ▌; 
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b) bei Hinweisen auf unbefugten Zugriff, wesentliche Fehlfunktionen, Verlust, 

Cyber-Angriffe oder andere Cyber-Bedrohungen, Betrug, Diebstahl oder 

anderes schwerwiegendes Fehlverhalten im Zusammenhang mit dem Betreiber 

der DLT-Marktinfrastruktur; 

c) bei einer wesentlichen Änderung der Informationen, die der zuständigen 

Behörde ▌zur Verfügung gestellt wurden; 

d) bei technischen oder betrieblichen Schwierigkeiten bei der Durchführung der 

Tätigkeiten oder Erbringung der Dienstleistungen, die der besonderen 

Genehmigung unterliegen, unter anderem bei Schwierigkeiten im 

Zusammenhang mit der Entwicklung oder Verwendung der Distributed-

Ledger-Technologie und der DLT-Finanzinstrumente; oder 

e) bei Risiken für den Anlegerschutz, die Marktintegrität oder die Finanzstabilität, 

die sich ergeben haben und die in dem Antrag auf Erteilung der besonderen 

Genehmigung oder zum Zeitpunkt der Erteilung der besonderen Genehmigung 

nicht vorhergesehen wurden. 

Änderungen gemäß Unterabsatz 2 Buchstabe a sind mindestens vier Monate vor der 

geplanten Änderung mitzuteilen, ungeachtet dessen, ob die vorgeschlagene 

wesentliche Änderung eine Änderung der besonderen Genehmigung oder der damit 

verbundenen Ausnahmen oder Bedingungen gemäß Artikel ▌8, 9 oder 10 erfordert. 

Werden der zuständigen Behörde Sachverhalte im Sinne von Unterabsatz 2 

Buchstaben a bis e mitgeteilt, kann sie vom Betreiber der betreffenden DLT-

Infrastruktur verlangen, einen Antrag gemäß Artikel 8 Absatz 13, Artikel 9 

Absatz 13 oder Artikel 10 Absatz 13 zu stellen, oder vom Betreiber der betreffenden 

DLT-Marktinfrastruktur verlangen, alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen gemäß 

Absatz 3 ergreifen. 
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(2) Der Betreiber der DLT-Marktinfrastrukturen stellt der zuständigen Behörde ▌alle 

relevanten Informationen zur Verfügung, die sie benötigt. 

(3) Die zuständige Behörde kann Abhilfemaßnahmen in Bezug auf den Geschäftsplan 

des Betreibers der DLT-Marktinfrastruktur, die Regeln der DLT-Marktinfrastruktur 

und die rechtlichen Bedingungen verlangen, um Anlegerschutz, Marktintegrität oder 

Finanzstabilität zu gewährleisten. ▌Der Betreiber der DLT-Marktinfrastruktur 

berichtet in seinen Berichten gemäß Absatz 4 über die Umsetzung der von der 

zuständigen Behörde geforderten Abhilfemaßnahmen. 

(4) Alle sechs Monate ab dem Datum der Erteilung der besonderen Genehmigung 

übermittelt der Betreiber einer DLT-Marktinfrastruktur der zuständigen Behörde 

▌einen Bericht. Dieser Bericht enthält unter anderem Folgendes: 

a) eine Zusammenfassung der in Absatz 1 Unterabsatz 2 aufgeführten 

Informationen; 
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b) die Anzahl und den Wert der DLT-Finanzinstrumente, die zum Handel über 

das DLT-MTF oder DLT-TSS zugelassen wurden, und die Anzahl und den 

Wert der DLT-Finanzinstrumente, die vom Betreiber des DLT-SS oder DLT-

TSS verbucht wurden; 

c) die Anzahl und den Wert der Transaktionen, die über das DLT-MTF oder 

DLT-TSS gehandelt und vom Betreiber des DLT-SS oder DLT-TSS 

abgewickelt wurden; 

d) eine mit Gründen versehene Bewertung etwaiger Schwierigkeiten bei der 

Anwendung der Rechtsvorschriften der Union über Finanzdienstleistungen 

oder des nationalen Rechts und 

e) alle Maßnahmen zur Umsetzung der an die Ausnahmen geknüpften 

Bedingungen oder von etwaigen von der zuständigen Behörde geforderten 

Ausgleichs- oder Abhilfemaßnahmen. 

(5) Die ESMA fungiert als Koordinator zwischen den zuständigen Behörden, um ein 

gemeinsames Verständnis der Distributed-Ledger-Technologie und von DLT-

Marktinfrastrukturen zu entwickeln, eine gemeinsame Aufsichtskultur einzuführen 

und die Aufsichtspraktiken einander anzunähern und somit für eine kohärente 

Vorgehensweise und einheitliche Aufsichtsergebnisse zu sorgen. 
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Die zuständigen Behörden übermitteln der ESMA rechtzeitig die Informationen 

und Berichte, die sie von Betreibern von DLT-Marktinfrastrukturen gemäß den 

Absätzen 1, 2 und 4 dieses Artikels erhalten haben, und unterrichten die ESMA 

über alle gemäß Absatz 3 dieses Artikels ergriffenen Maßnahmen.  

Die ESMA informiert die zuständigen Behörden regelmäßig über 

a) die gemäß Absatz 4 dieses Artikels übermittelten Berichte; 

b) die besonderen Genehmigungen und Ausnahmen, die gemäß dieser 

Verordnung erteilt wurden, sowie die an die Ausnahmen geknüpften 

Bedingungen; 

c) jede Weigerung einer zuständigen Behörde, eine besondere Genehmigung oder 

eine Ausnahme ▌zu erteilen, jeden Entzug einer besonderen Genehmigung 

oder Ausnahme und jede Einstellung der Geschäftstätigkeit durch eine DLT-

Marktinfrastruktur. 

(6) Die ESMA beobachtet die Anwendung der ▌besonderen Genehmigungen und aller 

damit verbundenen Ausnahmen und Bedingungen sowie alle von den zuständigen 

Behörden geforderten Ausgleichs- oder Abhilfemaßnahmen. Die ESMA legt der 

Kommission jährlich einen Bericht über die Anwendungen dieser besonderen 

Genehmigungen, Ausnahmen, Bedingungen und Ausgleichs- oder 

Abhilfemaßnahmen in der Praxis vor. 

www.parlament.gv.at



 

 154 

 

Artikel 12  

Benennung der zuständigen Berhörden▌ 

(1) Die für eine Wertpapierfirma, die ein DLT-MTF oder DLT-TSS betreibt, zuständige 

Behörde ist die durch den Mitgliedstaat, der gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 55 

Buchstabe a Ziffern ii und iii der Richtlinie 2014/65/EU bestimmt wurde, benannte 

zuständige Behörde;  

(2) Die für einen Marktbetreiber, der ein DLT-MTF oder DLT-TSS betreibt, zuständige 

Behörde ist die durch den Mitgliedstaat, in dem der satzungsmässige Sitz des 

Marktbetreibers, der ein DLT-MTF oder DLT-TSS betreibt, sich befindet, oder – 

sofern er nach dem Recht dieses Mitgliedstaats dort keinen satzungsmäßigen Sitz 

unterhält – den Mitgliedstaat, in dem sich die Hauptverwaltung des Marktbetreibers 

der ein DLT-MTF oder DLT-TSS betreibt, befindet, benannte zuständige Behörde; 

(3) Die für einen Zentralverwahrer, der ein DLT-SS oder DLT-TSS betreibt, zuständige 

Behörde ist die durch den Mitgliedstaat, der gemäß Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 23 der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 bestimmt wurde, benannte zuständige Behörde. 

Artikel 13 

Mitteilung der zuständigen Behörden 

Die Mitgliedstaaten teilen der ESMA und der Kommission ▌ihre zuständigen Behörden im 

Sinne von Artikel 2 Nummer 21 Buchstabe c mit. Die ESMA veröffentlicht eine Liste dieser 

zuständigen Behörden auf ihrer Website. 
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Artikel 14 

Berichterstattung und Überprüfung 

(1) Bis zum ... [drei Jahre nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung] legt die 

ESMA der Kommission einen Bericht über Folgendes vor: 

a) die Funktionsweise der DLT-Marktinfrastrukturen in der gesamten Union; 

b) die Anzahl der DLT-Marktinfrastrukturen; 

c) die Arten der von den DLT-Marktinfrastrukturen beantragten Ausnahme und 

die Arten der erteilten Ausnahme; 

d) die Anzahl und den Wert der DLT-Finanzinstrumente, die zum Handel 

▌zugelassen wurden und die auf DLT-Marktinfrastrukturen verbucht 

wurden; 

e) die Anzahl und den Wert der Transaktionen, die über DLT-

Marktinfrastrukturen gehandelt oder abgewickelt wurden; 

f) die Arten der verwendeten Distributed-Ledger-Technologie und technische 

Aspekte im Zusammenhang mit der Verwendung von Distributed-Ledger-

Technologie, einschließlich der in Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Buchstabe b genannten Sachverhalte, und die Auswirkungen der Nutzung von 

Distributed-Ledger-Technologie auf die klimapolitischen Ziele der Union; 

www.parlament.gv.at



 

 156 

 

g) die von Betreibern eines DLT-SS oder DLT-TSS gemäß Artikel 5 Absatz 3 

Buchstabe b eingerichteten Verfahren;  

h) etwaige Risiken, Schwachstellen und Ineffizienzen in Bezug auf den 

Anlegerschutz, die Marktintegrität oder die Finanzstabilität, die mit dem 

Einsatz einer Distributed-Ledger-Technologie verbunden sind, einschließlich 

sämtlicher neuen Arten von rechtlichen, systemischen und operationellen 

Risiken, denen im Rahmen der Rechtsvorschriften der Union über 

Finanzdienstleistungen nicht ausreichend begegnet wird, sowie sämtlicher 

weiteren unbeabsichtigten Auswirkungen auf Liquidität, Volatilität, 

Anlegerschutz, Marktintegrität oder Finanzstabilität; 

i) Risiken von Aufsichtsarbitrage oder Probleme in Bezug auf gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zwischen DLT-Marktinfrastrukturen innerhalb 

der in dieser Verordnung vorgesehenen Pilotregelung und zwischen DLT-

Marktinfrastrukturen und anderen Marktinfrastrukturen, die bereits 

vorhandene Systeme verwenden; 

j) etwaige Probleme bezüglich der Interoperabilität zwischen DLT-

Marktinfrastrukturen und anderen Infrastrukturen, die bereits vorhandene 

Systeme verwenden; 
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k) sämtliche sich aus dem Einsatz einer Distributed-Ledger-Technologie 

ergebenden Vorteile und Kosten im Hinblick auf zusätzliche Liquidität und 

Finanzierung für Start-up-Unternehmen und kleine und mittlere 

Unternehmen, mehr Sicherheit und Effizienz, Energieeinsparungen und 

Risikominderung in der gesamten Handels- und Nachhandelskette, unter 

anderem in Bezug auf die Einbuchung und Verwahrung von DLT-

Finanzinstrumenten, die Rückverfolgbarkeit von Transaktionen und die 

bessere Einhaltung von Verfahren zur Legitimationsprüfung („Know your 

customer“) und zur Bekämpfung von Geldwäsche, Kapitalmaßnahmen und 

die unmittelbare Wahrnehmung von Anlegerrechten mithilfe intelligenter 

Verträge, Berichts- und Aufsichtsfunktionen auf Ebene der DLT-

Marktinfrastruktur; 

l) jede Weigerung besondere Genehmigungen oder Ausnahmen ▌zu erteilen, 

sowie Änderungen oder Entzüge dieser besonderen Genehmigungen oder 

Ausnahmen sowie von Ausgleichs- oder Abhilfemaßnahmen; ▌ 

m) jede Einstellung der Geschäftstätigkeit durch eine DLT-Marktinfrastruktur und 

die Gründe für diesen Schritt; 
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n) die Angemessenheit der in Artikel 3 und in Artikel 5 Absatz 8 festgelegten 

Schwellenwerte, einschließlich der potenziellen Auswirkungen einer 

Erhöhung dieser Schwellenwerte unter Berücksichtigung insbesondere 

systemischer Erwägungen und verschiedener Arten von Distributed-Ledger-

Technologien; 

o) eine Gesamtbewertung der Kosten und der Vorteile der in dieser Verordnung 

vorgesehenen Pilotregelung sowie eine Empfehlung zur der Frage, ob und 

unter welchen Bedingungen diese Pilotregelung fortgeführt werden soll.  

(2) Auf der Grundlage des in Absatz 1 genannten Berichts legt die Kommission 

innerhalb von drei Monaten nach Erhalt dieses Berichts dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht vor. Dieser Bericht enthält eine Kosten-

Nutzen-Analyse dahin gehend, ob die Pilotregelung im Rahmen dieser Verordnung 

a) um einen weiteren Zeitraum von bis zu drei Jahren verlängert werden sollte; 

b) auf andere Arten von Finanzinstrumenten ausgedehnt werden sollte, die mittels 

einer Distributed-Ledger-Technologie emittiert, verbucht, übertragen oder 

gespeichert werden können; 
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c) geändert werden sollte; 

d) durch geeignete Änderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften der 

Union über Finanzdienstleistungen dauerhaft eingeführt werden sollte oder 

e) einschließlich aller besonderen Genehmigungen, die gemäß dieser 

Verordnung erteilt wurden, beendet werden sollte. 

In ihrem Bericht kann die Kommission geeignete Änderungen des Rechtsrahmens 

der Union für Finanzdienstleistungen oder eine Harmonisierung der nationalen 

Rechtsvorschriften vorschlagen, die den Einsatz der Distributed-Ledger-Technologie 

im Finanzsektor erleichtern würden; ferner kann sie Maßnahmen vorschlagen, die 

erforderlich sind, um den Ausstieg von DLT-Marktinfrastrukturen aus der in dieser 

Verordnung vorgesehenen Pilotregelung zu erleichtern. 

Wird diese Pilotregelung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden 

Absatzes um einen weiteren Zeitraum verlängert, ersucht die Kommission die 

ESMA, spätestens drei Monate vor Ablauf des Verlängerungszeitraums einen 

zusätzlichen Bericht gemäß Absatz 1 vorzulegen. Nach Erhalt dieses Berichts legt 

die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen zusätzlichen 

Bericht gemäß diesem Absatz vor. 
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Artikel 15 

Zwischenberichte 

Die ESMA veröffentlicht jährliche Zwischenberichte, um den Marktteilnehmern 

Informationen über die Funktionsweise der Märkte zur Verfügung zu stellen, 

Fehlverhalten von Betreibern von DLT-Marktinfrastrukturen anzugehen, Erläuterungen 

zur Anwendung dieser Verordnung zu geben und frühere Angaben auf der Grundlage der 

Entwicklung der Distributed-Ledger-Technologie zu aktualisieren. Diese Berichte 

enthalten zudem eine allgemeine Beschreibung der Anwendung der in dieser Verordnung 

vorgesehenen Pilotregelung, wobei der Schwerpunkt auf Entwicklungen und 

aufkommenden Risiken liegt, und werden dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission übermittelt. Der erste Bericht wird bis zum ... [12 Monate nach Beginn der 

Anwendung dieser Verordnung] veröffentlicht. 
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Artikel 16 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 

Artikel 54 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erhält folgende 

Fassung: 

‘Wenn die Kommission zu der Einschätzung gelangt, dass börsengehandelte Derivate nicht 

gemäß Artikel 52 Absatz 12 vom Anwendungsbereich der Artikel 35 und 36 ausgenommen 

werden müssen, kann eine zentrale Gegenpartei oder ein Handelsplatz vor ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] bei der zuständigen Behörde Antrag auf 

Inanspruchnahme von Übergangsregelungen stellen. Aufgrund der Risiken für ein 

ordnungsgemäßes Funktionieren der zentralen Gegenpartei oder des Handelsplatzes, die 

sich durch Inanspruchnahme der Zugangsrechte nach Artikel 35 oder 36 bei 

börsengehandelten Derivaten ergeben, kann die zuständige Behörde entscheiden, dass 

Artikel 35 oder 36 bei börsengehandelten Derivaten für diese zentrale Gegenpartei oder 

diesen Handelsplatz für einen Übergangszeitraum bis zum 3. Juli 2023 nicht zur 

Anwendung kommt. Wenn die zuständige Behörde beschließt, einen solchen 

Übergangszeitraum zu genehmigen, darf die zentrale Gegenpartei oder der Handelsplatz 

die Zugangsrechte nach Artikel 35 oder 36 bei börsengehandelten Derivaten innerhalb des 

Übergangszeitraums nicht in Anspruch nehmen. Die zuständige Behörde unterrichtet die 

ESMA und im Fall einer zentralen Gegenpartei das Kollegium der zuständigen Behörden 

für diese zentrale Gegenpartei, wenn sie einen Übergangszeitraum genehmigt hat.‘. 
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Artikel 17 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 

Artikel 76 Absatz 5 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 erhält folgende 

Fassung: 

‘Jede der in Artikel 7 Absätze 1 bis 13 genannten Maßnahmen zur Abwicklungsdisziplin 

gelten ab dem Datum der Anwendung, das für jede Maßnahme zur Abwicklungsdisziplin in 

dem von der Kommission gemäß Artikel 7 Absatz 15 erlassenen delegierten Rechtsakt 

angegeben ist.’. 
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Artikel 18 

Änderungen der Richtlinie 2014/65/EU 

Die Richtlinie 2014/65/EU wird wie folgt geändert: 

(1) Artikel 4 Absatz 1 Nummer 15 erhält folgende Fassung:  

‘15. ‚Finanzinstrument‘ die in Anhang I Abschnitt C genannten Instrumente, 

einschließlich mittels Distributed-Ledger-Technologie emittierter 

Instrumente;’; 

(2) In Artikel 93 wird folgender Absatz eingefügt: 

‘3a. Bis zum … [Beginn der Anwendung dieser Änderungsverordnung] 

verabschieden und veröffentlichen die Mitgliedstaaten die erforderlichen 

Vorschriften zur Erfüllung von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 15 und teilen sie 

der Kommission mit. Sie wenden diese Vorschriften ab dem ... [Beginn der 

Anwendung dieser Änderungsverordnung] an. 

Abweichend von Unterabsatz 1 wird den Mitgliedstaaten, die nicht in der 

Lage sind, die erforderlichen Vorschriften zur Erfüllung von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 15 bis zum ... [Beginn der Anwendung dieser 

Änderungsverordnung] zu verabschieden, da ihre Gesetzgebungsverfahren 

mehr als neun Monate in Anspruch nehmen, eine Verlängerung von 

höchstens sechs Monaten ab dem ... [Beginn der Anwendung dieser 

Änderungsverordnung] gewährt, sofern sie der Kommission bis zum ... 

[Beginn der Anwendung dieser Änderungsverordnung] mitteilen, dass sie 

diese Verlängerung in Anspruch nehmen müssen.’. 
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Artikel 19 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Sie gilt ab dem … [neun Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung], mit Ausnahme von: 

a) Artikel 8 Absatz 5, Artikel 9 Absatz 5, Artikel 10 Absatz 6 und Artikel 17, die 

ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung gelten; und  

b) Artikel 16, der ab dem 4. Juli 2021 gilt. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments    Im Namen des Rates 

Die Präsidentin     Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2022)0089
Roamingverordnung (Neufassung) ***I
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union (Neufassung) 
(COM(2021)0085 – C9-0085/2021 – 2021/0045(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0085),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0085/2021),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage,

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 7. Juli 20211,

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten2,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 1. Oktober 2021 an den 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie gemäß Artikel 110 Absatz 3 seiner 
Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 15. Dezember 2021 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 

                                               
1 ABl. C 374 vom 16.9.2021, S. 28.
2 ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1.
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die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 110, 59 und 40 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A9-0286/2021), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 
Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 
Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 
Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 
Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2021)0045 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. März 2022 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2022/... des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union (Neufassung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen▌, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
1  ABl. C 374 vom 16.9.2021, S. 28. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates3 wurde 

mehrfach und erheblich geändert4. Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es sich, im Rahmen 

der anstehenden Änderungen diese Verordnung neu zu fassen 

(2) Insbesondere wurde mit der Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments 

und des Rates5 die Verordnung (EU) Nr. 531/2012 geändert und die Abschaffung der 

Endkunden-Roamingaufschläge in der Union ab dem 15. Juni 2017 unter der 

Voraussetzung vorgeschrieben, dass Roamingdienste angemessen genutzt werden und dass 

nach der Abschaffung der Endkunden-Roamingaufschläge eine Ausnahmeregelung zur 

Sicherung der Tragfähigkeit angewandt werden kann, auch als „Roaming zu 

Inlandspreisen“ (Roam like at Home, RLAH) bezeichnet. Darüber hinaus führte die 

Kommission eine Überprüfung des Roamingvorleistungsmarkts durch, um abzuschätzen, 

welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Abschaffung der Endkunden-

Roamingaufschläge gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 zu ermöglichen. 

Im Anschluss an diese Überprüfung wurde die Verordnung (EU) 2017/920 des 

Europäischen Parlaments und des Rates6 mit dem Ziel angenommen, die nationalen 

Roamingvorleistungsmärkte zu regulieren, um die Endkunden-Roamingaufschläge bis zum 

15. Juni 2017 abzuschaffen, ohne den Wettbewerb auf den besuchten Inlandsmärkten und 

den besuchten Märkten zu verzerren. 

                                                
3  Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 

2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union (ABl. L 172 vom 
30.6.2012, S. 10). 

4  Siehe Anhang I. 
5  Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur 
Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei 
elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union (ABl. L 310 
vom 26.11.2015, S. 1). 

6  Verordnung (EU) 2017/920 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 in Bezug auf Vorschriften für 
Großkunden-Roamingmärkte (ABl. L 147 vom 9.6.2017, S. 1). 
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(3) Am 29. November 2019 veröffentlichte die Kommission ihre erste vollständige 

Überprüfung des Roamingmarktes (im Folgenden „Kommissionsbericht“), aus der 

hervorgeht, dass Reisende in der gesamten Union erheblich von der Abschaffung der 

Endkunden-Roamingaufschläge profitiert haben. Die Nutzung von Mobilfunkdiensten, 

d. h. regulierten Sprach-, SMS- oder Datenroamingdiensten auf Reisen in der Union hat 

rasch und massiv zugenommen, was die Wirkung der Roamingvorschriften der Union 

bestätigt. Dem Kommissionsbericht zufolge gibt es zwar Anzeichen einer gewissen 

Wettbewerbsdynamik auf dem Roamingmarkt sowohl auf der Endkunden- als auch auf der 

Vorleistungsebene, die grundlegenden Wettbewerbsbedingungen haben sich jedoch nicht 

geändert und werden sich in absehbarer Zeit vermutlich nicht ändern. Die Regulierung auf 

der Endkunden- und der Vorleistungsebene ist daher nach wie vor notwendig und sollte 

nicht abgeschafft werden. Insbesondere wurde in dem Bericht der Kommission festgestellt, 

dass auf der Vorleistungsebene die starke Absenkung der Preisobergrenzen zu weiteren 

Senkungen der Roamingvorleistungsentgelte zugunsten der nettoabgebender Betreiber 

beigetragen hat, d. h. Betreiber mit einem Kundenstamm, der mehr Mobilfunkdienste in 

den Netzen von Partnerbetreibern in anderen Mitgliedstaaten in Anspruch nimmt, als von 

den Kunden der Partnerbetreiber in seinem eigenen Netz genutzt werden. Ferner nahm die 

Kommission darin die Empfehlung des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für 

elektronische Kommunikation (GEREK) zur weiteren Senkung der Obergrenzen für 

Roamingvorleistungsentgelte zur Kenntnis. Die Kommission untersuchte auch die 

Notwendigkeit einer weiteren Senkung der Obergrenzen für Roamingvorleistungsentgelte 

untersucht und dokumentiert und bewertete die Höhe der Absenkung, bei der die besuchten 

Betreiber noch in der Lage sind, ihre Kosten der Bereitstellung von 

Roamingvorleistungsdiensten zu decken. Im Kommissionsbericht wurde darauf verwiesen, 

dass nach der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 Roamingkunden in anderen Mitgliedstaaten 

für denselben Preis Zugang zu demselben Dienst haben müssen, sofern dieser Dienst im 

besuchten Netz erbracht werden kann. In dem Bericht der Kommission wurden auch die 

jüngsten Entwicklungen in Bezug auf neue Formen des Handels mit 

Roamingvorleistungsverkehr wie Online-Handelsplattformen erwähnt, die das Potenzial 

haben, den Wettbewerb auf dem Roamingvorleistungsmarkt zu fördern und die 

Verhandlungen zwischen Betreibern zu erleichtern. Schließlich wird darin noch 

festgestellt, dass ein separater Verkauf von Datenroamingdiensten vom Markt nicht 

beansprucht worden ist. 
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(4) Die Verordnung (EU) Nr. 531/2012 läuft am 30. Juni 2022 aus, und das Ziel dieser 

Verordnung besteht darin, eine Neufassung vorzunehmen und gleichzeitig neue 

Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz einzuführen, einschließlich der Transparenz in 

Bezug auf die Nutzung von Mehrwertdiensten beim Roaming und die Nutzung von 

Roaming in nicht-terrestrischen öffentlichen Mobilfunknetzen, und ein echtes Erlebnis 

des Roamings zu Inlandspreisen in Bezug auf Dienstqualität und Zugang zu Notdiensten 

beim Roaming sicherzustellen. Die Geltungsdauer dieser Verordnung ist auf zehn Jahre, 

d. h. bis zum Jahr 2032, festgesetzt, um Rechtssicherheit auf dem Markt zu schaffen und 

den Regulierungsaufwand so gering wie möglich zu halten▌. Mit dieser Verordnung wird 

die Anforderung eingeführt, dass die Kommission in den Jahren 2025 und 2029 

Überprüfungen durchführt und dem Europäischen Parlament und dem Rat Berichte 

vorlegt, auf die gegebenenfalls ein Legislativvorschlag zur Änderung dieser Verordnung 

folgt, wenn die Marktentwicklungen dies erfordern. Aufgrund der raschen 

Marktentwicklungen und der zügigen Einführung neuer Technologien sollte die 

Kommission insbesondere prüfen, ob es angebracht ist, bei der Vorlage ihres ersten 

Berichts im Jahr 2025 einen Legislativvorschlag zur Änderung dieser Verordnung zu 

unterbreiten. 
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(5) Den nationalen Regulierungsbehörden oder etwaigen anderen zuständigen Behörden, die 

für die Wahrung und Förderung der Interessen der regelmäßig in ihrem Land ansässigen 

Mobilfunkkunden zuständig sind, ist es nicht möglich, das Verhalten des Betreibers eines 

besuchten Netzes in einem anderen Mitgliedstaat zu kontrollieren, von dem aber jene 

Kunden bei der Nutzung der Dienste für internationales Roaming abhängen. Dieser 

Mangel an Kontrolle könnte die Wirksamkeit etwaiger Maßnahmen verringern, die von 

den Mitgliedstaaten auf der Grundlage ihrer verbleibenden Kompetenzen zum Erlass von 

Verbraucherschutzvorschriften ergriffen werden können. 

(6) Der Mobilfunkmarkt der Union ist weiterhin fragmentiert; kein Mobilfunknetz deckt alle 

Mitgliedstaaten ab. Um ihren inländischen Kunden, die in andere Mitgliedstaaten reisen, 

Mobilfunkdienste anbieten zu können, erwerben Roaminganbieter folglich Roamingdienste 

auf der Vorleistungsebene von Betreibern im besuchten Mitgliedstaat oder tauschen 

derartige Dienste mit solchen Betreibern aus. 

(7) Solange Unterschiede zwischen Inlands- und Roamingpreisen bestehen, kann nicht von 

einem Binnenmarkt für Telekommunikationsdienste gesprochen werden. Deshalb sollten 

die Unterschiede zwischen Inlands- und Roamingentgelten beseitigt werden, um einen 

Binnenmarkt für Mobilfunkdienste zu schaffen. 
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(8) Es sollte ein gemeinsamer, harmonisierter Ansatz angewandt werden, um sicherzustellen, 

dass den Nutzern terrestrischer öffentlicher Mobilfunknetze bei Reisen innerhalb der 

Union nehmen, keine überhöhten Preise für die Inanspruchnahme von Diensten für 

unionsweites Roaming zahlen, um auf diese Weise bei Roamingdiensten den Wettbewerb 

zwischen den Roaminganbietern zu fördern, ein hohes Verbraucherschutzniveau zu 

gewährleisten und sowohl Innovationsanreize als auch Wahlmöglichkeiten für die 

Verbraucher zu wahren. Angesichts des grenzüberschreitenden Charakters der 

betreffenden Dienste, ist ein derartiger gemeinsamer Ansatz erforderlich, um 

sicherzustellen, dass die Roaminganbieter innerhalb eines einzigen, einheitlichen 

Rechtsrahmens handeln können, der auf objektiven Kriterien beruht. 

(9) Aufgrund der starken Verbreitung von internetfähigen mobilen Geräten kommt dem 

Datenroaming eine hohe wirtschaftliche Bedeutung zu. Dies ist sowohl für die Nutzer als 

auch für die Anbieter von Anwendungen und Inhalten von Bedeutung. Um die 

Entwicklung in diesem Markt zu fördern, dürfen die Preise für den Datentransport nicht 

wachstumshemmend sein, insbesondere in Anbetracht dessen, dass zu erwarten ist, dass 

die Entwicklung und Verbreitung von Hochgeschwindigkeitsnetzen und -diensten der 

nächsten Generation kontinuierlich beschleunigt werden. 
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(10) Die Richtlinien 2002/19/EG7, 2002/20/EG8, 2002/21/EG9, 2002/22/EG 10 und 

2002/58/EG11 des Europäischen Parlaments und des Rates zielten darauf ab, einen 

Binnenmarkt für die elektronische Kommunikation in der Union aufzubauen und 

gleichzeitig durch einen verstärkten Wettbewerb ein hohes Verbraucherschutzniveau zu 

gewährleisten. Mit Ausnahme der Richtlinie 2002/58/EG wurden diese Richtlinien durch 

die Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates12 aufgehoben. 

Mit der Richtlinie (EU) 2018/1972 sollen Investitionen in Netze mit sehr hoher Kapazität 

und deren Nutzung in der Union sowie neue Frequenzvorschriften für die 

Mobilfunkanbindung und 5G-Anbindung gefördert werden. Zudem ist in der Richtlinie 

(EU) 2018/1972 vorgesehen, dass die nationalen Regulierungsbehörden, etwaige andere 

zuständige Behörden sowie das GEREK, die Kommission und die Mitgliedstaaten unter 

anderem die Ziele verfolgen, zur Entwicklung des Binnenmarktes beizutragen und die 

Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Union zu fördern. Mit jener Richtlinie wird 

unter anderem sichergestellt, dass alle Endnutzer Zugang zu einer bezahlbaren 

Kommunikation, einschließlich Internet, haben. Die Richtlinie verbessert den 

Verbraucherschutz und die Sicherheit der Nutzer und erleichtert regulatorische Eingriffe. 

(11) Die Roamingmärkte weisen auf der Endkunden- und der Vorleistungsebene einzigartige 

Merkmale auf, sodass außergewöhnliche Maßnahmen, welche über die sonstigen 

Mechanismen der Richtlinie (EU) 2018/1972 hinausgehen, gerechtfertigt sind. 

                                                
7  Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über 

den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen 
sowie deren Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie) (ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 7). 

8  Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über 
die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste 
(Genehmigungsrichtlinie) (ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 21). 

9  Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über 
einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste 
(Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 33). 

10  Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über 
den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -
diensten (Universaldienstrichtlinie) (ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 51). 

11  Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über 
die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der 
elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) 
(ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 

12  Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 
2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (ABl. L 321 vom 
17.12.2018, S. 36). 
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(12) Diese Verordnung sollte ein Abweichen von den sonst gemäß der Richtlinie (EU) 

2018/1972 geltenden Regeln, nämlich, dass die Preise der angebotenen Dienste vertraglich 

vereinbart werden, sofern keine beträchtliche Marktmacht besteht, ermöglichen und dazu 

ergänzende regulatorische Verpflichtungen einführen, die den besonderen Merkmalen der 

Dienste für unionsweites Roaming besser gerecht werden. 

(13) Um die Roamingkunden vor einem Anstieg der Endkundenentgelte für regulierte 

Roamingdienste, d. h. regulierte Sprach-, SMS- oder Datenroamingdienste, aufgrund 

schwankender Referenzwechselkurse von anderen Währungen als dem Euro zu schützen, 

sollte ein Mitgliedstaat, dessen Währung nicht der Euro ist, einen Durchschnittswert 

mehrerer Referenzwechselkurse über einen gewissen Zeitraum hinweg anwenden, wenn er 

die jeweiligen Höchstaufschläge in seiner Währung festlegt. Soweit Höchstentgelte nicht 

in Euro angegeben werden, sind die geltenden Werte in der jeweiligen Währung 

festzulegen, indem ein Durchschnittswert mehrerer Referenzwechselkurse über einen 

gewissen Zeitraum hinweg angewandt wird, die zu dem in dieser Verordnung genannten 

Zeitpunkt im Amtsblatt der Europäischen Union (Amtsblatt) veröffentlicht worden sind. 

Falls es an dem angegebenen Tag keine Veröffentlichung gibt, sollten als 

Referenzwechselkurse die Wechselkurse zugrunde gelegt werden, die in dem ersten nach 

diesem Datum erscheinenden Amtsblatt, das solche Referenzwechselkurse enthält, 

veröffentlicht werden. Um die Bestimmung der Werte in anderen Währungen als dem Euro 

an die für intra-EU-Kommunikation gemäß der Verordnung (EU) 2015/2120 geltende 

Regel anzugleichen, sollten die Höchstentgelte in anderen Währungen als dem Euro unter 

Zugrundelegung des Durchschnitts der Referenzwechselkurse festgelegt werden, die am 

15. Januar, 15. Februar und 15. März des betreffenden Kalenderjahres von der 

Europäischen Zentralbank im Amtsblatt veröffentlicht wurden. Die auf diese Weise für 

2022 berechneten maximalen Entgelte sollten ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung bis zum 15. Mai 2023 gelten. 
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(14) Um die Entwicklung eines effizienteren und stärker integrierten und 

wettbewerbsorientierten Marktes für Roamingdienste zu ermöglichen, sollten keine 

Beschränkungen bestehen, die Unternehmen davon abhalten, effektiv auf der 

Vorleistungsebene über die Zugangsgewährung zwecks Erbringung von Roamingdiensten, 

auch für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, zu verhandeln. Die dem Zugang 

zu solchen Roamingvorleistungsdiensten entgegenstehenden Hindernisse aufgrund 

unterschiedlicher Verhandlungspositionen und Eigentumsverhältnisse der Unternehmen in 

Bezug auf die Infrastrukturen sollten beseitigt werden. Zu diesem Zweck sollten 

Roamingvorleistungsvereinbarungen den Grundsatz der Technologieneutralität wahren und 

allen Betreibern gleiche und faire Möglichkeiten bieten, Zugang zu allen verfügbaren 

Netzen und Technologien zu erhalten, und sie sollten den Grundsatz beachten, dass 

derartige Vereinbarungen nach Treu und Glauben ausgehandelt werden, sodass die 

Roaminganbieter Endkunden-Roamingdienste anbieten können, die den im Inland 

angebotenen Diensten gleichwertig sind. Mit dieser Verordnung wird den 

Roaminganbietern keine Verpflichtung auferlegt, Roamingvorleistungsvereinbarungen 

nur mit den Betreibern zu schließen, die über die fortschrittlichsten Netze verfügen, 

sofern die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen an die Dienstqualität auf 

der Endkundenebene erfüllt werden. Die Betreiber, die den Roamingvorleistungszugang 

anstreben, sollten die Freiheit haben, ihre Roamingvorleistungsvereinbarungen 

entsprechend ihren eigenen wirtschaftlichen Bedürfnissen und dem besten Interesse 

ihrer Endnutzer auszuhandeln. Daher sollten die Roaminganbieter im Zuge des 

Übergangs zu den Mobilfunknetzen und -technologien der nächsten Generation 

schrittweise einen Roamingvorleistungszugang sicherstellen, der im Einklang mit den 

Zielen des Roamings zu Inlandspreisen die Erbringung von Roamingdiensten auf der 

Endkundenebene in anderen Mitgliedstaaten zu gleichwertigen Vertragsbedingungen 

wie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat ermöglicht. Roaminganbieter sollten im Einklang 

mit den GEREK-Leitlinien für den Roamingvorleistungszugang Endkunden-

Roamingdienste anbieten, die den von ihnen im Inland angebotenen Mobilfunkdiensten 

gleichwertig sind, wenn eine breite Abdeckung besteht oder wenn es in dem besuchten 

Mitgliedstaat wettbewerbsorientierte Angebote für den Zugang zu solchen 

Mobilfunknetzen und -technologien der nächsten Generation gibt.  
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Betreiber virtueller Mobilfunknetze (MVNO) und Wiederverkäufer von 

Mobilfunkdiensten ohne eigene Netzinfrastruktur erbringen für gewöhnlich 

Roamingdienste auf der Grundlage von kommerziellen 

Roamingvorleistungsvereinbarungen mit ihren abwickelnden Mobilfunknetzbetreibern im 

gleichen Mitgliedstaat. Es ist jedoch möglich, dass die Geschäftsverhandlungen den 

Betreibern virtueller Mobilfunknetze und den Wiederverkäufern nicht genug Spielraum 

lassen, um den Wettbewerb mit niedrigeren Preisen zu stimulieren. Die Beseitigung dieser 

Hindernisse und ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den Verhandlungspositionen 

der Betreiber virtueller Mobilfunknetze oder Wiederverkäufer einerseits und den 

Mobilfunknetzbetreibern andererseits durch eine Verpflichtung zur Zugangsgewährung 

und die Deckelung der Vorleistungsentgelte dürfte die Entwicklung alternativer und 

innovativer Dienste für unionsweites Roaming und -angebote für die Kunden erleichtern. 

Die Richtlinie (EU) 2018/1972 gestattet es nicht, dieses Problem dadurch zu lösen, dass 

den Betreibern mit beträchtlicher Marktmacht Verpflichtungen auferlegt werden. 
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(15) Es sollte eine Verpflichtung vorgesehen werden, angemessenen Anträgen auf 

Vorleistungszugang zu öffentlichen Mobilfunknetzen zwecks Erbringung von 

Roamingdiensten nachzukommen. Dieser Zugang sollte dem Bedarf der 

Zugangsnachfrager entsprechen. Endnutzer von Diensten, die moderne Technologien und 

Endkunden-Roamingdienste erfordern, sollten beim Roaming die gleiche Dienstqualität 

wie im Inland genießen können. Eine Verpflichtung zur Gewährung des 

Roamingvorleistungszugangs sollte daher sicherstellen, dass Zugangsnachfrager ihre im 

Inland angebotenen Endkundendienste replizieren können, es sei denn die Betreiber 

besuchter Netze, bei denen der Zugang beantragt wird, können nachweisen, dass dies 

technisch nicht machbar ist. Die Parameter, unter denen der Betreiber besuchter Netze 

seinen eigenen inländischen Kunden Mobilfunkdienste anbietet, gelten als technisch 

machbar. Vorbehaltlich der einschlägigen Roamingvorleistungsvereinbarung und 

unbeschadet der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen auf der 

Endkundenebene sollte der Betreiber des besuchten Netzes sicherstellen, dass die 

Roamingkunden in seinem Netz keinen Bedingungen unterliegen, die weniger günstig 

sind als die Bedingungen, die er seinen inländischen Kunden beispielsweise in Bezug 

auf die Dienstqualität, wie die verfügbare Geschwindigkeit, bietet. Der Zugang sollte nur 

aufgrund objektiver Kriterien – wie etwa technische Machbarkeit und notwendige 

Aufrechterhaltung der Netzintegrität – abgelehnt werden.  
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Der Betreiber des besuchten Netzes sollte den Zugang nicht aus wirtschaftlichen 

Erwägungen in einer Weise verweigern oder beschränken, dass die Bereitstellung 

konkurrierender Roamingdienste eingeschränkt wird. Bei Ablehnung des 

Zugangsantrags sollte der Antragsteller das in dieser Verordnung vorgesehene 

Streitbeilegungsverfahren in Anspruch nehmen können. Zur Gewährleistung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen sollte der Vorleistungszugang zwecks Erbringung von 

Roamingdiensten in Übereinstimmung mit den in dieser Verordnung auf der 

Vorleistungsebene festgelegten regulatorischen Verpflichtungen gewährt werden und den 

verschiedenen, für die Bereitstellung eines solchen Zugangs erforderlichen 

Kostenbestandteilen Rechnung tragen. Ein einheitlicher Regulierungsansatz für den 

Vorleistungszugang zwecks Erbringung von Roamingdiensten sollte dazu beitragen, dass 

Verzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten vermieden werden. Das GEREK sollte in 

Abstimmung mit der Kommission und in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Akteuren 

Leitlinien für den Vorleistungszugang zur Erbringung von Roamingdiensten vorgeben. 
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(16) Eine Verpflichtung zur Gewährung des Roamingvorleistungszugangs sollte die Erbringung 

direkter Roamingvorleistungsdienste sowie von Roamingdiensten zu 

Vorleistungsmarktbedingungen für den Wiederverkauf durch Dritte einschließen. Ferner 

sollte sich die Verpflichtung zur Gewährung des Roamingvorleistungszugangs auch darauf 

erstrecken, dass die Mobilfunknetzbetreiber den Betreibern von virtuellen 

Mobilfunknetzen und den Wiederverkäufern ermöglichen müssen, von 

Vorleistungsaggregatoren, die einen zentralen Zugangspunkt und eine standardisierte 

Plattform für unionsweite Roamingvereinbarungen bereitstellen, regulierte 

Roamingvorleistungsdienste zu kaufen. Damit sichergestellt ist, dass die Betreiber den 

Roaminganbietern innerhalb einer angemessenen Frist den Zugang zu allen Einrichtungen 

gewähren, die für den direkten Roamingvorleistungszugang und den Roamingvorleistungs-

Wiederverkaufszugang erforderlich sind, sollte ein Standardangebot mit den 

Standardbedingungen für den direkten Roamingvorleistungszugang und für den 

Roamingvorleistungs-Wiederverkaufszugang veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung 

des Standardangebots sollte Geschäftsverhandlungen zwischen dem Zugangsnachfrager 

und dem Zugangsanbieter über das Preisniveau für die endgültige 

Vorleistungsvereinbarung oder zusätzliche Vorleistungszugangsdienste, die über das für 

die Bereitstellung des Roamingvorleistungszugangs und des Roamingvorleistungs-

Wiederverkaufszugangs erforderliche Maß hinausgehen, nicht entgegenstehen.  

www.parlament.gv.at



 

 180 

 

(17) Eine Verpflichtung zur Gewährung des Roamingvorleistungszugangs sollte den Zugang zu 

allen Komponenten umfassen, die erforderlich sind, um die Erbringung von 

Roamingdiensten zu ermöglichen, darunter Netzkomponenten und zugehörige 

Einrichtungen, einschlägige Softwaresysteme, einschließlich Systemen für die 

Betriebsunterstützung, informationstechnische Systeme oder Datenbanken für die 

Vorbestellung, Bereitstellung, Auftragserteilung, Anforderung von Wartungs- und 

Instandsetzungsarbeiten sowie Abrechnung, Nummernumsetzung oder Systeme, die eine 

gleichwertige Funktion bieten, sowie Mobilfunknetze und Dienste für virtuelle Netze.  

(18) Beantragen Nachfrager nach Roamingvorleistungs-Wiederverkaufszugang einen Zugang 

zu Einrichtungen oder Diensten über das für die Erbringung von Roamingdiensten auf der 

Endkundenebene erforderliche Maß hinaus, so können die Mobilfunknetzbetreiber hierfür 

faire und angemessene Entgelte erheben. Bei diesen zusätzlichen Einrichtungen oder 

Diensten könnte es sich unter anderem um Mehrwertdienste, zusätzliche Software und 

Informationssysteme oder Abrechnungssysteme handeln.  
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(19) Gemäß Artikel 109 der Richtlinie (EU) 2018/1972 müssen die Mitgliedstaaten dafür 

sorgen, dass alle Endnutzer kostenlos Zugang zu Notdiensten über Notrufe zur am besten 

geeigneten Notrufabfragestelle haben. Die genannte Richtlinie verpflichtet die 

Mitgliedstaaten ferner, dafür zu sorgen, dass Endnutzer mit Behinderungen, auch auf 

Reisen innerhalb der Union, über Notrufe Zugang zu Notdiensten haben und dass dieser 

Zugang dem Zugang der anderen Endnutzer gleichwertig ist. Zu diesen Zugangsmitteln 

könnten ein Echtzeit-Textdienst oder ein Gesamtgesprächsdienst gemäß der Richtlinie 

(EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates13 oder andere nicht-

sprachliche Kommunikationsdienste wie etwa SMS, Nachrichtenübermittlungs- oder 

Videodienste über Notrufanwendungen oder Relay-Dienste gehören, die die 

Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der im Unionsrecht festgelegten Anforderungen 

und der Fähigkeiten und der technischen Ausrüstung der nationalen 

Notrufabfragestellen einrichten. Die Umsetzung der Möglichkeiten des Zugangs zu 

Notdiensten, die Roamingkunden mit Behinderungen zur Verfügung stehen, und die 

Übermittlung von Angaben zum Anruferstandort sollten im größtmöglichen Umfang auf 

europäischen Normen oder Spezifikationen beruhen. Solche Normen sollten von der 

Kommission und den Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit europäischen 

Normungsorganisationen und anderen einschlägigen Gremien gefördert werden.  

                                                
14 Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 

2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (ABl. 
L 151 vom 7.6.2019, S. 70). 
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Es ist Sache der Mitgliedstaaten, festzulegen, welche Art von Notrufen technisch machbar 

ist, um den Zugang der Roamingkunden zu Notdiensten zu gewährleisten. Damit 

Roamingkunden unter den in Artikel 109 der Richtlinie (EU) 2018/1972 festgelegten 

Bedingungen Zugang zu Notrufen haben, sollten die Betreiber besuchter Netze in ihrem 

Standardangebot Angaben darüber machen, welche Art von Notrufen durch nationale 

Maßnahmen in dem besuchten Mitgliedstaat vorgeschrieben und technisch machbar ist, 

um den Zugang für Roamingkunden sicherzustellen. Darüber hinaus sollten 

Roamingvorleistungsvereinbarungen Informationen über die technischen Parameter 

enthalten, mit denen der Zugang zu Notdiensten, auch für Roamingkunden mit 

Behinderungen, und die Übermittlung von Angaben zum Anruferstandort, einschließlich 

der vom Mobilgerät gewonnenen Angaben, an die am besten geeignete 

Notrufabfragestelle im besuchten Mitgliedstaat sichergestellt wird. Diese Informationen 

sollten es dem Roaminganbieter ermöglichen, kostenlos Notrufe festzustellen und 

abzuwickeln und den Anruferstandort zu übermitteln.  
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(20) Bestimmte Bedingungen können in die Standardangebote aufgenommen werden, damit 

Mobilfunknetzbetreiber dauerhaftes Roaming oder die zweckwidrige oder missbräuchliche 

Nutzung des Roamingvorleistungszugangs verhindern können. Insbesondere sollte der 

Betreiber des besuchten Netzes für den Fall, dass er berechtigte Gründe zu der Annahme 

hat, dass dauerhaftes Roaming durch einen erheblichen Anteil der Kunden des 

Roaminganbieters oder eine zweckwidrige oder missbräuchliche Nutzung des 

Roamingvorleistungszugangs erfolgt, von dem Roaminganbieter verlangen können, dass 

dieser in aggregierter Form und unter uneingeschränkter Einhaltung der 

Datenschutzvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten Informationen bereitstellt, 

anhand deren festgestellt werden kann, ob sich ein erheblicher Anteil der Kunden des 

Roaminganbieters im Zustand dauerhaften Roamings befindet oder ob eine zweckwidrige 

oder missbräuchliche Nutzung des Roamingvorleistungszugangs erfolgt; solche 

Informationen wären beispielsweise der Anteil der Kunden mit im Vergleich zum 

Roamingverbrauch unbedeutendem inländischem Verbrauch. Überdies sollte die 

Beendigung von Roamingvorleistungsvereinbarungen zur Verhinderung dauerhaften 

Roamings oder einer zweckwidrigen oder missbräuchlichen Nutzung des 

Roamingvorleistungszugangs nur dann erfolgen, wenn das Problem durch weniger strenge 

Maßnahmen nicht behoben werden konnte.  
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Eine solche Beendigung sollte der Voraussetzung unterliegen, dass sie vorab von der 

nationalen Regulierungsbehörde des Betreibers des besuchten Netzes genehmigt wurde, 

wobei Stellungnahmen des GEREK in den Fällen, in denen es konsultiert wurde, so weit 

wie möglich Rechnung zu tragen ist. Weniger strenge Maßnahmen könnten darin bestehen, 

dass höhere Vorleistungsentgelte, die die maximalen Vorleistungsentgelte gemäß dieser 

Verordnung nicht übersteigen, festgelegt werden, und zwar für Volumina oberhalb eines 

im Voraus in der Vereinbarung festgelegten Gesamtvolumens. Diese höheren 

Vorleistungsentgelte sollten vorab festgelegt werden oder ab dem Zeitpunkt, zu dem der 

Betreiber des besuchten Netzes festgestellt und den Heimatnetzbetreiber davon in Kenntnis 

gesetzt hat, dass auf der Grundlage objektiver Kriterien dauerhaftes Roaming durch einen 

erheblichen Anteil von Kunden des Roaminganbieters oder eine zweckwidrige oder 

missbräuchliche Nutzung des Roamingvorleistungszugangs erfolgt. Weniger strenge 

Maßnahmen könnten auch darin bestehen, dass sich der Heimatnetzbetreiber verpflichtet, 

die für seine Kunden geltenden Regelungen der angemessenen Nutzung gemäß den nach 

dieser Verordnung erlassenen Durchführungsrechtsakten anzunehmen oder zu 

überarbeiten, oder darin, dass der Betreiber des besuchten Netzes die Möglichkeit erhält, 

eine Überarbeitung der Roamingvorleistungsvereinbarung zu fordern. Im Interesse der 

Transparenz sollte die nationale Regulierungsbehörde Informationen über Anträge auf 

Genehmigung der Beendigung von Roamingvorleistungsvereinbarungen unter Wahrung 

des Geschäftsgeheimnisses veröffentlichen.  
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(21) Um die Entwicklung effizienterer und stärker integrierter und wettbewerbsgeprägter 

Märkte für Roamingdienste zu ermöglichen, sollte den Betreibern, wenn sie über einen 

Roamingvorleistungszugang zur Erbringung von Endkunden-Roamingdiensten verhandeln, 

die Möglichkeit eröffnet werden, innovative Preissysteme auf der Vorleistungsebene 

auszuhandeln, die nicht direkt an tatsächlich verbrauchte Volumina geknüpft sind, z. B. 

Pauschalzahlungen, Vorabzusagen oder Roamingvorleistungsvereinbarungen über 

bestimmte Kapazitäten, oder Preissysteme, bei denen Nachfrageschwankungen im 

Jahresverlauf berücksichtigt werden. Vorbehaltlich der in dieser Verordnung 

vorgesehenen Beschränkungen des dauerhaften Roamings ist die Maschine-zu-

Maschine-Kommunikation – d. h. Dienste, bei denen eine automatische Übermittlung von 

Daten und Informationen zwischen Geräten oder Softwareanwendungen ohne menschliche 

Beteiligung oder nur mit geringfügiger menschlicher Beteiligung stattfindet – nicht aus 

dem Anwendungsbereich dieser Verordnung und den betreffenden Verpflichtungen zur 

Gewährung des Roamingvorleistungszugangs gemäß dieser Verordnung ausgeschlossen; 

dies gilt auch für die Regelungen der angemessenen Nutzung von Roamingdiensten und 

die Möglichkeit für Mobilfunknetzbetreiber, in ihre Standardangebote Bedingungen 

aufzunehmen, um die dauerhafte Nutzung regulierter Roamingdienste oder die 

zweckwidrige oder missbräuchliche Nutzung des Roamingvorleistungszugangs zu 

verhindern. Dauerhaftes Roaming ist jedoch Gegenstand kommerzieller Verhandlungen 

und kann von zwei Roamingpartnern in der Roamingvorleistungsvereinbarung vereinbart 

werden. Es wird erwartet, dass die Mobilfunknetzbetreiber im Interesse der Entwicklung 

effizienterer und stärker wettbewerbsgeprägter Märkte für die Maschine-zu-Maschine-

Kommunikation in zunehmendem Maße auf alle angemessenen Anträge auf 

Roamingvorleistungsvereinbarungen zu angemessenen Bedingungen eingehen und diese 

akzeptieren werden und dass sie dauerhaftes Roaming für die Maschine-zu-Maschine-

Kommunikation ausdrücklich erlauben werden.  
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Sie sollten in der Lage sein, flexible Roamingvorleistungsvereinbarungen zu schließen, die 

Roamingvorleistungsdienste ermöglichen, und Tarifsysteme anzuwenden, die nicht auf 

dem verbrauchten Datenvolumen beruhen, sondern auf alternativen Regelungen, z. B. auf 

der Anzahl der angeschlossenen Geräte pro Monat. In diesem Zusammenhang sollten die 

beteiligten Parteien im Falle einer grenzüberschreitenden Streitigkeit das in Artikel 27 der 

Richtlinie (EU) 2018/1972 festgelegte Streitbeilegungsverfahren in Anspruch nehmen. 

Den Verhandlungsparteien sollte die Wahlmöglichkeit eingeräumt werden, die maximalen 

regulierten Roamingvorleistungsentgelte für die Dauer der 

Roamingvorleistungsvereinbarungen nicht anzuwenden. So würde ausgeschlossen, dass 

eine der Parteien anschließend die Anwendung der volumengestützten maximalen 

Vorleistungsentgelte auf den tatsächlichen Verbrauch verlangen kann, wie es in dieser 

Verordnung festgelegt ist. Diese Möglichkeit sollte die Verpflichtungen zur Bereitstellung 

regulierter Endkunden-Roamingdienste unberührt lassen. Darüber hinaus verweist die 

Kommission auf die sehr aktuelle Entwicklung neuer Arten des Handels mit 

Roamingvorleistungsverkehr wie etwa Online-Handelsplattformen, die das Potenzial 

haben, den Verhandlungsprozess zwischen Betreibern zu erleichtern. Die Verwendung 

ähnlicher Instrumente könnte auch dazu beitragen, den Wettbewerb auf dem 

Roamingvorleistungsmarkt zu stärken und die tatsächlichen Vorleistungsentgelte weiter zu 

senken.  
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(22) Nach der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 dürfen Endnutzer von den Betreibern nicht am 

Zugang zu regulierten Datenroamingdiensten gehindert werden, die von einem alternativen 

Roaminganbieter in einem besuchten Netz bereitgestellt werden. Diese strukturelle 

Maßnahme, die mittels der Verpflichtung zum separaten Verkauf von 

Datenroamingdiensten eingeführt wurde, ist jedoch mit der Einführung des Roamings zu 

Inlandspreisen unwirksam geworden. Darüber hinaus scheint diese Verpflichtung mangels 

Verwendung auf dem Markt keine Bedeutung mehr zu haben. Deshalb sollten 

Bestimmungen, die Betreiber dazu verpflichten, den separaten Verkauf von 

Datenroamingdiensten auf der Endkundenebene anzubieten, nicht länger gelten.  

(23) Zur Sicherstellung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse für den Erlass detaillierter 

Bestimmungen über die Anwendung von Regelungen der angemessenen Nutzung und über 

die Methode zur Bewertung der Frage, ob die Bereitstellung von Endkunden-

Roamingdiensten zu Inlandspreisen langfristig tragfähig ist, sowie über den von den 

Roaminganbietern zum Zweck dieser Bewertung zu stellenden Antrag übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates14 ausgeübt werden. Bis zum Erlass dieser 

Durchführungsmaßnahmen sollte die Durchführungsverordnung (EU) 2016/2286 der 

Kommission15 weiterhin gelten. 

                                                
14  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

15  Durchführungsverordnung (EU) 2016/2286 der Kommission vom 15. Dezember 2016 zur 
Festlegung detaillierter Vorschriften über die Anwendung der Regelung der angemessenen 
Nutzung und über die Methode zur Prüfung der Tragfähigkeit der Abschaffung der 
Endkundenroamingaufschläge sowie über den von Roaminganbietern für diese Prüfung zu 
stellenden Antrag (ABl. L 344 vom 17.12.2016, S. 46). 
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(24) Regulatorische Verpflichtungen sollten sowohl auf der Endkunden- als auch der 

Vorleistungsebene auferlegt werden, um die Interessen der Roamingkunden zu wahren, 

denn die Erfahrung hat gezeigt, dass sich eine Senkung der Vorleistungsentgelte für 

Dienste für unionsweites Roaming nicht unbedingt in niedrigeren Endkundenpreisen 

niederschlägt, weil es dafür keine Anreize gibt. Andererseits besteht die Gefahr, dass 

Maßnahmen zur Senkung der Endkundenpreise ohne gleichzeitige Regelung der mit der 

Erbringung solcher Dienste verbundenen Vorleistungsentgelte das ordnungsgemäße 

Funktionieren des Binnenmarkts für Roamingdienste empfindlich stören könnten und nicht 

zu einem verstärkten Wettbewerb führen würden.  

(25) Die Abschaffung der Endkunden-Roamingaufschläge im Einklang mit der Verordnung 

(EU) 2015/2120 war notwendig, um einen digitalen Binnenmarkt in der gesamten Union 

zu schaffen und dessen Funktionieren zu erleichtern. Mit der genannten Verordnung allein 

ließ sich aber nicht sicherstellen, dass der Roamingmarkt ordnungsgemäß funktioniert. Mit 

dieser Verordnung sollte dazu beigetragen werden, dass sich die Abschaffung der 

Endkunden-Roamingaufschläge nicht auf die Preisgestaltung auf den Inlandsmärkten 

auswirkt.  

(26) Der ausschlaggebende inländische Endkundenpreis sollte dem inländischen 

Endkundenentgelt pro Einheit entsprechen. In Situationen, in denen es keine spezifischen 

inländischen Endkundenpreise gibt, die als Grundlage für einen regulierten Endkunden-

Roamingdienst verwendet werden könnten (z. B. im Falle von unbeschränkten 

Inlandstarifen, von Paketen oder von Inlandstarifen, die keine Daten umfassen), sollte der 

inländische Endkundenpreis dem Entgeltmechanismus entsprechen, der zur Anwendung 

käme, wenn der Kunde in seinem Mitgliedstaat den Inlandstarif in Anspruch nähme.  
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(27) Auch beim Roaming in der Union sollten Roamingkunden die Endkundendienste, die sie 

erwerben, ▌mit der gleichen Dienstqualität wie zu Hause nutzen können. Zu diesem 

Zweck sollten die Roaminganbieter und Mobilfunknetzbetreiber im Einklang mit den 

Verpflichtungen zur Gewährung des Roamingvorleistungszugangs gemäß dieser 

Verordnung die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit regulierte Endkunden-

Roamingdienste unter den gleichen Bedingungen wie bei einer inländischen Nutzung 

solcher Dienste bereitgestellt werden. Wenn beispielsweise die maximale verfügbare 

Datengeschwindigkeit des besuchten Netzes der vom Roaminganbieter im Inland 

angebotenen Höchstgeschwindigkeit entspricht oder darüber liegt, sollte der 

Roaminganbieter keine niedrigere Geschwindigkeit als die im Inland angebotene 

Höchstgeschwindigkeit anbieten. Wenn die maximale verfügbare Datengeschwindigkeit 

des besuchten Netzes niedriger ist als die vom Roaminganbieter im Inland angebotene 

Höchstgeschwindigkeit, sollte der Roaminganbieter keine niedrigere Geschwindigkeit 

als die verfügbare Höchstgeschwindigkeit des besuchten Netzes anbieten. Steht im 

besuchten Netz eine neuere Netzgeneration oder -technologie zur Verfügung, sollte der 

Roaminganbieter den Roamingdienst nicht auf eine Netzgeneration oder -technologie 

beschränken, die älter ist als die im Inland angebotene Generation oder Technologie. 

Darüber hinaus darf der Roaminganbieter insbesondere während des Übergangs zu 

Mobilfunknetzen und -technologien der nächsten Generation den regulierten 

Endkunden-Roamingdienst mit der bestehenden Mobilfunktechnologie anbieten, wenn 

die Einführung dieser Netze und Technologien durch den Roaminganbieter und den 

Betreiber des besuchten Netzes nicht vergleichbar ist. Kommerzielle Erwägungen, die zu 

einer Verschlechterung der Qualität regulierter Endkunden-Roamingdienste führen, 

wie etwa die Verringerung der Bandbreite zur Verringerung des Roamingvolumens, 

sollten verboten werden. Unbeschadet des Artikels 28 der Richtlinie (EU) 2018/1972 

sollten die Betreiber angemessene Maßnahmen ergreifen, um übermäßige 

Verzögerungen beim Übergang zwischen Mobilfunknetzen zu vermeiden. Die nationalen 

Verwaltungen und Betreiber können Frequenzkoordinierungsvereinbarungen schließen 

und die Netzabdeckung sicherstellen, zumindest entlang der 5G-Korridore und der 

Landverkehrswege. 
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(28) Roaminganbieter sollten Regelungen der angemessenen Nutzung („Fair Use Policies“) für 

die Inanspruchnahme regulierter Endkunden-Roamingdienste, die zu dem geltenden 

inländischen Endkundenpreis bereitgestellt werden, anwenden können. Mit den 

Regelungen der angemessenen Nutzung sollte ausschließlich die zweckwidrige oder 

missbräuchliche Nutzung regulierter Endkunden-Roamingdienste durch Roamingkunden 

unterbunden werden, wie etwa die Nutzung solcher Dienste durch Roamingkunden in 

einem Mitgliedstaat, der nicht der ihres inländischen Anbieters ist, für andere Zwecke als 

vorübergehende Reisen. Mit den Durchführungsmaßnahmen zur Anwendung der 

Regelungen der angemessenen Nutzung sollte sichergestellt werden, dass die 

Roaminganbieter dieses Ziel nicht umgehen, um zum Nachteil von Roamingkunden, die 

sich vorübergehend auf Reisen befinden, andere Zwecke zu verfolgen. In Fällen höherer 

Gewalt aufgrund von Umständen wie Pandemien, vorübergehenden Grenzschließungen 

oder Naturkatastrophen, durch die sich die Dauer eines vorübergehenden Aufenthalts des 

Roamingkunden in einem anderen Mitgliedstaat unfreiwillig verlängert, sollten 

Roaminganbieter auf begründeten Antrag des Roamingkunden ▌die im Rahmen der 

angemessenen Nutzung zugestandenen Mengen bzw. Pauschalen um einen angemessenen 

Zeitraum ▌verlängern. Eine Regelung zur angemessenen Nutzung sollte den Kunden eines 

Roaminganbieters die Nutzung von regulierten Endkunden-Roamingdiensten zu dem 

geltenden inländischen Endkundenpreis in einem Ausmaß ermöglichen, das den Tarifen 

des Roamingkunden entspricht. Bei den Durchführungsmaßnahmen zur Anwendung der 

Regelungen der angemessenen Nutzung sollten die vielfältigen Muster vorübergehender 

Reisen von Roamingkunden berücksichtigt werden, damit sichergestellt ist, dass die 

Regelungen der angemessenen Nutzung kein Hindernis für ein echtes Erlebnis des 

Roamings zu Inlandspreisen dieser Kunden darstellen.  
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(29) Bei der Überprüfung ihrer Durchführungsrechtsakte sollte die Kommission nach 

Anhörung des GEREK bewerten, inwieweit die Marktbedingungen, das 

Nutzungsverhalten, die Reisemuster, die Entwicklung und Konvergenz der Preise und 

das erkennbare Risiko einer Wettbewerbsverzerrung eine tragfähige Bereitstellung von 

Roamingdiensten zu Inlandspreisen für vorübergehende Reisen ermöglichen würden 

und ob die Anwendung und die Auswirkungen der Maßnahmen im Rahmen einer 

Regelung der angemessenen Nutzung auf Ausnahmefälle beschränkt werden können. 
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(30) Wenn ein Roaminganbieter unter bestimmten außergewöhnlichen Umständen seine 

gesamten tatsächlichen und veranschlagten Kosten der Bereitstellung regulierter 

Endkunden-Roamingdienste nicht aus seinen gesamten tatsächlichen und veranschlagten 

Einnahmen aus der Bereitstellung dieser Dienste decken kann, sollte er eine Genehmigung 

zur Erhebung eines Aufschlags zur Sicherstellung der Tragfähigkeit seines inländischen 

Entgeltmodells beantragen können. Die Bewertung der Tragfähigkeit des inländischen 

Entgeltmodells sollte sich auf relevante objektive Faktoren stützen, die speziell für den 

Roaminganbieter gelten, einschließlich objektiver Unterschiede zwischen 

Roaminganbietern in dem betreffenden Mitgliedstaat und des Niveaus der Inlandspreise 

und -erlöse. Das könnte beispielsweise im Falle von inländischen Endkunden-

Pauschalpreismodellen von Betreibern mit einem beträchtlichen negativen Saldo beim 

Mobilfunkverkehr zutreffen, wenn der implizite Inlandspreis pro Einheit niedrig ist und die 

Gesamterlöse des Betreibers im Verhältnis zu der Kostenbelastung aus dem Roaming 

ebenfalls niedrig ausfallen, oder in Fällen eines niedrigen impliziten Preises pro Einheit 

und einer hohen tatsächlichen oder erwarteten Nutzung des Roamings. Damit das 

inländische Entgeltmodell von Roaminganbietern durch diese Kostendeckungsprobleme 

nicht seine Tragfähigkeit verliert und die Entwicklung der Inlandspreise dadurch 

möglicherweise spürbar beeinflusst wird (sogenannter „Wasserbetteffekt“), sollten 

Roaminganbieter bei Vorliegen der vorstehend genannten Umstände – mit Genehmigung 

der nationalen Regulierungsbehörde – einen Aufschlag auf regulierte Endkunden-

Roamingdienste nur insoweit erheben können, als es erforderlich ist, um alle relevanten 

Kosten der Bereitstellung dieser Dienste zu decken. 

www.parlament.gv.at



 

 193 

 

(31) Hierzu sollten die anfallenden Kosten der Bereitstellung regulierter Endkunden-

Roamingdienste anhand der tatsächlichen Roamingvorleistungsentgelte für den 

abgehenden Roamingverkehr des betreffenden Roaminganbieters, der über seinen 

ankommenden Roamingverkehr hinausgeht, sowie anhand eines angemessenen Betrags für 

gemeinsame Kosten und Gemeinkosten bestimmt werden. Die Erlöse aus regulierten 

Endkunden-Roamingdiensten sollten anhand von Erlösen zu Inlandspreisen, die der 

Nutzung von regulierten Endkunden-Roamingdiensten zugerechnet werden können, 

bestimmt werden, gleich ob als Preis je Einheit oder als Teil eines Pauschalentgelts, das 

den jeweiligen tatsächlichen und erwarteten Umfang der regulierten Endkunden-

Roamingnutzung durch Kunden in der Union und die Inlandsnutzung widerspiegelt. 

Berücksichtigt werden sollte ferner die Nutzung regulierter Endkunden-Roamingdienste 

und die Inlandsnutzung durch Endkunden des Roaminganbieters und das Wettbewerbs-, 

Preis- und Erlösniveau auf dem Inlandsmarkt sowie der Umstand, dass das Roaming zu 

inländischen Endkundenpreisen eventuell einen nennenswerten Einfluss auf die 

Entwicklung dieser Preise haben könnte.  

(32) Erhebt ein Roaminganbieter für eine Nutzung regulierter Endkunden-Roamingdienste, die 

über die Grenzen der angemessenen Nutzung hinausgeht, einen Aufschlag, darf nach der 

Verordnung (EU) Nr. 531/2012 die Summe des inländischen Endkundenpreises und 

etwaiger Aufschläge für abgehende regulierte Roaminganrufe, regulierte SMS-

Roamingnachrichten oder regulierte Datenroamingdienste den Betrag von 0,19 EUR pro 

Minute, 0,06 EUR pro SMS-Nachricht und 0,20 EUR je verbrauchtes Megabyte nicht 

übersteigen. Angesichts des wirksamen Funktionierens der Vorschriften über das Roaming 

zu Inlandspreisen seit dem 15. Juni 2017 ist diese Bestimmung nicht mehr erforderlich. 
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(33) Nach dem Prinzip „Anrufer zahlt für den Anruf“ („calling party pays“) zahlen 

Mobilfunkkunden nicht für eingehende inländische Mobilfunkanrufe, und die Kosten für 

die Anrufzustellung im Netz des angerufenen Teilnehmers sind durch das 

Endkundenentgelt des Anrufers mit abgedeckt. Die Konvergenz der 

Mobilfunkzustellungsentgelte in den Mitgliedstaaten sollte es ermöglichen, dass derselbe 

Grundsatz auch auf die regulierten Roaminganrufe auf der Endkundenebene angewandt 

wird. Gemäß Artikel 75 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2018/1972 hat die Kommission 

durch ihre Delegierte Verordnung (EU) 2021/65416 ein unionsweit einheitliches 

maximales Mobilfunkzustellungsentgelt festgelegt, um den Regulierungsaufwand bei der 

Lösung von Wettbewerbsproblemen im Zusammenhang mit der Anrufzustellung auf der 

Vorleistungsebene einheitlich in der gesamten Union zu verringern. Die Delegierte 

Verordnung (EU) 2021/654 sieht einen dreijährigen Gleitpfad vor: die unionsweit 

einheitlichen maximalen Mobilfunkzustellungsentgelte betragen demnach 0,7 Cent im 

Jahr 2021, 0,55 Cent im Jahr 2022, 0,4 Cent im Jahr 2023 und erreichen im Jahr 2024 das 

fortan geltende unionsweit einheitliche maximale Mobilfunkzustellungsentgelt von 

0,2 Cent. In den in dieser Verordnung genannten Fällen, in denen Roaminganbieter einen 

Aufschlag für regulierte Endkunden-Roamingdienste erheben dürfen, sollte der Aufschlag 

für ankommende Roaminganrufe das unionsweit einheitliche maximale 

Mobilfunkzustellungsentgelt, das die Kommission für das betreffende Jahr in der 

Delegierten Verordnung (EU) 2021/654 festgesetzt hat, nicht überschreiten. Sollte die 

Kommission anschließend zu dem Schluss kommen, dass die Festsetzung eines unionsweit 

einheitlichen maximalen Mobilfunkzustellungsentgelts nicht mehr erforderlich ist, so 

sollte der für regulierte Roaminganrufe erhobene Aufschlag nicht höher sein als das 

Entgelt, das in dem letzten nach Artikel 75 der Richtlinie (EU) 2018/1972 erlassenen 

delegierten Rechtsakt festgesetzt wurde. 

                                                
16 Delegierte Verordnung (EU) 2021/654 der Kommission vom 18. Dezember 2020 zur 

Ergänzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch Festlegung eines unionsweit einheitlichen maximalen Mobilfunkzustellungsentgelts 
und eines unionsweit einheitlichen maximalen Festnetzzustellungsentgelts (ABl. L 137 
vom 22.4.2021, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/65;Nr:2021;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/65;Nr:2021;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/65;Nr:2021;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1972;Nr:2018;Year:1972&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2021/65;Nr:2021;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1972;Nr:2018;Year:1972&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:137;Day:22;Month:4;Year:2021;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:137;Day:22;Month:4;Year:2021;Page:1&comp=


 

 195 

 

(34) Änderungen, die Anbieter von unionsweiten regulierten Roamingdiensten gegebenenfalls 

an ihren Endkunden-Roamingtarifen und den damit verbundenen 

Roamingnutzungsstrategien vornehmen, um die Anforderungen dieser Verordnung zu 

erfüllen, sollten Mobilfunkkunden nicht zum Widerruf ihres Endkundenvertrags nach den 

nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 berechtigen. 

(35) In Endkundenverträgen, die regulierte Endkunden-Roamingdienste jeglicher Art 

beinhalten, sollten die Merkmale der betreffenden regulierten Endkunden-Roamingdienste 

mit der zu erwartenden Dienstqualität klar und verständlich angegeben werden. Obwohl 

Roaminganbieter keine Kontrolle über besuchte Netze ausüben, unterliegen die 

angebotenen Roamingdienste der Roamingvorleistungsvereinbarung mit dem Betreiber 

des besuchten Netzes. Um Roamingkunden zu stärken, sollten die Roaminganbieter ihre 

Kunden daher im Endkundenvertrag klar darüber informieren, wie sich die Qualität der 

Roamingdienste in der Praxis von den im Inland genutzten Diensten unterscheiden 

kann. Die Roaminganbieter sollten ferner so weit wie möglich erläutern, wie sich andere 

relevante Faktoren ▌auf die Dienstqualität auswirken können, wie z. B. die 

Geschwindigkeit, Latenz und Verfügbarkeit von Roamingdiensten oder anderen 

Diensten beim Roaming infolge der Verfügbarkeit bestimmter Technik, Netzabdeckung 

oder Schwankungen aufgrund externer Faktoren wie der Topografie. Zudem sollten diese 

Endkundenverträge klare und verständliche Angaben zum Beschwerdeverfahren 

enthalten, das in Fällen zur Verfügung steht, in denen die Dienstqualität nicht den 

Bedingungen des Endkundenvertrags entspricht. Der Roaminganbieter sollte alle 

diesbezüglichen Beschwerden zeitnah und wirksam bearbeiten.  
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(36) Um sicherzustellen, dass Roamingkunden angemessen über die Qualität ihres 

Roamingdienstes informiert sind, sollten die Roaminganbieter die einschlägigen 

Informationen auf ihren Websites veröffentlichen. Zu diesem Zweck sollten sie auch 

Informationen über die Gründe bereitstellen, aus denen ein Roamingdienst nur unter 

weniger vorteilhaften Bedingungen als im Inland angeboten werden kann. Diese 

Informationen sollten insbesondere eine klare und verständliche Erläuterung möglicher 

erheblicher Abweichungen von den beworbenen oder geschätzten maximalen Upload- 

und Download-Geschwindigkeiten, die im Inland angeboten werden, enthalten und 

darlegen, wie sich solche Abweichungen auf den Roamingdienst auswirken können, den 

der Kunde erwirbt. Die Informationen könnten auch eine klare und verständliche 

Erläuterung dazu enthalten, wie sich Volumenbegrenzungen, die Geschwindigkeit, 

verfügbare Netzgenerationen und -technologien sowie andere Parameter für die 

Dienstqualität in der Praxis auf den Datenroamingdienst und insbesondere auf die 

Nutzung von Inhalten, Anwendungen und Diensten beim Roaming auswirken können.  
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(37) Unbeschadet von Artikel 97 der Richtlinie (EU) 2018/1972 entstehen Roamingkunden 

und Heimatbetreibern zuweilen unwissentlich hohe Rechnungsbeträge, weil es an 

Transparenz bezüglich der für Mehrwertdienste in der Union verwendeten Nummern und 

der für Mehrwertdienste berechneten Vorleistungsentgelte mangelt. Für Verbindungen zu 

bestimmten Nummern, die für die Bereitstellung von Mehrwertdiensten verwendet werden, 

z. B. zu Sondernummern mit erhöhtem Tarif, gebührenfreien Rufnummern oder Nummern 

mit Kostenteilung, gelten auf nationaler Ebene besondere Preisbedingungen. Diese 

Verordnung sollte nicht auf den Teil des Tarifs Anwendung finden, der für die Erbringung 

von Mehrwertdiensten berechnet wird, sondern nur auf die Tarife für die Verbindung zu 

solchen Diensten. Der Grundsatz des Roamings zu Inlandspreisen könnte bei 

Roamingkunden die Erwartung wecken, dass Verbindungen zu solchen Nummern während 

des Roamings keine höheren Kosten im Vergleich zur Situation im Inland verursachen 

sollten. Dies ist jedoch beim Roaming nicht immer der Fall. Roamingkunden entstehen 

höhere Kosten, selbst wenn sie Nummern anrufen, die bei Inlandsgesprächen gebührenfrei 

sind. Dies könnte das Vertrauen der Kunden in die Benutzung ihrer Telefone beim 

Roaming untergraben und zu unerwartet hohen Rechnungen (im Folgenden 

„Rechnungsschocks“) führen, was ein echtes Erlebnis des Roamings zu Inlandspreisen 

beeinträchtigen würde. Grund dafür ist auf der Endkundenebene in erster Linie die 

unzureichende Transparenz hinsichtlich der höheren Entgelte, die durch Verbindungen zu 

Mehrwertdiensten verursacht werden können. Daher sollten Maßnahmen getroffen werden, 

um für das Risiko hoher Rechnungen zu sensibilisieren und die Bedingungen für 

Verbindungen zu Nummern von Mehrwertdiensten transparenter zu machen. Dazu sollten 

Roamingkunden in ihrem Endkundenvertrag darüber informiert sowie rechtzeitig, 

benutzerfreundlich und kostenlos benachrichtigt und gewarnt werden, dass Verbindungen 

zu Nummern von Mehrwertdiensten beim Roaming zusätzliche Entgelte verursachen 

können. Die in Anhang VI der Richtlinie (EU) 2018/1972 vorgesehene Möglichkeit einer 

Einrichtung zur Deaktivierung von Rechnungen von Dritten kann, sofern vorhanden, 

im Roamingfall angewandt werden. 
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(38) Die Funktionsweise der Roamingvorleistungsmärkte sollte es den Betreibern ermöglichen, 

alle Kosten der Bereitstellung regulierter Roamingvorleistungsdienste, einschließlich 

gemeinsamer Kosten und Gemeinkosten, zu decken. Das für die Zwecke des 

Überprüfungsverfahrens herangezogene Kostenmodell berücksichtigte weitestgehend 

die Investitionen der Betreiber in die Erbringung von Mobilfunk-Roamingdiensten, 

beispielsweise die Kosten für die Frequenz, die Kosten für Ausrüstung und 

Infrastrukturinvestitionen sowie die von den Betreibern installierte Infrastruktur und 

die Technologie, die bis zur nächsten Überprüfung voraussichtlich beim Verbrauch 

vorherrschend sein wird. Die für 2025 geplante Überprüfung wird sich auf ein neues 

Kostenmodell stützen, bei dem den in der Übergangszeit beobachteten technologischen 

Entwicklungen weitestgehend Rechnung getragen wird. Dabei sollten Anreize für 

Investitionen in die besuchten Netze gewahrt bleiben und Verzerrungen des inländischen 

Wettbewerbs auf den besuchten Märkten verhindert werden, die aus der 

Regulierungsarbitrage erwachsen können, wenn Betreiber Abhilfemaßnahmen betreffend 

den Roamingvorleistungszugang nutzen, um auf besuchten Inlandsmärkten in den 

Wettbewerb zu treten.  

(39) In Anbetracht der Ziele dieser Verordnung, einen kontinuierlichen Wettbewerb und den 

Schutz der Endnutzer sicherzustellen, sollten darin Obergrenzen für 

Roamingvorleistungsentgelte festgelegt werden, die der Entwicklung der für die 

Betreiber bei der Bereitstellung von Roamingvorleistungsdiensten entstehenden Kosten 

Rechnung tragen. Aus dem Kostenmodell, das für die Zwecke des 

Überprüfungsverfahrens verwendet und auf das in der für die Zwecke dieser 

Verordnung durchgeführten Folgenabschätzung Bezug genommen wird, geht hervor, 

dass die Kosten der Betreiber schrittweise zurückgegangen sind und weiter zurückgehen. 

Angesichts des voraussichtlichen Zeitplans für die geplante Überprüfung der 

Obergrenzen auf der Vorleistungsebene anhand der beiden Berichte, die die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 30. Juni 2025 und 

30. Juni 2029 vorzulegen hat, sollten die maximalen Vorleistungsentgelte auf der 

Grundlage eines Gleitpfads unter Berücksichtigung der einschlägigen 

Kostenschätzungen und der voraussichtlichen Marktentwicklungen im Zeitraum von 

2022 bis 2027 gesenkt werden.  
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(40) Die Kostenschätzung für die Bereitstellung von Roamingvorleistungsdiensten, 

einschließlich gemeinsamer Kosten und Gemeinkosten, sind anhand mehrerer Quellen 

geprüft worden. Eine Quelle dabei war ein allgemeines Kostenmodell für 

Roamingvorleistungsdienste, das für die Zwecke des Überprüfungsverfahrens verwendet 

wurde und bei dem die Kosten eines effizienten Betreibers bei der Erbringung von 

Roamingvorleistungsdiensten geschätzt wurden. Durch das Ergebnis des Kostenmodells 

wird es möglich, die jährlich in den einzelnen Mitgliedstaaten unter verschiedenen 

Szenarien und Annahmen anfallenden Kosten in den Jahren zu analysieren, in denen 

die Kosten geschätzt werden. Das Kostenmodell wurde mit den von den Betreibern 

übermittelten Daten erstellt und anschließend von den zuständigen nationalen 

Regulierungsbehörden bestätigt. Auch saisonale Schwankungen wurden bei den 

Mitgliedstaaten berücksichtigt, die in der Lage waren zu zeigen, dass die 

Größenordnung der Netze der Betreiber beeinträchtigt wurde. Während des gesamten 

Zeitraums, in dem das Kostenmodell entwickelt wurde, wurden die Betreiber, das 

GEREK und die nationalen Regulierungsbehörden konsultiert. Bei der 

Kostenbewertung wurden zudem die derzeitigen Roamingvorleistungsentgelte in der 

Union als Grundlage herangezogen und die voraussichtliche künftige Nutzung der 

aktualisierten Netztechnologien im Einklang mit den in den Stellungnahmen des 

GEREK enthaltenen Angaben berücksichtigt. 

(41) Bei den Vorschriften über Vorleistungsentgelte sollten Verpflichtungen auf Unionsebene 

aufrechterhalten werden, weil durch alle Maßnahmen, die Roaming zu Inlandspreisen in 

der gesamten Union ermöglichen, ohne dass die mit der Erbringung von 

Roamingvorleistungsdiensten verbundenen Vorleistungskosten berücksichtigt würden, das 

ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts für Roamingdienste gestört werden 

könnte und der Wettbewerb nicht gefördert würde. Durch Vorleistungsentgelte in 

angemessener Höhe sollte ein dauerhafter Wettbewerb begünstigt werden, in den auch 

neue Marktteilnehmer, kleine und mittlere Unternehmen und Start-up-Unternehmen treten 

können. 

(42) Durch die maximalen Vorleistungsentgelte, die als Schutzniveau wirken sollten, sollte 

sichergestellt werden, dass die Betreiber ihre Kosten, einschließlich gemeinsamer Kosten 

und Gemeinkosten, decken können. Außerdem sollten sie die flächendeckende tragfähige 

Bereitstellung des Roamings zu Inlandspreisen ermöglichen und gleichzeitig Spielraum für 

kommerzielle Verhandlungen zwischen Betreibern lassen.  
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(43) Die Praxis einiger Mobilfunknetzbetreiber, bei der Abrechnung von Roaminganrufen auf 

der Vorleistungsebene eine Mindestabrechnungsdauer von bis zu 60 Sekunden zugrunde 

zu legen, anstatt sekundengenau abzurechnen, wie dies bei anderen 

Zusammenschaltungsentgelten auf der Vorleistungsebene normalerweise üblich ist, führt 

zu einer Verzerrung des Wettbewerbs zwischen diesen und anderen Betreibern, die eine 

andere Abrechnungsmethode verwenden, und untergräbt die einheitliche Anwendung der 

in dieser Verordnung festgelegten maximalen Vorleistungsentgelte. Darüber hinaus stellt 

dies ein zusätzliches Entgelt dar, das die Kosten auf der Vorleistungsebene erhöht und sich 

dadurch bei Sprachroamingdiensten nachteilig auf die Preisbildung auf der 

Endkundenebene auswirkt. Die Mobilfunknetzbetreiber sollten deshalb zur 

sekundengenauen Abrechnung der auf der Vorleistungsebene abgewickelten regulierten 

Roaminganrufe verpflichtet werden.  

▌ 

(44) Damit Roamingkunden ununterbrochen und effektiv kostenlosen Zugang zu Notdiensten 

haben, sollten besuchte Netze den Roaminganbietern für keinerlei Notrufe 

Vorleistungsentgelte in Rechnung stellen.  
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(45) Um die Transparenz der Endkundenpreise für Roamingdienste zu erhöhen und um den 

Roamingkunden die Entscheidung über die Nutzung ihrer mobilen Geräte im Ausland zu 

erleichtern, sollten die Anbieter von Mobilfunkdiensten ihre Roamingkunden kostenlos 

über Roamingentgelte informieren, die für sie bei der Nutzung von Roamingdiensten in 

einem besuchten Mitgliedstaat gelten. Da bestimmte Kundengruppen über die 

Roamingentgelte möglicherweise gut informiert sind, sollten die Roaminganbieter eine 

Möglichkeit anbieten, diese automatische Benachrichtigung auf einfache Weise 

abzuschalten. Unbeschadet des Artikels 97 der Richtlinie (EU) 2018/1972 sollten 

Roamingkunden außerdem eine Textnachricht erhalten, die einen Link enthält, der den 

kostenlosen Zugang zu einer vom Roaminganbieter eingerichteten Internetseite gewährt, 

die detaillierte Informationen über die Arten von Diensten (Anrufe und SMS) enthält, für 

die höhere Kosten anfallen können. Die Roamingkunden sollten umfassend und klar über 

alle Entgelte informiert werden, die beim Roaming für gebührenfreie Rufnummern 

anfallen. Außerdem sollten die Roaminganbieter ihren Kunden, sofern diese sich in der 

Union befinden, auf Wunsch und kostenlos aktiv zusätzliche Informationen über die 

Entgelte pro Minute, pro SMS-Nachricht oder pro Megabyte (einschließlich 

Mehrwertsteuer) für abgehende oder ankommende Sprachanrufe sowie abgehende oder 

ankommende SMS-Nachrichten, MMS-Nachrichten und sonstige 

Datenkommunikationsdienste in dem besuchten Mitgliedstaat geben.  
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(46) Ein Roamingkunde kann sich an nicht-terrestrische öffentliche Mobilfunknetze 

anschließen, z. B. an Bord von Schiffen (MCV-Dienste) im Sinne des Beschlusses 

2010/166/EU der Kommission17 oder an Bord von Flugzeugen (MCA-Dienste) im Sinne 

der Entscheidung 2008/294/EG der Kommission18, die über andere Arten von 

Funknetzen als terrestrische Netze mittels spezieller an Bord installierter Geräte 

bereitgestellt werden. Diese Dienste sind häufig in internationalen Gewässern oder an 

Bord von Flugzeugen zugänglich. Die Entgelte, die den Roamingkunden entstehen, 

wenn sie sich bewusst oder versehentlich mit nicht-terrestrischen Netzen verbinden, sind 

deutlich höher als die für regulierte Roamingdienste geltenden Tarife. Roamingkunden 

sind daran gewöhnt, vom Roaming zu Inlandspreisen zu profitieren und 

Roamingdienste zu Inlandspreisen zu nutzen. Da es keine einheitliche Strategie mit 

Blick auf Transparenz- und Schutzvorkehrungen für Verbindungen zu nicht-

terrestrischen Netzen gibt, besteht für Roamingkunden ein erhöhtes Risiko, dass sie 

einen Rechnungsschock erleiden. Daher sollten zusätzliche Transparenz- und 

Schutzvorkehrungen eingeführt werden, die für Verbindungen zu nicht-terrestrischen 

Netzen – etwa auf Schiffen und in Flugzeugen – gelten. Die Roaminganbieter sollten 

geeignete Schritte unternehmen, um diese Transparenz- und Schutzvorkehrungen 

anzuwenden. Zu diesen Schritten könnten Maßnahmen für den Netzbetrieb, finanzielle 

Obergrenzen, ein Opt-out-Mechanismus oder andere entsprechende Maßnahmen 

gehören. Sie sollten insbesondere Maßnahmen umfassen, mit denen sichergestellt wird, 

dass ausreichende Informationen in klarer und verständlicher Weise bereitgestellt 

werden, damit die Roamingkunden in die Lage versetzt werden, derartige Fälle von 

unbeabsichtigtem Roaming aktiv zu verhindern. Roaminganbieter, die einen Opt-out-

Mechanismus anbieten, sollten die Roamingkunden über die Beschränkungen des 

sofortigen Opt-ins oder der Reaktivierung des Dienstes informieren, beispielsweise über 

das Risiko, dass sie ohne ihren Anschluss an das Netz nicht in der Lage sein werden, 

den Anschluss an ein nicht-terrestrisches Netz zu reaktivieren. Die Roaminganbieter 

sollten ihre Roamingkunden über die Möglichkeit informieren, das Roaming auf ihrem 

Endgerät manuell und sofort entweder über die Einstellungen oder durch Aktivierung 
                                                
17 Beschluss 2010/166/EU der Kommission vom 19. März 2010 über harmonisierte 

Frequenznutzungsbedingungen für den Betrieb von Mobilfunkdiensten an Bord von 
Schiffen (MCV-Dienste) in der Europäischen Union (ABl. L 72 vom 20.3.2010, S. 38). 

18 Entscheidung 2008/294/EG der Kommission vom 7. April 2008 über harmonisierte 
Frequenznutzungsbedingungen für den Betrieb von Mobilfunkdiensten an Bord von 
Flugzeugen (MCA-Diensten) in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 98 vom 
10.4.2008, S. 19). 
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des Flugmodus auszuschalten. Bei der Planung und dem Betrieb ihrer Netze sollten die 

Roaminganbieter so weit wie möglich bestrebt sein, Verbindungen zu terrestrischen 

Netzen Vorrang einzuräumen, um das Risiko unbeabsichtigter Verbindungen mit nicht-

terrestrischen Netzen so gering wie möglich zu halten. Um ein hohes Schutzniveau für 

Roamingkunden beim Anschluss an nicht-terrestrische öffentliche Mobilfunknetze zu 

gewährleisten, sollten die Anbieter von Mobilfunkdiensten ihre Roamingkunden 

kostenlos per Textnachricht über etwaige zusätzliche Entgelte informieren, wenn sie 

sich mit einem solchen Netz verbinden.  

(47) In dieser Verordnung sollten spezifische Transparenzanforderungen an regulierte 

Endkunden-Roamingdienste festgelegt werden, die an die spezifischen Tarif- und 

Volumenbedingungen angepasst sind, die infolge der Abschaffung der Endkunden-

Roamingaufschläge gelten. Insbesondere sollte vorgesehen werden, dass Roamingkunden 

rechtzeitig, auf nutzerfreundliche Weise und kostenlos über die geltende Regelung zur 

angemessenen Nutzung, über die vollständige Ausschöpfung des Umfangs der 

angemessenen Nutzung von regulierten Sprach-, SMS- und Datenroamingdiensten, über 

jegliche Aufschläge sowie über die bisherige Gesamtnutzung von regulierten 

Datenroamingdiensten informiert werden. 
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(48) Kunden, die in Grenzregionen wohnen, sollten nicht unnötig hohe Rechnungen aufgrund 

von unbeabsichtigtem Roaming erhalten. Die Roaminganbieter sollten deshalb alle 

angemessenen Schritte unternehmen, um das Risiko des unbeabsichtigten Roamings so 

weit wie möglich gering zu halten und die Kunden davor zu bewahren, dass ihnen 

Roamingentgelte berechnet werden, während sie sich in ihrem Heimatmitgliedstaat 

befinden. Derartige Schritte sollten finanzielle Obergrenzen, Mechanismen zur 

Deaktivierung des Roamings in Netzen außerhalb der Union – soweit dies technisch 

möglich ist – oder andere entsprechende Maßnahmen umfassen. Die Schritte sollten 

insbesondere geeignete Maßnahmen für die klare und verständliche Bereitstellung von 

Informationen umfassen, damit die Kunden in die Lage versetzt werden, derartige Fälle 

von unbeabsichtigtem Roaming aktiv zu verhindern. Die nationalen Regulierungsbehörden 

und andere zuständige Behörden, die für den Schutz und die Förderung der Interessen 

von Kunden, die sich für gewöhnlich in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten, zuständig sind, 

sollten auf Fälle achten, in denen Kunden von dem Problem betroffen sind, dass sie 

Roamingentgelte bezahlen, obwohl sie sich in ihrem Heimatmitgliedstaat befinden; ferner 

sollten sie geeignete Schritte zur Lösung des Problems unternehmen.  
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(49) Überdies sollten Maßnahmen zur Gewährleistung der Transparenz der Endkundenentgelte 

für alle Datenroamingdienste, einschließlich für Verbindungen zu nicht-terrestrischen 

öffentlichen Mobilfunknetzen, festgelegt werden, um insbesondere das Problem von 

Rechnungsschocks zu beseitigen, das ein Hindernis für das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarktes ist, und um den Roamingkunden die Instrumente an die Hand zu geben, die 

sie brauchen, um ihre Ausgaben für Datenroamingdienste zu überwachen und zu steuern. 

Ebenso sollten keine Hindernisse für die Schaffung von Anwendungen oder Technologien 

bestehen, die als Ersatz oder Alternative für Roamingdienste infrage kommen, darunter 

beispielsweise WLAN. 

(50) Darüber hinaus sollten die Roaminganbieter zur Vermeidung von Rechnungsschocks eine 

oder mehrere kosten- oder volumenbezogene Obergrenzen für alle bei 

Datenroamingdiensten anfallenden Entgelte in der Rechnungswährung der 

Roamingkunden festlegen, die sie allen ihren Roamingkunden kostenlos anbieten, wobei 

eine entsprechende Meldung in einem Medienformat, das zu einem späteren Zeitpunkt 

erneut abgerufen werden kann, übermittelt werden sollte, wenn diese sich der Obergrenze 

nähern. Beim Erreichen der Obergrenze sollten die Kunden solche Dienste nicht länger 

empfangen oder für sie zu zahlen haben, sofern sie nicht ausdrücklich deren Fortsetzung zu 

den in der Meldung angezeigten Geschäftsbedingungen wünschen. In einem solchen Fall 

sollten sie mittels eines Medienformats, das zu einem späteren Zeitpunkt erneut abgerufen 

werden kann, unentgeltlich eine Bestätigung erhalten. Die Roamingkunden sollten die 

Möglichkeit erhalten, innerhalb einer angemessenen Frist auf die kosten- oder 

volumenbezogenen Obergrenzen zu verzichten oder sich gegen eine solche Obergrenze zu 

entscheiden. Sofern die Kunden nicht etwas anderes angeben, sollte auf sie eine Regelung 

mit pauschaler Obergrenze angewandt werden.  
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(51) Diese Transparenzmechanismen sollten als Mindestschutz für Roamingkunden betrachtet 

werden und sollten die Roaminganbieter nicht daran hindern, ihren Kunden eine Reihe 

anderer Instrumente anzubieten, die ihnen die Vorhersage und Kontrolle ihrer Ausgaben 

für Datenroamingdienste erleichtern.  

(52) Kunden, die einen Tarif mit vorausbezahltem Guthaben nutzen, können bei der Nutzung 

von Datenroamingdiensten ebenfalls einen Rechnungsschock erleiden. Deshalb sollten 

auch für diese Kunden Kostenbegrenzungsvorschriften gelten.  
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(53) Die Verbraucher unterscheiden nicht immer zwischen dem Zugang zu elektronischen 

Kommunikationsdiensten beim Roaming, d. h., wenn Endnutzer in besuchten 

Mitgliedstaaten auf solche Dienste zugreifen, und der Intra-EU-Kommunikation, d. h., 

wenn Verbraucher in ihrem Herkunftsmitgliedstaat Anrufe tätigen oder SMS-

Nachrichten in einen anderen Mitgliedstaat versenden. Das Roaming und die Intra-EU-

Kommunikation sind zwar zwei voneinander getrennte Märkte, jedoch lassen sich aus 

der Sicht der Verbraucher bestimmte Parallelen ziehen. Seit dem 15. Mai 2019 sind die 

Endkundenpreise (ohne MwSt), die Verbrauchern für die regulierte Intra-EU-

Kommunikation berechnet werden können, auf 0,19 EUR pro Minute für Anrufe und 

auf 0,06 EUR je SMS begrenzt. Mit der Verlängerung der mit dieser Verordnung 

eingeführten Maßnahmen für das Roaming zu Inlandspreisen, mit denen das Risiko 

einer Abschreckung von der grenzüberschreitenden Kommunikation eingedämmt und 

die Schaffung eines Binnenmarkts ermöglicht werden soll, dürfte es angezeigt sein, die 

Entwicklung des Marktes der Intra-EU-Kommunikation zu untersuchen. Zu diesem 

Zweck sollten die bestehenden Maßnahmen im Lichte der Anwendung der Richtlinie 

(EU) 2018/1972 und insbesondere der Vorschriften über interpersonelle 

Kommunikationsdienste sowie der Einführung unionsweit einheitlicher 

Anrufzustellungsentgelte bewertet werden, die Bestandteil der Kostenstruktur der Intra-

EU-Kommunikation sind. Die Kommission sollte mit Unterstützung des GEREK die 

Auswirkungen der bestehenden Maßnahmen bewerten, die mit der 

Verordnung (EU) 2018/1971 des Europäischen Parlaments und des Rates19 eingeführt 

wurden, und feststellen, ob und inwieweit zum Schutz der Verbraucher weiterhin eine 

Senkung der Obergrenzen erforderlich ist. Diese Bewertung sollte mindestens ein Jahr 

vor dem Auslaufen dieser Maßnahmen am 14. Mai 2024 erfolgen. 

                                                
19 Verordnung (EU) 2018/1971 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 zur Einrichtung des Gremiums europäischer Regulierungsstellen für 
elektronische Kommunikation (GEREK) und der Agentur zur Unterstützung des 
GEREK (GEREK-Büro), zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/2120 und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 1). 
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(54) Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen regulierten Roamingtarifen in der Union und 

Roamingtarifen für Verbraucher auf Reisen außerhalb der Union; letztere sind erheblich 

höher als die Preise in der Union, wo Roamingaufschläge infolge der Abschaffung der 

Endkunden-Roamingentgelte nur noch ausnahmsweise angewandt werden. Da es an einem 

konsequenten Transparenz- und Schutzkonzept bezüglich des Roamings außerhalb der 

Union fehlt, sind die Verbraucher über ihre Rechte im Unklaren, weshalb sie häufig von 

der Nutzung von Mobilfunkdiensten im Ausland abgeschreckt werden. Transparente 

Informationen könnten den Kunden nicht nur bei der Entscheidung helfen, wie sie ihre 

mobilen Geräte bei Reisen ins Ausland (innerhalb und außerhalb der Union) nutzen 

wollen, sondern sie auch bei der Wahl zwischen verschiedenen Roaminganbietern 

unterstützen. Das Problem des Mangels an Transparenz und Verbraucherschutz muss 

behoben werden, indem bestimmte Transparenz- und Schutzvorkehrungen auch auf 

außerhalb der Union erbrachte Roamingdienste angewandt werden. Diese Maßnahmen 

sollten den Wettbewerb begünstigen und das Funktionieren des Binnenmarktes verbessern.  

(55) Für die Bürgerinnen und Bürger der Union fallen bei der Nutzung von Endkunden-

Roamingdiensten in Drittstaaten hohe Roamingentgelte an. Daher sollten Initiativen 

gefördert werden, die darauf abzielen, die Roamingentgelte für Roamingdienste 

zwischen der Union und Drittländern auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zu senken. 

Insbesondere würden Endnutzer in den Regionen an den Außengrenzen der Union in 

hohem Maße von niedrigeren Roamingentgelten in den benachbarten Drittländern 

profitieren. 

(56) Falls der Betreiber eines besuchten Netzes in dem besuchten Drittland es nicht zulässt, dass 

der Roaminganbieter das Nutzerverhalten seiner Kunden in Echtzeit überwacht, sollte der 

Roaminganbieter nicht verpflichtet sein, die kosten- oder volumenbezogenen Obergrenzen 

zum Schutz seiner Kunden bereitzustellen.  

www.parlament.gv.at



 

 209 

 

(57) Roaminganbieter sollten ihre Roamingkunden über die Möglichkeit des kostenlosen 

Zugangs zu Notdiensten durch Anrufe unter der einheitlichen europäischen 

Notrufnummer 112 und über alternative Notrufzugangsarten, die Roamingkunden, 

insbesondere Roamingkunden mit Behinderungen, technisch zur Verfügung stehen, 

informieren. Alternative Notrufzugangsarten ermöglichen den Roamingkunden, 

insbesondere Roamingkunden mit Behinderungen, den Zugang zu Notdiensten auf andere 

Weise als durch Anrufe. Solche alternativen Zugangsarten können beispielsweise durch 

Notrufanwendungen, Nachrichtenübermittlung, Relay-Dienste oder durch Echtzeittext oder 

Gesamtgesprächsdienste gemäß Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2019/882 ermöglicht werden. 

Die Informationen über die Zugangsarten sollten durch eine SMS-Nachricht 

bereitgestellt werden, die die Roamingkunden über die Möglichkeit informiert, unter der 

einheitlichen europäischen Notrufnummer 112 kostenlos auf Notdienste zuzugreifen, 

und die einen Link zu einer speziellen Webseite enthält, auf die kostenlos zugegriffen 

werden kann, die der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des 

Rates20 entspricht und auf der in leicht verständlicher Weise die alternativen 

Notrufzugangsarten in dem besuchten Mitgliedstaat beschrieben werden, wobei nur 

diejenigen Zugangsarten angegeben werden, die für Roamingkunden technisch 

machbar sind. Auf der speziellen Webseite sollten Informationen in der Sprache 

bereitgestellt werden, in der der Roaminganbieter mit dem Roamingkunden 

kommuniziert. 

                                                
20 Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 

2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen 
öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1). 
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(58) Gemäß Artikel 110 der Richtlinie (EU) 2018/1972 müssen die Mitgliedstaaten 

sicherstellen, dass ihre öffentlichen Warnsysteme öffentliche Warnungen an betroffene 

Endnutzer, d. h. an Endnutzer, die sich in den geografischen Gebieten aufhalten, die 

während des Warnzeitraums potenziell von drohenden oder sich ausbreitenden größeren 

Notfällen und Katastrophen betroffen sind, einschließlich Roamingendnutzern, 

übermitteln. Die derzeit verfügbaren Technologien ermöglichen es den nationalen 

Behörden, betroffenen Roamingkunden öffentliche Warnungen zu übermitteln, ohne 

dass der Roamingkunde zuvor tätig werden muss, etwa durch Herunterladen einer 

Anwendung. In einigen Mitgliedstaaten werden jedoch mobile Anwendungen für 

öffentliche Warnungen bereitgestellt, die es ermöglichen, Endnutzern umfassende 

Informationen zu übermitteln, teilweise zusätzlich zu den zuvor genannten 

Technologien. In den Mitgliedstaaten, in denen der Link zu einer solchen nationalen 

mobilen Anwendung für öffentliche Warnungen in der Datenbank mit den in den 

einzelnen Mitgliedstaaten vorgeschriebenen Arten des Zugangs zu Notdiensten, die 

gemäß dieser Verordnung eingerichtet wurde, bereitgestellt wird, sollten 

Roaminganbieter die Roamingkunden über den Link zu dieser Anwendung informieren. 

Die Informationen sollten in der Sprache bereitgestellt werden, in der der 

Roaminganbieter mit dem Roamingkunden kommuniziert. Unter Bezugnahme auf die 

Präambel der Richtlinie (EU) 2018/1972 wird die Kommission prüfen, wie es den 

betroffenen Roamingkunden ermöglicht werden kann, von den zuständigen nationalen 

Behörden ausgegebene öffentliche Warnungen zu erhalten, unter anderem über eine 

mobile Anwendung für Reisen innerhalb der Union, indem die nationalen öffentlichen 

Warnsysteme durch ein unionsweites öffentliches Warnsystem ergänzt werden. 
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(59) Nummernbereiche, auch die für Mehrwertdienste verwendeten, werden in den nationalen 

Nummerierungsplänen festgelegt und nicht auf Unionsebene harmonisiert. Die Betreiber 

sind daher möglicherweise nicht in der Lage, die Nummernbereiche für Mehrwertdienste 

in allen Ländern im Voraus zu erkennen. Für Mehrwertdienste verwendete 

Nummernbereiche unterliegen auf nationaler Ebene besonderen Preisbedingungen, und 

ihre Zustellungsentgelte werden häufig nicht reguliert. Wenngleich dies für 

Roaminganbieter verständlich ist, kann die Höhe der ihnen entstehenden 

Vorleistungsentgelte dennoch unerwartet hoch sein. Die Betreiber sind unter 

Roamingbedingungen nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen, weil ihnen 

Informationen über die in der gesamten Union für Mehrwertdienste verwendeten 

Nummernbereiche fehlen. Um dieses Problem zu beheben, sollte das GEREK eine 

einheitliche unionsweite, sichere Datenbank mit den für Mehrwertdienste verwendeten 

Nummernbereichen einrichten und pflegen. Die Datenbank soll die Transparenz fördern, 

indem sie es den nationalen Regulierungsbehörden und den etwaigen anderen 

zuständigen Behörden sowie den Betreibern ermöglicht, direkten Zugang zu 

Informationen darüber zu erhalten, in welchen Nummernbereichen in allen Mitgliedstaaten 

höhere Kosten (Zustellungsentgelte) anfallen können. Sie stellt einen notwendigen 

Zwischenschritt dar, um die Transparenz auf der Endkundenebene zu erhöhen, denn mit 

ihrer Hilfe könnten die Roamingkunden über die Arten von Diensten informiert werden, 

für die beim Roaming höhere Entgelte erhoben werden können. Um den 

Verbraucherschutz und die Transparenz zu verbessern, sollte es möglich sein, dass die 

Datenbank zusätzliche Informationen enthält, z. B. über die Tarife im Zusammenhang 

mit den für Mehrwertdienste verwendeten Nummernbereichen, etwa Tarife pro Minute 

oder pro Vorgang. Derartige Tarifinformationen könnten auf der entsprechenden 

Website, die Informationen über Mehrwertdienste enthält, bereitgestellt werden. Das 

GEREK sollte die Verfahren festlegen, nach denen die zuständigen Behörden die 

Informationen in der gemäß dieser Verordnung eingerichteten Datenbank mit den für 

Mehrwertdienste verwendeten Nummernbereichen bereitstellen und aktualisieren sollen.  
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(60) Das GEREK sollte eine einheitliche unionsweite Datenbank mit den vorgeschriebenen 

und technisch für die Nutzung durch Roamingendnutzer in den einzelnen 

Mitgliedstaaten zur Verfügung stehenden Arten des Zugangs zu Notdiensten einrichten 

und pflegen. Die Datenbank soll dazu beitragen, nationale Betreiber, nationale 

Regulierungsbehörden und etwaige andere zuständige Behörden über alle in der Union 

bereitgestellten Arten des Zugangs zu Notdiensten zu informieren. Die Mitgliedstaaten 

sollten die Möglichkeit haben, die Datenbank gegebenenfalls mit dem Link zu der 

nationalen mobilen Anwendung für öffentliche Warnungen zu aktualisieren. Das 

GEREK sollte die Verfahren festlegen, nach denen die zuständigen Behörden die gemäß 

dieser Verordnung verlangten Informationen bereitstellen und aktualisieren sollen. 
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(61) Übertragen die Mitgliedstaaten anderen zuständigen Behörden als den nationalen 

Regulierungsbehörden einige der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schutz der 

Endnutzer, etwa in Bezug auf die Informationsanforderungen bei Endkundenverträgen, 

die Transparenz oder die Vertragsbeendigung, so erstreckt sich die Zuständigkeit der für 

diese Aufgaben zuständigen Behörden auf alle Teile des Endkundenvertrags, 

einschließlich der Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Roaming. 

Unbeschadet der Zuweisung von Aufgaben gemäß der Richtlinie (EU) 2018/1972 sollten 

die mit der Wahrnehmung von Aufgaben gemäß dieser Richtlinie betrauten nationalen 

Regulierungsbehörden und etwaigen anderen zuständigen Behörden die notwendigen 

Befugnisse erhalten, um die Einhaltung dieser Verordnung in ihrem Gebiet zu beobachten, 

zu überwachen und durchzusetzen. Außerdem sollten sie die Entwicklung der Preise 

beobachten, die den Roamingkunden in der Union für Sprachtelefon-, SMS- und 

Datendienste berechnet werden, gegebenenfalls einschließlich der besonderen Kosten der 

abgehenden und eingehenden Roaminganrufe in Gebieten in äußerster Randlage der Union 

und der Notwendigkeit, zu gewährleisten, dass diese Kosten auf dem Vorleistungsmarkt 

hinreichend gedeckt werden können und dass die Steuerung des Mobilfunkverkehrs nicht 

zur Einschränkung der Auswahl zum Nachteil der Kunden eingesetzt wird. Sie sollten 

gewährleisten, dass den Interessierten aktuelle Informationen über die Anwendung dieser 

Verordnung zur Verfügung gestellt werden, und die Ergebnisse ihrer 

Beobachtungstätigkeit veröffentlichen. Die Informationen sollten für Geschäftskunden, 

Kunden mit einem Vertrag mit nachträglicher Abrechnung oder Kunden mit 

vorausbezahlter Guthabenkarte getrennt bereitgestellt werden.  
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(62) Für das intranationale Roaming in den Regionen in äußerster Randlage der Union, bei dem 

die Mobilfunklizenzen sich von den für den Rest des betreffenden Hoheitsgebiets 

ausgestellten Lizenzen unterscheiden, könnten Tarifermäßigungen vorteilhaft sein, die 

denjenigen auf dem Binnenmarkt für Roamingdienste entsprechen. Mit der Durchführung 

dieser Verordnung sollte es nicht zu einer preislich weniger günstigen Behandlung der 

Kunden, die intranationale Roamingdienste nutzen, im Vergleich zu den Nutzern von 

Diensten für unionsweites Roaming kommen. Die zuständigen nationalen Behörden 

können zu diesem Zweck ergänzende rechtliche Maßnahmen im Einklang mit dem 

Unionsrecht treffen.  

(63) Unter Wahrung von Geschäftsgeheimnissen sowie zur Überwachung und Beaufsichtigung 

der Anwendung dieser Verordnung sowie der Entwicklungen auf den 

Roamingvorleistungsmärkten sollten die nationalen Regulierungsbehörden dazu befugt 

sein, die Herausgabe von Informationen über Roamingvorleistungsvereinbarungen, die 

keine Anwendung der maximalen Roamingvorleistungsentgelte vorsehen, zu verlangen. 

Außerdem sollten diese Behörden berechtigt sein, die Herausgabe von Informationen über 

die Annahme und Anwendung von Bedingungen in Roamingvorleistungsvereinbarungen 

zu verlangen, die darauf abzielen, dauerhaftes Roaming oder die zweckwidrige oder 

missbräuchliche Nutzung des Roamingvorleistungszugangs für andere Zwecke als die 

Erbringung regulierter Roamingdienste für Kunden des Roaminganbieters auf 

vorübergehenden Reisen innerhalb der Union zu verhindern.  
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(64) Stellen die Anbieter von Mobilfunkdiensten in der Union fest, dass die Vorteile der 

Interoperabilität und der durchgehenden Konnektivität für ihre Kunden dadurch infrage 

gestellt sind, dass ihre Roamingvereinbarungen mit Mobilfunknetzbetreibern in einem 

anderen Mitgliedstaat gekündigt werden oder gekündigt zu werden drohen, oder dass sie 

wegen des Fehlens von Vereinbarungen mit mindestens einem Netzbetreiber auf der 

Vorleistungsebene ihren Kunden keinen Dienst in einem anderen Mitgliedstaat anbieten 

können, sollten die nationalen Regulierungsbehörden oder anderen zuständigen Behörden 

in den in Artikel 61 Absatz 2 Buchstaben b und c der Richtlinie (EU) 2018/1972 

genannten Fällen nötigenfalls von den Befugnissen gemäß Artikel 61 der genannten 

Richtlinie Gebrauch machen, um Zugang und Zusammenschaltung in angemessenem 

Umfang sicherzustellen, und zwar unter Berücksichtigung der Ziele des Artikels 3 der 

genannten Richtlinie, insbesondere der Entwicklung des Binnenmarkts durch die 

Förderung der Bereitstellung, Verfügbarkeit und Interoperabilität europaweiter Dienste 

und der durchgehenden Konnektivität.  

(65) Die besondere Preisregulierung der Roamingvorleistungsdienste bewirkt eine unionsweite 

Obergrenze für ein zusammengesetztes Produkt, das auch weitere 

Roamingvorleistungszugangsleistungen und Zusammenschaltungsleistungen auf der 

Vorleistungsebene enthalten kann, darunter vor allem auch solche, die einer nationalen 

oder möglicherweise grenzübergreifenden Regulierung unterliegen. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass Unterschiede bei der Regulierung dieser Leistungen innerhalb der 

Union zurückgehen dürften, und zwar insbesondere wegen zusätzlicher Maßnahmen, die 

gemäß der Richtlinie (EU) 2018/1972 getroffen werden, um für eine größere 

Einheitlichkeit der Regulierungsansätze zu sorgen. In der Zwischenzeit sollten 

Streitigkeiten zwischen Betreibern besuchter Netze und anderen Betreibern über die 

Entgelte für jene regulierten Leistungen, die zur Bereitstellung von 

Roamingvorleistungsdiensten erforderlich sind, unter Berücksichtigung der 

Stellungnahmen des GEREK in den Fällen, in denen es konsultiert wurde, entsprechend 

den für das Roaming geltenden besonderen Verpflichtungen sowie in Übereinstimmung 

mit der Richtlinie (EU) 2018/1972 geregelt werden.  
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(66) Es ist notwendig, das Funktionieren der Roamingvorleistungsmärkte sowie deren 

Wechselbeziehung mit dem Endkunden-Roamingmarkt zu überwachen und regelmäßig zu 

überprüfen und dabei die Wettbewerbsentwicklung, die technologische Entwicklung und 

die Verkehrsflüsse zu berücksichtigen. Die Kommission sollte dem Europäischen 

Parlament und dem Rat zwei Berichte und anschließend erforderlichenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag vorlegen. Die Kommission sollte in diesen Berichten 

insbesondere prüfen, ob sich das Roaming zu Inlandspreisen auf die Entwicklung der in 

den Endkundenmärkten verfügbaren Tarife auswirkt. Dabei sollte sie zum einen prüfen, ob 

Tarife eingeführt wurden, die nur Inlandsdienste umfassen und bei denen Endkunden-

Roamingdienste von vornherein ausgeschlossen sind, wodurch dem eigentlichen Ziel des 

Roamings zu Inlandspreisen entgegengewirkt würde, und zum anderen prüfen, ob weniger 

Pauschaltarife zur Auswahl stehen, was ebenfalls Nachteile für die Verbraucher bedeuten 

und den Zielen des digitalen Binnenmarkts zuwiderlaufen könnte. In den Berichten der 

Kommission sollte insbesondere untersucht werden, in welchem Umfang die nationalen 

Regulierungsbehörden Endkunden-Roamingaufschläge in Ausnahmefällen genehmigt 

haben, ob die Heimatnetzbetreiber die Tragfähigkeit ihrer inländischen Entgeltmodelle 

erhalten können und ob die Betreiber besuchter Netze die entstandenen effizienten Kosten 

der Bereitstellung regulierter Roamingvorleistungsdienste decken können.  
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Darüber hinaus sollte in den Berichten der Kommission geprüft werden, wie auf der 

Vorleistungsebene der Zugang zu den verschiedenen Netztechnologien und -generationen 

sichergestellt wird, welche Preise auf der Vorleistungsebene für Datendienste berechnet 

werden, in welchem Maße Handelsplattformen und ähnliche Instrumente für den Handel 

mit Verkehr auf der Vorleistungsebene genutzt werden, wie sich das Maschine-zu-

Maschine-Roaming entwickelt, ob die Probleme auf der Endkundenebene in Bezug auf 

Mehrwertdienste und die Anwendung der Notrufmaßnahmen fortbestehen, mit welchen 

Transparenzmaßnahmen in Bezug auf das Roaming in Drittländern und nicht-

terrestrischen öffentlichen Mobilfunknetzen unbeabsichtigtes Roaming verhindert 

werden soll, wie wirksam die in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen in 

Bezug auf die Dienstqualität sind und inwiefern die Kunden in ihren 

Endkundenverträgen angemessen über diese Verpflichtungen informiert werden und 

von einem echten Erlebnis des Roamings zu Inlandspreisen profitieren können. 

Außerdem sollte in den Berichten der Kommission bewertet werden, welche 

Auswirkungen die Einführung und Umsetzung neuer Technologien sowie Pandemien 

und Naturkatastrophen auf den Roamingmarkt haben. Damit die Berichte ausgearbeitet 

werden können, mit denen beurteilt werden soll, wie sich die Roamingmärkte auf die 

Vorschriften über das Roaming zu Inlandspreisen einstellen, sollten nach der Umsetzung 

dieser Vorschriften ausreichende Daten über das Funktionieren dieser Märkte erhoben 

werden. 
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(67) Für die Beurteilung der Wettbewerbsentwicklungen auf den Märkten für unionsweites 

Roaming und die regelmäßige Berichterstattung über Änderungen bei den tatsächlichen 

Roamingvorleistungsentgelten für unausgeglichenen Verkehr zwischen Anbietern von 

Roamingdiensten sollte das GEREK von den nationalen Regulierungsbehörden weiterhin 

Daten ▌erheben. Die nationalen Regulierungsbehörden sollten gegebenenfalls in der 

Lage sein, sich mit anderen zuständigen Behörden abzustimmen. Die Daten sollten die 

tatsächlich berechneten Entgelte für ausgeglichenen bzw. unausgeglichenen 

Roamingverkehr, zusammen mit dem tatsächlichen Verkehrsvolumen für die 

betreffenden Roamingdienste, umfassen. Die Erhebung von Daten, die es ermöglichen, 

die Auswirkungen von Änderungen des Reiseverhaltens und der Verbrauchsmuster, 

etwa durch Pandemien verursachte Änderungen, zu überwachen und zu bewerten, ist 

für die vorgeschriebenen Analysen in den in dieser Verordnung vorgesehenen Berichten 

von entscheidender Bedeutung. Außerdem sollte das GEREK Daten über die Fälle 

erheben, in denen die Parteien einer Vorleistungsvereinbarung von der Anwendung der 

maximalen Roamingvorleistungsentgelte abweichen oder auf der Vorleistungsebene 

Maßnahmen getroffen haben, um dauerhaftes Roaming oder die zweckwidrige oder 

missbräuchliche Nutzung des Roamingvorleistungszugangs für andere Zwecke als die 

Erbringung regulierter Roamingdienste für Kunden des Roaminganbieters für 

vorübergehende Reisen innerhalb der Union zu verhindern. Auf der Grundlage der mit 

ausreichender Granularität erhobenen Daten sollte das GEREK regelmäßig über das 

Verhältnis zwischen Endkundenpreisen, Vorleistungsentgelten und Vorleistungskosten für 

Roamingdienste Bericht erstatten. Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament 

und dem Rat bis zum 30. Juni 2027 einen Bericht auf der Grundlage der regelmäßigen 

Berichte des GEREK und anschließend erforderlichenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag vorlegen. Darüber hinaus sollte das GEREK die erforderlichen 

Daten erheben, um die Überwachung der von der Kommission in den in dieser 

Verordnung vorgesehenen Berichten zu bewertenden Elemente zu ermöglichen. 
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(68) Mittelfristig sollte die Erleichterung des Maschine-zu-Maschine-Roamings und des 

Roamings im Bereich des Internets der Dinge (IoT) als wichtige Triebkraft für die 

Digitalisierung der Industrie der Union anerkannt werden und auf diesbezüglichen 

Strategien der Union in Bereichen wie Gesundheit, Energie, Umwelt und Verkehr 

aufbauen. Die Kommission sollte die Bedeutung des Roamings auf dem Markt für die 

Konnektivität zwischen Maschinen und dem IoT-Markt regelmäßig bewerten. 

Erforderlichenfalls sollte die Kommission nach Konsultation des GEREK auch 

Empfehlungen vorlegen. Das GEREK sollte auch die erforderlichen Daten erheben, 

damit die in den Berichten der Kommission über die Entwicklung von Maschine-zu-

Maschine-Roaming und IoT-Geräten gemäß dieser Verordnung zu bewertenden 

Elemente überwacht werden können, wobei zellulare Konnektivitätslösungen auf der 

Grundlage lizenzfreier Frequenzen zu berücksichtigen sind. 

(69) Die Kommission, das GEREK, die betroffenen nationalen Regulierungsbehörden und 

gegebenenfalls andere zuständige Behörden sollten uneingeschränkt das 

Geschäftsgeheimnis wahren, wenn sie Informationen weitergeben, um die Anwendung 

dieser Verordnung zu überprüfen, zu überwachen und zu beaufsichtigen. Daher sollten die 

nationalen Regulierungsbehörden durch die Einhaltung der Anforderungen an die 

Wahrung von Geschäftsgeheimnissen nicht daran gehindert werden, zu den genannten 

Zwecken vertrauliche Informationen rechtzeitig weitergeben zu können.  

▌ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 220 

 

(70) Da die Ziele dieser Verordnung – nämlich einen gemeinsamen Ansatz festzulegen, der 

sicherstellen soll, dass Nutzern öffentlicher Mobilfunknetze auf Reisen innerhalb der 

Union für die Inanspruchnahme von Diensten für unionsweites Roaming im Vergleich zu 

den unter Wettbewerbsbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten gebildeten Preisen 

keine überhöhten Preise in Rechnung gestellt werden, und gleichzeitig die Transparenz 

und den Verbraucherschutz zu erhöhen sowie die Tragfähigkeit der Bereitstellung von 

Endkunden-Roamingdiensten zu Inlandspreisen zu sichern und ein echtes Erlebnis des 

Roamings zu Inlandspreisen auch in Bezug auf die Dienstqualität und den Zugang zu 

Notdiensten beim Roaming zu ermöglichen – auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden können, sondern besser auf Unionsebene zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 

Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung 

nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.  

(71) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden.  

(72) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 der Verordnung (EU) 

2018/1725 des Europäischen Parlaments21 und des Rates angehört und hat am 20. April 

2021 eine Stellungnahme abgegeben — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                
21  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses 
Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) In dieser Verordnung wird ein gemeinsamer Ansatz festgelegt, der sicherstellen soll, dass 

den Nutzern öffentlicher Mobilfunknetze auf Reisen innerhalb der Union im Rahmen von 

Diensten für unionsweites Roaming – verglichen mit den unter Wettbewerbsbedingungen 

gebildeten Preisen in den einzelnen Mitgliedstaaten – für abgehende und ankommende 

Anrufe, das Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten und das Benutzen 

paketvermittelter Datenkommunikationsdienste keine überhöhten Preise in Rechnung 

gestellt werden.  

Diese Verordnung trägt dadurch zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts bei 

und hilft gleichzeitig, ein hohes Verbraucherschutz- und Datenschutzniveau, den Schutz 

der Privatsphäre und Vertrauen zu erreichen, Wettbewerb, Unabhängigkeit und die 

Transparenz am Markt zu fördern und Anreize für die Innovation, die Auswahl der 

Verbraucher und die Integration von Menschen mit Behinderungen unter 

uneingeschränkter Achtung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu 

bieten. 

Diese Verordnung legt die Bedingungen für den Vorleistungszugang zu öffentlichen 

Mobilfunknetzen zwecks Erbringung regulierter Roamingdienste fest. Sie gilt sowohl für 

die Entgelte, die die Netzbetreiber auf der Vorleistungsebene abrechnen, als auch für 

Entgelte, die die Roaminganbieter ihren Endkunden in Rechnung stellen. 
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(2) Mit dieser Verordnung werden außerdem Vorschriften über mehr Transparenz und die 

Bereitstellung besserer Tarifinformationen für die Nutzer von Roamingdiensten, 

einschließlich der Nutzer nichtregulierter Roamingdienste in Drittstaaten, festgelegt. 

Außerdem wird damit die Transparenz für Nutzer nichtregulierter Roamingdienste bei 

der Verbindung mit einem nicht-terrestrischen öffentlichen Mobilfunknetz erhöht, etwa, 

sofern anwendbar, an Bord von Schiffen oder Flugzeugen. 

(3) Die Höchstentgelte in dieser Verordnung werden in Euro angegeben. 

(4) Soweit Höchstentgelte nach den Artikeln 8 bis 11 in anderen Währungen als dem Euro 

angegeben werden, sind die Beträge in diesen Währungen anhand der durchschnittlichen, 

am 15. Januar, 15. Februar und 15. März des betreffenden Kalenderjahres von der 

Europäischen Zentralbank im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten 

Referenzwechselkurse festzulegen. Für die Höchstentgelte werden die Obergrenzen, die 

nicht in Euro, sondern in einer anderen Währung angegeben werden, ab 2023 jährlich 

überprüft. Die jährlich überprüften Obergrenzen in diesen Währungen gelten ab dem 

15. Mai. 

(5) Diese Verordnung berührt nicht die Zuweisung von Aufgaben an nationale 

Regulierungsbehörden und andere zuständige Behörden gemäß der Richtlinie (EU) 

2018/1972, einschließlich der Zuständigkeiten für die Umsetzung von Teil III Titel III 

dieser Richtlinie. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für diese Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen des Artikels 2 der Richtlinie 

(EU) 2018/1972. 

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Begriffsbestimmungen gelten folgende 

Begriffsbestimmungen: 

a) „Roaminganbieter“ ist ein Unternehmen, das für einen Roamingkunden regulierte 

Endkunden-Roamingdienste bereitstellt; 

b) „inländischer Anbieter“ ist ein Unternehmen, das für einen Roamingkunden 

inländische Mobilfunkdienste bereitstellt; 

c) „Heimatnetz“ ist ein öffentliches Mobilfunknetz in einem Mitgliedstaat, das vom 

Roaminganbieter genutzt wird, um für einen Roamingkunden regulierte Endkunden-

Roamingdienste bereitzustellen; 

d) „besuchtes Netz“ ist ein terrestrisches öffentliches Mobilfunknetz in einem anderen 

Mitgliedstaat als dem, in dem sich der inländische Anbieter des Roamingkunden 

befindet, das einem Roamingkunden aufgrund einer Vereinbarung mit dessen 

Heimatnetzbetreiber gestattet, Anrufe zu tätigen oder anzunehmen, SMS-

Nachrichten zu senden oder zu empfangen oder paketvermittelte 

Datenkommunikationsdienste zu nutzen; 

e) „unionsweites Roaming“ ist die Benutzung eines mobilen Gerätes durch einen 

Roamingkunden zur Tätigung oder Annahme von unionsinternen Anrufen, zum 

Senden und Empfangen von unionsinternen SMS-Nachrichten oder zur Nutzung 

paketvermittelter Datenkommunikationsdienste in einem anderen Mitgliedstaat als 

dem, in dem sich das Netz des inländischen Anbieters befindet, aufgrund einer 

Vereinbarung zwischen dem Betreiber des Heimatnetzes und dem Betreiber des 

besuchten Netzes; 
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f) „Roamingkunde“ ist ein Kunde eines Roaminganbieters von regulierten 

Roamingdiensten in einem terrestrischen öffentlichen Mobilfunknetz in der Union, 

dessen Endkundenvertrag oder -vereinbarung mit diesem Roaminganbieter 

unionsweites Roaming ermöglicht; 

g) „regulierter Roaminganruf“ ist ein mobiler Sprachtelefonanruf, der von einem 

Roamingkunden aus einem besuchten Netz heraus getätigt und in ein öffentliches 

Kommunikationsnetz innerhalb der Union zugestellt wird oder der von einem 

Roamingkunden in einem besuchten Netz angenommen und aus einem öffentlichen 

Kommunikationsnetz innerhalb der Union zugestellt wird; 

h) „SMS-Nachricht“ ist eine Textmitteilung im Rahmen des SMS-

Kurznachrichtendienstes, die hauptsächlich aus Buchstaben oder Zahlen oder beidem 

besteht und die zwischen Mobilfunk- und/oder Festnetznummern versendet werden 

kann, die gemäß den nationalen Nummerierungsplänen vergeben worden sind; 

i) „regulierte SMS-Roamingnachricht“ ist eine SMS-Nachricht, die von einem 

Roamingkunden aus einem besuchten Netz heraus gesendet und in einem 

öffentlichen Kommunikationsnetz innerhalb der Union zugestellt wird oder die von 

einem Roamingkunden aus einem öffentlichen Kommunikationsnetz innerhalb der 

Union gesendet und in einem besuchten Netz zugestellt wird; 

j) „regulierter Datenroamingdienst“ ist ein Roamingdienst, der einem Roamingkunden 

mit seinem mobilen Gerät die Nutzung paketvermittelter Datenkommunikation 

ermöglicht, während er mit einem besuchten Netz verbunden ist, wobei abgehende 

oder ankommende regulierte Roaminganrufe oder SMS-Nachrichten ausgenommen 

sind, jedoch nicht das Senden und Empfangen von MMS-Nachrichten; 
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k) „Roamingvorleistungszugang“ ist die Bereitstellung des direkten 

Roamingvorleistungszugang oder des Roamingvorleistungs-Wiederverkaufszugangs 

durch einen Mobilfunknetzbetreiber; 

l) „direkter Roamingvorleistungszugang“ ist die Bereitstellung von Einrichtungen oder 

Diensten oder beidem durch einen Mobilfunknetzbetreiber für ein anderes 

Unternehmen unter bestimmten Bedingungen, damit dieses andere Unternehmen 

regulierte Roamingdienste für Roamingkunden erbringen kann; 

m) „Roamingvorleistungs-Wiederverkaufszugang“ ist die Bereitstellung von 

Roamingdiensten zu Vorleistungsmarktbedingungen durch einen anderen 

Mobilfunknetzbetreiber als den Betreiber des besuchten Netzes für ein anderes 

Unternehmen, damit dieses andere Unternehmen regulierte Roamingdienste für 

Roamingkunden erbringen kann; 

n) „inländischer Endkundenpreis“ ist das inländische Endkundenentgelt pro Einheit, das 

der Roaminganbieter für Anrufe und versendete SMS-Nachrichten, die in 

verschiedenen öffentlichen Kommunikationsnetzen im selben Mitgliedstaat abgehen 

und ankommen, und für die von einem Kunden genutzten Daten berechnet.  

Falls es in Bezug auf Unterabsatz 1 Buchstabe n kein spezifisches inländisches 

Endkundenentgelt pro Einheit gibt, ist davon auszugehen, dass für den inländischen 

Endkundenpreis derselbe Mechanismus zur Berechnung des Entgelts angewandt wird wie 

wenn der Kunde den Inlandstarif für Anrufe und versendete SMS-Nachrichten, die in 

verschiedenen öffentlichen Kommunikationsnetzen im selben Mitgliedstaat abgehen und 

ankommen sowie genutzte Daten in seinem Mitgliedstaat nutzen würde. 
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Artikel 3 

Roamingvorleistungszugang 

(1) Mobilfunknetzbetreiber kommen allen angemessenen Anträgen auf 

Roamingvorleistungszugang nach, wobei sie insbesondere dem Roaminganbieter die 

Möglichkeit geben, die den Endkunden im Inland angebotenen Mobilfunkdienste zu 

replizieren, sofern dies in dem besuchten Netz technisch machbar ist. 

(2) Mobilfunknetzbetreiber dürfen Anträge auf Roamingvorleistungszugang nur auf der 

Grundlage objektiver Kriterien wie der technischen Machbarkeit und der Netzintegrität 

ablehnen. Anträge auf Roamingvorleistungszugang dürfen nicht aufgrund 

kommerzieller Erwägungen abgelehnt werden, um die Bereitstellung konkurrierender 

Roamingdienste einzuschränken. 

(3) Roamingvorleistungszugang umfasst den Zugang zu allen für die Erbringung von 

regulierten Roamingdiensten für Endkunden erforderlichen Netzkomponenten und 

zugehörigen Einrichtungen, einschlägigen Diensten, Software- und Informationssystemen 

und deckt alle verfügbaren Netztechnologien und alle verfügbaren Netzgenerationen ab. 

(4) Die Vorschriften über regulierte Roamingvorleistungsentgelte in den Artikeln 9, 10 und 11 

gelten für die Gewährung des Zugangs zu allen Komponenten eines 

Roamingvorleistungszugangs im Sinne des Absatzes 3 des vorliegenden Artikels, es sei 

denn, beide Parteien der Roamingvorleistungsvereinbarung vereinbaren ausdrücklich, dass 

ein durchschnittliches Roamingvorleistungsentgelt, das sich aus der Anwendung der 

Vereinbarung ergibt, während der Laufzeit der Vereinbarung nicht dem maximalen 

regulierten Roamingvorleistungsentgelt unterliegt. 

Unbeschadet des ersten Unterabsatzes des vorliegenden Absatzes können 

Mobilfunknetzbetreiber im Falle eines Roamingvorleistungs-Wiederverkaufszugangs für 

Komponenten, die nicht von Absatz 3 erfasst sind, faire und angemessene Entgelte 

erheben. 
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(5) Mobilfunknetzbetreiber veröffentlichen unter Berücksichtigung der GEREK-Leitlinien 

gemäß Absatz 8 ein Standardangebot und stellen dieses Angebot einem Unternehmen, das 

Roamingvorleistungszugang beantragt, zur Verfügung. Mobilfunknetzbetreiber legen dem 

Unternehmen, das Zugang beantragt, innerhalb spätestens eines Monats nach 

Antragseingang beim Mobilfunknetzbetreiber einen Entwurf einer 

Roamingvorleistungsvereinbarung über den Zugang gemäß diesem Artikel vor. Der 

Roamingvorleistungszugang wird innerhalb einer angemessenen Frist von höchstens drei 

Monaten ab der Roamingvorleistungsvereinbarung gewährt. Mobilfunknetzbetreiber, die 

einen Antrag auf Roamingvorleistungszugang erhalten, und die den Zugang beantragenden 

Unternehmen verhandeln nach Treu und Glauben. 

(6) Das Standardangebot gemäß Absatz 5 muss hinreichend detailliert sein und alle für einen 

Roamingvorleistungszugang erforderlichen Komponenten gemäß Absatz 3, eine 

Beschreibung der für einen direkten Roamingvorleistungszugang und einen 

Roamingvorleistungs-Wiederverkaufszugang relevanten Angebotsbestandteile und die 

entsprechenden Geschäftsbedingungen enthalten. Das Standardangebot enthält alle 

Informationen, die der Roaminganbieter benötigt, damit seine Kunden bei der Nutzung von 

Roamingdiensten kostenlos Zugang zu Notdiensten über Notrufe zur am besten geeigneten 

Notrufabfragestelle haben und kostenlos Angaben zum Anruferstandort an die am besten 

geeignete Notrufabfragestelle übermittelt werden können. 
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Dieses Standardangebot kann Bedingungen zur Verhinderung dauerhaften Roamings oder 

einer zweckwidrigen oder missbräuchlichen Nutzung des Roamingvorleistungszugangs für 

andere Zwecke als die Erbringung regulierter Roamingdienste für die Kunden des 

Roaminganbieters bei deren vorübergehenden Reisen innerhalb der Union umfassen. Sind 

solche Bedingungen in einem Standardangebot angegeben, so müssen sie die besonderen 

Maßnahmen, die der Betreiber des besuchten Netzes treffen darf, um dauerhaftes Roaming 

oder die zweckwidrige oder missbräuchliche Nutzung des Roamingvorleistungszugangs zu 

verhindern, ebenso enthalten wie die objektiven Kriterien, auf deren Grundlage diese 

Maßnahmen getroffen werden dürfen. In diesen Kriterien darf auf aggregierte 

Informationen über den Roamingverkehr Bezug genommen werden. Auf spezifische 

Informationen über den persönlichen Verkehr von Kunden des Roaminganbieters darf in 

ihnen hingegen nicht Bezug genommen werden. 

In dem Standardangebot darf unter anderem festgelegt werden, dass der Betreiber des 

besuchten Netzes, wenn er hinreichende Gründe zu der Annahme hat, dass dauerhaftes 

Roaming durch einen erheblichen Anteil von Kunden des Roaminganbieters oder die 

zweckwidrige oder missbräuchliche Nutzung des Roamingvorleistungszugangs erfolgt, 

vom Roaminganbieter verlangen kann, unbeschadet der Datenschutzvorschriften der Union 

und der Mitgliedstaaten Informationen bereitzustellen, anhand deren festgestellt werden 

kann, ob ein erheblicher Anteil der Kunden des Roaminganbieters sich im Zustand 

dauerhaften Roamings befindet oder ob eine zweckwidrige oder missbräuchliche Nutzung 

des Roamingvorleistungszugangs im Netz des besuchten Betreibers erfolgt; darunter fallen 

beispielsweise Informationen über den Anteil der Kunden, bei denen anhand objektiver 

Indikatoren, die gemäß den auf der Grundlage von Artikel 7 erlassenen 

Durchführungsrechtsakten über die Anwendung der Regelungen der angemessenen 

Nutzung festgelegt wurden, das Risiko festgestellt wurde, dass sie regulierte Endkunden-

Roamingdienste, die zu den geltenden inländischen Endkundenpreisen erbracht werden, 

zweckwidrig oder missbräuchlich nutzen. 
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In dem Standardangebot kann als letztes Mittel, wenn das Problem durch weniger strenge 

Maßnahmen nicht gelöst werden konnte, die Möglichkeit vorgesehen sein, eine 

Roamingvorleistungsvereinbarung zu beenden, wenn der Betreiber des besuchten Netzes 

auf der Grundlage objektiver Kriterien festgestellt hat, dass dauerhaftes Roaming durch 

einen erheblichen Anteil von Kunden des Roaminganbieters oder die zweckwidrige oder 

missbräuchliche Nutzung des Roamingvorleistungszugangs erfolgt, und den 

Heimatnetzbetreiber davon in Kenntnis gesetzt hat. 

Der Betreiber des besuchten Netzes darf die Roamingvorleistungsvereinbarung wegen 

dauerhaften Roamings oder der zweckwidrigen und missbräuchlichen Nutzung des 

Roamingvorleistungszugangs nur dann einseitig beenden, wenn die nationale 

Regulierungsbehörde des Betreibers des besuchten Netzes diese Beendigung zuvor 

genehmigt hat. 

Innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags des Betreibers des besuchten 

Netzes auf Genehmigung der Beendigung einer Roamingvorleistungsvereinbarung 

entscheidet die nationale Regulierungsbehörde des Betreibers des besuchten Netzes nach 

Konsultation der nationalen Regulierungsbehörde des Heimatnetzbetreibers, ob sie die 

Genehmigung erteilt oder ablehnt, und setzt die Kommission davon in Kenntnis. 

Die nationalen Regulierungsbehörden des Betreibers des besuchten Netzes und des 

Heimatnetzbetreibers können jeweils das GEREK ersuchen, eine Stellungnahme zu den 

gemäß dieser Verordnung zu treffenden Maßnahmen anzunehmen. Das GEREK nimmt 

seine Stellungnahme binnen eines Monats nach Eingang dieses Ersuchens an. 

Wurde das GEREK konsultiert, so hat die nationale Regulierungsbehörde des Betreibers 

des besuchten Netzes die Stellungnahme des GEREK abzuwarten und ihr so weit wie 

möglich Rechnung zu tragen, bevor sie entscheidet, vorbehaltlich der in Unterabsatz 6 

genannten Drei-Monats-Frist, ob sie die Genehmigung für die Beendigung der 

Roamingvorleistungsvereinbarung erteilt oder ablehnt. 
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Die nationale Regulierungsbehörde des Betreibers des besuchten Netzes veröffentlicht 

Informationen über Genehmigungen der Beendigung von 

Roamingvorleistungsvereinbarungen unter Wahrung des Geschäftsgeheimnisses. 

Die Unterabsätze 5 bis 9 des vorliegenden Absatzes gelten unbeschadet des Rechts einer 

nationalen Regulierungsbehörde, gemäß Artikel 17 Absatz 7 die sofortige Abstellung eines 

Verstoßes gegen die Verpflichtungen aus dieser Verordnung anzuordnen, und des Rechts 

des Betreibers des besuchten Netzes, angemessene Maßnahmen gegen Betrug zu treffen. 

Die nationalen Regulierungsbehörden schreiben erforderlichenfalls Änderungen des 

Standardangebots vor, und zwar auch bezüglich der besonderen Maßnahmen, die der 

Betreiber des besuchten Netzes treffen darf, um dauerhaftes Roaming oder die 

zweckwidrige oder missbräuchliche Nutzung des Roamingvorleistungszugangs zu 

verhindern, und bezüglich der objektiven Kriterien, auf deren Grundlage der Betreiber des 

besuchten Netzes diese Maßnahmen treffen darf, um den in diesem Artikel festgelegten 

Verpflichtungen Geltung zu verschaffen. 

(7) Möchte das den Zugang beantragende Unternehmen Geschäftsverhandlungen im Hinblick 

darauf aufnehmen, dass Komponenten einbezogen werden, die nicht vom Standardangebot 

erfasst sind, so kommen die Mobilfunknetzbetreiber diesem Wunsch innerhalb einer 

angemessenen Frist von höchstens zwei Monaten ab dem Antragseingang nach. Für die 

Zwecke des vorliegenden Absatzes gelten die Absätze 2 und 5 nicht. 

(8) Um zu einer einheitlichen Anwendung des vorliegenden Artikels beizutragen, aktualisiert 

das GEREK nach Konsultation der Beteiligten und in enger Zusammenarbeit mit der 

Kommission bis zum ... [sechs Monate nach dem Datum der Annahme (das Datum des in 

Fußnote 2 genannten Beschlusses des Rates) dieser Verordnung] die im Einklang mit 

Artikel 3 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 aufgestellten Leitlinien für den 

Roamingvorleistungszugang. 
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Artikel 4 

Bereitstellung regulierter Endkunden-Roamingdienste 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 5 und 6 dürfen Roaminganbieter ihren Roamingkunden für die 

Abwicklung abgehender oder ankommender regulierter Roaminganrufe, für die 

Abwicklung versendeter regulierter SMS-Roamingnachrichten oder für die Nutzung 

regulierter Datenroamingdienste im Vergleich mit dem inländischen Endkundenpreis in 

einem Mitgliedstaat weder zusätzliche Entgelte noch allgemeine Entgelte für die Nutzung 

von Endgeräten oder von Dienstleistungen im Ausland berechnen. 

(2) Die Roaminganbieter bieten regulierte Endkunden-Roamingdienste nicht unter weniger 

vorteilhaften Bedingungen als im Inland an, insbesondere was die in dem 

Endkundenvertrag vorgesehene Dienstqualität anbelangt, wenn in dem besuchten Netz 

Mobilfunknetze und Technologien derselben Generation verfügbar sind.  

Mobilfunkbetreiber vermeiden unangemessene Verzögerungen beim Übergang zwischen 

Netzen an Grenzübergängen innerhalb der Union.  
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(3) Um zur einheitlichen Anwendung des vorliegenden Artikels beizutragen, aktualisiert das 

GEREK bis zum 1. Januar 2023 nach Anhörung der Interessenträger und in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission seine Leitlinien für den Endkundenzugang im 

Hinblick auf die Umsetzung der Maßnahmen zur Dienstqualität. 

Artikel 5 

Angemessene Nutzung 

(1) Roaminganbieter können gemäß diesem Artikel und den gemäß Artikel 7 angenommenen 

Durchführungsrechtsakten eine Regelung der angemessenen Nutzung („Fair Use Policy“) 

für die Inanspruchnahme regulierter Endkunden-Roamingdienste, die zu dem geltenden 

inländischen Endkundenpreis bereitgestellt werden, anwenden, um eine zweckwidrige oder 

missbräuchliche Nutzung regulierter Endkunden-Roamingdienste durch Roamingkunden 

zu vermeiden, wie etwa die Nutzung solcher Dienste durch Roamingkunden in einem 

Mitgliedstaat, der nicht der ihres inländischen Anbieters ist, für andere Zwecke als 

vorübergehende Reisen. 

Eine Regelung der angemessenen Nutzung ermöglicht den Kunden eines 

Roaminganbieters die Nutzung von regulierten Endkunden-Roamingdiensten zu dem 

anwendbaren inländischen Endkundenpreis in einem Umfang, der ihren Tarifen entspricht. 

(2) Artikel 8 gilt für regulierte Endkunden-Roamingdienste, die über die Beschränkungen im 

Rahmen einer Regelung der angemessenen Nutzung hinausgehen. 
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Artikel 6 

Tragfähigkeitsmechanismus 

(1) Wenn ein Roaminganbieter bei Vorliegen bestimmter und außergewöhnlicher Umstände 

seine gesamten tatsächlichen und veranschlagten Kosten der Bereitstellung regulierter 

Roamingdienste gemäß den Artikeln 4 und 5 nicht aus seinen gesamten tatsächlichen und 

veranschlagten Einnahmen aus der Bereitstellung dieser Dienste decken kann, so darf er 

eine Genehmigung zur Erhebung eines Aufschlags beantragen, um die Tragfähigkeit seines 

inländischen Entgeltmodells sicherzustellen. Dieser Aufschlag darf nur in dem Umfang 

angewandt werden, der erforderlich ist, um die Kosten der Erbringung regulierter 

Endkunden-Roamingdienste unter Beachtung der für Vorleistungsentgelte zulässigen 

Höchstbeträge zu decken. 

(2) Ein Roaminganbieter, der beschließt, Absatz 1 des vorliegenden Artikels in Anspruch zu 

nehmen, stellt unverzüglich einen Antrag an die nationale Regulierungsbehörde und 

übermittelt ihr alle erforderlichen Informationen gemäß den in Artikel 7 genannten 

Durchführungsrechtsakten. Danach aktualisiert der Roaminganbieter alle 12 Monate diese 

Informationen und legt sie der nationalen Regulierungsbehörde vor. 

(3) Nach Erhalt eines Antrags gemäß Absatz 2 prüft die nationale Regulierungsbehörde, ob 

der Roaminganbieter nachgewiesen hat, dass er nicht in der Lage ist, seine Kosten gemäß 

Absatz 1 zu decken, sodass die Tragfähigkeit seines inländischen Entgeltmodells gefährdet 

wäre. Die Bewertung der Tragfähigkeit des inländischen Entgeltmodells stützt sich auf 

relevante objektive Faktoren, die speziell für den Roaminganbieter gelten, einschließlich 

objektiver Unterschiede zwischen Roaminganbietern in dem betreffenden Mitgliedstaat 

und des Niveaus der Inlandspreise und -erlöse. Die nationale Regulierungsbehörde 

genehmigt den Aufschlag, wenn die Bedingungen des Absatzes 1 und des vorliegenden 

Absatzes erfüllt sind. 
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(4) Innerhalb eines Monats nach Eingang eines Antrags gemäß Absatz 2 genehmigt die 

nationale Regulierungsbehörde den Aufschlag, sofern der Antrag nicht offensichtlich 

unbegründet ist oder ungenügende Informationen enthält. Wenn die nationale 

Regulierungsbehörde den Antrag für offensichtlich unbegründet hält oder der Auffassung 

ist, dass keine ausreichenden Informationen bereitgestellt wurden, trifft sie innerhalb einer 

Frist von weiteren zwei Monaten, nachdem sie dem Roaminganbieter Gehör gewährt hat, 

eine endgültige Entscheidung über die Genehmigung, Änderung oder Ablehnung des 

Aufschlags. 

Artikel 7 

Umsetzung der Regelung der angemessenen Nutzung und des Tragfähigkeitsmechanismus 

(1) Um eine einheitliche Anwendung der Artikel 5 und 6 sicherzustellen, erlässt die 

Kommission nach Anhörung des GEREK im Wege von Durchführungsrechtsakten 

detaillierte Durchführungsvorschriften über 

a) die Anwendung der Regelung der angemessenen Nutzung,  

b) die Methode zur Bewertung der Tragfähigkeit der Bereitstellung von Endkunden-

Roamingdiensten zu Inlandspreisen und 

c) über den Antrag, der von den Roaminganbietern für die Zwecke der in Buchstabe b 

genannten Bewertung zu stellen ist.  

Die in Unterabsatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 20 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Die Kommission überprüft nach Anhörung des GEREK die in Unterabsatz 1 des 

vorliegenden Absatzes genannten Durchführungsrechtsakte regelmäßig vor dem 

Hintergrund der Marktentwicklungen. 

www.parlament.gv.at



 

 235 

 

(2) Die Kommission berücksichtigt beim Erlass von Durchführungsrechtsakten mit 

detaillierten Vorschriften über die Anwendung der Regelung der angemessenen Nutzung 

Folgendes: 

a) die Entwicklung der Preise und des Nutzungsverhaltens in den Mitgliedstaaten; 

b) den Grad an Konvergenz der Inlandspreisniveaus für die gesamte Union; 

c) die Reisemuster in der Union; 

d) erkennbare Gefahren von Wettbewerbsverzerrungen und für Investitionsanreize im 

inländischen und im besuchten Markt. 

(3) Die Kommission berücksichtigt beim Erlass der in Absatz 1 Buchstaben b und c 

genannten Durchführungsrechtsakte ▌Folgendes: 

a) die Bestimmung der gesamten tatsächlichen und veranschlagten Kosten der 

Bereitstellung regulierter Endkunden-Roamingdienste anhand der auf der 

Vorleistungsebene für unausgeglichenen Verkehr tatsächlich berechneten 

Roamingentgelte und eines angemessenen Anteils an den gemeinsamen Kosten und 

den Gemeinkosten, die bei der Bereitstellung von regulierten Endkunden-

Roamingdiensten erforderlich sind; 

b) die Bestimmung der gesamten tatsächlichen und veranschlagten Einnahmen aus der 

Bereitstellung von regulierten Endkunden-Roamingdiensten; 

c) die Nutzung regulierter Endkunden-Roamingdienste und die Inlandsnutzung durch 

die Kunden eines Roaminganbieters; 

d) das Wettbewerbs-, Preis- und Einnahmenniveau auf dem Heimatmarkt und 

erkennbare Gefahren, dass das Roaming zu inländischen Endkundenpreisen die 

Entwicklung dieser Preise nennenswert beeinträchtigen würde. 
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(4) Die nationale Regulierungsbehörde und – sofern es für die Ausübung der ihnen durch 

nationale Rechtsvorschriften über die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 

übertragenen Befugnisse angebracht ist – die anderen zuständigen Behörden 

beobachten und überwachen die Anwendung der Regelung der angemessenen Nutzung 

genau. Die nationale Regulierungsbehörde beobachtet und überwacht ▌die Maßnahmen 

zur Tragfähigkeit der Bereitstellung von Endkunden-Roamingdiensten zu Inlandspreisen 

genau und berücksichtigt dabei weitestgehend relevante objektive Faktoren, die dem 

betreffenden Mitgliedstaat eigen sind, und relevante objektive Unterschiede zwischen 

Roaminganbietern. Unbeschadet des in Artikel 6 Absatz 3 festgelegten Verfahrens setzt die 

nationale Regulierungsbehörde die Anforderungen der Artikel 5 und 6 und der in Absatz 2 

des vorliegenden Artikels vorgesehenen Durchführungsrechtsakte rasch durch. Die 

nationale Regulierungsbehörde kann von dem Roaminganbieter jederzeit verlangen, dass 

er den Aufschlag ändert oder nicht mehr erhebt, wenn er den Artikeln 5 oder 6 nicht 

nachkommt.  

Die anderen zuständigen Behörden setzen die Anforderungen des Artikels 5 und der 

Durchführungsrechtsakte, die für die Ausübung der ihnen durch nationale 

Rechtsvorschriften über die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 übertragenen 

Befugnisse relevant sind, den Umständen entsprechend durch.  

Die nationale Regulierungsbehörde und die etwaigen anderen zuständigen Behörden 

unterrichten die Kommission jährlich über die Anwendung der Artikel 5 und 6 sowie des 

vorliegenden Artikels.  

(5) Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/2286 gilt weiterhin bis zum Beginn der 

Anwendung eines neuen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels erlassenen 

Durchführungsrechtsakts. 
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Artikel 8 

Außergewöhnliche Anwendung von Endkundenaufschlägen für die Nutzung regulierter 

Endkunden-Roamingdienste und für alternative Tarifangebote 

(1) Erhebt ein Roaminganbieter einen Aufschlag für die Nutzung regulierter Endkunden-

Roamingdienste, die über die Grenzen der angemessenen Nutzung hinausgeht, so muss 

dieser Aufschlag unbeschadet des Unterabsatzes 3 folgende Anforderungen (ohne MwSt.) 

erfüllen: 

a) Der Aufschlag, der für abgehende regulierte Roaminganrufe, versendete regulierte 

SMS-Roamingnachrichten oder regulierte Datenroamingdienste erhoben wird, darf 

die zulässigen Höchstbeträge für Vorleistungsentgelte gemäß Artikel 9 Absatz 2, 

Artikel 10 Absatz 1 beziehungsweise Artikel 11 Absatz 1 nicht überschreiten. 

b) Der Aufschlag, der für eingehende regulierte Roaminganrufe erhoben wird, darf das 

gemäß Artikel 75 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2018/1972 für das entsprechende Jahr 

festgelegte unionsweit einheitliche maximale Mobilfunkzustellungsentgelt nicht 

überschreiten.  

Wenn die Kommission im Hinblick auf Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorliegenden 

Absatzes nach der Überprüfung des gemäß Artikel 75 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 

2018/1972 erlassenen delegierten Rechtsakts beschließt, dass die Festsetzung eines 

unionsweiten Zustellungsentgelts nicht mehr erforderlich ist, und beschließt, kein 

maximales Mobilfunkzustellungsentgelt vorzuschreiben, darf ein etwaiger Aufschlag, der 

für eingehende regulierte Roaminganrufe erhoben wird, das mit dem zuletzt gemäß 

Artikel 75 der genannten Richtlinie erlassenen delegierten Rechtsakt festgelegte Entgelt 

nicht überschreiten. 
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Die Roaminganbieter dürfen keinen Aufschlag auf eingehende regulierte SMS-

Roamingnachrichten oder auf eingehende Voice-Mail-Roamingnachrichten erheben. 

Andere Entgelte, beispielsweise Entgelte für das Abhören derartiger Nachrichten, bleiben 

davon unberührt. 

Die Roaminganbieter rechnen die Entgelte für abgehende und eingehende Roaminganrufe 

sekundengenau ab. Die Roaminganbieter dürfen bei abgehenden Anrufen eine anfängliche 

Mindestabrechnungsdauer von höchstens 30 Sekunden zugrunde legen. Die 

Roaminganbieter rechnen die Entgelte für die Bereitstellung regulierter 

Datenroamingdienste kilobytegenau ab, mit Ausnahme von MMS-Nachrichten, die pro 

Einheit abgerechnet werden können. In einem solchen Fall darf das Endkundenentgelt, das 

ein Roaminganbieter seinem Roamingkunden für das Senden oder Empfangen einer MMS-

Roamingnachricht berechnen kann, das Endkunden-Roaminghöchstentgelt für regulierte 

Datenroamingdienste gemäß Unterabsatz 1 nicht überschreiten. 
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(2) Die Roaminganbieter können einen anderen als den nach den Artikeln 4, 5 und 6 und 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegten Roamingtarif anbieten, und 

Roamingkunden können sich bewusst für einen solchen Tarif entscheiden, aufgrund dessen 

ihnen für regulierte Roamingdienste ein anderer Tarif zugutekommt, als ihnen ohne eine 

solche Wahl eingeräumt worden wäre. Der Roaminganbieter muss diese Roamingkunden 

auf die Art der Roamingvorteile, die sie dadurch verlieren würden, nochmals hinweisen. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 wenden die Roaminganbieter auf alle bestehenden und 

neuen Roamingkunden einen nach den Artikeln 4 und 5 und Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels bestimmten Tarif automatisch an. 

Alle Roamingkunden können jederzeit zu einem Tarif nach den Artikeln 4, 5 und 6 und 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels oder von diesem Tarif zu einem anderen Tarif 

wechseln. Wenn sich ein Roamingkunde bewusst dafür entscheidet, von dem nach den 

Artikeln 4, 5 und 6 oder Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegten Tarif zu einem 

anderen Tarif zu wechseln oder dorthin zurückzuwechseln, so erfolgt der Tarifwechsel 

binnen eines Arbeitstags ab dem Eingang des entsprechenden Antrags entgeltfrei und darf 

keine Bedingungen oder Einschränkungen nach sich ziehen, die sich auf andere Elemente 

des Vertrags als das Roaming beziehen. Die Roaminganbieter können den Tarifwechsel 

aufschieben, bis der zuvor geltende Roamingtarif während eines festgelegten 

Mindestzeitraums von höchstens zwei Monaten wirksam gewesen ist. 
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(3) Unbeschadet des Teils III Titel III der Richtlinie (EU) 2018/1972 stellen die 

Roaminganbieter sicher, dass in Endkundenverträgen, die regulierte Endkunden-

Roamingdienste jeglicher Art enthalten, die Merkmale des bereitgestellten regulierten 

Endkunden-Roamingdienstes angegeben werden, wozu insbesondere Folgendes gehört: 

a) der spezifische Tarif bzw. die spezifischen Tarife sowie die Art der angebotenen 

Dienste für jeden Tarif, einschließlich des Volumens der 

Kommunikationsverbindungen; 

b) Beschränkungen der Nutzung regulierter Endkunden-Roamingdienste, die zum 

geltenden inländischen Endkundenpreis bereitgestellt werden, insbesondere 

quantifizierte Angaben zur Anwendung der Regelung der angemessenen Nutzung 

mit den wichtigsten Preis-, Volumen- oder sonstigen Parametern des jeweiligen 

bereitgestellten regulierten Endkunden-Roamingdienstes; 

c) klare und verständliche Informationen über die Bedingungen und die Qualität des 

Roamingdienstes beim Roaming in der Union im Einklang mit den in Absatz 6 

genannten Leitlinien des GEREK.  
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(4) Unbeschadet des Artikels 97 der Richtlinie (EU) 2018/1972 stellen die Roaminganbieter 

sicher, dass ein Endkundenvertrag, der regulierte Endkunden-Roamingdienste jeglicher Art 

umfasst, Angaben zur Art der Dienste enthält, auf die beim Roaming erhöhte Entgelte 

entfallen können. 

(5) Die Roaminganbieter veröffentlichen die in den Absätzen 3 und 4 genannten 

Informationen.  

Darüber hinaus veröffentlichen die Roaminganbieter Informationen über die Gründe, 

aus denen der Roamingdienst möglicherweise nur unter weniger vorteilhaften 

Bedingungen als im Inland angeboten wird. Diese Informationen umfassen Faktoren, 

die sich auf die Qualität des Roamingdienstes auswirken können, den der 

Roamingkunde erwirbt, etwa die Netzgenerationen und -technologien, die dem 

Roamingkunden in einem besuchten Mitgliedstaat zur Verfügung stehen. 

(6) Um die einheitliche Anwendung des vorliegenden Artikels sicherzustellen, aktualisiert 

das GEREK bis zum 1. Januar 2023 nach Anhörung der Interessenträger und in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission seine Leitlinien für Endkunden-Roamingdienste, 

insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des vorliegenden Artikels und der in den 

Artikeln 13, 14 und 15 genannten Transparenzmaßnahmen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202018/1972;Year2:2018;Nr2:1972&comp=


 

 242 

 

Artikel 9 

Vorleistungsentgelte für regulierte Roaminganrufe 

(1) Das durchschnittliche Vorleistungsentgelt, das der Betreiber eines besuchten Netzes dem 

Roaminganbieter für die Abwicklung eines regulierten Roaminganrufs aus dem besuchten 

Netz berechnet, einschließlich unter anderem der Kosten für Verbindungsaufbau, Transit 

und Anrufzustellung, darf eine Schutzobergrenze von 0,022 EUR pro Minute nicht 

übersteigen. Dieses maximale Vorleistungsentgelt sinkt am 1. Januar 2025 auf 0,019 EUR 

pro Minute und bleibt unbeschadet des Artikels 21 ▌bis zum 30. Juni 2032 bei 0,019 EUR 

pro Minute. 

(2) Das durchschnittliche Vorleistungsentgelt gemäß Absatz 1 gilt zwischen zwei beliebigen 

Betreibern und wird für einen Zeitraum von 12 Monaten oder einen kürzeren Zeitraum, der 

bis zur Aufhebung des maximalen durchschnittlichen Vorleistungsentgelts gemäß Absatz 1 

oder bis zum 30. Juni 2032 verbleibt, berechnet. 

(3) Das durchschnittliche Vorleistungsentgelt gemäß Absatz 1 wird durch Teilung der 

gesamten Roamingvorleistungseinnahmen durch die Zahl der gesamten, sekundengenau 

aggregierten Roamingvorleistungsminuten ermittelt, die der jeweilige Betreiber in dem 

betreffenden Zeitraum innerhalb der Union für die Abwicklung von Roaminganrufen auf 

der Vorleistungsebene tatsächlich genutzt hat, wobei im Hinblick auf die Möglichkeit für 

den Betreiber des besuchten Netzes, eine anfängliche Mindestabrechnungsdauer von 

höchstens 30 Sekunden zugrunde zu legen, eine Anpassung vorzunehmen ist. 
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Artikel 10 

Vorleistungsentgelte für regulierte SMS-Roamingnachrichten 

(1) Das durchschnittliche Vorleistungsentgelt, das der Betreiber eines besuchten Netzes dem 

Roaminganbieter für die Abwicklung einer aus dem besuchten Netz abgehenden 

regulierten SMS-Roamingnachricht berechnet, darf eine Schutzobergrenze von 0,004 EUR 

pro SMS-Nachricht nicht übersteigen. Dieses maximale Vorleistungsentgelt sinkt am 

1. Januar 2025 auf 0,003 EUR pro SMS-Nachricht und bleibt unbeschadet des Artikels 21 

▌bis zum 30. Juni 2032 bei 0,003 EUR. 

(2) Das durchschnittliche Vorleistungsentgelt gemäß Absatz 1 gilt zwischen zwei beliebigen 

Betreibern und wird für einen Zeitraum von 12 Monaten oder einen kürzeren Zeitraum, der 

bis zur Aufhebung des maximalen durchschnittlichen Vorleistungsentgelts gemäß Absatz 1 

oder bis zum 30. Juni 2032 verbleibt, berechnet. 

(3) Das durchschnittliche Vorleistungsentgelt gemäß Absatz 1 wird durch Teilung der 

gesamten Einnahmen, die der Betreiber des besuchten Netzes oder der Heimatnetzbetreiber 

auf der Vorleistungsebene für die Abwicklung abgehender und ankommender regulierter 

SMS-Roamingnachrichten innerhalb der Union in dem betreffenden Zeitraum erzielt hat, 

durch die Gesamtzahl der im gleichen Zeitraum für die jeweiligen Roaminganbieter oder 

Heimatnetzbetreiber abgewickelten abgehenden und ankommenden SMS-Nachrichten 

ermittelt. 

(4) Der Betreiber eines besuchten Netzes darf dem Roaminganbieter oder dem Betreiber des 

Heimatnetzes eines Roamingkunden für die Zustellung einer regulierten SMS-

Roamingnachricht, die an einen in seinem besuchten Netz eingebuchten Roamingkunden 

gesendet wird, außer dem in Absatz 1 genannten Entgelt kein sonstiges Entgelt in 

Rechnung stellen. 
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Artikel 11 

Vorleistungsentgelte für regulierte Datenroamingdienste 

(1) Das durchschnittliche Vorleistungsentgelt, das der Betreiber eines besuchten Netzes dem 

Roaminganbieter für die Abwicklung regulierter Datenroamingdienste über das besuchte 

Netz berechnet, darf eine Schutzobergrenze von 2,00 EUR pro Gigabyte übertragener 

Daten nicht übersteigen. Dieses maximale Vorleistungsentgelt sinkt am 1. Januar 2023 auf 

1,80 EUR pro Gigabyte übertragener Daten, am 1. Januar 2024 auf 1,55 EUR pro 

Gigabyte übertragener Daten, am 1. Januar 2025 auf 1,30 EUR pro Gigabyte 

übertragener Daten, am 1. Januar 2026 auf 1,10 EUR pro Gigabyte übertragener Daten 

und am 1. Januar 2027 auf 1,00 EUR pro Gigabyte übertragener Daten und bleibt 

danach unbeschadet des Artikels 21 ▌bis zum 30. Juni 2032 bei 1,00 EUR pro Gigabyte 

übertragener Daten. 

(2) Das durchschnittliche Vorleistungsentgelt gemäß Absatz 1 gilt zwischen zwei beliebigen 

Betreibern und wird für einen Zeitraum von 12 Monaten oder einen kürzeren Zeitraum, der 

bis zur Aufhebung des maximalen durchschnittlichen Vorleistungsentgelts gemäß Absatz 1 

oder bis zum 30. Juni 2032 verbleibt, berechnet. 

(3) Das durchschnittliche Vorleistungsentgelt gemäß Absatz 1 wird ermittelt durch Teilung der 

gesamten Vorleistungseinnahmen, die der Betreiber des besuchten Netzes oder des 

Heimatnetzes für die Abwicklung regulierter Datenroamingdienste in dem betreffenden 

Zeitraum erzielt hat, durch die Gesamtzahl der Megabyte der Daten, die in Erbringung 

dieser Dienste in diesem Zeitraum für die jeweiligen Roaminganbieter oder 

Heimatnetzbetreiber in diesem Zeitraum tatsächlich übertragen wurden, und zwar auf 

kilobytegenau aggregierter Grundlage. 
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Artikel 12 

Vorleistungsentgelte für Notrufe 

Unbeschadet der Artikel 9, 10 und 11 stellt der Betreiber eines besuchten Netzes dem 

Roaminganbieter keine Entgelte für alle Arten der vom Roamingkunden ausgelösten Notrufe oder 

für die Übermittlung der Angaben zum Anruferstandort in Rechnung.  

Artikel 13 

Transparenz der Endkundenbedingungen für Roaminganrufe und SMS-Roamingnachrichten 

(1) Um die Roamingkunden darauf aufmerksam zu machen, dass ihnen für abgehende oder 

ankommende Anrufe oder das Versenden von SMS-Nachrichten Roamingentgelte 

berechnet werden, stellt jeder Roaminganbieter den Kunden bei der Einreise in einen 

anderen Mitgliedstaat als den ihres inländischen Anbieters mit einer automatischen 

Benachrichtigung ohne unnötige Verzögerung kostenlos grundlegende personalisierte 

Preisinformationen über die Roamingentgelte einschließlich Mehrwertsteuer bereit, die 

diesen Kunden für abgehende oder ankommende Anrufe und das Versenden von SMS-

Nachrichten in dem besuchten Mitgliedstaat berechnet werden, es sei denn, die Kunden 

haben dem Roaminganbieter mitgeteilt, dass sie diesen Dienst nicht wünschen. 

Diese grundlegenden personalisierten Preisinformationen werden in der Währung des 

Staates des inländischen Anbieters des Kunden ausgedrückt und umfassen Informationen 

über 

a) jede Regelung der angemessenen Nutzung, der der Roamingkunde in der Union 

unterliegt, und die Aufschläge, die über die Regelung der angemessenen Nutzung 

hinaus berechnet werden, und 

b) alle gemäß Artikel 6 berechneten Aufschläge.  
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Die Roaminganbieter stellen den Roamingkunden bei Einreise in einen anderen 

Mitgliedstaat als den ihres inländischen Anbieters mit einer automatischen 

Benachrichtigung ohne unnötige Verzögerung kostenlos Informationen über das mögliche 

Risiko höherer Entgelte aufgrund der Nutzung von Mehrwertdiensten zur Verfügung, es 

sei denn, die Roamingkunden haben dem Roaminganbieter mitgeteilt, dass sie diesen 

Dienst nicht wünschen. Diese Informationen enthalten einen Link für den kostenlosen 

Zugang zu einer eigenen Internetseite mit aktuellen Informationen über die Arten von 

Diensten, für die höhere Kosten anfallen können, und, sofern verfügbar, über 

Nummernbereiche von Mehrwertdiensten oder über andere relevante zusätzliche 

Angaben, die im Einklang mit Artikel 16 Absatz 3 in der gemäß Artikel 16 Absatz 1 

Buchstabe a eingerichteten Datenbank enthalten sind. Die Internetseite enthält 

Informationen über etwaige Roamingentgelte für gebührenfreie Rufnummern. 

Die grundlegenden personalisierten Preisinformationen gemäß Unterabsatz 1 des 

vorliegenden Absatzes umfassen auch die in Absatz 2 genannte entgeltfreie 

Telefonnummer, bei der ausführlichere Informationen angefordert werden können. 

Anlässlich jeder solchen Nachricht erhalten die Kunden Gelegenheit, dem 

Roaminganbieter kostenlos und in einfacher Weise mitzuteilen, dass sie diese automatische 

Benachrichtigung nicht wünschen. Kunden, die mitgeteilt haben, dass sie keine 

automatische Benachrichtigung erhalten wollen, können jederzeit vom Roaminganbieter 

kostenlos verlangen, diesen Dienst wieder bereitzustellen. 
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Die Roaminganbieter stellen ▌Kunden mit Behinderungen auf Wunsch diese 

grundlegenden personalisierten Preisinformationen gemäß Unterabsatz 1 automatisch und 

kostenlos in einer Sprachmitteilung zur Verfügung. 

Mit Ausnahme der Bezugnahme auf die Regelung der angemessenen Nutzung und dem 

gemäß Artikel 6 in Rechnung gestellten Aufschlag gelten die Unterabsätze 1, 2, 5 und 6 

des vorliegenden Absatzes auch für Sprach- und SMS-Roamingdienste, die von 

Roamingkunden beim Herstellen einer Verbindung zu nationalen oder internationalen 

nicht-terrestrischen öffentlichen Mobilfunknetzen genutzt und von einem 

Roaminganbieter bereitgestellt werden, sowie für Sprach- und SMS-Roamingdienste, die 

von Roamingkunden bei Reisen außerhalb der Union genutzt und von einem 

Roaminganbieter bereitgestellt werden. 

(2) Über die Informationen gemäß Absatz 1 hinaus sind die Kunden, gleichgültig wo sie sich 

in der Union aufhalten, berechtigt, ausführlichere personalisierte Preisinformationen über 

die für Sprachanrufe und SMS-Nachrichten im besuchten Netz geltenden Roamingentgelte 

sowie Informationen über die aufgrund dieser Verordnung geltenden 

Transparenzvorschriften per Mobilfunkanruf oder SMS-Nachricht kostenlos anzufordern 

und zu erhalten. Diese Anforderung ist an eine entgeltfreie Telefonnummer zu richten, die 

vom Roaminganbieter für diesen Zweck angegeben wird. Die in Absatz 1 festgelegten 

Verpflichtungen gelten nicht für Geräte, die keine SMS-Funktion bieten. 
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(3) Der Roaminganbieter übersendet dem Roamingkunden bei vollständigem Ausschöpfen des 

anwendbaren angemessenen Nutzungsvolumens für regulierte Sprach- oder SMS-

Roamingdienste oder einer gemäß Artikel 6 angewandten Nutzungsschwelle eine 

Mitteilung. Darin ist der Aufschlag anzugeben, der für jede zusätzliche Nutzung regulierter 

Sprach- oder SMS-Roamingdienste durch den Roamingkunden berechnet wird. Jeder 

Kunde hat das Recht, zu verlangen, dass der Roaminganbieter ihm solche Mitteilungen 

nicht mehr übersendet, und er hat das Recht, zu verlangen, dass der Roaminganbieter ihm 

jederzeit und kostenlos diesen Dienst wieder bereitstellt. 

(4) Die Roaminganbieter geben allen Kunden bei Vertragsabschluss vollständige 

Informationen über die jeweils geltenden Roamingentgelte. Außerdem informieren sie ihre 

Roamingkunden ohne unnötige Verzögerung über die aktualisierten Roamingentgelte, 

sobald diese geändert werden. 

Danach übermitteln die Roaminganbieter allen Kunden, die einen anderen Tarif gewählt 

haben, in angemessenen Abständen einen Erinnerungshinweis. 

(5) Die Roaminganbieter stellen ihren Kunden Informationen darüber bereit, wie sie 

unbeabsichtigtes Roaming in Grenzregionen tatsächlich vermeiden können. Die 

Roaminganbieter unternehmen alle angemessenen Schritte, um ihre Kunden davor zu 

bewahren, Roamingentgelte für unbeabsichtigt genutzte Roamingdienste zu bezahlen, 

während sie sich in ihrem Heimatmitgliedstaat befinden. 
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(6) Die Roaminganbieter unternehmen alle angemessenen Schritte, um ihre Kunden davor 

zu bewahren, zusätzliche Entgelte für Sprachanrufe und SMS-Nachrichten bei 

unbeabsichtigtem Herstellen einer Verbindung zu nicht-terrestrischen öffentlichen 

Mobilfunknetzen zu bezahlen, etwa indem sie es den Roamingkunden ermöglichen, das 

Herstellen von Verbindungen zu nicht-terrestrischen Netzen deaktivieren zu lassen. 

Wenn ein solches Deaktivierungsverfahren angeboten wird, haben die Roamingkunden 

das Recht, jederzeit, leicht und kostenlos die Nutzung dieser Netze deaktivieren zu lassen 

bzw. die erneute Aktivierung von Verbindungen zu solchen Netzen zu beantragen. 

Artikel 14 

Transparenz- und Schutzvorkehrungen für Endkunden-Datenroamingdienste 

(1) Die Roaminganbieter sorgen entsprechend den Absätzen 2 und 4 dafür, dass ihre 

Roamingkunden vor und nach Abschluss eines Endkundenvertrags stets angemessen über 

die bei der Nutzung regulierter Datenroamingdienste anfallenden Entgelte informiert sind, 

und zwar in einer Weise, die es den Kunden erleichtert, die finanziellen Folgen einer 

solchen Nutzung zu überschauen, und es ihnen ermöglicht, ihre Ausgaben für regulierte 

Datenroamingdienste zu überwachen und zu steuern. 

Gegebenenfalls unterrichten die Roaminganbieter ihre Kunden vor Abschluss eines 

Endkundenvertrags und anschließend regelmäßig über das Risiko, dass es automatisch und 

unkontrolliert zum Aufbau einer Datenroaming-Verbindung und zum Herunterladen von 

Daten kommt. Darüber hinaus teilen die Roaminganbieter ihren Kunden kostenlos und 

eindeutig und in leicht verständlicher Weise mit, wie sie diese automatischen 

Datenroaming-Verbindungen abschalten können, um Datenroamingdienste nicht 

unkontrolliert in Anspruch zu nehmen. 
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(2) Der Roamingkunde wird mit einer automatischen Nachricht des Roaminganbieters darauf 

hingewiesen, dass er regulierte Datenroamingdienste nutzt, und er erhält grundlegende 

personalisierte Preisinformationen über die Entgelte, die diesem Roamingkunden in dem 

betreffenden Mitgliedstaat für regulierte Datenroamingdienste in der Rechnungswährung 

des Staates des inländischen Anbieters des Kunden berechnet werden, es sei denn, der 

Kunde hat dem Roaminganbieter mitgeteilt, dass er diese Informationen nicht wünscht. 

Die grundlegenden personalisierten Preisinformationen umfassen Informationen über 

a) jede Regelung der angemessenen Nutzung, der der Roamingkunde in der Union 

unterliegt, und die Aufschläge, die über die Regelung der angemessenen Nutzung 

hinaus berechnet werden, und 

b) alle gemäß Artikel 6 berechneten Aufschläge. 
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Die Informationen werden unmittelbar auf das mobile Gerät – beispielsweise durch eine 

SMS-Nachricht oder eine E-Mail oder mittels einer Textnachricht oder eines Pop-up-

Fensters auf dem mobilen Gerät des Roamingkunden – übermittelt, sobald der 

Roamingkunde in einen anderen Mitgliedstaat als den seines inländischen Anbieters 

einreist und zum ersten Mal beginnt, einen Datenroamingdienst in diesem Mitgliedstaat zu 

nutzen. Die Informationen werden zu dem Zeitpunkt, zu dem der Roamingkunde mit der 

Nutzung eines regulierten Datenroamingdienstes beginnt, kostenlos und in einer 

geeigneten Form bereitgestellt, durch die ihr Empfang und leichtes Verstehen gefördert 

wird.  

Hat ein Kunde seinem Roaminganbieter mitgeteilt, dass er keine automatischen 

Tarifinformationen wünscht, so kann er jederzeit vom Roaminganbieter kostenlos 

verlangen, diesen Dienst wieder bereitzustellen. 

(3) Der Roaminganbieter versendet bei vollständigem Ausschöpfen des angemessenen 

Nutzungsvolumens für regulierte Datenroamingdienste oder bei Erreichen einer gemäß 

Artikel 6 angewandten Nutzungsschwelle eine Mitteilung. Darin ist der Aufschlag 

anzugeben, der für jede zusätzliche Nutzung regulierter Datenroamingdienste durch den 

Roamingkunden berechnet wird. Jeder Kunde hat das Recht, zu verlangen, dass der 

Roaminganbieter ihm solche Mitteilungen nicht mehr übersendet, und er hat das Recht, zu 

verlangen, dass der Roaminganbieter ihm jederzeit und kostenlos diesen Dienst wieder 

bereitstellt. 
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(4) Jeder Roaminganbieter stellt all seinen Roamingkunden einen kostenlosen Zugang zu 

einer Funktion ▌bereit, mit der rechtzeitig Informationen über den bisherigen 

Nutzungsumfang bereitgestellt werden, ausgedrückt als Datenvolumen oder in der 

Währung, in der dem Roamingkunden regulierte Datenroamingdienste berechnet werden, 

und mit der garantiert wird, dass die Gesamtausgaben für regulierte Datenroamingdienste 

mit Ausnahme von MMS-Nachrichten, die pro Einheit berechnet werden, während eines 

bestimmten Zeitraums ohne die ausdrückliche Zustimmung des Kunden einen 

angegebenen Höchstbetrag nicht überschreiten. Die Kunden können dem 

Roaminganbieter mitteilen, dass sie den Zugang zu dieser Funktion nicht benötigen. 

Zu diesem Zweck bietet der Roaminganbieter einen oder mehrere Höchstbeträge für 

festgelegte Nutzungszeiträume an, vorausgesetzt, die Kunden werden vorab über die 

entsprechenden Datenvolumina unterrichtet. Einer dieser Höchstbeträge (pauschaler 

Höchstbetrag) liegt nahe bei 50 EUR ohne Mehrwertsteuer an ausstehenden Entgelten pro 

monatlichen Abrechnungszeitraum, jedoch nicht darüber. 

Als Alternative kann der Roaminganbieter als Datenvolumen angegebene Obergrenzen 

festlegen, vorausgesetzt, die Kunden werden vorab über die entsprechenden Beträge 

unterrichtet. Eine dieser Obergrenzen (pauschale Obergrenze für das Datenvolumen) muss 

einem Betrag von höchstens 50 EUR ohne Mehrwertsteuer an ausstehenden Entgelten pro 

monatlichen Abrechnungszeitraum entsprechen. 
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Darüber hinaus kann der Roaminganbieter seinen Roamingkunden weitere Obergrenzen 

mit anderen, das heißt höheren oder niedrigeren monatlichen Höchstbeträgen anbieten. 

Die pauschale Obergrenze gemäß den Unterabsätzen 2 und 3 gilt für alle Kunden, die 

keine andere Obergrenze gewählt haben. 

Ferner stellt jeder Roaminganbieter sicher, dass unmittelbar an das mobile Gerät des 

Roamingkunden eine geeignete Meldung – beispielsweise durch eine SMS-Nachricht oder 

eine E-Mail oder mittels einer Textnachricht oder eines Pop-up-Fensters auf dem 

Computer – übermittelt wird, sobald der Umfang der Datenroamingdienste 80 % des 

vereinbarten Höchstbetrags oder der vereinbarten Obergrenze für das Datenvolumen 

erreicht. Jeder Kunde hat das Recht, den Roaminganbieter anzuweisen, ihm solche 

Mitteilungen nicht mehr zu senden, und kann den Roaminganbieter jederzeit kostenlos 

anweisen, ihm diesen Dienst wieder bereitzustellen. 
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Sollte der Höchstbetrag oder diese Obergrenze für das Datenvolumen andernfalls 

überschritten werden, so ist eine Meldung an das mobile Gerät des Roamingkunden zu 

senden. Verbraucht ein Roamingkunde, für den ein Standardhöchstbetrag oder eine 

Standardobergrenze für das Datenvolumen gemäß Unterabsatz 5 gilt, in einem 

monatlichen Abrechnungszeitraum mehr als 100 EUR ohne Mehrwertsteuer, so wird 

eine zusätzliche Meldung an das mobile Gerät des Roamingkunden gesandt. In dieser 

Meldung ist der Roamingkunde darüber zu informieren, wie er die weitere Erbringung der 

Datenroamingdienste veranlassen kann, falls er dies wünscht, und welche Kosten für jede 

weitere Nutzungseinheit anfallen. Wenn der Roamingkunde auf die eingegangene Meldung 

nicht entsprechend reagiert, stellt der Roaminganbieter unverzüglich die Erbringung und 

Inrechnungstellung regulierter Datenroamingdienste für diesen Kunden ein, es sei denn, 

der Roamingkunde verlangt die weitere oder erneute Erbringung dieser Dienste. 

Falls ein Roamingkunde beantragt, eine mit dem Höchstbetrag oder der 

Volumenbegrenzung verbundene Funktion zu deaktivieren bzw. erneut zu aktivieren, 

muss die entsprechende Änderung innerhalb eines Arbeitstags ab dem Eingang des 

Auftrags kostenlos vorgenommen werden und darf nicht Bedingungen oder 

Einschränkungen zur Folge haben, die sich auf andere Elemente des Vertrags beziehen. 
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(5) Die Absätze 2 und 4 gelten nicht für Geräte, bei denen eine mobile Datenübertragung von 

Maschine zu Maschine erfolgt. 

(6) Die Roaminganbieter unternehmen alle angemessenen Schritte, um ihre Kunden davor zu 

bewahren, Roamingentgelte für unbeabsichtigt genutzte Roamingdienste zu bezahlen, 

während sie sich in ihrem Heimatmitgliedstaat befinden. Hierzu gehört, dass sie die 

Kunden darüber informieren, wie sie unbeabsichtigtes Roaming in Grenzregionen 

tatsächlich vermeiden können. 

(7) Die Roaminganbieter unternehmen alle angemessenen Schritte, um ihre Kunden davor 

zu bewahren, zusätzliche Entgelte für Datendienste bei unbeabsichtigtem Herstellen 

einer Verbindung zu nicht-terrestrischen öffentlichen Mobilfunknetzen zu bezahlen, 

etwa indem sie es den Roamingkunden ermöglichen, das Herstellen von Verbindungen 

zu nicht-terrestrischen Netzen deaktivieren zu lassen. Wenn ein solches 

Deaktivierungsverfahren angeboten wird, haben die Kunden das Recht, jederzeit, leicht 

und kostenlos die Nutzung dieser Netze deaktivieren zu lassen bzw. die erneute 

Aktivierung von Verbindungen zu solchen Netzen zu beantragen.  
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(8) Mit Ausnahme des Absatzes 2 Unterabsatz 2 und des Absatzes 3 und des Absatzes 6 und 

vorbehaltlich der Unterabsätze 2 und 3 des vorliegenden Absatzes gilt dieser Artikel auch 

für Datenroamingdienste, die ▌von einem Roaminganbieter bereitgestellt werden, wenn 

Roamingkunden eine Verbindung zu nationalen oder internationalen nicht-

terrestrischen öffentlichen Mobilfunknetzen herstellen sowie für Datenroamingdienste, 

die von Roamingkunden bei Reisen außerhalb der Union genutzt und von einem 

Roaminganbieter bereitgestellt werden.  

Auf die in Absatz 4 Unterabsatz 1 genannte Funktion finden die Anforderungen nach 

Absatz 4 keine Anwendung, wenn der Betreiber eines besuchten Netzes in dem besuchten 

Land außerhalb der Union es nicht zulässt, dass der Roaminganbieter das Nutzerverhalten 

seiner Kunden in Echtzeit überwacht. 

In einem solchen Fall wird dem Kunden bei seiner Einreise in ein solches Land mit einer 

SMS ohne unnötige Verzögerung und kostenlos mitgeteilt, dass die Informationen über 

den bisherigen Nutzungsumfang und die Garantiefunktion, wonach ein angegebener 

Höchstbetrag nicht überschritten wird, nicht zur Verfügung stehen. 

www.parlament.gv.at



 

 257 

 

Artikel 15 

Transparenz in Bezug auf die Arten des Zugangs zu Notdiensten 

Die Roaminganbieter stellen sicher, dass ihre Roamingkunden angemessen über die Arten des 

Zugangs zu Notdiensten im besuchten Mitgliedstaat informiert werden. 

Der Roamingkunde wird mit einer automatischen Nachricht des Roaminganbieters darauf 

hingewiesen, dass er über die einheitliche europäische Notrufnummer 112 ▌kostenlos auf 

Notdienste zugreifen kann. In dieser Nachricht erhält der Roamingkunde auch einen Link für 

den kostenlosen Zugang zu einer eigenen, für Menschen mit Behinderungen barrierefreien 

Internetseite mit Informationen über in dem besuchten Mitgliedstaat vorgeschriebene alternative 

Notrufzugangsarten. Die Informationen werden durch eine SMS-Nachricht oder, sofern 

notwendig, in einer geeigneten Form bereitgestellt, durch die ihr Empfang und leichtes 

Verstehen gefördert wird, auf das mobile Gerät des Roamingkunden übermittelt, sobald der 

Roamingkunde in einen anderen Mitgliedstaat als den seines inländischen Anbieters einreist. Die 

Informationen werden ▌kostenlos ▌bereitgestellt▌. 

In Mitgliedstaaten, in denen mobile Anwendungen für öffentliche Warnungen bereitgestellt 

wurden, müssen Roaminganbieter, wenn der besuchte Mitgliedstaat in der gemäß Artikel 16 

Absatz 1 Buchstabe b eingerichteten Datenbank einen Link einer solchen Anwendung gemeldet 

hat, in die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannte Nachricht den Hinweis aufnehmen, 

dass öffentliche Warnungen auch in mobilen Anwendungen für öffentliche Warnungen 

empfangen werden können. Auf der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten eigenen 

Internetseite werden ein Link zu der mobilen Anwendung für öffentliche Warnungen und 

Anweisungen zum Herunterladen dieser Anwendung bereitgestellt. 

www.parlament.gv.at



 

 258 

 

Artikel 16 

Datenbanken mit Nummern von Mehrwertdiensten bzw. den Arten des Zugangs zu Notdiensten 

Bis zum 31. Dezember 2022 muss das GEREK folgende Datenbanken einrichten und 

anschließend pflegen:  

a) eine einheitliche unionsweite Datenbank mit den für Mehrwertdienste verwendeten 

Nummernbereichen in den einzelnen Mitgliedstaaten, die den Betreibern, den 

nationalen Regulierungsbehörden und den etwaigen anderen zuständigen Behörden 

zugänglich zu machen ist;  

b) eine einheitliche unionsweite Datenbank mit den in den einzelnen Mitgliedstaaten 

vorgeschriebenen und technisch für die Nutzung durch Roamingkunden zur Verfügung 

stehenden Arten des Zugangs zu Notdiensten, die den Betreibern, den nationalen 

Regulierungsbehörden und den etwaigen anderen zuständigen Behörden zugänglich zu 

machen ist.  

Zum Zwecke der Einrichtung und Pflege der in Absatz 1 genannten Datenbanken übermitteln 

die nationalen Regulierungsbehörden oder die anderen zuständigen Behörden dem GEREK auf 

elektronischem Wege unverzüglich die erforderlichen Informationen und die einschlägigen 

Aktualisierungen. 

Unbeschadet des Artikels 13 ermöglichen die in Absatz 1 genannten Datenbanken es den 

nationalen Regulierungsbehörden oder den anderen zuständigen Behörden, optional zusätzliche 

Informationen bereitzustellen.  
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Artikel 17 

Überwachung und Durchsetzung  

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden und die etwaigen anderen zuständigen Behörden 

beobachten und überwachen die Einhaltung dieser Verordnung in ihrem Gebiet. 

Die nationalen Regulierungsbehörden beobachten und überwachen die Roaminganbieter, 

die von den Artikeln 5 und 6 Gebrauch machen, genau. 

Die etwaigen anderen zuständigen Behörden beobachten und überwachen, ob die 

Betreiber die in der vorliegenden Verordnung niedergelegten Verpflichtungen einhalten, 

die für die Ausübung der ihnen durch nationale Rechtsvorschriften über die Umsetzung 

der Richtlinie (EU) 2018/1972 übertragenen Befugnisse relevant sind. 

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden und die etwaigen anderen zuständigen Behörden 

und das GEREK stellen aktuelle Informationen über die Anwendung dieser Verordnung, 

insbesondere der Artikel 4, 5, 6 und 8 bis 11, in einer für Interessierte leicht zugänglichen 

Weise öffentlich bereit. 
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(3) Zur Vorbereitung der in Artikel 21 vorgesehenen Überprüfung beobachten die nationalen 

Regulierungsbehörden und die etwaigen anderen zuständigen Behörden nach Maßgabe 

ihrer jeweiligen Zuständigkeiten die Entwicklung der Entgelte, die Roamingkunden auf 

der Vorleistungs- und Endkundenebene für die Abwicklung von Sprach- und 

Datenkommunikationsdiensten, einschließlich SMS und MMS, berechnet werden, 

insbesondere auch in den Gebieten in äußerster Randlage der Union im Sinne von 

Artikel 349 des Vertrags. Die nationalen Regulierungsbehörden und die etwaigen anderen 

zuständigen Behörden achten zudem gezielt auf den besonderen Fall des unbeabsichtigten 

Roamings in Grenzregionen benachbarter Mitgliedstaaten und überwachen, ob die 

Datenverkehrssteuerungstechniken zum Nachteil von Kunden eingesetzt werden. 

Die nationalen Regulierungsbehörden und die etwaigen anderen zuständigen Behörden 

beobachten unbeabsichtigtes Roaming, sammeln Informationen darüber und treffen 

geeignete Maßnahmen. 

(4) Die nationalen Regulierungsbehörden und die etwaigen anderen zuständigen Behörden 

sind befugt, von den Unternehmen, die den Vorschriften dieser Verordnung unterliegen, 

die Bereitstellung aller für die Durchführung und Durchsetzung dieser Verordnung 

notwendigen Informationen zu verlangen. Diese Unternehmen übermitteln diese 

Informationen auf Anfrage umgehend sowie nach dem Zeitplan und in dem 

Detaillierungsgrad, die von der nationalen Regulierungsbehörde und den etwaigen 

anderen zuständigen Behörden verlangt werden. 
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(5) Sieht eine nationale Regulierungsbehörde oder sehen die anderen zuständigen Behörden 

Informationen gemäß den Unionsvorschriften und den nationalen Vorschriften über das 

Geschäftsgeheimnis als vertraulich an, so stellen die Kommission, das GEREK und die 

anderen betroffenen nationalen Regulierungsbehörden bzw. die betroffenen anderen 

zuständigen Behörden eine entsprechende vertrauliche Behandlung sicher. Durch die 

Wahrung des Geschäftsgeheimnisses wird nicht verhindert, dass die nationale 

Regulierungsbehörde oder die anderen zuständigen Behörden, die Kommission, das 

GEREK und die anderen betroffenen nationalen Regulierungsbehörden oder die 

betroffenen anderen zuständigen Behörden einander rechtzeitig Informationen 

weitergeben, um die Durchführung dieser Verordnung zu überprüfen, zu überwachen und 

zu beaufsichtigen. 

(6) Die nationalen Regulierungsbehörden sind befugt, von sich aus tätig zu werden, um die 

Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen. Die nationalen Regulierungsbehörden 

oder die anderen zuständigen Behörden, die sich in einer der in Artikel 61 Absatz 2 

Buchstaben b und c der Richtlinie (EU) 2018/1972 beschriebenen Situationen befinden, 

machen nötigenfalls von den Befugnissen gemäß Artikel 61 dieser Richtlinie Gebrauch, 

um Zugang und Zusammenschaltung in angemessenem Umfang sicherzustellen, sodass bei 

Roamingdiensten die durchgehende Konnektivität und Interoperabilität sichergestellt wird, 

zum Beispiel wenn Kunden keine regulierten SMS-Roamingnachrichten mit Kunden eines 

terrestrischen öffentlichen Mobilfunknetzes in einem anderen Mitgliedstaat austauschen 

können, weil keine Vereinbarung über die Zustellung solcher Nachrichten besteht. 

(7) Stellt eine nationale Regulierungsbehörde oder stellen etwaige andere zuständige 

Behörden bei der Ausübung der ihnen durch nationale Rechtsvorschriften über die 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 übertragenen Befugnisse einen Verstoß gegen 

Verpflichtungen aus dieser Verordnung fest, so kann bzw. können sie die sofortige 

Abstellung des Verstoßes anordnen. 
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Artikel 18 

Streitbeilegung 

(1) Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit den Verpflichtungen aus dieser Verordnung 

zwischen Unternehmen, die in einem Mitgliedstaat elektronische Kommunikationsnetze 

oder -dienste bereitstellen, finden die in den Artikeln 26 und 27 der Richtlinie (EU) 

2018/1972 vorgesehenen Streitbeilegungsverfahren Anwendung. 

Mit Streitigkeiten zwischen Betreibern besuchter Netze und anderen Betreibern über 

Entgelte für Leistungen, die zur Bereitstellung regulierter Roamingvorleistungsdienste 

erforderlich sind, kann die zuständige nationale Regulierungsbehörde bzw. können die 

zuständigen nationalen Regulierungsbehörden gemäß den Artikeln 26 und 27 der 

Richtlinie (EU) 2018/1972 befasst werden. ▌Die zuständige nationale 

Regulierungsbehörde meldet bzw. die zuständigen nationalen Regulierungsbehörden 

melden jede grenzüberschreitende Streitigkeit dem GEREK, um eine dauerhafte Lösung 

der Streitigkeit herbeizuführen. Wenn das GEREK konsultiert wurde, wartet die zuständige 

nationale Regulierungsbehörde bzw. warten die zuständigen nationalen 

Regulierungsbehörden die Stellungnahme des GEREK ab, bevor sie Maßnahmen zur 

Beilegung der Streitigkeit ergreift bzw. ergreifen. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass bei ungelösten Streitfällen, an denen Kunden oder 

Endnutzer beteiligt sind und die einen unter diese Verordnung fallenden Gegenstand 

betreffen, die in Artikel 25 der Richtlinie (EU) 2018/1972 vorgesehenen Verfahren der 

außergerichtlichen Streitbeilegung zur Verfügung stehen. 
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Artikel 19 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung zu verhängen sind, und treffen alle für die Anwendung der Sanktionen erforderlichen 

Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen und jede 

Änderung, die sich darauf auswirkt, unverzüglich mit. 

Artikel 20 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 118 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2018/1972 

eingesetzten Kommunikationsausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im 

Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 
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Artikel 21 

Überprüfung 

(1) ▌Die Kommission legt nach Konsultation des GEREK dem Europäischen Parlament und 

dem Rat zwei Berichte und anschließend erforderlichenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser Verordnung vor.  

Der erste dieser Berichte wird bis zum 30. Juni 2025 und der zweite bis zum 30. Juni 2029 

vorgelegt. 

In den Berichten werden unter anderem folgende Elemente beurteilt: 

a) die Auswirkungen des Ausbaus und der Einführung von Mobilfunknetzen und 

-technologien der nächsten Generation auf dem Roamingmarkt; 

b) die Wirksamkeit der Verpflichtungen in Bezug auf die Dienstqualität gegenüber 

den Roamingkunden, die Verfügbarkeit und die Qualität von Diensten 

einschließlich solcher, die eine Alternative zu regulierten Endkunden-Sprach-, SMS- 

und Datenroamingdiensten bieten, besonders vor dem Hintergrund der 

technologischen Entwicklungen und des Zugangs zu den verschiedenen 

Netztechnologien und -generationen; 
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c) die Intensität des Wettbewerbs auf der Endkunden- und der Vorleistungsebene des 

Roamingmarkts, insbesondere die von den Betreibern tatsächlich gezahlten 

Vorleistungsentgelte und die Wettbewerbssituation kleiner, unabhängiger oder neu in 

den Markt eingetretener Betreiber und der Betreiber virtueller Mobilfunknetze, 

einschließlich der Auswirkungen kommerzieller 

Roamingvorleistungsvereinbarungen, des über Handelsplattformen und ähnliche 

Instrumente gehandelten Verkehrs und des Grades der Vernetzung zwischen 

Anbietern auf den Wettbewerb; 

d) die Entwicklung des Maschine-zu-Maschine-Roamings einschließlich des Roamings 

für IoT-Geräte; 

e) der Grad, zu dem die Durchführung der in Artikel 3 vorgesehenen Maßnahmen, 

insbesondere des – auf der Grundlage von Informationen der nationalen 

Regulierungsbehörden eingeleiteten – Verfahrens der vorherigen Genehmigung nach 

Artikel 3 Absatz 6 bei der Entwicklung des Wettbewerbs im Binnenmarkt für 

regulierte Roamingdienste zu Ergebnissen geführt hat; 

f) die Entwicklung der für Endkunden verfügbaren Tarife; 

g) die Änderungen der Nutzungsstruktur bei Datendiensten im Inland und für Roaming 

einschließlich der Änderungen des Reiseverhaltens der Endnutzer in Europa, die 

durch Umstände wie Pandemien, beispielsweise die COVID-19-Pandemie, oder 

Naturkatastrophen verursacht werden; 

h) ob die Heimatnetzbetreiber in der Lage sind, die Tragfähigkeit ihrer inländischen 

Entgeltmodelle zu erhalten, und in welchem Umfang ausnahmsweise Endkunden-

Roamingaufschläge gemäß Artikel 6 genehmigt wurden; 
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i) ob die Betreiber besuchter Netze in der Lage sind, die entstandenen effizienten 

Kosten der Bereitstellung regulierter Roamingvorleistungsdienste zu decken, wobei 

den aktuellen Informationen über den Netzausbau sowie den Entwicklungen der 

technischen Kapazitäten, der Preisgestaltung und den Netzbeschränkungen 

Rechnung zu tragen ist, etwa der Möglichkeit, Kostenmodellberechnungen 

einzubeziehen, die nicht auf dem Verbrauch, sondern auf der Kapazität beruhen; 

j) die Auswirkungen der Anwendung von Regelungen der angemessenen Nutzung – 

auch auf den Verbrauch durch die Endnutzer – durch die Betreiber im Einklang 

mit den gemäß Artikel 7 angenommenen Durchführungsrechtsakten, 

einschließlich der Ermittlung von Unstimmigkeiten bei der Anwendung und 

Durchsetzung von Regelungen der angemessenen Nutzung sowie die Wirksamkeit 

und Verhältnismäßigkeit der allgemeinen Anwendung solcher Regelungen; 

k) das Ausmaß, in dem Roamingkunden und -betreiber Probleme im Zusammenhang 

mit Mehrwertdiensten haben, und die Einführung der gemäß Artikel 16 

Unterabsatz 1 Buchstabe a eingerichteten Datenbank der Nummernbereiche von 

Mehrwertdiensten; 

l) die Anwendung der Maßnahmen dieser Verordnung und Beschwerden im 

Zusammenhang mit der Nutzung von Notrufen beim Roaming; 

m) Beschwerden im Zusammenhang mit unbeabsichtigtem Roaming. 
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(2) Zur Beurteilung der Wettbewerbsentwicklungen auf den Märkten für unionsweites 

Roaming erhebt das GEREK regelmäßig Daten von den nationalen Regulierungsbehörden 

über die Entwicklungen der Endkunden- und Vorleistungsentgelte für regulierte Sprach-, 

SMS- und Datenroamingdienste, einschließlich der für ausgeglichenen bzw. 

unausgeglichenen Roamingverkehr berechneten Vorleistungsentgelte, über die 

Auswirkungen des Ausbaus und der Einführung von Mobilfunknetzen und -

technologien der nächsten Generation auf dem Roamingmarkt, über die Nutzung von 

Handelsplattformen und ähnlichen Instrumenten, über die Entwicklung des Maschine-zu-

Maschine-Roamings und von IoT-Geräten sowie über den Umfang, in dem 

Roamingvorleistungsvereinbarungen auch die Dienstqualität regeln und den Zugang zu 

verschiedenen Netztechnologien und -generationen vorsehen. Erforderlichenfalls können 

die nationalen Regulierungsbehörden diese Daten in Abstimmung mit den anderen 

zuständigen Behörden bereitstellen.  

Das GEREK erhebt außerdem regelmäßig Daten von den nationalen 

Regulierungsbehörden über die Anwendung der Regelung der angemessenen Nutzung 

durch die Betreiber, die Entwicklung der reinen Inlandstarife, die Anwendung der 

Tragfähigkeitsmechanismen und Beschwerden über das Roaming und die Einhaltung der 

Verpflichtungen in Bezug auf die Dienstqualität. Wo dies zweckmäßig erscheint, 

stimmen sich die nationalen Regulierungsbehörden mit anderen zuständigen Behörden 

ab und erheben Daten von diesen. Das GEREK erfasst regelmäßig zusätzliche 

Informationen über die Transparenz, über die Anwendung von Maßnahmen für Notrufe, 

über Mehrwertdienste und über das Roaming in nicht-terrestrischen öffentlichen 

Mobilfunknetzen und stellt diese Informationen zur Verfügung. 
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Das GEREK erhebt Daten über die Roamingvorleistungsvereinbarungen, die nicht den in 

Artikel 9, 10 oder 11 vorgesehenen Höchstbeträgen der Roamingvorleistungsentgelte 

unterliegen, sowie über die Anwendung vertraglicher Maßnahmen auf der 

Vorleistungsebene zur Verhinderung dauerhaften Roamings oder der zweckwidrigen oder 

missbräuchlichen Nutzung des Roamingvorleistungszugangs für andere Zwecke als die 

Erbringung regulierter Roamingdienste für Kunden des Roaminganbieters auf 

vorübergehenden Reisen innerhalb der Union. 

Die vom GEREK gemäß diesem Absatz erhobenen Daten werden der Kommission 

mindestens einmal jährlich mitgeteilt. Die Kommission veröffentlicht diese Daten.  

Bis zum 30. Juni 2027 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 

auf der Grundlage der vom GEREK gemäß diesem Absatz erhobenen Daten einen 

Zwischenbericht und anschließend erforderlichenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag 

zur Änderung dieser Verordnung vor. 

Auf der Grundlage der gemäß dem vorliegenden Absatz erhobenen Daten berichtet das 

GEREK regelmäßig darüber, wie sich in den Mitgliedstaaten die Preise und die Muster bei 

der Nutzung von Inlands- und Roamingdiensten entwickeln, wie sich die tatsächlichen 

Roamingvorleistungsentgelte für unausgeglichenen Verkehr zwischen Anbietern von 

Roamingdiensten entwickeln und über das Verhältnis zwischen Endkundenpreisen, 

Vorleistungsentgelten und Vorleistungskosten für Roamingdienste. Das GEREK prüft, wie 

eng diese Elemente miteinander zusammenhängen. 

▌ 
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Artikel 22 

Mitteilungspflicht 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Bezeichnungen der nationalen 

Regulierungsbehörden und, soweit relevant, der anderen zuständigen Behörden mit, die mit der 

Wahrnehmung von Aufgaben aus dieser Verordnung betraut sind. 

Artikel 23 

Aufhebung 

Die Verordnung (EU) Nr. 531/2012 wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen. 
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Artikel 24 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. 

Die Verpflichtung der Roaminganbieter, Informationen über die in Artikel 13 Absatz 1 

Unterabsatz 3 genannten Nummernbereiche für Mehrwertdienste und Informationen über die in 

Artikel 15 Absatz 2 genannten alternativen Notrufzugangsarten im Hinblick auf die 

Informationen in den in Artikel 16 genannten Datenbanken bereitzustellen, gilt jedoch ab dem 

1. Juni 2023.  

Diese Verordnung gilt bis zum 30. Juni 2032. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu …, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident 

 

▌ 
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ANHANG I 

Aufgehobene Verordnung mit der Liste ihrer nachfolgenden Änderungen 

Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates 

(ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 10) 

[Spalte löschen]  

Verordnung (EU) 2015/2120 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates 

(ABl. L 310 vom 26.11.2015, S. 1) 

 nur Artikel 7 

Verordnung (EU) 2017/920 des 

Europäischen Parlaments und des 

Rates 

(ABl. L 147 vom 9.6.2017, S. 1). 

  

 

_____________ 
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Anhang II 

Entsprechungstabelle 

Verordnung (EU) Nr. 531/2012 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1 

Artikel 1 Absatz 2 – 

Artikel 1 Absatz 3 Artikel 1 Absatz 2 

Artikel 1 Absatz 4 – 

Artikel 1 Absatz 5 Artikel 1 Absatz 3 

Artikel 1 Absatz 6 Artikel 1 Absatz 4 

Artikel 1 Absatz 7 – 

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 1 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und b Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und b 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c – 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe e 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe g Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe g 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe h 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe k Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe i 
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Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe m Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe o Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe k 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe p Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe l 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe q Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe m 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe r Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe n 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe s – 

Artikel 3 Absätze 1 bis 8 Artikel 3 Absätze 1 bis 8 

Artikel 3 Absatz 9 – 

Artikel 4 – 

Artikel 5 – 

Artikel 6 Artikel 20 

Artikel 6a Artikel 4 Absatz 1 

– Artikel 4 Absatz 2 

– Artikel 4 Absatz 3 

Artikel 6b Artikel 5 

Artikel 6c Artikel 6 

Artikel 6d Absätze 1, 2 und 3 Artikel 7 Absätze 1, 2 und 3 

Artikel 6d Absatz 4 Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 3 

Artikel 6d Absatz 5 Artikel 7 Absatz 4 

– Artikel 7 Absatz 5 
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Artikel 6e Absatz 1 Unterabsatz 1 Einleitung Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 1 Einleitung 

Artikel 6e Absatz 1 Buchstabe a Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 6e Absatz 1 Buchstabe b – 

Artikel 6e Absatz 1 Buchstabe c Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b 

Artikel 6e Absatz 1 Unterabsätze 2 und 3 Artikel 8 Absatz 1 Unterabsätze 2 und 3 

Artikel 6e Absatz 1 Unterabsatz 3 Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 3 

Artikel 6e Absatz 1 Unterabsatz 4 Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Artikel 6e Absatz 2 – 

Artikel 6e Absatz 3 Artikel 8 Absatz 2 

Artikel 6e Absatz 4 Unterabsatz 1 Einleitung Artikel 8 Absatz 3 Einleitung 

Artikel 6e Absatz 4 Unterabsatz 1

Buchstaben a und b 

Artikel 8 Absatz 3 Buchstaben a und b 

– Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe c 

– Artikel 8 Absatz 4 

Artikel 6e Absatz 4 Unterabsatz 2 Artikel 8 Absatz 5 

– Artikel 8 Absatz 6 

Artikel 6f – 

Artikel 7 Artikel 9 

Artikel 9 Artikel 10 
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Artikel 11 – 

Artikel 12 Artikel 11 

– Artikel 12 

Artikel 14 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 2 Artikel 13 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 2 

– Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 3 

Artikel 14 Absatz 1 Unterabsätze 3 und 4 Artikel 13 Absatz 1 Unterabsätze 4 und 5 

Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 3 Artikel 15 Absatz 2 

Artikel 14 Absatz 1 Unterabsätze 5 und 6 Artikel 13 Absatz 1 Unterabsätze 6 und 7 

Artikel 14 Absatz 2 Artikel 13 Absatz 2 

Artikel 14 Absatz 2a Artikel 13 Absatz 3 

Artikel 14 Absatz 3 Artikel 13 Absatz 4 

– Artikel 13 Absatz 6 

Artikel 14 Absatz 4 Artikel 13 Absatz 5 

Artikel 15 Absätze 1 und 2 Artikel 14 Absätze 1 und 2 

Artikel 15 Absatz 2a Artikel 14 Absatz 3 

Artikel 15 Absatz 3 Artikel 14 Absatz 4 

Artikel 15 Absatz 4 Artikel 14 Absatz 5 

Artikel 15 Absatz 5 Artikel 14 Absatz 6 

– Artikel 14 Absatz 7 
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Artikel 15 Absatz 6 Artikel 14 Absatz 8 

– Artikel 15 

– Artikel 16 

Artikel 16 Absätze 1 bis 4 Artikel 17 Absätze 1 bis 4 

Artikel 16 Absatz 4a Artikel 17 Absatz 5 

Artikel 16 Absatz 5 Artikel 17 Absatz 6 

Artikel 16 Absatz 6 Artikel 17 Absatz 7 

Artikel 17 Artikel 18 

Artikel 18 Artikel 19 

Artikel 19 Absatz 1 – 

Artikel 19 Absatz 2 – 

Artikel 19 Absatz 3 Unterabsatz 1 Artikel 21 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 2 

– Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstabe a 

Artikel 19 Absatz 3 Unterabsatz 2

Buchstaben a und b 

Artikel 21 Absatz 1 

Unterabsatz 23Buchstaben b und c 

– Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 3 

Buchstabe d 

Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe c Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstabe e 

Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe d Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstabe f 

Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe e Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 3 

Buchstabe g 
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Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe f Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstabe 

h 

Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe g Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstabe i 

Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe h Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstabe j 

  

– Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 3 

Buchstabe k 

– Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstabe l 

– Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 3 

Buchstabe m 

Artikel 19 Absatz 4 Unterabsatz 1 Artikel 21 Absatz 2 Unterabsätze 1 und 3 

Artikel 19 Absatz 4 Unterabsatz 2 Artikel 21 Absatz 2 Unterabsatz 4 

– Artikel 21 Absatz 2 Unterabsatz 5 

Artikel 19 Absatz 4 Unterabsatz 3 Artikel 21 Absatz 2 Unterabsatz 6 

Artikel 19 Absatz 4 Unterabsatz 4 Artikel 21 Absatz 2 Unterabsatz 2 

  

  

Artikel 20 Artikel 22 

Artikel 21 Artikel 23 

Artikel 22 Artikel 24 

–  
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2022)0090
Makrofinanzhilfe für die Republik Moldau ***I
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022 zu dem
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zu einer 
Makrofinanzhilfe für die Republik Moldau (COM(2022)0004 – C9-0007/2022 –
2021/0438(COD))
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0004),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 212 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0007/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 21. März 2022 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel 
(A9-0043/2022),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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P9_TC1-COD(2021)0438 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. März 2022 
im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses (EU) 2022/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über eine Makrofinanzhilfe für die Republik Moldau 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 212 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Den Rahmen für die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union 

(im Folgenden „Union“) und der Republik Moldau (im Folgenden „Moldau“) bilden 

die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) und die Östliche Partnerschaft. 

Nachdem Moldau der Östlichen Partnerschaft der Union im Jahr 2009 beigetreten war, 

folgten Verhandlungen über das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen 

Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 

und der Republik Moldau andererseits2 (im Folgenden „Assoziierungsabkommen“). 

Das Assoziierungsabkommen, das die schrittweise Einführung einer vertieften und 

umfassenden Freihandelszone vorsieht, wurde am 27. Juni 2014 unterzeichnet und trat 

am 1. Juli 2016 in Kraft. 

(2) Die Wirtschaft Moldaus wurde durch die Rezession im Jahr 2020 infolge der COVID-

19-Pandemie, den anhaltenden politischen Stillstand im Land nach den 

Präsidentschaftswahlen im November 2020 und die jüngste Energiekrise erheblich in 

Mitleidenschaft gezogen. Diese Umstände haben zu Moldaus beträchtlicher 

Finanzierungslücke, der sich verschlechternden außenwirtschaftlichen Position und 

einem wachsenden Finanzbedarf beigetragen.  

                                                
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022. 
2 ABl. L 260 vom 30.8.2014, S. 4. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=RAG&code2=OESTPA&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=98654&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:260;Day:30;Month:8;Year:2014;Page:4&comp=


 

 283 

(3) Nach den Parlamentswahlen im Juli 2021 hat die neue moldauische Regierung mit 

dem ehrgeizigen Programm „Moldau in guten Zeiten 2021-2025“ ein starkes 

Engagement für die Umsetzung weiterer Reformen gezeigt: Das Programm 

konzentriert sich auf wichtige Politikbereiche einschließlich Reformen im Justizsektor, 

Korruptionsbekämpfung, verantwortungsvolle Governance und Rechtsstaatlichkeit. 

(4) Ein erneuertes Engagement für die Durchführung solcher Reformen und ein starker 

politischer Wille haben die moldauischen Behörden dazu veranlasst, die Umsetzung 

der Reformen erheblich zu beschleunigen. Dies hat es Moldau auch ermöglicht, die 

Makrofinanzhilfeaktion im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gemäß dem 

Beschluss (EU) 2020/701 des Europäischen Parlaments und des Rates1 erfolgreich 

abzuschließen, da alle mit der Union in der Grundsatzvereinbarung vereinbarten 

Reformmaßnahmen durchgeführt wurden, mit Ausnahme einer Maßnahme, der 

Einziehung von Vermögenswerten, für die eine Ausnahmeregelung gewährt wurde. Zu 

diesem Zweck konsultierte die Kommission den Ausschuss aus Vertretern der 

Mitgliedstaaten, der keine Einwände äußerte.  

(5) Nachdem die Annahme eines neuen Programms des Internationalen Währungsfonds 

(IWF), das 2020 ausgehandelt wurde, ins Stocken geraten war, nahm der IWF nach 

den Parlamentswahlen im Juli 2021 mit Moldau wieder die Zusammenarbeit auf, und 

auf technischer Ebene wurde eine Vereinbarung über ein Programm für die erweiterte 

Kreditfazilität und die erweiterte Fondsfazilität über einen Betrag in Höhe von 

564 Mio. USD geschlossen. Das neue Programm wurde mit Beschluss eines IWF-

Exekutivdirektoriums vom 20. Dezember 2021 angenommen. Ziel dieses Programms 

ist es, die wirtschaftliche Erholung Moldaus zu unterstützen, eine ehrgeizige Agenda 

für Governance und institutionelle Reformen auf den Weg zu bringen, Transparenz 

und Rechenschaftspflicht zu verbessern, die Vorhersehbarkeit der öffentlichen Politik 

zu erhöhen, die Finanzinstitutionen zu stärken und die Deregulierung zu fördern.  

(6) Angesichts der sich verschlechternden Wirtschaftslage und der sich eintrübenden 

Aussichten hat Moldau die Union im November 2021 um eine ergänzende 

Makrofinanzhilfe ersucht.  

                                                
1 Beschluss (EU) 2020/701 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 

2020 über die Bereitstellung einer Makrofinanzhilfe für Erweiterungs- und 
Nachbarschaftspartner vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie (ABl. L 165 
vom 27.5.2020, S. 31). 
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(7) Der Richtbetrag der Union für die Mittel, die Moldau im Rahmen des Europäischen 

Nachbarschaftsinstruments erhalten könnte, betrug für den Zeitraum 2014-2020 

518,15 Mio. EUR, einschließlich Budgethilfe und technischer Unterstützung. In den 

einheitlichen Unterstützungsrahmen für die Zeiträume 2014-2017 und für 2017-2020 

wurde als Schwerpunktbereich die Zusammenarbeit mit Moldau ermittelt, die im 

vorangegangenen Haushaltszeitraum aus dem Europäischen Nachbarschaftsinstrument 

finanziert wurde. Die Schwerpunkte für den Zeitraum 2021-2027 werden im neuen 

Mehrjahresrichtprogramm festgelegt, das in enger Abstimmung mit allen 

einschlägigen Interessenträgern ausgearbeitet wurde.  

(8) Da Moldau ein unter die ENP fallendes Land ist, sollte es für eine Makrofinanzhilfe 

der Union in Betracht kommen.  

(9) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte ein in Ausnahmefällen zum Einsatz 

kommendes Finanzinstrument in Form einer ungebundenen und nicht 

zweckgewidmeten Zahlungsbilanzhilfe sein, das zur Deckung des unmittelbaren 

Außenfinanzierungsbedarfs des Empfängers beitragen und die Umsetzung eines 

politischen Programms unterstützen soll, welches tiefgreifende unmittelbare 

Anpassungs- und Strukturreformmaßnahmen zur kurzfristigen Verbesserung der 

Zahlungsbilanzsituation des Empfängers umfasst. 

(10) Da in der Zahlungsbilanz Moldaus noch eine erhebliche Außenfinanzierungslücke 

verbleibt, die die vom IWF und anderen multilateralen Einrichtungen zur Verfügung 

gestellten Mittel übersteigt, ist die Moldau zu gewährende Makrofinanzhilfe der 

Union, in Verbindung mit dem IWF-Programm, unter den derzeitigen 

außergewöhnlichen Umständen als angemessene Antwort auf das Ersuchen Moldaus 

um Unterstützung der wirtschaftlichen Stabilisierung zu betrachten. Die 

Makrofinanzhilfe der Union würde die wirtschaftliche Stabilisierung und die 

Strukturreformagenda Moldaus in Ergänzung der im Rahmen der 

Finanzierungsvereinbarung mit dem IWF bereitgestellten Mittel unterstützen. 

(11) Mit der Makrofinanzhilfe der Union sollte die Wiederherstellung einer tragfähigen 

Außenfinanzierungssituation in Moldau und somit dessen wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung unterstützt werden. 
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(12) Die Makrofinanzhilfe der Union dürfte mit Budgethilfen im Rahmen des mit der 

Verordnung (EU) 2021/947 des Europäischen Parlaments und des Rates1 geschaffenen 

Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale 

Zusammenarbeit – Europa in der Welt einhergehen. 

(13) Die Höhe der Makrofinanzhilfe der Union wird auf der Grundlage einer umfassenden 

quantitativen Bewertung des verbleibenden Außenfinanzierungsbedarfs Moldaus 

festgesetzt, wobei die Möglichkeiten des Landes, sich mit eigenen Mitteln zu 

finanzieren, und insbesondere die ihm zur Verfügung stehenden Währungsreserven 

berücksichtigt werden. Die Makrofinanzhilfe der Union sollte die vom IWF und der 

Weltbank bereitgestellten Programme und Mittel ergänzen. Bei der Festlegung der 

Höhe der Finanzhilfe werden erwartete finanzielle Beiträge multilateraler Geber und 

die Notwendigkeit einer angemessenen Lastenverteilung zwischen der Union und 

anderen Gebern ebenso berücksichtigt wie der bereits bestehende Einsatz anderer 

Außenfinanzierungsinstrumente der Union in Moldau und die Wertschöpfung des 

gesamten Engagements der Union.   

(14) In Anbetracht des verbleibenden Außenfinanzierungsbedarfs Moldaus, des Stands 

seiner wirtschaftlichen Entwicklung, gemessen am Pro-Kopf-Einkommen und an der 

Armutsquote, seiner Möglichkeiten, sich mit eigenen Mitteln zu finanzieren sowie 

insbesondere der ihm zur Verfügung stehenden Devisenreserven und seiner – aufgrund 

einer Analyse der Tragfähigkeit seiner Schuldenlage – bewerteten 

Rückzahlungsfähigkeit, sollte ein Teil der Hilfe in Form von Zuschüssen gewährt 

werden. 

(15) Die Kommission sollte sicherstellen, dass die Makrofinanzhilfe der Union rechtlich 

und inhaltlich mit den wichtigsten Grundsätzen und Zielsetzungen in den 

verschiedenen Bereichen der Außenpolitik, mit den in Bezug auf diese Bereiche 

ergriffenen Maßnahmen und mit anderen relevanten Politikbereichen der Union in 

Einklang steht. 

                                                
1 Verordnung (EU) 2021/947 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juni 

2021 zur Schaffung des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit — Europa in der 
Welt, zur Änderung und Aufhebung des Beschlusses Nr. 466/2014/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
2017/1601 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 480/2009 des Rates (ABl. L 209 vom 14.6.2021, S. 1). 
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(16) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte die Außenpolitik der Union gegenüber Moldau 

stützen. Die Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) sollten im 

Verlauf der Makrofinanzhilfeaktion eng zusammenarbeiten, um die Außenpolitik der 

Union zu koordinieren und um sicherzustellen, dass diese in sich kohärent ist. 

(17) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte Moldau bei seinem Eintreten für die Werte, die 

es mit der Union teilt, unter anderem Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 

verantwortungsvolle Governance, Achtung der Menschenrechte, nachhaltige 

Entwicklung und Bekämpfung der Armut, sowie bei seinem Eintreten für die 

Grundsätze eines offenen, auf Regeln beruhenden und fairen Handels unterstützen. 

(18) Eine Vorbedingung für die Gewährung der Makrofinanzhilfe der Union sollte darin 

bestehen, dass Moldau sich wirksame demokratische Mechanismen, einschließlich 

eines parlamentarischen Mehrparteiensystems, und das Rechtsstaatsprinzip zu eigen 

macht und die Achtung der Menschenrechte garantiert. Darüber hinaus sollten die 

spezifischen Ziele der Makrofinanzhilfe der Union Effizienz, Transparenz und 

Rechenschaftspflicht der öffentlichen Finanzverwaltungssysteme sowie die Steuerung 

und Beaufsichtigung des Finanzsektors in Moldau stärken und Strukturreformen mit 

dem Ziel der Unterstützung eines nachhaltigen, integrativen Wachstums, der 

Schaffung von angemessenen Arbeitsplätzen und der Haushaltskonsolidierung 

fördern. Die Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst sollten sowohl die 

Erfüllung der Vorbedingungen als auch die Erreichung dieser Ziele regelmäßig 

überprüfen. 

(19) Um sicherzustellen, dass die finanziellen Interessen der Union im Zusammenhang mit 

ihrer Makrofinanzhilfe wirksam geschützt werden, sollte Moldau geeignete 

Maßnahmen ergreifen, um Betrug, Korruption und andere Unregelmäßigkeiten im 

Zusammenhang mit dieser Hilfe zu verhindern bzw. dagegen vorzugehen. Darüber 

hinaus sollte vorgesehen werden, dass die Kommission Kontrollen und der 

Rechnungshof Prüfungen durchführen und die Europäische Staatsanwaltschaft ihre 

Zuständigkeiten ausübt. 

(20) Die Freigabe der Makrofinanzhilfe der Union lässt die Befugnisse des Europäischen 

Parlaments und des Rates als Haushaltsbehörde unberührt.  
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(21) Die Höhe der als Zuschüsse gewährten Makrofinanzhilfe der Union und die Höhe der 

für die als Darlehen gewährte Makrofinanzhilfe erforderlichen Beträge sollten den 

dafür im mehrjährigen Finanzrahmen eingestellten Haushaltsmitteln entsprechen. 

(22) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte von der Kommission verwaltet werden. Um 

sicherzustellen, dass das Europäische Parlament und der Rat in der Lage sind, die 

Durchführung dieses Beschlusses zu verfolgen, sollte die Kommission sie regelmäßig 

über die Entwicklungen in Bezug auf diese Hilfe informieren und ihnen die 

einschlägigen Dokumente zur Verfügung stellen. 

(23) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieses 

Beschlusses sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 ausgeübt werden. 

(24) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte an wirtschaftspolitische Auflagen geknüpft 

sein, die in einer Grundsatzvereinbarung festzulegen sind. Im Interesse einheitlicher 

Durchführungsbedingungen und aus Gründen der Effizienz sollte die Kommission die 

Befugnis erhalten, diese Bedingungen unter Aufsicht des in der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 vorgesehenen Ausschusses aus Vertretern der Mitgliedstaaten mit den 

moldauischen Behörden auszuhandeln. Das Beratungsverfahren nach jener 

Verordnung sollte grundsätzlich in allen Fällen, die in jener Verordnung nicht genannt 

werden, angewandt werden. Da Hilfen von mehr als 90 Mio. EUR möglicherweise 

bedeutende Auswirkungen haben, sollte bei Transaktionen oberhalb dieser Grenze das 

Prüfverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 angewandt werden. In 

Anbetracht des Umfangs der Makrofinanzhilfe der Union für Moldau sollte bei der 

Verabschiedung der Grundsatzvereinbarung und bei jeglicher Verringerung, 

Aussetzung oder Einstellung dieser Hilfe das Prüfverfahren angewandt werden – 

                                                
1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Die Union stellt Moldau eine Makrofinanzhilfe (im Folgenden „Makrofinanzhilfe der 

Union“) in Höhe von höchstens 150 Mio. EUR um Moldau bei der wirtschaftlichen 

Stabilisierung sowie die Durchführung eines umfassenden Reformprogramms zu 

unterstützen. Von diesem Höchstbetrag werden bis zu 120 Mio. EUR in Form von 

Darlehen und bis zu 30 Mio. EUR in Form von Zuschüssen gewährt. Die Freigabe 

der Makrofinanzhilfe der Union erfolgt vorbehaltlich der Billigung des 

Haushaltsplans der Union für das betreffende Jahr durch das Europäische Parlament 

und den Rat. Mit der Finanzhilfe wird ein Beitrag zur Deckung des im IWF-

Programm festgestellten Zahlungsbilanzbedarfs Moldaus geleistet.  

(2) Um die Darlehenskomponente der Makrofinanzhilfe der Union zu finanzieren, wird 

die Kommission ermächtigt, im Namen der Union die erforderlichen Mittel auf den 

Kapitalmärkten oder bei Finanzinstituten aufzunehmen und an Moldau 

weiterzuleihen. Die Laufzeit der Darlehen beträgt im Durchschnitt höchstens 

15 Jahre. 

(3) Die Freigabe der Makrofinanzhilfe der Union erfolgt durch die Kommission im 

Einklang mit den zwischen dem IWF und Moldau getroffenen Übereinkünften und 

Absprachen und mit den wichtigsten Grundsätzen und Zielen der 

Wirtschaftsreformen, die in dem im Rahmen der ENP vereinbarten 

Assoziierungsabkommen, einschließlich der vertieften und umfassenden 

Freihandelszone, festgelegt sind. 

Die Kommission informiert das Europäische Parlament und den Rat regelmäßig über 

die Entwicklungen bezüglich der Makrofinanzhilfe der Union, einschließlich über 

deren Auszahlung, und stellt diesen Organen die einschlägigen Dokumente 

rechtzeitig zur Verfügung. 

(4) Die Makrofinanzhilfe der Union wird für die Dauer von zweieinhalb Jahren ab dem 

ersten Tag nach Inkrafttreten der in Artikel 3 Absatz 1 genannten 

Grundsatzvereinbarung bereitgestellt. 

(5) Sollte der Finanzierungsbedarf Moldaus im Zeitraum der Auszahlung der 

Makrofinanzhilfe der Union gegenüber den ursprünglichen Prognosen erheblich 
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sinken, wird die Kommission die Hilfe nach dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren kürzen oder ihre Auszahlung aussetzen oder einstellen. 

Artikel 2 

(1) Eine Vorbedingung für die Gewährung der Makrofinanzhilfe der Union besteht 

darin, dass Moldau sich wirksame demokratische Mechanismen, einschließlich eines 

parlamentarischen Mehrparteiensystems, und das Rechtsstaatsprinzip zu eigen macht 

und die Achtung der Menschenrechte garantiert. 

(2) Die Kommission und der EAD überprüfen die Erfüllung der Vorbedingung gemäß 

Absatz 1 während der gesamten Laufzeit der Makrofinanzhilfe der Union.  

(3) Die Absätze 1 und 2 dieses Artikels werden gemäß dem Beschluss 2010/427/EU des 

Rates1 angewendet. 

Artikel 3 

(1) Die Kommission vereinbart gemäß dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren mit den moldauischen Behörden klar definierte, auf Strukturreformen 

und solide öffentliche Finanzen abstellende wirtschaftspolitische und finanzielle 

Auflagen, an die die Makrofinanzhilfe der Union geknüpft wird. Diese 

wirtschaftspolitischen und finanziellen Auflagen werden in einer 

Grundsatzvereinbarung festgelegt, die auch einen Zeitrahmen für die Erfüllung der 

Auflagen enthält. Die wirtschaftspolitischen und finanziellen Auflagen müssen mit 

den in Artikel 1 Absatz 3 genannten Übereinkünften und Absprachen, einschließlich 

mit den von Moldau mit Unterstützung des IWF durchgeführten 

makroökonomischen Anpassungs- und Strukturreformprogrammen, in Einklang 

stehen.  

(2) Mit den Auflagen nach Absatz 1 wird insbesondere bezweckt, die Effizienz, 

Transparenz und Rechenschaftspflicht der öffentlichen Finanzverwaltungssysteme in 

Moldau, auch im Hinblick auf die Verwendung der Makrofinanzhilfe der Union, zu 

stärken. Bei der Gestaltung der politischen Maßnahmen werden auch die Fortschritte 

bei der gegenseitigen Marktöffnung, der Entwicklung eines auf Regeln beruhenden 

                                                
1 Beschluss 2010/427/EU des Rates vom 26. Juli 2010 über die Organisation und die 

Arbeitsweise des Europäischen Auswärtigen Dienstes (ABl. L 201 vom 3.8.2010, 
S. 30). 
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und fairen Handels sowie in Bezug auf weitereaußenpolitische Prioritäten der Union 

gebührend berücksichtigt. Die Kommission überprüft regelmäßig die Fortschritte bei 

der Verwirklichung dieser Ziele. 

(3) Die finanziellen Bedingungen der Makrofinanzhilfe der Union werden in einer 

zwischen der Kommission und Moldau zu schließenden Darlehensvereinbarung und 

einer Zuschussvereinbarung im Einzelnen festgelegt.  

(4) Die Kommission überprüft in regelmäßigen Abständen, ob die in Artikel 4 Absatz 3 

genannten Auflagen weiter erfüllt sind, darunter auch, ob die Wirtschaftspolitik 

Moldaus mit den Zielen der Makrofinanzhilfe der Union übereinstimmt. Für die 

Zwecke dieser Überprüfung stimmt sich die Kommission eng mit dem IWF und der 

Weltbank und, soweit erforderlich, mit dem Europäischen Parlament und mit dem 

Rat ab. 

Artikel 4 

(1) Vorbehaltlich der in Absatz 3 festgelegten Auflagen wird die Makrofinanzhilfe der 

Union von der Kommission in drei Tranchen zur Verfügung gestellt, die sich jeweils 

aus einer Darlehens- und einer Zuschusskomponente zusammensetzen. Die Höhe der 

Tranchen wird in der Grundsatzvereinbarung festgelegt.  

(2) Für die im Rahmen der Makrofinanzhilfe der Union gewährten Darlehen werden 

erforderlichenfalls Beträge nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2021/947 

zurückgestellt.  

(3) Die Kommission beschließt die Freigabe der Tranchen unter dem Vorbehalt, dass 

sämtliche der folgenden Auflagen erfüllt sind: 

a) die in Artikel 2 Absatz 1 genannte Vorbedingung; 

b) kontinuierliche zufriedenstellende Erfolge bei der Durchführung eines 

politischen Programms, das entschlossene Anpassungs- und 

Strukturreformmaßnahmen vorsieht und durch einen nicht der Vorsorge 

dienenden Kreditmechanismus des IWF unterstützt wird;  

c) eine zufriedenstellende Erfüllung der in der Grundsatzvereinbarung 

festgelegten wirtschaftspolitischen und finanziellen Auflagen. 
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(4) Die Freigabe der zweiten Tranche erfolgt grundsätzlich frühestens drei Monate nach 

Freigabe der ersten Tranche. Die Freigabe der dritten Tranche erfolgt grundsätzlich 

frühestens drei Monate nach Freigabe der zweiten Tranche.  

(5) Werden die in Absatz 3 genannten Auflagen nicht erfüllt, so wird die Auszahlung der 

Makrofinanzhilfe der Union von der Kommission zeitweise ausgesetzt oder 

eingestellt. In solchen Fällen teilt die Kommission dem Europäischen Parlament und 

dem Rat die Gründe für die Aussetzung oder Einstellung mit.  

(6) Die Makrofinanzhilfe der Union wird an die Nationalbank Moldaus ausgezahlt. 

Vorbehaltlich der in der Grundsatzvereinbarung festgelegten vereinbarten 

Bedingungen, einschließlich einer Bestätigung des verbleibenden Haushaltsbedarfs, 

können die Gelder der Union an das moldauische Finanzministerium als 

Endbegünstigten überwiesen werden.  

Artikel 5 

(1) Die Anleihe- und Darlehenstransaktionen im Zusammenhang mit der 

Darlehenskomponente der Makrofinanzhilfe der Union werden in Euro mit gleicher 

Wertstellung abgewickelt und dürfen für die Union weder eine Fristenänderungen 

mit sich bringen und die Union auch nicht einem Wechselkurs- oder Zinsrisiko oder 

sonstigen kommerziellen Risiken aussetzen. 

(2) Wenn die Umstände es gestatten und Moldau darum ersucht, kann die Kommission 

die notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass eine Klausel über 

vorzeitige Rückzahlung in die allgemeinen Darlehensbedingungen und eine 

entsprechende Klausel in die Bedingungen der Anleihetransaktionen aufgenommen 

wird.  

(3) Wenn die Umstände eine Verbesserung des Darlehenszinssatzes gestatten und 

Moldau darum ersucht, kann die Kommission beschließen, ihre ursprünglichen 

Anleihen ganz oder teilweise zu refinanzieren, oder die entsprechenden finanziellen 

Bedingungen neu festsetzen. Refinanzierungen und Neufestsetzungen erfolgen nach 

Maßgabe der Absätze 1 und 4 und dürfen weder zur Verlängerung der Laufzeit der 

betreffenden Anleihen noch zur Erhöhung des zum Zeitpunkt der Refinanzierung 

bzw. Neufestsetzung ausstehenden Kapitalbetrags führen. 
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(4) Alle Kosten, die der Union durch die im vorliegenden Beschluss vorgesehenen 

Anleihe- und Darlehenstransaktionen entstehen, gehen zulasten Moldaus. 

(5) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat über die 

Entwicklungen in Bezug auf die in den Absätzen 2 und 3 genannten Transaktionen. 

Artikel 6 

(1) Die Makrofinanzhilfe der Union wird im Einklang mit der Verordnung (EU, 

Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates1 durchgeführt.  

(2) Die Makrofinanzhilfe der Union wird im Wege der direkten Mittelverwaltung 

durchgeführt.  

(3) Die Darlehensvereinbarung und die Zuschussvereinbarung, die mit den 

moldauischen Behörden zu schließen sind, enthalten sämtliche der folgenden 

Bestimmungen,  

a) die sicherstellen, dass Moldau die ordnungsgemäße Verwendung der aus dem 

Haushalt der Union bereitgestellten Mittel regelmäßig überprüft, geeignete 

Maßnahmen ergreift, um Unregelmäßigkeiten und Betrug zu verhindern, und 

erforderlichenfalls rechtliche Schritte einleitet, um aufgrund dieses Beschlusses 

bereitgestellte Mittel, die zweckentfremdet wurden, wieder einzuziehen; 

b) die den Schutz der finanziellen Interessen der Union sicherstellen, indem sie 

insbesondere gezielte Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von 

Betrug, Korruption und anderen Unregelmäßigkeiten, die die Makrofinanzhilfe 

der Union beeinträchtigen, im Einklang mit den Verordnungen des Rates (EG, 

Euratom) Nr. 2988/952 und (Euratom, EG) Nr. 2185/961, der Verordnung (EU, 

                                                
1 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, 
(EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, 
(EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie 
zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 
30.7.2018, S. 1). 

2 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 
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Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates2 und im 

Falle der an der Verstärkten Zusammenarbeit mit der Europäischen 

Staatsanwaltschaft teilnehmenden Mitgliedstaaten auch im Einklang mit der 

Verordnung (EU) 2017/19393 vorschreiben;  

c) mit denen das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) ausdrücklich 

ermächtigt wird, Untersuchungen durchzuführen, einschließlich Kontrollen vor 

Ort und Inspektionen einschließlich digitaler forensischer Maßnahmen und 

Befragungen;  

d) mit denen die Kommission und ihre Vertreter ausdrücklich ermächtigt werden, 

Kontrollen – einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort – 

durchzuführen;  

e) mit denen die Kommission und der Rechnungshof ausdrücklich ermächtigt 

werden, während und nach dem Zeitraum, in dem die Makrofinanzhilfe der 

Union bereitgestellt wird, Rechnungsprüfungen durchzuführen, darunter 

Dokumentenprüfungen und Rechnungsprüfungen vor Ort, wie etwa operative 

Bewertungen; 

f) die sicherstellen, dass die Union Anspruch auf vorzeitige Rückzahlung des 

Darlehens oder auf vollständige Rückzahlung des Zuschusses hat, wenn sich 

Moldau im Zusammenhang mit der Verwaltung der Makrofinanzhilfe der 

Union nachweislich des Betrugs, der Korruption oder einer sonstigen 

rechtswidrigen Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 

schuldig gemacht hat; 

                                                                                                                                                   
1 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 

betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

2 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

3 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 
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g) die garantieren, dass alle Kosten, die der Union im Zusammenhang mit den im 

vorliegenden Beschluss vorgesehenen Anleihe- und Darlehenstransaktionen 

entstehen, von Moldau getragen werden. 

(4) Vor der Durchführung der Makrofinanzhilfe der Union prüft die Kommission mittels 

einer operativen Bewertung, wie solide die für die Finanzhilfe relevanten 

Finanzregelungen, Verwaltungsverfahren sowie Mechanismen der internen und 

externen Kontrolle Moldaus sind. 

Artikel 7 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 8 

(1) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat alljährlich 

bis 30. Juni einen Bericht über die Durchführung dieses Beschlusses im Vorjahr mit 

einer Bewertung der Durchführung. Darin 

a) prüft sie Frotschritte, die bei der Durchführung der Makrofinanzhilfe der Union 

erzielt worden sind; 

b) bewertet sie die Wirtschaftslage und -aussichten Moldaus sowie die 

Fortschritte, die bei der Durchführung der in Artikel 3 Absatz 1 genannten 

politischen Maßnahmen erzielt worden sind; 

c) erläutert sie den Zusammenhang zwischen den in der Grundsatzvereinbarung 

festgelegten wirtschaftspolitischen Auflagen, der aktuellen Wirtschafts- und 

Finanzlage Moldaus und den Beschlüssen der Kommission über die 

Auszahlung der einzelnen Tranchen der Makrofinanzhilfe der Union. 

(2) Spätestens zwei Jahre nach Ablauf des in Artikel 1 Absatz 4 genannten 

Bereitstellungszeitraums legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem 

Rat einen Ex-post-Bewertungsbericht vor, in dem sie die Ergebnisse und die 

Effizienz der abgeschlossenen Makrofinanzhilfe der Union bewertet und beurteilt, 

inwieweit diese zur Verwirklichung der angestrebten Ziele beigetragen hat. 
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Artikel 9 

Dieser Beschluss tritt am dritten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft.  

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments    Im Namen des Rates 

Die Präsidentin    Der Präsident 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2022)0091
EDV-System für die grenzüberschreitende Kommunikation in Zivil- und 
Strafverfahren (e-CODEX) ***I
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
EDV-System für die grenzüberschreitende Kommunikation in Zivil- und Strafverfahren 
(e‑CODEX) und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1726 (COM(2020)0712 – C9-
0389/2020 – 2020/0345(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 

den Rat (COM(2020)0712),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 81 Absatz 2 und Artikel 82 Absatz 1 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 

Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0389/2020),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses vom 27. April 20211,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 

Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss, und auf die vom Vertreter des Rates 

mit Schreiben vom 15. Dezember 2021 gemachte Zusage, den Standpunkt des 

Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

                                               
1 ABl. C 286 vom 16.7.2021, S. 82. 
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– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Rechtsausschusses und des 

Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß Artikel 58 der 

Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses und des Ausschusses für 

bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A9-0288/2021), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 

entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2020)0345 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. März 2022 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2022/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über ein EDV-System für den grenzüberschreitenden elektronischen 
Datenaustausch  
im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen (e-CODEX-System)  
und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1726 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 81 Absatz 2 und Artikel 82 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,1 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
1 ABl. C 286 vom 16.7.2021, S. 82. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Sicherstellung des wirksamen Zugangs von Bürgerinnen und Bürgern und 

Unternehmen zur Justiz und die Erleichterung der justiziellen Zusammenarbeit in 

Zivilsachen – einschließlich Handelssachen – und Strafsachen zwischen den 

Mitgliedstaaten gehören zu den wichtigsten Zielen des im Dritten Teil Titel V des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verankerten 

Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in der Union. 

(2) Der Zugang zur Justiz erweist sich aus verschiedenen Gründen wie 

formalistischen und kostenaufwendigen Gerichtsverfahren, langen 

verfahrenstechnischen Verzögerungen und hohen Kosten für die 

Inanspruchnahme der Gerichtssysteme gelegentlich als schwierig. 

(3) Daher ist es wichtig, dass geeignete Kanäle entwickelt werden, um sicherzustellen, 

dass die Justizsysteme auf effiziente Weise digital zusammenarbeiten können. Aus 

diesem Grund muss auf Unionsebene ein informationstechnologisches System 

geschaffen werden, das einen schnellen, direkten, interoperablen, tragfähigen, 

zuverlässigen und sicheren grenzüberschreitenden elektronischen Austausch von 

fallbezogenen Daten ermöglicht, wobei stets das Recht auf den Schutz 

personenbezogener Daten zu wahren ist. Ein solches System sollte dazu beitragen, 

den Zugang zur Justiz und die Transparenz zu verbessern, indem es Bürgerinnen 

und Bürgern und Unternehmen ermöglicht, Dokumente und Beweismittel in digitaler 

Form mit Justizbehörden oder anderen zuständigen Behörden auszutauschen, wenn 

dies im nationalen Recht oder im Unionsrecht vorgesehen ist. Dieses System sollte 

das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Union und das gegenseitige 

Vertrauen zwischen den Justizbehörden und anderen zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten stärken. 
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(4) Die Digitalisierung von Verfahren in Zivil- und Strafsachen sollte mit dem Ziel 

gefördert werden, die Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechtsgarantien in der 

Union zu stärken, insbesondere indem der Zugang zur Justiz erleichtert wird. 

(5) Diese Verordnung betrifft den grenzüberschreitenden elektronischen 

Datenaustausch im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und 

Strafsachen. Die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen und die 

jeweiligen Zuständigkeiten der Justizbehörden oder anderer zuständiger Behörden 

sollten im Einklang mit den Rechtsakten der Union und der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union verstanden werden. 

(6) Für den grenzüberschreitenden elektronischen Austausch von fallbezogenen Daten 

wurden bereits Instrumente entwickelt, die weder die in den Mitgliedstaaten 

eingerichteten Back-End-Systeme ersetzt noch kostspielige Änderungen an diesen 

erforderlich gemacht haben. Das e-CODEX-System (e-Justice Communication via 

Online Data Exchange – Kommunikation via Online-Datenaustausch im Rahmen der 

E-Justiz) ist das wichtigste derartige Instrument, das bisher entwickelt wurde. 

www.parlament.gv.at



 

 302 

(7) Das e-CODEX-System ist ein Instrument, das speziell für die Ermöglichung des 

grenzüberschreitenden Austauschs von Daten auf elektronischem Weg im Bereich 

der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und in Strafsachen entwickelt wurde. Im 

Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung von zivil- und strafrechtlichen 

Verfahren soll durch das e-CODEX-System die grenzüberschreitende 

Kommunikation zwischen den zuständigen Behörden effizienter gestaltet und der 

Zugang zum Recht für Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen erleichtert 

werden. Bis zur Übergabe des e-CODEX-Systems an die mit der Verordnung 

(EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates1 errichtete Agentur 

der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im 

Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) wird das e-CODEX-

System ▌von einem Konsortium aus Mitgliedstaaten und Organisationen mit 

finanzieller Unterstützung aus Programmen der Union (im Folgenden „das 

e-CODEX-System verwaltende Stelle“) verwaltet. 

(8) Das e-CODEX-System bietet eine interoperable Lösung für den Justizsektor, um 

die IT-Systeme der zuständigen nationalen Behörden, wie der Gerichte, oder 

anderer Organisationen miteinander zu verbinden. Das e-CODEX-System sollte 

daher als bevorzugte Lösung für ein interoperables, sicheres und dezentrales 

Kommunikationsnetz zwischen den nationalen IT-Systemen im Bereich der 

justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen betrachtet werden. 

(9) Für die Zwecke dieser Verordnung umfasst der elektronische Datenaustausch alle 

Inhalte, die in elektronischer Form über das e-CODEX-System übertragen werden 

können, wie etwa Text- oder Tonaufzeichnungen, visuelle oder audiovisuelle 

Aufzeichnungen, in Form strukturierter oder unstrukturierter Daten, Dateien oder 

Metadaten. 

                                                
1 Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. November 2018 über die Agentur der Europäischen Union für das 
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und 
des Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1077/2011 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 99). 
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(10) In dieser Verordnung schreibt keine obligatorische Nutzung des e-CODEX-

Systems vor. Gleichzeitig sollte diese Verordnung die Mitgliedstaaten nicht daran 

hindern, Pilot-Anwendungsfälle zu entwickeln und zu betreiben. 

(11) Das e-CODEX-System besteht aus zwei Software-Elementen, und zwar einem 

Gateway für den Austausch von Mitteilungen mit anderen Gateways und ▌einem 

Konnektor▌, der eine Reihe von Funktionen im Zusammenhang mit dem Austausch 

von Mitteilungen zwischen nationalen IT-Systemen bietet. Das Gateway basiert 

derzeit auf einem von der Kommission gepflegten und als „eDelivery“ bekannten 

Baustein der Fazilität „Connecting Europe“, während ▌die Verwaltung des 

Konnektors durch die das e-CODEX-System verwaltende Stelle erfolgt. Der 

Konnektor bietet Funktionen wie die Überprüfung elektronischer Signaturen über 

eine Sicherheitsbibliothek und eine Empfangsbestätigung. Darüber hinaus hat die das 

e-CODEX-System verwaltende Stelle Datenschemata für digitale Formulare 

entwickelt, die in den spezifischen Zivil- und Strafverfahren, für die sie Pilotprojekte 

zum e-CODEX-System durchgeführt hat, verwendet werden sollen. 
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(12) Angesichts der Bedeutung des e-CODEX-Systems für den grenzüberschreitenden 
Austausch im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in der Union sollte das 
e-CODEX-System mithilfe eines tragfähigen Rechtsrahmens der Union, in dem die 
Vorschriften für seine Funktionsweise und Entwicklung festgelegt werden, 
eingerichtet werden. Ein solcher Rechtsrahmen sollte den Schutz der in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union verankerten Grundrechte, insbesondere 
derjenigen, die in Kapitel VI der Charta – dort insbesondere in Artikel 47 über das 
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht – 
verankert sind, sicherstellen. Keinesfalls sollte er den Schutz der Verfahrensrechte, 
die für den Schutz dieser Grundrechte unerlässlich sind, untergraben. Ferner 
sollte er die Komponenten des e-CODEX-Systems klar bezeichnen und einordnen, 
um dessen technische Tragfähigkeit und Sicherheit zu garantieren. Mit dem 
e-CODEX-System sollten die IT-Komponenten eines e-CODEX-Zugangspunktes 
festgelegt werden; dieser sollte aus einem Gateway für die Zwecke der sicheren 
Kommunikation mit anderen identifizierten Gateways und einem Konnektor zur 
Unterstützung des Austauschs von Mitteilungen bestehen. Das e-CODEX-System 
sollte auch digitale Verfahrensstandards enthalten, mit denen die Nutzung der 
e-CODEX-Zugangspunkte für rechtliche Verfahren, die in im Bereich der justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen angenommenen Rechtsakten der Union 
vorgesehen sind, unterstützt und der Informationsaustausch zwischen den e-CODEX-
Zugangspunkten ermöglicht wird. 
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(13) Da die semantische Interoperabilität als eine der Interoperabilitätsschichten ein 
Faktor sein sollte, der dazu beiträgt, das in dieser Verordnung vorgesehene Ziel 
der Einrichtung einer standardisierten und sinnvollen Interaktion zwischen zwei 
oder mehr Parteien zu erreichen, sollte dem EU-Kernvokabular zur E-Justiz – 
einem Bestand wiederverwendbarer semantischer Begriffe und Definitionen, der 
verwendet wird, um die Datenkonsistenz und Datenqualität im Zeitverlauf und 
über Anwendungsfälle hinweg sicherzustellen – besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. 

(14) Da es notwendig ist, die langfristige Tragfähigkeit des e-CODEX-Systems und seiner 
Steuerung unter Beachtung des Grundsatzes der Unabhängigkeit der Justiz 
sicherzustellen, sollte eine geeignete Stelle für ▌die Verwaltung des e-CODEX-
Systems benannt werden. Die Unabhängigkeit der Justiz im Zusammenhang mit 
der Steuerung des e-CODEX-Systems innerhalb dieser Stelle sollte sichergestellt 
werden. 
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(15) Die für ▌ die Verwaltung des e-CODEX-Systems am besten geeignete Stelle ist eine 

Agentur, da deren Steuerungsstruktur die Beteiligung der Mitgliedstaaten ▌ an der 

Verwaltung des e-CODEX-Systems durch die Teilnahme am Verwaltungsrat, ▌dem 

Programmverwaltungsrat und der Beratergruppe der Agentur ermöglichen würde. 

eu-LISA verfügt über einschlägige Erfahrung in der Verwaltung von IT-

Großsystemen. eu-LISA sollte daher mit ▌der Verwaltung des e-CODEX-Systems 

betraut werden. Darüber hinaus muss die bestehende Steuerungsstruktur von eu-

LISA durch eine Überarbeitung der Zuständigkeiten ihres Verwaltungsrats und durch 

die Einrichtung einer e-CODEX-Beratergruppe angepasst werden. Die Verordnung 

(EU) 2018/1726 sollte daher entsprechend geändert werden. Ferner sollte unter 

Berücksichtigung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses ein spezifischer 

e-CODEX-Programmverwaltungsrat eingerichtet werden. Der e-CODEX-

Programmverwaltungsrat sollte den Verwaltungsrat von eu-LISA hinsichtlich der 

Prioritätensetzung bei den Tätigkeiten – auch bei der Entwicklung digitaler 

Verfahrensstandards, neuer Funktionen und neuer Softwareversionen – beraten. 
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(16) Gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 2018/1726 bestehen die Aufgaben des 

Verwaltungsrats von eu-LISA unter anderem darin, dafür zu sorgen, dass alle 

Beschlüsse und Maßnahmen von eu-LISA, die sich auf IT-Großsysteme im Raum 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts auswirken, den Grundsatz der 

Unabhängigkeit der Justiz wahren. Die Einhaltung dieses Prinzips wird darüber 

hinaus durch die Steuerungsstruktur von eu-LISA und die Finanzierungsregelung 

sichergestellt. Des Weiteren ist es wichtig, Angehörige der Rechtsberufe, andere 

Experten und einschlägige Interessengruppen über die e-CODEX-Beratergruppe 

und den e-CODEX Programmverwaltungsrat in die Steuerung des e-CODEX-

Systems einzubeziehen. Die Einzelheiten und konkreten Bedingungen für die 

Einbeziehung von Angehörigen der Rechtsberufe, anderer Experten und 

einschlägiger Interessengruppen sollten deren wirksame Beteiligung und 

Konsultation ermöglichen, und zwar durch die Sicherstellung einer gebührenden 

Berücksichtigung ihrer Rückmeldungen. 

(17) Angesichts der vorrangigen Aufgaben von eu-LISA bei der Entwicklung und 

Verwaltung des Einreise-/Ausreisesystems (EES), des Europäischen 

Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS), des zentralisierten Systems 

für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu Verurteilungen 

von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen vorliegen (ECRIS-TCN), des 

überarbeiteten Schengener Informationssystems (SIS), des Visa-Informationssystems 

(VIS) und von Eurodac sowie der strategischen Aufgabe, einen Rahmen für die 

Interoperabilität zwischen den EU-Informationssystemen zu schaffen, sollte eu-LISA 

▌ die Zuständigkeit für das e-CODEX-System zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 

31. Dezember 2023 übernehmen. 

▌ 
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(18) Die e-CODEX-Ansprechpartner sollten berechtigt sein, nach dieser Verordnung 

technische Unterstützung anzufordern und zu erhalten, und sie sollten den Betrieb 

des e-CODEX-Systems in den Mitgliedstaaten unterstützen. In den Anforderungen 

an das Dienstleistungsniveau für die von eu-LISA durchzuführenden Tätigkeiten 

sollte die Frage der Zahl der e-CODEX-Ansprechpartner in den Mitgliedstaaten 

und bei der Kommission geregelt werden, im Verhältnis zu der Zahl der von den 

Mitgliedstaaten oder der Kommission autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte und 

zu der Zahl der von ihnen angewendeten digitalen Verfahrensstandards. 

(19) Das e‑CODEX-System kann in grenzüberschreitenden Zivil- und Strafsachen 

eingesetzt werden. Es sollte möglich sein, das e-CODEX-System und die 

Komponenten des e-CODEX-Systems für andere Zwecke außerhalb des 

Anwendungsbereichs der justiziellen Zusammenarbeit nach dem nationalen Recht 

oder dem Unionsrecht zu nutzen, solange eine solche Nutzung den Einsatz des 

e-CODEX-Systems nicht beeinträchtigt. Diese Verordnung gilt nur für den 

grenzüberschreitenden Datenaustausch zwischen angeschlossenen Systemen über 

autorisierte e-CODEX-Zugangspunkte gemäß den entsprechenden digitalen 

Verfahrensstandards. 
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(20) eu-LISA sollte für die Komponenten des e‑CODEX-Systems zuständig sein, mit 
Ausnahme ▌ der Verwaltung des Gateways, da dieses derzeit sektorübergreifend 
innerhalb von eDelivery von der Kommission bereitgestellt wird. eu-LISA sollte 
die volle Zuständigkeit für ▌ die Verwaltung des Konnektors und für die digitalen 
Verfahrensstandards von der das e-‑CODEX-System verwaltenden Stelle 
übernehmen. Da das Gateway und der Konnektor integrale Bestandteile des 
e-CODEX-Systems sind, sollte eu-LISA sicherstellen, dass der Konnektor mit der 
neuesten Version des Gateways kompatibel ist. Zu diesem Zweck sollte die 
Kommission eu-LISA zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung in die 
Vorbereitungsarbeit vor der Übernahme der Zuständigkeit für das 
e-CODEX-System durch eu-LISA und in das entsprechende Steuerungsgremium 
von eDelivery einbeziehen. 
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(21) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 
Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1 ausgeübt werden. In den in diesem Rahmen 
erlassenen Durchführungsrechtsakten sollte folgendes festgelegt werden: die 
technischen Mindestspezifikationen und -standards, die den Komponenten des 
e-CODEX-Systems zugrunde liegen, einschließlich der Sicherheitsstandards und der 
Methoden zur Überprüfung der Integrität und Authentizität; die Anforderungen an 
das Dienstleistungsniveau für die von eu-LISA ausgeführten Tätigkeiten sowie 
andere für diese Tätigkeiten notwendige technische Spezifikationen – einschließlich 
der Zahl der e-CODEX-Korrespondenten für die autorisierten e-CODEX 
Zugangspunkte, im Verhältnis zu der Zahl der autorisierten e-CODEX 
Zugangspunkte und zu der Zahl der von ihnen angewendeten digitalen 
Verfahrensstandards –; und die spezifischen Regelungen für Übergabe und 
Übernahme des e-CODEX-Systems. In den Durchführungsrechtsakten sollten auch 
digitale Verfahrensstandards festgelegt werden können, mit denen die Nutzung des 
e-CODEX-Systems in den Verfahren im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in 
Zivil- und Strafsachen unterstützt werden soll. 

                                                
1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(22) Der Konnektor sollte in der Lage sein, alle Arten elektronischer Siegel und 

elektronischer Signaturen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 technisch zu unterstützen. Die 

technischen Mindestspezifikationen und -standards, die von der Kommission 

festzulegen sind, sollten die operativen Sicherheitsstandards für den Konnektor 

einschließen. Bei den Sicherheitsanforderungen für den Betrieb des Konnektors 

sollten Standards für die Informationssicherheit und bestehende Rechtsakte der 

Union wie die Verordnungen (EU) Nr. 910/2014, (EU) 2016/6792 und 

(EU) 2018/17253 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie die Richtlinie 

(EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates4 berücksichtigt 

werden. 

(23) Die spezifischen Zuständigkeiten von eu‑LISA in Bezug auf ▌ die Verwaltung des 

e-CODEX-Systems sollten festgelegt werden. 

(24) Die Aufgaben von eu-LISA sollten die Aufnahme neuer Funktionen in das 

e-CODEX-System umfassen, falls dies erforderlich ist. Zu diesen neuen 

Funktionen sollte eine Funktion im Konnektor gehören, die den Abruf relevanter 

statistischer Daten bezüglich der Zahl technischer Nachrichten, die über jeden 

autorisierten e-CODEX-Zugangspunkt übermittelt oder empfangen werden, 

ermöglicht. 

                                                
1 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 

2 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

3 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

4 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 
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(25) ▌ Auf nationaler Ebene sollte es den Mitgliedstaaten möglich sein, Behörden oder 

juristischen Personen wie etwa Privatunternehmen und Organisationen, die 

Angehörige der Rechtsberufe vertreten, die Autorisierung für den Betrieb von 

e-CODEX-Zugangspunkten zu erteilen. Die Mitgliedstaaten sollten eine Liste 

solcher in ihren Hoheitsgebieten betriebenen autorisierten e-CODEX-

Zugangspunkte führen und diese eu-LISA mitteilen, damit im Rahmen der 

einschlägigen Verfahren eine Interaktion zwischen ihnen möglich ist. Stellen, die 

autorisierte e-CODEX-Zugangspunkte auf nationaler Ebene betreiben, müssen die 

Datenschutzanforderungen und -grundsätze gemäß der Verordnung 

(EU) 2016/679 einhalten. Auf Unionsebene sollte es der Kommission möglich sein, 

den Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union die Autorisierung 

zum Betrieb von e-CODEX-Zugangspunkten zu erteilen. Die Kommission sollte 

eine Liste solcher autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte führen und diese eu-LISA 

zu dem gleichen Zweck mitteilen, damit im Rahmen der einschlägigen Verfahren 

eine Interaktion zwischen ihnen möglich ist. Die Stellen, die autorisierte 

e-CODEX-Zugangspunkte auf Unionsebene betreiben, müssen die 

Datenschutzanforderungen und -grundsätze der Verordnung (EU) 2018/1725 

einhalten. Obwohl eu-LISA ▌ die Verwaltung des e-CODEX-Systems sicherstellen 

sollte, und unter Berücksichtigung des dezentralen Charakters des e-CODEX-

Systems, sollte die Zuständigkeit für die Einrichtung und den Betrieb der 

autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte ausschließlich bei den Stellen liegen, die die 

entsprechenden autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte betreiben. Eine Stelle, die 

einen autorisierten e-CODEX-Zugangspunkt betreibt, sollte nach dem geltenden 

Recht die Verantwortung für alle Schäden tragen, die sich aus dem Betrieb dieses 

autorisierten e-CODEX-Zugangspunktes ergeben. Die Mitgliedstaaten und die 

Kommission sollten sich vergewissern, dass die Stellen, die autorisierte e-CODEX-

Zugangspunkte betreiben, über die erforderliche technische Ausrüstung und das 

erforderliche Personal verfügen, um das ordnungsgemäße und zuverlässige 

Funktionieren des e-CODEX-Systems sicherzustellen. Wenn diese Stellen nicht 

über die erforderliche technische Ausrüstung und das erforderliche Personal 

verfügen, sollte ihr autorisierter e-CODEX-Zugangspunkt seine Autorisierung 

verlieren. 
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(26) Die Mitgliedstaaten sollten die autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte, für die sie 

zuständig sind, beaufsichtigen, was insbesondere dann gilt, wenn sie von Stellen 

betrieben werden, bei denen es sich nicht um Behörden handelt. Die 

Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass angemessene Vorkehrungen für die 

Datensicherheit getroffen werden. 

(27) Die Mitgliedstaaten sollten die Öffentlichkeit über eine Reihe umfangreicher 

Kommunikationskanäle, einschließlich Websites und Social-Media-Plattformen, 

über das e-CODEX-System unterrichten. 

(28) Es ist zwar Sache jedes Mitgliedstaats, die digitalen Verfahrensstandards 

festzulegen, die jeder von ihm autorisierte e-CODEX-Zugangspunkt anwenden 

darf, jedoch sollte jeder Mitgliedstaat sicherstellen, dass alle digitalen 

Verfahrensstandards, die im Wege von Durchführungsrechtsakten nach dieser 

Verordnung angenommen wurden, in seinem Hoheitsgebiet angewendet werden. 
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(29) Es sollte ein Mechanismus zur Überwachung der Auswirkungen von Instrumenten 

eingerichtet werden, die den grenzüberschreitenden elektronischen Austausch von 

Daten im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen in der 

Union ermöglichen. Die Stellen, die autorisierte e-CODEX-Zugangspunkte 

betreiben, sollten daher in der Lage sein, umfassende Daten über die Nutzung des 

e-CODEX-Systems systematisch zu erheben und zu pflegen. Dies sollte nicht nur die 

Arbeit der Mitgliedstaaten bei der Erhebung der einschlägigen Daten verringern und 

gegenseitige Rechenschaftspflicht und Transparenz gewährleisten, sondern auch die 

Ex-post-Überwachung der im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und 

Strafsachen erlassenen Unionsrechtsakte durch die Kommission erheblich 

erleichtern. Die gesammelten Informationen sollten nur aggregierte Daten umfassen 

und keine personenbezogenen Daten darstellen. 

(30) Bei der Bereitstellung technischer Unterstützung für e-CODEX-Ansprechpartner 

im Zusammenhang mit dem e-CODEX-System sollte eu-LISA als zentrale 

Anlaufstelle fungieren, auch für die Zwecke des Gateways. 
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(31) eu-LISA sollte bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ein hohes Sicherheitsniveau 

aufrechterhalten. Bei der technischen Weiterentwicklung von Software oder der 

Entwicklung von Aktualisierungen sollte eu-LISA die Grundsätze der eingebauten 

Sicherheit (security by design) sowie des Datenschutzes durch Technikgestaltung 

(data protection by design) und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (data 

protection by default) gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 umsetzen. Eine Stelle, 

die einen autorisierten e-CODEX-Zugangspunkt betreibt, sollte die Verantwortung 

für die Sicherheit und den Schutz der über ihren autorisierten e-CODEX-

Zugangspunkt übermittelten Daten tragen. 

▌ 

(32) Verschlusssachen im Sinne von Artikel 2 des Übereinkommens zwischen den im 

Rat vereinigten Mitgliedstaaten der Europäischen Union über den Schutz von 

Verschlusssachen, die im Interesse der Europäischen Union ausgetauscht 

werden1, sollten nur dann über das e-CODEX-System übermittelt werden, wenn 

die einschlägigen Vorschriften jenes Übereinkommens, anderer Rechtakte der 

Union und des nationalen Rechts eingehalten werden. 

                                                
1 ABl. C 202 vom 8.7.2011, S. 13. 
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(33) Damit eu-LISA sich angemessen auf die Übernahme des e-CODEX-Systems 

vorbereiten kann, sollte die das e-CODEX-System verwaltende Stelle bis zum 

31. Dezember 2022 ein Übergabedokument vorlegen, in dem die Einzelheiten für die 

Übergabe des e-CODEX-Systems – einschließlich der Kriterien für einen 

erfolgreichen Übergabeprozess und den erfolgreichen Abschluss dieses Prozesses – 

im Einklang mit den von der Kommission gemäß dieser Verordnung erlassenen 

Durchführungsrechtsakten festgelegt sind. Das Übergabedokument sollte die 

Komponenten des e-CODEX-Systems einschließlich des Gateways, des Konnektors 

und der digitalen Verfahrensstandards und die entsprechenden unterstützenden 

Softwareprodukte, unterstützende Dokumentation und unterstützende andere 

Bestände abdecken. Die Kommission sollte den Prozess der Übergabe und 

Übernahme überwachen, um sicherzustellen, dass er mit den nach dieser Verordnung 

erlassenen Durchführungsrechtsakten und dem Übergabedokument übereinstimmt. 

Die Übernahme sollte erst dann erfolgen, wenn die Kommission – nach 

Konsultation der das e-CODEX-System verwaltenden Stelle und von eu-LISA – 

erklärt hat, dass der Prozess erfolgreich abgeschlossen wurde. Nach der Vorlage des 

Übergabedokuments und bis zur erfolgreichen Übergabe des e-CODEX-Systems an 

eu-LISA sollte die das e-CODEX-System verwaltende Stelle keine Änderungen am 

System vornehmen oder keine neue Software-Versionen zur Verfügung stellen, die 

über das hinausgehen, was zur fehlerbehebenden Wartung des Systems 

erforderlich wäre ▌. 

www.parlament.gv.at



 

 317 

(34) Bei der Übergabe des e-CODEX-Systems an eu-LISA sollte sichergestellt werden, 

dass alle Rechte an geistigem Eigentum oder Nutzungsrechte in Bezug auf das 

e-CODEX-System und die entsprechenden unterstützenden Softwareprodukte, 

unterstützende Dokumentation und unterstützende andere Bestände an eu-LISA 

übertragen werden, damit eu-LISA ihre Zuständigkeiten im Rahmen dieser 

Verordnung wahrnehmen kann. Für die wichtigsten Softwarekomponenten des 

e-CODEX-Systems ist jedoch keine vertragliche Übertragung erforderlich, da diese 

▌ Softwarekomponenten quelloffen sind und unter die European Union Public 

Licence fallen. 

(35) Damit die Kommission das e-CODEX-System regelmäßig evaluieren kann, sollte 

eu-LISA der Kommission alle zwei Jahre über die technische Entwicklung und die 

technische Funktionsweise des e-CODEX-Systems Bericht erstatten. Als Beitrag zu 

diesem Bericht sollten die Mitgliedstaaten eu-LISA die einschlägigen Informationen 

über die autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte für die angeschlossenen Systeme 

in ihrem Hoheitsgebiet übermitteln, und die Kommission sollte einschlägige 

Informationen über die von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

betriebenen e-CODEX-Zugangspunkte bereitstellen. 

(36) Die e-CODEX-Beratergruppe sollte eu-LISA das erforderliche Fachwissen im 

Zusammenhang mit dem e-CODEX-System zur Verfügung stellen, indem sie 

insbesondere den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren fördert. 

Die e-CODEX-Beratergruppe sollte in die Entwicklung neuer digitaler 

Verfahrensstandards einbezogen werden können, einschließlich derjenigen, die 

auf Initiative der Mitgliedstaaten eingeführt wurden. 
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(37) Die Amtszeit der Mitglieder des e-CODEX-Programmverwaltungsrats und ihrer 

Stellvertreter sollte verlängert werden können. Der Vertretung der einzelnen 

Mitgliedstaaten im e-CODEX-Programmverwaltungsrat sollte gebührend 

Rechnung getragen werden; diese soll wann immer möglich gefördert werden, 

damit sichergestellt ist, dass alle Mitgliedstaaten im Laufe der Zeit im e-CODEX-

Programmverwaltungsrat vertreten sind. 

(38) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben sollte der e-CODEX-Programmverwaltungsrat 

sicherstellen, dass alle von eu-LISA in Bezug auf das e-CODEX-System 

ergriffenen Maßnahmen – entweder technischer Art, z. B. Maßnahmen in Bezug 

auf Infrastruktur, Datenverwaltung und Datentrennung, oder organisatorischer 

Art, z. B. Maßnahmen in Bezug auf Personal in Schlüsselpositionen und andere 

Humanressourcen – mit dem Grundsatz der Unabhängigkeit der Justiz im 

Einklang stehen. 

(39) Um das Europäische Parlament und den Rat in die Lage zu versetzen, den Erfolg 

der Übergabe des e-CODEX-Systems und das Funktionieren des e-CODEX-

Systems im Allgemeinen zu bewerten, sollte die Kommission regelmäßig 

Gesamtbewertungen des e-CODEX-Systems vornehmen. Eine derartige Bewertung 

sollte zum ersten Mal drei Jahre nach Übernahme der Zuständigkeit für das 

e-CODEX-System durch eu-LISA und danach alle vier Jahre durchgeführt 

werden. 
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(40) Es sollten ausreichende Ressourcen für eu-LISA bereitgestellt werden, um 

sicherzustellen, dass sie ihre neuen Aufgaben nach dieser Verordnung in 

angemessener Weise wahrnehmen kann. Die für den Betrieb des e-CODEX-

Systems im Einklang mit dieser Verordnung zugewiesenen Ressourcen sollten 

nicht für andere Zwecke verwendet werden. 

(41) In Bezug auf die Kosten, die bei der Wahrnehmung der in dieser Verordnung 

festgelegten Aufgaben entstehen, sollte diese Verordnung die Mitgliedstaaten nicht 

daran hindern, aus Finanzierungsprogrammen der Union Mittel für die 

Implementierung des e-CODEX-Systems auf nationaler Ebene zu beantragen. 

(42) Soweit dies nach nationalem Recht zulässig ist, steht diese Verordnung der 

automatischen Übermittlung von Informationen an eu-LISA, insbesondere der 

Mitteilungen gemäß dieser Verordnung, nicht entgegen. 

www.parlament.gv.at



 

 320 

(43) Diese Verordnung bildet keine spezifische Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Jede Verarbeitung personenbezogener Daten nach dieser 

Verordnung sollte im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen 

erfolgen. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Stellen, die 

autorisierte e-CODEX-Zugangspunkte betreiben, welche nach dieser Verordnung im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten eingerichtet wurden, gelten die Verordnung 

(EU) 2016/679 sowie die Richtlinien 2002/58/EG1 und (EU) 2016/680 des 

Europäischen Parlaments und des Rates. 

(44) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Organe, Einrichtungen und 

sonstige Stellen der Union im Rahmen dieser Verordnung gilt die Verordnung 

(EU) 2018/1725. 

                                                
1 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 
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(45) Internationale Organisationen oder deren nachgeordnete Einrichtungen, die dem 

Völkerrecht unterliegen, oder andere einschlägige Stellen oder Einrichtungen, die 

durch eine zwischen zwei oder mehr Ländern geschlossene Übereinkunft oder auf 

der Grundlage einer solchen Übereinkunft geschaffen wurden, sollten die 

Möglichkeit haben, sich als einschlägige Interessenvertreter am e-CODEX-System 

zu beteiligen, nachdem das Betriebsmanagement eu-LISA übertragen wurde. Zu 

diesem Zweck und zur Gewährleistung des wirksamen, standardisierten und 

sicheren Betriebs des e-CODEX-Systems sollte es eu-LISA möglich sein, 

Arbeitsvereinbarungen mit diesen Organisationen, Einrichtungen und Stellen 

nach der Verordnung (EU) 2018/1726 zu schließen. 

(46) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Einrichtung des e-CODEX-Systems 

auf Unionsebene und die Betrauung von eu-LISA mit der Verwaltung des Systems, 

von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern 

vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem 

in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über 

das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
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(47) Die Kommission sollte prüfen, ob Drittländern die Teilnahme am e-CODEX-

System ermöglicht werden kann, und erforderlichenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag vorlegen, um eine solche Teilnahme zu ermöglichen und 

entsprechende Regeln und Protokolle festzulegen. 

(48) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 

(49) Nach den Artikeln 1 und 2 und Artikel 4a Absatz 1 des dem EUV und dem AEUV 

beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und 

Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und 

unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland nicht an der 

Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch 

zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

▌ 
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(50) Als Sitz von eu-LISA wurde Tallinn (Estland) festgelegt. In Anbetracht der 

Besonderheiten und Merkmale des e-CODEX-Systems wurde es als angemessen 

erachtet, dass dieses System in Tallinn (Estland) entwickelt und operativ verwaltet 

wird. 

(51) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 angehört und hat am 26. Januar 2021 eine 

Stellungnahme abgegeben — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung wird der Rechtsrahmen für das e‑CODEX-System 

festgelegt. 

(2) Diese Verordnung enthält Regeln zu folgenden Aspekten: 

a) die Definition, die Zusammensetzung, die Funktionen und die Verwaltung 

des e-CODEX-Systems; 

b) die Zuständigkeiten der Agentur der Europäischen Union für das 

Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts (eu‑LISA) in Bezug auf das e‑CODEX-System; 

c) die Zuständigkeiten der Kommission, der Mitgliedstaaten und der Stellen, die 

autorisierte e-CODEX-Zugangspunkte betreiben; 

d) der rechtliche Rahmen für die Sicherheit des e-CODEX-Systems. 
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Artikel 2 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt für den grenzüberschreitenden elektronischen Datenaustausch im 

Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen mithilfe des e-CODEX-

Systems im Einklang mit den Rechtsakten der Union diesem Bereich. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „e-CODEX-System“ (System für die Kommunikation via Online-Datenaustausch 

im Rahmen der E-Justiz) ein dezentrales und interoperables System für die 

grenzüberschreitende Kommunikation zur Erleichterung des raschen, sicheren 

und zuverlässigen elektronischen Datenaustauschs im Bereich der justiziellen 

Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen, das sämtliche Inhalte umfasst, die in 

elektronischer Form übertragen werden können; 

2. „e‑CODEX-Zugangspunkt“ die auf einer Hardware-Infrastruktur installierten 

▌Software-Pakete, mit denen Informationen sicher und zuverlässig zu anderen 

e‑CODEX-Zugangspunkten übertragen und von diesen empfangen werden können; 
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3. „autorisierter e-CODEX-Zugangspunkt“ einen e-CODEX-Zugangspunkt, der von 

der Kommission oder einem Mitgliedstaat autorisiert und eu-LISA gemäß Artikel 6 

Absatz 4 oder Artikel 8 Absatz 1 gemeldet wurde und über der mindestens einen 

digitalen Verfahrensstandard anwendet; 

4. „Stelle, die einen autorisierten e-CODEX-Zugangspunkt betreibt“ ▌ eine nationale 

Behörde oder ▌ eine nach nationalem Recht autorisierte juristische Person, oder 

ein Organ, eine Einrichtung oder eine sonstige Stelle der Union, die/das einen 

autorisierten e-CODEX-Zugangspunkt betreibt; 

5. „e-CODEX-Ansprechpartner“ eine natürliche Person, die von einem Mitgliedstaat 

oder von der Kommission benannt wurde und die gemäß Artikel 7 Absatz 3 bei eu-

LISA für alle Komponenten des e-CODEX-Systems die in Artikel 7 Absatz 1 

Buchstabe f genannte technische Unterstützung anfordern und von dieser erhalten 

kann; 

6. „angeschlossenes System“ ein IT-System, das mit einem e‑CODEX-Zugangspunkt 

verbunden ist, um mit anderen IT-Systemen dieser Art Daten auszutauschen; 
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7. „zentrale Testplattform“ eine ausschließlich zu Testzwecken genutzte Komponente 

des e-CODEX-Systems, über die eine Reihe von Funktionen bereitgestellt wird, die 

von Stellen, die autorisierte e-CODEX-Zugangspunkte betreiben, genutzt werden 

können, um zu überprüfen, ob ihre autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte korrekt 

betrieben werden und die digitalen Verfahrensstandards in den angeschlossenen 

Systemen, die mit diesen autorisierten e-Codex-Zugangspunkten verbunden sind, 

korrekt verwendet werden; 

8. „Geschäftsprozessmodell“ eine grafische und schriftliche Darstellung eines 

konzeptionellen Modells mehrerer zusammenhängender, strukturierter Aktivitäten 

oder Aufgaben, zusammen mit den entsprechenden Datenmodellen und der 

Reihenfolge, in der die Aktivitäten oder Aufgaben ausgeführt werden müssen, um 

eine standardisierte und sinnvolle Interaktion zwischen zwei oder mehr Parteien zu 

erreichen; 

▌ 

9. „digitaler Verfahrensstandard“ die technischen Spezifikationen für 

Geschäftsprozessmodelle und Datenschemata, mit denen die elektronische 

Struktur der im Rahmen des e-CODEX-Systems ausgetauschten Daten auf der 

Grundlage des EU-Kernvokabulars zur E-Justiz bestimmt werden. 
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Artikel 4 

Nichtdiskriminierung und Achtung der Grundrechte 

Die Grundrechte und Grundfreiheiten aller vom elektronischen Datenaustausch über das 

e-CODEX-System betroffenen Personen – insbesondere das Recht auf wirksamen Zugang 

zur Justiz, das Recht auf ein faires Verfahren, der Grundsatz der Nichtdiskriminierung, 

das Recht auf Schutz personenbezogener Daten und das Recht auf Schutz der Privatsphäre 

– werden im Einklang mit dem Unionsrecht in vollem Umfang geachtet. 

KAPITEL 2 

Zusammensetzung und Funktionen des e-CODEX-Systems, Zuständigkeiten in 

Bezug auf das e-CODEX-System 

Artikel 5 

Zusammensetzung des e-CODEX-Systems 

(1) Das e-CODEX-System besteht aus den folgenden Komponenten: 

a) einem e-CODEX-Zugangspunkt, 

b) digitalen Verfahrensstandards und 

c) den unterstützenden Softwareprodukten, der unterstützenden 

Dokumentation und den unterstützenden Beständen, die im Anhang 

aufgeführt sind. 
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(2) e-CODEX-Zugangspunkte bestehen aus den folgenden Komponenten: 

a) einem Gateway, bestehend aus einer Software, die auf einheitlichen 

Protokollen basiert und den sicheren Austausch von Informationen über ein 

Telekommunikationsnetz mit anderen Gateways ermöglicht, die dieselben 

Protokolle verwenden; 

b) einem Konnektor, der es ermöglicht, angeschlossene Systeme mit dem unter 

Buchstabe a genannten Gateway zu verbinden, und der aus Software besteht, 

die auf einheitlichen, offenen Protokollen basiert und Folgendes ermöglicht: 

i) die Strukturierung, Protokollierung und Verknüpfung von Nachrichten; 

ii) die Überprüfung der Integrität und Authentizität von Nachrichten; 

iii) die Erstellung von mit einem Zeitstempel versehenen 

Empfangsnachweisen für die ausgetauschten Nachrichten. 

▌ 
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Artikel 6 

Zuständigkeiten der Kommission 

(1) Bis zum 31. Dezember 2022 legt die Kommission durch Durchführungsrechtsakte 

Folgendes fest: 

a) die technischen Mindestspezifikationen und -standards, einschließlich der 

Sicherheitsstandards und der Methoden für die Überprüfung der Integrität 

und Authentizität, die den in Artikel 5 genannten Komponenten des 

e‑CODEX-Systems zugrunde liegen; 

b) die Anforderungen an das Dienstleistungsniveau für die von eu-LISA 

durchzuführenden Tätigkeiten gemäß Artikel 7 und andere für diese 

Tätigkeiten erforderliche technische Spezifikationen, einschließlich der 

Anzahl der e-CODEX-Ansprechpartner; 

c) die spezifischen Modalitäten für den Übergabe- und Übernahmeprozess gemäß 

Artikel 10. 

(2) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten digitale 

Verfahrensstandards erlassen, sofern der Erlass von digitalen Verfahrensstandards 

nicht in anderen Rechtsakten der Union im Bereich der justiziellen 

Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen vorgesehen ist. 
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(3) Die in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 19 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(4) Die Kommission führt eine Liste der autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte, die 

von den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union betrieben werden, 

und der digitalen Verfahrensstandards, die jeder dieser autorisierten e-CODEX-

Zugangspunkte anwendet. Die Kommission teilt eu-LISA unverzüglich diese Liste 

und etwaige Änderungen daran mit▌. 

(5) Die Kommission benennt mehrere e-CODEX-Ansprechpartner, deren Anzahl im 

Verhältnis zur Zahl der e-CODEX-Zugangspunkte, die sie autorisiert hat, und zur 

Zahl der digitalen Verfahrensstandards, die diese autorisierten e-CODEX-

Zugangspunkte anwenden, steht. Nur diese e-CODEX-Ansprechpartner sind 

berechtigt, ▌die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f genannte technische 

Unterstützung in Bezug auf das von Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen 

der Union betriebene e-CODEX-System unter den Bedingungen, die in gemäß 

Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels erlassenen 

Durchführungsrechtsakten festgelegt sind, anzufordern und zu erhalten. Die 

Kommission teilt eu-LISA die Liste der von ihr benannten e-CODEX-

Ansprechpartner und etwaige Änderungen daran mit. 
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Artikel 7 

Zuständigkeiten von eu-LISA 

(1) eu‑LISA ist für die ▌ in Artikel 5 genannten Komponenten des e‑CODEX-Systems – 

mit Ausnahme des Gateways – und insbesondere für die folgenden Aufgaben 

zuständig: 

▌ 

a) Entwicklung, Wartung, Fehlerbehebung und Aktualisierung, auch in Bezug 

auf die Sicherheit, der Softwareprodukte und anderer Bestände sowie deren 

Verteilung an die Stellen, die autorisierte e-CODEX Zugangspunkte betreiben; 

b) Erstellung, Pflege und Aktualisierung der Dokumentation zu den 

Komponenten des e-CODEX-Systems, der unterstützenden Softwareprodukte 

und anderer Bestände sowie die Verteilung dieser Dokumentation an die 

Stellen, die autorisierte e-CODEX Zugangspunkte betreiben; 

c) Entwicklung, Pflege und Aktualisierung einer Konfigurationsdatei, die eine 

vollständige Liste der autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte enthält, 

einschließlich der digitalen Verfahrensstandards, die jeder dieser autorisierten 

e-CODEX-Zugangspunkte anwendet, und die Verteilung dieser Datei an die 

Stellen, die autorisierte e-CODEX Zugangspunkte betreiben; 

www.parlament.gv.at



 

 333 

d) Durchführung technischer Änderungen am e-CODEX-System und 

Hinzufügung neuer Funktionen in Form neu veröffentlichter 

Softwareversionen ▌zum e-CODEX-System als Reaktion auf neu entstehende 

Anforderungen, die sich beispielsweise aus den in Artikel 6 Absatz 2 

vorgesehenen Durchführungsrechtsakten ergeben, oder auf Ersuchen der e-

CODEX-Beratergruppe; 

e) Unterstützung und Koordination von Testaktivitäten, einschließlich der 

Konnektivität, unter Einbeziehung der autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte; 

f) Bereitstellung technischer Unterstützung für die e-CODEX-Ansprechpartner in 

Bezug auf das e-CODEX-System; 

g) Entwicklung, Einführung, Pflege und Aktualisierung der digitalen 

Verfahrensstandards sowie deren Verteilung an die Stellen, die autorisierte e-

CODEX Zugangspunkte betreiben; 

h) Veröffentlichung einer Liste der autorisierten e‑CODEX-Zugangspunkte, die 

ihr gemeldet wurden, und der digitalen Verfahrensstandards, die jeder dieser 

autorisierten e‑CODEX-Zugangspunkte anwendet, auf ihrer Website; 

i) Beantwortung von Ersuchen der Kommissionsdienststellen um technische 

Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der in 

Artikel 6 Absatz 2 vorgesehenen Durchführungsrechtsakte; 
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j) Evaluierung der Notwendigkeit neuer digitaler Verfahrensstandards sowie 

Bewertung und Vorbereitung dieser Standards, u. a. durch die Organisation 

und Förderung von Workshops mit den e‑CODEX-Ansprechpartnern; 

k) Entwicklung, Pflege und Aktualisierung des EU-Kernvokabulars zur E-

Justiz, das den digitalen Verfahrensstandards zugrunde liegt; 

l) Entwicklung und Verbreitung von operativen Sicherheitsstandards gemäß 

Artikel 11; 

m) Durchführung von Schulungen – auch für alle einschlägigen 

Interessengruppen – zur technischen Nutzung des e‑CODEX-Systems gemäß 

der Verordnung (EU) 2018/1726, einschließlich der Bereitstellung von 

Online-Schulungsmaterialien. 

(2) eu-LISA ist für die folgenden zusätzlichen Aufgaben zuständig: 

a) Bereitstellung, Betrieb und Pflege der für die Erfüllung ihrer Aufgaben 

erforderlichen Hardware- und Software-IT-Infrastruktur an ihren technischen 

Standorten; 
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b) Bereitstellung, Betrieb und Wartung einer zentralen Testplattform und 

gleichzeitig Gewährleistung der Integrität und Verfügbarkeit des übrigen e-

CODEX-Systems; 

c) Unterrichtung der Öffentlichkeit über das e-CODEX-System durch eine Reihe 

Massenkommunikationskanäle ▌, einschließlich Websites oder Social-Media-

Plattformen; 

d) Vorbereitung, Aktualisierung und Online-Verteilung nicht-technischer 

Informationen in Bezug auf das e-CODEX-System und die von ihr 

durchgeführten Tätigkeiten. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe f stellt eu‑LISA während der 

Geschäftszeiten Ressourcen auf Bereitschaftsbasis zur Verfügung, damit es für die 

e‑CODEX-Ansprechpartner eine zentrale Anlaufstelle für die technische 

Unterstützung, u. a. für das Gateway, gibt. 
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Artikel 8 

Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten autorisieren im Einklang mit dem geltenden nationalen Recht 

und dem Unionsrecht e-CODEX-Zugangspunkte für die angeschlossenen Systeme 

in ihrem Hoheitsgebiet. Sie führen eine Liste dieser autorisierten e-CODEX-

Zugangspunkte und der digitalen Verfahrensstandards, die jeder autorisierte e-

CODEX-Zugangspunkt anwendet. Die Mitgliedstaaten teilen eu-LISA unverzüglich 

diese Liste und etwaige Änderungen daran mit. Sie beaufsichtigen ihre autorisierten 

e-CODEX-Zugangspunkte, wobei sie sicherstellen, dass die Bedingungen, unter 

denen die Autorisierung erteilt wurde, durchgehend erfüllt werden. Die 

Mitgliedstaaten dürfen ihre autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte nicht in 

Drittländern betreiben. 

(2) Jeder Mitgliedstaat benennt mehrere e-CODEX-Ansprechpartner, deren Anzahl im 

Verhältnis zur Zahl der e-CODEX-Zugangspunkte, die er autorisiert hat, und zur 

Zahl der digitalen Verfahrensstandards, die diese autorisierten e-CODEX-

Zugangspunkte anwenden, steht. Nur diese e-CODEX-Ansprechpartner sind 

berechtigt, die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f genannte technische Unterstützung 

unter den Bedingungen, die in gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b erlassenen 

Durchführungsrechtsakten festgelegt sind, anzufordern und zu erhalten. Jeder 

Mitgliedstaat teilt eu-LISA die Liste der von ihr benannten e-CODEX-

Ansprechpartner und etwaige Änderungen daran mit. 
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Artikel 9 

Zuständigkeiten von Stellen, die autorisierte e-CODEX-Zugangspunkte betreiben 

(1) Eine Stelle, die einen autorisierten e-CODEX-Zugangspunkt betreibt, ist für dessen 

sichere Einrichtung und sicheren Betrieb zuständig. Diese Zuständigkeit umfasst die 

notwendigen Anpassungen des in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b genannten 

Konnektors, damit eine Kompatibilität mit allen angeschlossenen Systemen 

hergestellt werden kann. 

(2) Eine Stelle, die einen autorisierten e‑CODEX-Zugangspunkt betreibt, übermittelt 

dem Mitgliedstaat, der den e‑CODEX-Zugangspunkt autorisiert hat, die 

statistischen Daten, die in Artikel 15 Absatz 1 und in den einschlägigen 

Rechtsakten der Union im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und 

Strafsachen vorgesehen sind. 

(3) Die Verantwortung für Schäden, die sich aus dem Betrieb eines autorisierten 

e‑CODEX-Zugangspunktes und angeschlossener Systeme ergeben, trägt unter 

Zugrundelegung des geltenden Rechts die Stelle, die diesen autorisierten e-

CODEX-Zugangspunkt betreibt. 
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Artikel 10 

Übergabe und Übernahme 

(1) Die das e-CODEX-System verwaltende Stelle legt eu-LISA bis zum 

31. Dezember 2022 ein gemeinsames Übergabedokument vor, in dem die 

Einzelheiten für die Übergabe des e-CODEX-Systems, einschließlich der Kriterien 

für einen erfolgreichen Übergabeprozess und den erfolgreichen Abschluss dieses 

Prozesses und der zugehörigen Dokumentation, im Einklang mit den gemäß 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c erlassenen Durchführungsrechtsakten festgelegt 

sind. Das Übergabedokument enthält ferner Bestimmungen über Rechte des 

geistigen Eigentums oder Nutzungsrechte in Bezug auf das e‑CODEX-System und 

die unterstützenden Softwareprodukte, unterstützende Dokumentation und 

unterstützende andere Bestände, die im Anhang aufgeführt sind und die es eu‑LISA 

ermöglichen, ihre Aufgaben nach Artikel 7 zu erfüllen. 

(2) Innerhalb von sechs Monaten nach der Vorlage des in Absatz 1 genannten 

Übergabedokuments findet ein Übergabe- und Übernahmeprozess zwischen der das 

e‑CODEX-System verwaltenden Stelle und eu-LISA statt. Bis zur Übergabe behält 

die das e‑CODEX-System verwaltende Stelle die volle Zuständigkeit für das System 

und stellt sicher, dass keine Änderungen am e-CODEX-System vorgenommen 

werden und keine neuen Software-Versionen außer zur Durchführung 

fehlerbehebender Wartungsaktivitäten am e-CODEX-System zur Verfügung 

gestellt werden. 
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(3) Die Kommission überwacht den Übergabe- und Übernahmeprozess, um 

sicherzustellen, dass die Einzelheiten der Übertragung des e‑CODEX-Systems von 

der das e‑CODEX-System verwaltenden Stelle und von eu‑LISA auf der Grundlage 

der in Absatz 1 genannten Kriterien korrekt umgesetzt werden. Die Kommission 

unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat bis zum 31. Juli 2023 über 

den Übergabe- und Übernahmeprozess. 

(4) eu-LISA übernimmt zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 31. Dezember 2023 die 

Zuständigkeit für das e-CODEX-System zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kommission 

den erfolgreichen Abschluss des Übergabe- und Übernahmeprozesses erklärt, 

nachdem sie die das e-CODEX-System verwaltende Stelle und eu-LISA konsultiert 

hat. 

www.parlament.gv.at



 

 340 

Artikel 11 

Sicherheit 

(1) Nach der erfolgreichen Übernahme des e-CODEX-Systems ist eu-LISA bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben für die Aufrechterhaltung eines hohen 

Sicherheitsniveaus, einschließlich der Sicherheit der in Artikel 7 Absatz 2 genannten 

IT-Hard- und Softwareinfrastruktur, verantwortlich. Insbesondere erstellt und pflegt 

eu-LISA einen e-CODEX-Sicherheitsplan und stellt sicher, dass das e-CODEX-

System gemäß diesem Sicherheitsplan betrieben wird, wobei die Einstufung der im 

e-CODEX-System verarbeiteten Informationen und die 

Informationssicherheitsvorschriften von eu-LISA zu berücksichtigen sind. Im 

Sicherheitsplan sind regelmäßige Sicherheitsinspektionen und -audits, einschließlich 

Software-Sicherheitsbewertungen, des e-CODEX-Systems unter Beteiligung der 

Stellen vorgesehen, die autorisierte e-CODEX-Zugangspunkte betreiben. 

(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Zuständigkeiten setzt eu-LISA die Grundsätze der 

eingebauten Sicherheit (security by design) sowie des Datenschutzes durch 

Technikgestaltung (data protection by design) und durch datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen (data protection by default) um. ▌ 

(3) Die Stellen, die autorisierte e-CODEX-Zugangspunkte betreiben, tragen die 

ausschließliche Verantwortung für deren sichere Einrichtung und deren sicheren 

Betrieb – auch für die Sicherheit der über sie übermittelten Daten – unter 

Berücksichtigung der in den gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a erlassenen 

Durchführungsrechtsakten festgelegten technischen Standards und der in Absatz 

6 des vorliegenden Artikels genannten Sicherheitsvorschriften und Leitlinien. 
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(4) Treten beim Betrieb von Zugangspunkten Sicherheitsvorfälle auf, so unterrichten die 

Stellen, die autorisierte e-CODEX-Zugangspunkte betreiben, eu-LISA 

unverzüglich über alle Sicherheitsvorfälle; sind autorisierte e-CODEX-

Zugangspunkte betroffen, die von einer nationalen Behörde oder einer nach 

nationalem Recht autorisierten juristischen Person betrieben werden, so 

unterrichten die Stellen den Mitgliedstaat, der die Liste mit diesen autorisierten e-

CODEX-Zugangspunkten führt; sind autorisierte e-CODEX-Zugangspunkte 

betroffen, die von einem Organ, einer Einrichtung oder einer sonstigen Stelle der 

Union betrieben werden, so unterrichten die Stellen die Kommission. 

(5) Im Falle der Erkennung von Schwachstellen oder Sicherheitsvorfällen durch 

eu-LISA oder nach Eingang der Meldung eines Sicherheitsvorfalls gemäß 

Absatz 4 analysiert eu-LISA den Sicherheitsvorfall und benachrichtigt 

unverzüglich die von ihm betroffenen Stellen, die autorisierte e-CODEX-

Zugangspunkte betreiben, und die e-CODEX-Beratergruppe. 

(6) eu-LISA entwickelt Sicherheitsvorschriften und Leitlinien für autorisierte 

e-CODEX-Zugangspunkte. Die Stellen, die autorisierte e‑CODEX-Zugangspunkte 

betreiben, legen eu‑LISA Erklärungen vor, in denen sie die Einhaltung der ▌ 

Sicherheitsvorschriften für autorisierte e‑CODEX-Zugangspunkte nachweisen. 

Diese Erklärungen werden jährlich oder im Falle einer notwendigen Änderung 

aktualisiert. 
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Artikel 12 

e-CODEX-Beratergruppe 

(1) Ab dem 1. Januar 2023 stellt die gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe dc der 
Verordnung (EU) 2018/1726 eingesetzte e-CODEX-Beratergruppe eu-LISA die 
erforderlichen Fachkenntnisse in Bezug auf das e-CODEX-System zur Verfügung, 
insbesondere bei der Vorbereitung des Jahresarbeitsprogramms und des jährlichen 
Tätigkeitsberichts. Die e-CODEX-Beratergruppe kann aus mehreren ihrer 
Mitglieder zusammengesetzte Untergruppen einrichten, um spezifische Fragen zu 
prüfen, darunter spezifische digitale Verfahrensstandards. 

(2) Die e-CODEX-Beratergruppe muss insbesondere 

a) den Stand der Umsetzung des e-CODEX-Systems in den Mitgliedstaaten 
überwachen, 

b) die Notwendigkeit neuer digitaler Verfahrensstandards evaluieren und diese 
Standards bewerten und vorbereiten, 

c) den Wissensaustausch fördern, 
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d) überwachen, ob eu‑LISA die Anforderungen an das Dienstleistungsniveau 
erfüllt, die in dem gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b erlassenen 
Durchführungsrechtsakt festgelegt sind, 

e) eine Stellungnahme zu einem Entwurf des in Artikel 16 genannten Berichts 
abgeben. 

(3) Während des in Artikel 10 genannten Übergabe- und Übernahmeprozesses tritt die 
e-CODEX-Beratergruppe regelmäßig, mindestens jedoch jeden zweiten Monat, 
zusammen, bis der Übergabe- und Übernahmeprozess erfolgreich abgeschlossen ist, 
und danach mindestens alle sechs Monate. 

(4) Die e-CODEX-Beratergruppe erstattet dem e-Codex-Programmverwaltungsrat nach 
jeder Sitzung Bericht. Die e-CODEX-Beratergruppe unterstützt den e-CODEX-
Programmverwaltungsrat bei seinen Aufgaben mit technischem Sachverstand ▌. 

(5) Die e‑CODEX-Beratergruppe bezieht einschlägige Interessengruppen und Experten, 

einschließlich Mitglieder der Justiz, Angehörige von Rechtsberufen und 

Berufsorganisationen ▌, die vom e-CODEX-System betroffen sind, das System 

nutzen oder an ihm beteiligt sind, in ihre Arbeit ein. 
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Artikel 13 

e-CODEX-Programmverwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat von eu-LISA richtet bis zum 1. Januar 2023 einen ständigen 

e-CODEX-Programmverwaltungsrat ein. 

Der e-CODEX-Programmverwaltungsrat 

a) berät den Verwaltungsrat von eu-LISA – insbesondere während des in 

Artikel 10 genannten Übergabe- und Übernahmeprozesses – in Bezug auf 

die langfristige Tragfähigkeit des e-CODEX-Systems im Hinblick auf die 

Prioritätensetzung bei den Tätigkeiten und anderen strategischen 

Verpflichtungen, 

b) sorgt für die angemessene Verwaltung des e-CODEX-Systems und 

c) überwacht die Achtung des Grundsatzes der Unabhängigkeit der Justiz und 

veranlasst erforderlichenfalls Präventiv- oder Korrekturmaßnahmen. 

Der e-CODEX-Programmverwaltungsrat hat kein Mandat zur Vertretung der 

Mitglieder des Verwaltungsrats von eu-LISA. 

(2) Dem e-CODEX-Programmverwaltungsrat gehören die folgenden zehn Mitglieder 

an: 

a) der Vorsitzende der e-CODEX-Beratergruppe nach Artikel 12, 

b) acht vom Verwaltungsrat von eu-LISA ernannte Mitglieder und 

c) ein von der Kommission ernanntes Mitglied. 

Jedes Mitglied des e-CODEX-Programmverwaltungsrats hat einen Stellvertreter. 

Der Verwaltungsrat von eu-LISA stellt sicher, dass die von ihm ernannten 

Mitglieder des e-CODEX-Programmverwaltungsrats und Stellvertreter über die 

erforderliche Erfahrung, auch im Justizbereich, und die erforderlichen 

Fachkenntnisse für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben verfügen. 
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(3) Die Amtszeit der Mitglieder des e-CODEX-Programmverwaltungsrats und ihrer 

Stellvertreter beträgt vier Jahre und kann erneuert werden. 

(4) eu-LISA beteiligt sich an den Arbeiten des e-CODEX-Programmverwaltungsrats. Zu 

diesem Zweck nimmt ein Vertreter von eu-LISA an den Sitzungen des 

e-CODEX-Programmverwaltungsrats teil, um über die Arbeiten im Zusammenhang 

mit dem e-CODEX-System sowie über weitere damit zusammenhängende Arbeiten 

und Tätigkeiten zu berichten. 

(5) Der e-CODEX-Programmverwaltungsrat tritt mindestens alle sechs Monate 

zusammen, nötigenfalls auch häufiger. ▌Der e-CODEX-Programmverwaltungsrat 

erstattet dem Verwaltungsrat von eu-LISA regelmäßig – mindestens nach jeder 

Sitzung – schriftlich Bericht über den Stand und die Fortschritte beim e-CODEX-

System. 

(6) Der e-CODEX-Programmverwaltungsrat legt seine Geschäftsordnung fest, der 

insbesondere Regeln enthält für: 

a) die Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden und ihre 

Amtszeit; 
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b) Sitzungsorte; 

c) die Vorbereitung von Sitzungen; 

d) die Zulassung von Interessengruppen und Experten zu den Sitzungen, 

einschließlich Mitglieder der Justiz, Angehörige von Rechtsberufen und 

Berufsorganisationen, die vom e‑CODEX-System betroffen sind, das System 

nutzen oder an ihm beteiligt sind; ▌ 

e) Kommunikationspläne, durch die sichergestellt wird, dass die Mitglieder des 

Verwaltungsrats von eu-LISA, die nicht Mitglieder des e-CODEX-

Programmverwaltungsrats sind, lückenlos über die Arbeit des e-CODEX-

Programmverwaltungsrats unterrichtet werden. 

▌ 

(7) Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1726 gilt entsprechend für den 

Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden des e-CODEX-

Programmverwaltungsrats. 

(8) Sämtliche Reise- und Aufenthaltskosten, die den Mitgliedern des e-CODEX-

Programmverwaltungsrats und deren Stellvertretern entstehen, müssen angemessen 

und verhältnismäßig sein und werden von eu-LISA gemäß ihrer Geschäftsordnung 

erstattet. ▌ 

(9) Die Sekretariatsgeschäfte des e-CODEX-Programmverwaltungsrats werden von eu-

LISA wahrgenommen. 

▌ 
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Artikel 14 

Unabhängigkeit der Justiz 

(1) Bei der Wahrnehmung ihrer Zuständigkeiten gemäß dieser Verordnung achten 

alle Stellen den Grundsatz der Unabhängigkeit der Justiz im Einklang mit dem 

Grundsatz der Gewaltenteilung. 

(2) Zu diesem Zweck stellt eu-LISA die ihr für das e-CODEX-System zur Verfügung 

gestellten Ressourcen in vollem Umfang für den Betrieb des Systems im Rahmen 

dieser Verordnung bereit und sorgt für die Einbeziehung von Vertretern der Justiz 

in die Verwaltung des e-CODEX-Systems gemäß den Artikeln 12 und 13. 

Artikel 15 

Mitteilungen 

(1) Nach der erfolgreichen Übernahme der Zuständigkeit für das e-CODEX-System 

durch eu-LISA teilen die Mitgliedstaaten eu-LISA bis zum 31. Januar eines jeden 

Jahres die folgenden statistischen Angaben mit: 

▌ 

a) die Anzahl der technischen Nachrichten, die über jeden autorisierten 

e-CODEX-Zugangspunkt für die angeschlossenen Systeme in ihrem 

Hoheitsgebiet gesendet und empfangen wurden, gruppiert nach dem 

entsprechenden autorisierten e-CODEX-Zugangspunkt und digitalen 

Verfahrensstandard, sofern kein gleichwertiges Mitteilungsverfahren im 

Rahmen eines anderen Rechtsakts der Union Anwendung findet; 
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b) die Anzahl und die Art der Vorfälle, die bei den Stellen, die die autorisierten 

e‑CODEX-Zugangspunkte für die angeschlossenen Systeme in ihrem 

Hoheitsgebiet betreiben, aufgetreten sind und die sich auf die Sicherheit des 

e‑CODEX-Systems ausgewirkt haben, sofern kein gleichwertiges 

Mitteilungsverfahren im Rahmen eines anderen Rechtsakts der Union 

Anwendung findet. 

(2) Nach der erfolgreichen Übernahme der Zuständigkeit für das e-CODEX-Systems 

durch eu-LISA teilt die Kommission eu-LISA bis zum 31. Januar eines jeden Jahres 

die folgenden statistischen Angaben mit: 

▌ 

a) die Anzahl der technischen Nachrichten, die über jeden autorisierten 

e-CODEX-Zugangspunkt, der von einem Organ, einer Einrichtung oder einer 

sonstigen Stelle der Union betrieben wird, gesendet und empfangen wurden, 

gruppiert nach dem entsprechenden autorisierten e-CODEX-Zugangspunkt und 

digitalen Verfahrensstandard, sofern kein gleichwertiges 

Mitteilungsverfahren im Rahmen eines anderen Rechtsakts der Union 

Anwendung findet; 

b) die Anzahl und die Art der Vorfälle, die bei den Stellen, die die autorisierten 

e-CODEX-Zugangspunkte betreiben, aufgetreten sind – wenn es sich bei 

diesen Stellen um Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union 

handelt – und die sich auf die Sicherheit des e-CODEX-Systems ausgewirkt 

haben, sofern kein gleichwertiges Mitteilungsverfahren im Rahmen eines 

anderen Rechtsakts der Union Anwendung findet. 
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(3) In Mitteilungen gemäß den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels wird 

bestätigt, ob sich die Listen der autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte und der 

digitalen Verfahrensstandards, die in Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 1 

genannt sind, auf dem neuesten Stand befinden. 

Artikel 16 

Überwachung und Berichterstattung 

(1) Zwei Jahre nach ihrer Übernahme der Zuständigkeit für das e-CODEX-System und 

danach alle zwei Jahre legt eu‑LISA der Kommission einen Bericht über die 

technische Funktionsweise und Nutzung des e-CODEX-Systems, einschließlich der 

Sicherheit des e-CODEX-Systems, vor. 

(2) eu-LISA fasst die von der Kommission und den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 6 

Absatz 4, Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 15 erhaltenen Daten zusammen und stellt 

als Teil des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehenen Berichts die 

folgenden Indikatoren zur Verfügung: 

a) die Liste und Anzahl der digitalen Verfahrensstandards, für die das 

e-CODEX-System während des Berichtszeitraums verwendet wurde; 

b) die Anzahl der autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte für jeden Mitgliedstaat 

und für jeden digitalen Verfahrensstandard; 

▌ 
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c) die Anzahl der technischen Nachrichten, die für jeden digitalen 

Verfahrensstandard zwischen jedem der autorisierten e-CODEX-

Zugangspunkte durch das e-CODEX-System gesendet werden; 

d) die Anzahl und Art der Vorfälle, die sich auf die Sicherheit des e-CODEX-

Systems auswirken, sowie Informationen über die Einhaltung des e-CODEX-

Sicherheitsplans. 

(3) Drei Jahre nach der Übernahme der Zuständigkeit für das e-CODEX-System durch 

eu-LISA und danach alle vier Jahre erstellt die Kommission eine Gesamtbewertung 

des e-CODEX-Systems. Diese Gesamtbewertung umfasst eine Bewertung der 

Anwendung dieser Verordnung; dabei misst die Kommission die Ergebnisse an den 

angestrebten Zielen und kann Maßnahmen für die Zukunft vorschlagen. Bei der 

Erstellung ihrer Bewertungen überprüft die Kommission auch erneut die Rolle des 

e-CODEX-Programmverwaltungsrats und dessen Weiterführung auf objektiver 

Grundlage und schlägt bei Bedarf Verbesserungen vor. Die Kommission 

übermittelt die Gesamtbewertung dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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Artikel 17 

Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen 

(1) eu-LISA kann mit dem Völkerrecht unterliegenden internationalen 

Organisationen oder nachgeordneten Einrichtungen dieser Organisationen oder 

mit sonstigen einschlägigen Stellen, die durch eine zwischen zwei oder mehr 

Ländern geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage einer solchen 

Übereinkunft geschaffen wurden, Arbeitsvereinbarungen schließen, damit diese 

bei der Nutzung des e-CODEX-Systems technische Unterstützung anfordern und 

erhalten können. Diese Arbeitsvereinbarungen werden im Einklang mit Artikel 43 

der Verordnung (EU) 2018/1726 geschlossen. 

(2) In den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Arbeitsvereinbarungen 

kann die Benennung einer natürlichen Person je internationaler Organisation, 

Einrichtung oder Stelle vorgesehen werden, die als Ansprechpartner dient und die 

berechtigt ist, die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f genannte technische 

Unterstützung unter den Bedingungen, die in gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe b erlassenen Durchführungsrechtsakte festgelegt sind, anzufordern 

und zu erhalten, sofern die Kosten gemäß Artikel 20 Absatz 1 von dieser 

technischen Unterstützung unberührt bleiben. 
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Kapitel 3 

Änderungsbestimmungen 

Artikel 18 

Änderung der Verordnung (EU) 2018/1726 

Die Verordnung (EU) 2018/1726 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Die Agentur ist für die Entwicklung und das Betriebsmanagement des 

EDV-Systems für den grenzüberschreitenden elektronischen 

Datenaustausch im Bereich der Zusammenarbeit in Zivil- und 

Strafsachen (im Folgenden „e-CODEX-System“), einschließlich der 

technischen Entwicklungen, zuständig.“ 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Der Agentur kann die Zuständigkeit für die Konzeption, die 

Entwicklung und das Betriebsmanagement anderer als der in den 

Absätzen 3, 4 und 4a dieses Artikels genannten IT-Großsysteme im 

Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, einschließlich 

bestehender Systeme, übertragen werden, jedoch nur, wenn dies in 

entsprechenden, auf die Artikel 67 bis 89 AEUV gestützten 

Rechtsakten der Union zur Regelung dieser Systeme vorgesehen ist; 

dabei ist gegebenenfalls den in Artikel 14 dieser Verordnung 

genannten Entwicklungen in der Forschung und den Ergebnissen 

der in Artikel 15 dieser Verordnung genannten Pilotprojekte und 

Konzeptnachweise Rechnung zu tragen.“ 
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(2) Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 8b 

Aufgaben im Zusammenhang mit dem e-CODEX-System 

In Bezug auf das e‑CODEX-System nimmt die Agentur die folgenden Aufgaben 

wahr: 

a) die ihr mit der Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des 

Rates*+ übertragenen Aufgaben; 

b) Aufgaben im Zusammenhang mit Schulungen zur technischen Nutzung des 

e-CODEX-Systems, einschließlich der Bereitstellung von Online-

Schulungsmaterialien. 

__________ 

* Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 

über ein EDV-System für den grenzüberschreitenden elektronischen 

Datenaustausch im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und 

Strafsachen (e-CODEX-System) und zur Änderung der Verordnung 

(EU) 2018/1726 (ABl. L ...).“ 

                                                
+ ABl.: Bitte Nummer der vorliegenden Verordnung in den Text einfügen und 

Nummer, Datum und ABl.-Fundstelle dieser Verordnung in die Fußnote einfügen. 
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(3) Artikel 14 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Agentur verfolgt die Entwicklungen in der Forschung, die für das 

Betriebsmanagement des SIS II, des VIS, des Eurodac, des EES, des ETIAS, 

des DubliNet, des ECRIS-TCN, des e-CODEX-Systems und anderer IT-

Großsysteme im Sinne des Artikels 1 Absatz 5 von Belang sind.“ 

(4) In Artikel 17 Absatz 3 wird nach Unterabsatz 2 folgender Unterabsatz eingefügt: 

„Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem 

Betriebsmanagement des e-CODEX-Systems nach Artikel 1 Absatz 4a und Artikel 

8b werden in Tallinn (Estland) erfüllt.“ 

(5) Artikel 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe ff erhält folgende Fassung: 

„ff) die Berichte über die technische Funktionsweise der folgenden Systeme 

anzunehmen: 

i) SIS nach Artikel 60 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2018/1861 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und Artikel 74 Absatz 8 

der Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und 

des Rates**; 

ii) VIS nach Artikel 50 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 

und Artikel 17 Absatz 3 des Beschlusses 2008/633/JI; 
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iii) EES nach Artikel 72 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/2226; 

iv) ETIAS nach Artikel 92 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2018/1240; 

v) ECRIS-TCN und ECRIS-Referenzimplementierung nach 

Artikel 36 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2019/816; 

vi) die Interoperabilitätskomponenten nach Artikel 78 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) 2019/817 und Artikel 74 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) 2019/818; 
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vii) e‑CODEX-System nach Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU)  

.../...+; 

__________ 

* Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die 

Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der 

Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung 

des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung 

der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 14). 
** Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die 

Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der 

polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in 

Strafsachen, zur Änderung und Aufhebung des Beschlusses 2007/533/JI 

des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1986/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und des 

Beschlusses 2010/261/EU der Kommission (ABl. L 312 vom 7.12.2018, 

S. 56).“ 

                                                
+ ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung in den Text einfügen. 
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b) Buchstabe mm erhält folgende Fassung: 

„mm) die jährliche Veröffentlichung folgender Auflistungen sicherzustellen: 

i) die Liste der zuständigen Behörden, die nach Artikel 41 Absatz 8 

der Verordnung (EU) 2018/1861 und Artikel 56 Absatz 7 der 

Verordnung (EU) 2018/1862 berechtigt sind, die im SIS 

gespeicherten Daten unmittelbar abzufragen, zusammen mit einer 

Liste der Stellen der nationalen Systeme des SIS (N.SIS-Stellen) 

und der SIRENE-Büros nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2018/1861 bzw. Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2018/1862; 

ii) die Liste der zuständigen Behörden nach Artikel 65 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2017/2226; 

iii) die Liste der zuständigen Behörden nach Artikel 87 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2018/1240; 
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iv) die Liste der Zentralbehörden nach Artikel 34 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2019/816; 

v) die Liste der Behörden nach Artikel 71 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2019/817 und Artikel 67 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2019/818; 

vi) die Liste der autorisierten e-CODEX-Zugangspunkte nach 

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h der Verordnung (EU)  .../...+;” 

(6) In Artikel 27 Absatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„dc) die e-CODEX-Beratergruppe;“. 

                                                
+ ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung in den Text einfügen. 
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Kapitel 4 

Schlussbestimmungen 

Artikel 19 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 20 

Kosten 

(1) Die Kosten, die bei der Erfüllung der in Artikel 7 genannten Aufgaben anfallen, 

werden aus dem Gesamthaushaltsplan der Union finanziert. 

(2) Die Kosten für die in Artikel 8 und Artikel 9 genannten Aufgaben werden von den 

Mitgliedstaaten oder den Stellen getragen, die autorisierte e‑CODEX-Zugangspunkte 

betreiben. 
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Artikel 21 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu [ ...] am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Die Präsidentin   Der Präsident 
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ANHANG 

SOFTWAREPRODUKTE, DOKUMENTATION UND ANDERE BESTÄNDE, DIE 

NACH ARTIKEL 10 AN EU‑LISA ZU ÜBERGEBEN SIND 

1. Die zentrale Testplattform; 

2. das Konfigurationsmanagementwerkzeug, das ein Softwareprodukt zur 

Unterstützung bei der Erfüllung der Aufgabe nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c 

ist; 

3. die Metadata Workbench, die ein Softwareprodukt zur Unterstützung bei der 

Erfüllung von Teilen der Aufgaben nach Artikel 7 ist; 

4. das EU-Kernvokabular zur E-Justiz, das ein Bestand wiederverwendbarer 

semantischer Begriffe und Definitionen ist, der verwendet wird, um die 

Datenkonsistenz und Datenqualität im Zeitverlauf und über Anwendungsfälle 

hinweg sicherzustellen; 

5. die Dokumentation der Architektur, bei der es sich um eine Dokumentation 

handelt, die verwendet wird, um den einschlägigen Interessengruppen technisches 

und informatives Wissen über die Wahl der Standards zu vermitteln, denen andere 

Bestände des e‑CODEX-Systems entsprechen müssen. 
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Europäisches Parlament
2019 - 2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2022)0085
Statusvereinbarung zwischen der EU und der Republik Moldau über von 
Frontex durchgeführte operative Tätigkeiten***
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022 zu dem 
Entwurf eines Beschluss des Rates über den Abschluss der Vereinbarung zwischen der 
Europäischen Union und der Republik Moldau über operative Tätigkeiten, die von der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache in der Republik Moldau 
durchgeführt werden (07202/2022 – C9-0120/2022 – 2022/0087(NLE))

(Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (07202/2022),

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Abkommens operative Tätigkeiten, die von der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache in der Republik Moldau 
durchgeführt werden, zwischen der Europäischen Union und der Republik Moldau 
(07204/2022),

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 72 Absatz 2 Buchstaben b und d, Artikel 
79 Absatz 2 Buchstabe c und Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um 
Zustimmung (C9-0120/2022),

– gestützt auf Artikel 105 Absätze 1 und 4 und Artikel 114 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung,

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens;

2. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Republik Moldau zu übermitteln.
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2022)0096
Abkommen EU/Brasilien über die Befreiung der Inhaber gewöhnlicher 
Reisepässe von der Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten ***
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss im Namen der Union des 
Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Föderativen Republik Brasilien 
zur Änderung des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Föderativen 
Republik Brasilien über die Befreiung der Inhaber gewöhnlicher Reisepässe von der 
Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten (13448/2018 – C9-0416/2021 –
2018/0084(NLE))

(Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (13448/2018),

– unter Hinweis auf den Entwurf des Abkommens zwischen der Europäischen Union und 
der Föderativen Republik Brasilien zur Änderung des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union und der Föderativen Republik Brasilien über die Befreiung der 
Inhaber gewöhnlicher Reisepässe von der Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten 
(13449/2018),

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 218 
Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C9-0416/2021),

– gestützt auf Artikel 105 Absätze 1 und 4 und Artikel 114 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A9-0029/2022),

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens;

2. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Föderativen Republik Brasilien zu übermitteln.
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2022)0097
Abkommen EU-Brasilien über die Befreiung der Inhaber von 
Diplomatenpässen, Dienstpässen oder sonstigen amtlichen Pässen von der 
Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten ***
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Union – des 
Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Föderativen Republik Brasilien 
zur Änderung des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Föderativen 
Republik Brasilien über die Befreiung der Inhaber von Diplomatenpässen, Dienstpässen 
oder sonstigen amtlichen Pässen von der Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten 
(13445/2018 – C9-0415/2021 – 2018/0086(NLE))

(Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (13445/2018),

– unter Hinweis auf den Entwurf des Abkommens zwischen der Europäischen Union und 
der Föderativen Republik Brasilien zur Änderung des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union und der Föderativen Republik Brasilien über die Befreiung der 
Inhaber von Diplomatenpässen, Dienstpässen oder sonstigen amtlichen Pässen von der 
Visumpflicht bei kurzfristigen Aufenthalten (13446/2018),

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 218 
Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C9-0415/2021),

– gestützt auf Artikel 105 Absätze 1 und 4 und Artikel 114 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A9-0030/2022),

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens;

2. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Föderativen Republik Brasilien zu übermitteln.
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2022)0099
Das Erfordernis eines vordringlichen Aktionsplans der EU zur 
Sicherstellung der Ernährungssicherheit inner- und außerhalb der EU in 
Anbetracht des russischen Einmarschs in die Ukraine
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. März 2022 zu dem Erfordernis 
eines vordringlichen Aktionsplans der EU zur Sicherstellung der Ernährungssicherheit 
inner- und außerhalb der EU in Anbetracht des russischen Einmarschs in die Ukraine 
(2022/2593(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Russland und zur Ukraine,

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Führung des Europäischen Parlaments zur 
Ukraine vom 16. und 24. Februar 2022,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Hohen Vertreters im Namen der EU vom 
24. Februar 2022 zur Invasion der Ukraine durch Streitkräfte der Russischen 
Föderation,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Präsidenten des Europäischen Rates und der 
Präsidentin der Kommission vom 24. Februar 2022 zur beispiellosen und 
ungerechtfertigten militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine,

– unter Hinweis auf die aktuellen Erklärungen des Präsidenten der Ukraine und der 
Präsidentin der Kommission zur Lage in der Ukraine,

– unter Hinweis auf die Erklärung der G7 vom 24. Februar 2022,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 24. Februar 
2022,

– unter Hinweis auf Artikel 39 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. März 2022 zu Russlands Aggression 
gegen die Ukraine1,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat 
                                               
1 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0052.
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vom 10. März 2022 zur militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Treffens der Agrarminister der G7 vom 11. März 
2022 zur Invasion der Ukraine durch Streitkräfte der Russischen Föderation, 

– unter Hinweis auf die auf der informellen Tagung der Staats- und Regierungschefs der 
EU am 10./11. März 2022 abgegebene Erklärung von Versailles, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 12. November 2021 über den 
Notfallplan zur Gewährleistung der Lebensmittelversorgung und Ernährungssicherheit 
in Krisenzeiten (COM(2021)0689), 

– gestützt auf Artikel 132 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass gemäß der Charta der Vereinten Nationen und den Grundsätzen 
des Völkerrechts alle Staaten souveräne Gleichheit genießen und in ihren 
internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die 
politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete Androhung oder Anwendung von 
Gewalt unterlassen müssen; 

B. in der Erwägung, dass die Russische Föderation am 24. Februar 2022 grundlos und 
ohne Rechtfertigung in die Ukraine einmarschiert ist; 

C. in der Erwägung, dass die Lebensmittelerzeugung und der Zugang zu Lebensmitteln 
nicht als geopolitische Waffe benutzt werden sollten; 

D. in der Erwägung, dass der Rat eine erste Reihe von Sanktionen gegen Russland 
angenommen hat, darunter gezielte Sanktionen gegen Einzelpersonen sowie 
wirtschaftliche und finanzielle Sanktionen und Handelsbeschränkungen, und dass er in 
enger Abstimmung mit den transatlantischen Verbündeten und anderen gleich gesinnten 
internationalen Partnern weitere Sanktionen vorbereitet; 

E. in der Erwägung, dass diese Situation und die gegen Russland verhängten rechtmäßigen 
Sanktionen zusätzlich zu der COVID-19-Krise und den jüngsten beträchtlichen 
Preissteigerungen bei Betriebsmitteln eine erhebliche kumulative Unterbrechung der 
weltweiten Agrar-, Fischerei- und Aquakulturmärkte zur Folge haben, insbesondere im 
Hinblick auf die Getreide- und Pflanzenölmärkte, da auf die Ukraine und Russland im 
weltweiten Handel etwa 30 % des Weizens, 32 % der Gerste, 17 % des Maises, über 
50 % des Sonnenblumenkernöls und 20 % der Sonnenblumenkerne entfallen, sowie im 
Hinblick auf den Zugang zu Düngemitteln und den für die Düngemittelproduktion 
erforderlichen Betriebsmitteln; 

F. in der Erwägung, dass die Häfen am Schwarzen Meer zu der beschädigten zivilen 
Infrastruktur gehören, was zu einer vollständigen Blockade des Handels auf dem 
Seeweg führt, einschließlich einer Verhinderung der Ausfuhr lebensnotwendiger 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse in verschiedene Regionen, darunter die EU; 

G. in der Erwägung, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten infolge von Russlands 
Annexion der Krim und der anschließenden Sanktionen verschiedene Maßnahmen 
ergriffen haben, um den negativen Auswirkungen auf die Agrar-, Fischerei und 
Aquakulturmärkte der EU entgegenzuwirken; 
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H. in der Erwägung, dass der Bodenkrieg in der Ukraine die innerstaatliche Verbringung 
von Waren, insbesondere von Lebensmitteln, Futtermitteln und anderen 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen, verhindert und dazu geführt hat, dass das Pressen 
von Ölsaaten ausgesetzt wurde und für einige Kulturpflanzen Anforderungen mit Blick 
auf Ausfuhrgenehmigungen eingeführt wurden, was zu einer gravierenden 
Nahrungsmittelknappheit in der Ukraine und zu einem Mangel an Beständen für die 
Ausfuhr in andere Länder sowie in der Folge zu einem unmittelbaren Risiko 
geopolitischer Instabilität führt; 

I. in der Erwägung, dass im Rahmen des Konflikts kritische landwirtschaftliche 
Infrastruktur, darunter Transport- und Lagerinfrastruktur, ins Visier genommen wurde, 
was erhebliche regionale Auswirkungen hat; in der Erwägung, dass aufgrund der 
Bombardements, des Beschusses und der Verwendung von Streubomben in 
Kriegssituationen landwirtschaftliche Flächen geschädigt werden und Menschen, die 
zurückkehren wollen, um diese Flächen zu bewirtschaften, verstümmelt werden, was 
dazu führt, dass die Flächen jahrelang nicht genutzt werden können, solange Minen 
geräumt und Kampfmittel aufgespürt und entschärft oder zerstört werden; 

J. in der Erwägung, dass die Ernte in der Ukraine 2022 ausfällt, da Landwirte und 
landwirtschaftliche Arbeitskräfte geflohen sind, um dem Tod zu entgehen, oder ihr 
Land verteidigen und die landwirtschaftlichen Betriebe zu stark geschädigt sind, als 
dass die diesjährige Erzeugung wie gewohnt erfolgen könnte; 

K. in der Erwägung, dass die folgenden Anteile am Weltmarkt auf die Ukraine entfallen: 
11 % des Weizens, 16 % der Gerste, 15 % des Maises, 16 % des Rapses, 50 % des 
Sonnenblumenöls, 9 % des Handels mit Sonnenblumenkernen und 61 % des 
Sonnenblumenkuchens; in der Erwägung, dass die folgenden entsprechenden Anteile 
auf Russland entfallen: 20 % (Weizen), 16 % (Gerste), 2 % (Mais), 3 % (Raps) und 
20 % (Sonnenblumenkuchen); 

L. in der Erwägung, dass die Ukraine inzwischen für die EU ein wichtiger Lieferant ist, 
zumal sie der Hauptlieferant für Mais (im Durchschnitt 9,2 Megatonnen bzw. 57 % der 
Lieferungen), Raps (2 Megatonnen bzw. 42 % der europäischen Einfuhren nach 
Volumen), Sonnenblumenkerne (0,1 Megatonnen bzw. 15 %) und 
Sonnenblumenkuchen (1,3 Megatonnen bzw. 47 % der Einfuhren) ist und in geringerem 
Maße auch Weizen (1 Megatonne bzw. 30 % der Einfuhren) liefert; in der Erwägung, 
dass Russland für die EU ebenfalls – wenn auch in geringerem Maße – ein wichtiger 
Lieferant von Weizen (0,5 Megatonnen bzw. 11 %) ist, jedoch hauptsächlich von 
Rapskuchen (0,2 Megatonnen bzw. 50 %), Sonnenblumenkuchen (0,9 Megatonnen 
bzw. 34 %) und Sonnenblumenkernen (0,3 Megatonnen bzw. 35 %); 

M. in der Erwägung, dass die Preise auf den globalen Agrarmärkten bereits vor der 
russischen Invasion der Ukraine gestiegen waren, was teilweise auf die 
Klimaauswirkungen und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen 
ist; in der Erwägung, dass steigende Energiepreise in Europa erhebliche Auswirkungen 
auf die Landwirtschaft, die Fischerei und die Aquakultur haben, da die 
Düngemittelpreise und die Energiekosten für Landwirte steigen; 

N. in der Erwägung, dass die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse auf dem 
Weltmarkt seit Beginn des Konflikts stark (je nach Erzeugnis um zwischen 5 % und 
10 %) gestiegen sind und sich damit den Preisen des Wirtschaftsjahres 2007–2008 
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angenähert haben; 

O. in der Erwägung, dass die weltweite Versorgungslücke, die sich aus einem plötzlichen 
drastischen Rückgang der Ausfuhren der beiden Länder von Getreide und 
Sonnenblumensaat ergeben würde, Schätzungen der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) zufolge die internationalen 
Preise für Lebens- und Futtermittel deutlich über die ohnehin gestiegenen Werte 
klettern lassen könnte; 

P. in der Erwägung, dass die EU Weizen nicht nur ein-, sondern auch ausführt, und zwar 
insbesondere in die Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas, die jährlich etwa 
6 Millionen Tonnen Weizen aus der EU erhalten; in der Erwägung, dass diese Länder 
zunächst auf Russland und die Ukraine und dann auf die EU angewiesen sind; 

Q. in der Erwägung, dass die Ziele der Gemeinsamen Fischereipolitik und der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) unter anderem die Bereitstellung von Lebensmitteln 
mit hohem Nährwert im Binnenmarkt, die Reduzierung der Abhängigkeit des 
Binnenmarktes von Lebensmittelimporten und die Sicherstellung angemessener 
Lebensmittelpreise für die Verbraucher beinhalten; in der Erwägung, dass die COVID-
19-Pandemie und nun der russische Einmarsch in die Ukraine einmal mehr gezeigt 
haben, dass die EU ihre Ernährungssicherheit stärken und ihre Abhängigkeit von 
Einfuhren aus einem einzigen oder zu wenigen ausführenden Ländern außerhalb der EU 
reduzieren muss; 

R. in der Erwägung, dass die Kommission am 9. März 2022 eine erste Sitzung des neu 
errichteten Europäischen Mechanismus zur Krisenvorsorge und Krisenreaktion im 
Bereich der Ernährungssicherheit (European food security crisis preparedness and 
response mechanism, EFSCM) abgehalten hat, um Fragen der Ernährungssicherheit, der 
Auswirkungen der gestiegenen Energie- und Betriebsmittelpreise und der 
Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zu erörtern; in der Erwägung, dass dieser 
Mechanismus darauf abzielt, die Krisenvorsorge zu erhöhen, indem die Koordinierung 
verbessert wird und ein Austausch über bewährte Verfahren stattfindet; 

S. in der Erwägung, dass die EU in hohem Maße von fossilen Brennstoffen aus Russland 
abhängig ist; in der Erwägung, dass etwa 90 % des in der EU verbrauchten Gases 
eingeführt werden und dass im Jahr 2021 insgesamt 45 % dieser Einfuhren auf 
verschiedenen Ebenen von Russland an die EU-Mitgliedstaaten erbracht wurden; in der 
Erwägung, dass Russland mit 27 % auch Europas größter Öllieferant was und damit 
mehr als das Dreifache des nächstgrößten Öllieferanten (Norwegen) erbrachte; in der 
Erwägung, dass sich diese externe Abhängigkeit von Energie unmittelbar auf die 
landwirtschaftliche Erzeugung auswirkt; 

T. in der Erwägung, dass die Energie-, Betriebsmittel- und Lebensmittelpreise aufgrund 
des Konflikts steigen, was bedeutet, dass immer mehr Menschen von Armut bedroht 
sein werden (zusätzlich zu den 97 Millionen derzeit von Armut bedrohten Menschen); 
in der Erwägung, dass daher soziale Maßnahmen ergriffen werden müssen, um den 
Erzeugern und Verbrauchern zu helfen, diese Auswirkungen zu bewältigen; 

U. in der Erwägung, dass der Begriff der Ernährungssicherheit nicht auf die Versorgung 
mit Nahrungsmitteln beschränkt ist, sondern nach Aussagen der FAO auch das Recht 
auf Nahrung und den Zugang zu gesunder Ernährung für alle umfasst; 
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V. in der Erwägung, dass sich die ohnehin schwerwiegende Situation, die durch 
COVID-19, die außergewöhnlichen Dürren im Süden der EU, den Klimawandel und 
den Verlust an biologischer Vielfalt verursacht wurde, durch die Auswirkungen des 
grundlosen und nicht zu rechtfertigenden russischen Angriffskriegs auf die 
Ernährungssicherheit weiter verschärft hat; in der Erwägung, dass diese Krise sowohl 
direkte als auch indirekte Auswirkungen auf den Lebensmittelsektor für Agrar- und 
Aquakulturerzeugnisse hat; 

W. in der Erwägung, dass die EU nicht nur in strategischen Bereichen wie Verteidigung 
oder Energieversorgung unabhängiger werden, sondern auch in der Lage sein muss, die 
Ernährungssicherheit jederzeit sicherzustellen, indem sie ihre Widerstandsfähigkeit in 
den Bereichen, in denen die EU in hohem Maße auf Einfuhren angewiesen ist, 
ausweitet; in der Erwägung, dass die Ukraine-Krise einmal mehr verdeutlicht, dass 
Ernährungssicherheit nicht als selbstverständlich angesehen werden darf; in der 
Erwägung, dass die europäische Lebensmittelerzeugung als strategischer Bereich 
betrachtet werden sollte; 

X. in der Erwägung, dass die EU auf den Grundsätzen der Solidarität gründet und dass die 
Schwächsten am stärksten unter den Konsequenzen zu leiden haben werden, wenn die 
EU jetzt nicht handelt; 

Y. in der Erwägung, dass diese Krise sowohl direkte als auch indirekte Auswirkungen auf 
den Lebensmittelsektor für Agrar- und Aquakulturerzeugnisse zeitigt, wobei die 
direkten Auswirkungen mit der Unterbrechung des Handels mit Russland und der 
Ukraine und die indirekten Auswirkungen mit der Volatilität der Preise und der 
Produktionskosten zusammenhängen; 

Z. in der Erwägung, dass sich der höhere Preis von Energie, Brennstoff, Düngemitteln, 
Rohstoffen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen in hohem Maße im 
Lebensmittelsektor für Agrar- und Aquakulturerzeugnisse niederschlägt und zu einem 
erheblichen Anstieg der Produktionskosten führt, der die Produktionskontinuität 
gefährdet und Unterbrechungen in der Lieferkette nach sich ziehen kann; 

AA. in der Erwägung, dass Russland im Hinblick auf den Wert der Agrar- und 
Lebensmittelaufuhren aus der EU der sechstgrößte Handelspartner der EU ist1; in der 
Erwägung, dass aufgrund der Handelsstörungen und verhängten Sanktionen 
Abhilfemaßnahmen erforderlich sein werden, insbesondere die Schaffung von 
alternativen Märkten für landwirtschaftliche Erzeugnisse der EU; 

AB. in der Erwägung, dass Nahrungsmittelkrisen durch Spekulationen mit Nahrungsmitteln 
ausgelöst werden können; 

AC. in der Erwägung, dass Russland ein führender Exporteur von synthetischen 
Stickstoffdüngern und deren Bestandteilen ist und dass Belarus ein bedeutender 
Exporteur von Düngemitteln auf Kalibasis ist; in der Erwägung, dass die Preise für 
Stickstoffdünger stark von den Erdgaspreisen abhängen, einem Produkt, bei dem 
Russland eine bedeutende Marktposition innehat; in der Erwägung, dass Russland am 
4. März 2022 infolge seines Einmarschs in die Ukraine eine Aussetzung seiner 

                                                
1  Europäische Kommission, Agri-Food Trade Statistical Factsheet: European Union–

Russia, 2021. 
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Ausfuhren von Mineraldüngern angekündigt hat; 

AD. in der Erwägung, dass angesichts des Umstands, dass die Düngemittelpreise im 
vergangenen Jahr um 142 % gestiegen sind und Energie und Düngemittel 20 % der 
Produktionskosten der Landwirte ausmachen, neben der starken Abhängigkeit der EU 
von Düngemitteleinfuhren aus Russland auch die Abhängigkeit der EU von Einfuhren 
fossiler Energieträger für die Düngemittelproduktion und von Pottasche aus Belarus zu 
einer erheblichen Unterbrechung der Versorgung führen wird1; in der Erwägung, dass 
Gas 60 % bis 80 % der Produktionskosten für wichtige Stickstoffdüngemittel 
ausmacht2; in der Erwägung, dass die hohen Gaspreise bereits zu einer 
vorübergehenden Schließung einiger Einrichtungen in der Düngemittelindustrie geführt 
haben; in der Erwägung, dass bereits Fälle aufgetreten sind, in denen 
Düngemittelproduzenten aufgrund fehlender Rohstoffe Aufträge von Landwirten 
abgelehnt haben; 

AE. in der Erwägung, dass es viele Düngemittel aus organischen Nährstoffquellen gibt, die 
derzeit noch nicht als Ersatz für chemische Düngemittel verwendet werden; in der 
Erwägung, dass mit deren vermehrter Verwendung die Abhängigkeit der EU von 
chemischen Düngemitteln reduziert und gleichzeitig die entsprechenden Ziele des 
Grünen Deals erreicht werden könnten; in der Erwägung, dass insbesondere der 
Rückgriff auf verarbeitete Gülle, Bio-Holzkohle und Insektenkot die Düngemittelkosten 
für Landwirte senken könnte; 

AF. in der Erwägung, dass die Kraftstoffpreise in der EU erheblich gestiegen sind und in 
vielen Mitgliedstaaten ein historisches Hoch erreicht haben; in der Erwägung, dass die 
Fortsetzung dieses Kurses die wirtschaftliche Situation für Landwirte und Fischer 
untragbar machen wird, da etwa Fischereifahrzeuge nicht mehr in See stechen und mehr 
einbringen können als die Kosten für den Fischereibetrieb; 

AG. in der Erwägung, dass die Fischerei-, Aquakultur- und Verarbeitungsindustrien der EU 
qualitativ hochwertige Fischereierzeugnisse liefern und somit eine wichtige Rolle in der 
Sicherstellung der globalen Ernährungssicherheit spielen; in der Erwägung, dass die 
Fischerei seit langer Zeit dazu beiträgt, die europäischen Verbraucher mit hochwertigen 
Erzeugnissen zu versorgen, die hohen Normen in Bezug auf Lebensmittelsicherheit und 
ernährungsphysiologisches Wohlergehen entsprechen, und dass sie inzwischen in Bezug 
auf Nachhaltigkeit weltweit führend ist; 

AH. in der Erwägung, dass das reibungslose Funktionieren des europäischen Binnenmarkts 
eine Voraussetzung für die Sicherstellung der Ernährungssicherheit ist; in der 
Erwägung, dass die ungarische Regierung vor Kurzem beschlossen hat, aufgrund des 
russischen Einmarschs in die Ukraine alle Getreideausfuhren zu untersagen, was sowohl 
gegen die Verpflichtungen des Landes gemäß den Verträgen als auch gegen die 
Solidarität innerhalb der EU verstößt; 

                                                
1  Eurostat Preisindex landwirtschaftlicher Betriebsmittel (Q3 2020 bis Q3 2021). 
2  Fertilizers Europe, Policy Priorities– Industry competitiveness – Energy cost, Fertilizers 

Europe, abgerufen am 16. März 2022. 
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AI. in der Erwägung, dass die Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise für die 
Verbraucher vor dem Hintergrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
berücksichtigt werden müssen, zumal diese bereits vor Kriegsbeginn zu 
Preiserhöhungen beigetragen hat; in der Erwägung, dass die Lebensmittelpreise in der 
EU im Januar 2022 4,7 % höher waren als im selben Monat des Vorjahres1; in der 
Erwägung, dass die Preiserhöhungen von Lebensmitteln in vielen Mitgliedstaaten, 
insbesondere in Zentral- und Osteuropäischen Ländern, noch stärker ausgefallen sind; 

AJ. in der Erwägung, dass die Erschöpfung der Tierfutterbestände für viele Zuchtbetriebe 
schwerwiegende Folgen haben wird; in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten 
signalisiert haben, dass die Gefahr besteht, dass ihre Futtermittelvorräte bis Ostern 
aufgebraucht sein werden, wenn sich die derzeitigen Entwicklungen fortsetzen; 

AK. in der Erwägung, dass es wichtige Synergien gibt, die über die derzeitige Krise hinaus 
erreicht und erhalten werden müssen, wie etwa nachhaltige landwirtschaftliche 
Verfahren, die die Bodenqualität steigern und dadurch die Produktivität und andere 
Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen, einschließlich der Kohlenstoffbindung und 
der Regulierung der Wasserqualität, verbessern; in der Erwägung, dass die Art und 
Weise, wie in der EU Lebensmittel, Getränke und andere landwirtschaftliche 
Erzeugnisse erzeugt und konsumiert werden, mit den politischen Maßnahmen und den 
Verpflichtungen der EU, einschließlich der Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung und des Übereinkommens von Paris, im Einklang stehen 
sollte, damit für ein solides Gleichgewicht zwischen den drei Säulen der Nachhaltigkeit 
gesorgt ist; 

AL. in der Erwägung, dass das Problem der Lebensmittelverschwendung auf allen Stufen 
der Lieferkette kurzfristig angegangen werden muss, um den Druck auf die 
Lebensmittelversorgung in Europa zu verringern, sowie Maßnahmen zur Beseitigung 
unnötiger rechtlicher Hindernisse, die der Aufbereitung von Abfällen zu 
biologischen/ökologischen Düngemitteln entgegenstehen, zumal in der EU jährlich 
88 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet werden, was mit Kosten von 
schätzungsweise 143 Mrd. EUR einhergeht; in der Erwägung, dass sich die 
Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung durch Maßnahmen zur Erreichung des 
Ziels der EU, die Lebensmittelverschwendung bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 50 % 
gegenüber den Bezugswerten von 2014 zu verringern, unmittelbar positiv auf die 
Ernährungssicherheit in der EU auswirken würde; 

1. verurteilt aufs Schärfste den rechtswidrigen, grundlosen und ungerechtfertigten 
militärischen Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine und ihren Einmarsch 
in das Land sowie die Beteiligung von Belarus an diesem Angriffskrieg; fordert die 
Russische Föderation auf, unverzüglich alle militärischen Aktivitäten in der Ukraine 
einzustellen, alle militärischen und paramilitärischen Kräfte aus dem gesamten 
international anerkannten Hoheitsgebiet der Ukraine bedingungslos abzuziehen und 
sämtliche militärische Ausrüstung bedingungslos daraus zu entfernen, die humanitären 
Korridore nicht länger zu blockieren und die territoriale Unversehrtheit, die 
Souveränität und die Unabhängigkeit der Ukraine innerhalb ihrer international 
anerkannten Grenzen uneingeschränkt zu achten, um den Frieden wiederherzustellen 
und dadurch dafür zu sorgen, dass unter sicheren Bedingungen mit dem Wiederaufbau 
der lebensnotwendigen Wirtschafts-, Sozial-, Gesundheits- und Lebensmittelsysteme 

                                                
1  Eurostat, Instrument zum Monitoring der Lebensmittelpreise, 2022.  
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begonnen werden kann; 

2. bekundet seine ungeteilte Solidarität mit dem ukrainischen Volk, bedauert zutiefst die 
tragischen Verluste von Menschenleben und das menschliche Leid, die durch die 
Aggression Russlands verursacht werden, und betont, dass Angriffe auf Zivilisten und 
zivile Infrastruktur sowie wahllose Angriffe nach dem humanitären Völkerrecht 
verboten sind; 

3. begrüßt, dass der Rat prompt Sanktionen mit dem Ziel erlassen hat, die Russische 
Föderation dazu zu bringen, ihre Angriffe auf die Ukraine einzustellen; besteht jedoch 
angesichts der jüngsten Aggressionen, einschließlich der Angriffe auf Wohngebiete und 
die zivile Infrastruktur, darauf, dass zusätzliche harte Sanktionen verhängt werden; 

4. fordert die Russische Föderation auf, den Beschuss von Krankenhäusern, Kindergärten, 
Schulen, Theatern, Altenheimen und anderer ziviler Infrastruktur unverzüglich 
einzustellen; verurteilt solche Handlungen auf das Schärfste und betont, dass ohne ein 
Ende der willkürlichen Angriffe das normale Leben nicht wiederaufgebaut und die 
Lebensmittelerzeugung in der gesamten Ukraine und auf ihren landwirtschaftlichen 
Flächen sowie in ihren Fischereiwirtschaftsgebieten nicht wieder aufgenommen werden 
kann und dass keine Normalität bei den Strömen von Lebensmitteln, Erzeugnissen und 
Betriebsmitteln einkehren kann, die in der landwirtschaftlichen Fischerei, in der 
Aquakultur sowie für die Lebensmittelerzeugung über Grenzen hinweg unerlässlich 
sind, wodurch die Transportprobleme im Zusammenhang mit Lebensmittelausfuhren 
und der Warenproduktion nicht bewältigt werden können; 

5. betont, dass die Wiederherstellung der Stabilität in der Ukraine sehr wichtig ist, damit 
der Landwirtschaftssektor des Landes sich erholen und die Ernährungssicherheit des 
Landes sichergestellt werden kann; fordert die EU auf, jede Anstrengung zu 
unternehmen, um wenn möglich die landwirtschaftliche Erzeugung der Ukraine durch 
die Bereitstellung von fehlendem Saatgut, fehlendem Brennstoff und fehlenden 
Düngemitteln zu unterstützen; 

6. fordert, dass alle Anstrengungen unternommen werden, um die bevorstehende Aussaat- 
und Produktionssaison in der Ukraine in jeder möglichen Weise zu sichern; weist darauf 
hin, dass humanitäre Hilfe benötigt wird, um unmittelbare, lebensbedrohliche 
Situationen wie die, mit der die Ukraine gegenwärtig konfrontiert ist, zu bewältigen; 

7. weist erneut darauf hin, dass einige ukrainische Häfen im Schwarzen Meer geschlossen 
wurden und dadurch der internationale Lebensmittelhandel gestört wird, und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den sicheren Transport sowie 
Lebensmittelkorridore in die und aus der Ukraine über alternative Häfen sowie über den 
Schienen- und Straßenverkehr zu ermöglichen; 

8. hebt hervor, dass die Länder in der Nähe des Konfliktgebiets, die Länder mit einer 
empfindlichen, sich entwickelnden Wirtschaft und die Länder, die den Großteil der 
ukrainischen Flüchtlinge aufnehmen, am meisten von dem Krieg in der Ukraine 
betroffen sein werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diese 
Länder zu unterstützen und die Verfügbarkeit einer ausreichenden 
Nahrungsmittelversorgung sicherzustellen; 

9. erklärt sich besorgt über die Auswirkungen der derzeitigen Störung der Agrar-, 
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Fischerei- und Aquakulturprozesse auf die Ernährungssicherheit der Menschen in der 
Ukraine und fordert die Kommission und die internationale Gemeinschaft 
nachdrücklich auf, ein robustes, langfristiges humanitäres 
Nahrungsmittelhilfeprogramm zu koordinieren und es allen betroffenen Regionen und 
Städten zur Verfügung zu stellen, und hierzu alle zur Verfügung stehenden Foren, wie 
den Ausschuss für Welternährungssicherheit, in Anspruch zu nehmen, um das 
Ausbleiben der ukrainischen Lebensmittelproduktion und die Unterbrechung der 
Lebensmittelkette auszugleichen; 

10. fordert eine sofortige und koordinierte Reaktion und den Einsatz des 
Katastrophenschutzverfahrens der Union, um der Ukraine größtmögliche Unterstützung 
zukommen zu lassen, insbesondere in Form von humanitärer Hilfe und 
Nahrungsmittelhilfe, sowie durch die Bereitstellung sicherer humanitärer Korridore der 
EU und das Angebot von Nahrungsmitteln und Unterkünften für alle Menschen, die aus 
dem Land fliehen; hebt hervor, dass sich die finanzielle humanitäre Unterstützung der 
EU bisher auf schätzungsweise 500 Mio. EUR beläuft, dass aber weitere Unterstützung 
erforderlich ist; betont insbesondere, dass die EU der ukrainischen Bevölkerung 
humanitäre Hilfe leisten sollte, um die kurzfristige Nahrungsmittelsicherheit in der 
Ukraine zu gewährleisten, sowie auch allen Geflüchteten in der EU im Rahmen der 
Kohäsionspolitik durch die Maßnahmen für Geflüchtete in Europa und die 
Wiederaufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas sowie durch einen 
Beitrag zum Krisenreaktionsplan der FAO für die Ukraine, indem sie ihre finanzielle 
Unterstützung aufstockt; betont, dass zusätzliche Finanzmittel gefunden werden 
müssen, da die Mittel der Kohäsionspolitik eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung 
einer harmonisierten Entwicklung der EU-Mitgliedstaaten spielen; fordert die EU auf, 
sich mit den UN-Organisationen und allen Partnern vor Ort abzustimmen, um den vom 
Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen dringende Nahrungsmittel- und 
Lebensunterhaltshilfe zu leisten; 

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Beiträge zum 
Welternährungsprogramm zu erhöhen, indem sie die im mehrjährigen Finanzrahmen 
vorgesehene Solidaritäts- und Soforthilfereserve nutzen; stellt fest, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 465 Mio. EUR pro Jahr bzw. 1,47 Mrd. EUR pro 
Jahr für das Welternährungsprogramm bereitstellen; stellt ferner fest, dass die 
Solidaritäts- und Soforthilfereserve 1,2 Mrd. EUR beträgt, von denen bis zu 35 % 
(420 Mio. EUR) für Nicht-EU-Länder verwendet werden können; unterstreicht, dass der 
im Rahmen der Solidaritäts- und Soforthilfereserve verfügbare Betrag möglicherweise 
nicht ausreicht und dass zusätzliche Haushaltsflexibilität erforderlich sein könnte; 

12. betont, dass der derzeitige Konflikt in der Ukraine ein Schlaglicht auf die 
Schwachstellen des globalen Nahrungsmittelsystems wirft; fordert die EU daher auf, 
das Recht der Entwicklungsländer auf Nahrungsmittelsicherheit als Mittel zur 
Erreichung von Ernährungssicherheit, zur Armutsbekämpfung, zur Schaffung von 
inklusiven, nachhaltigen und fairen globalen Lieferketten sowie lokalen und regionalen 
Märkten zu schützen, indem sie landwirtschaftlichen Familienbetrieben besondere 
Aufmerksamkeit widmet, mit dem Ziel, die Versorgung mit erschwinglichen und 
zugänglichen Lebensmitteln sicherzustellen; 

13. ist der Ansicht, dass die EU und andere internationale Organisationen künstlich 
überhöhte Preise nicht tolerieren dürfen und Maßnahmen ergreifen müssen, um 
spekulativem Verhalten, durch das die Ernährungssicherheit für gefährdete Länder und 
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Bevölkerungsgruppen oder ihr Zugang zu Lebensmitteln gefährdet wird, vorzubeugen, 
indem sie die Märkte mit Auswirkungen auf das Lebensmittelsystem, einschließlich 
Terminmärkten, überwachen, um für vollständige Transparenz zu sorgen, und indem sie 
zuverlässige Daten und Informationen über Entwicklungen auf dem globalen 
Lebensmittelmarkt bereitstellen; 

14. fordert die Kommission auf, Mittel und Wege zu ermitteln und zu erleichtern, mit denen 
die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der russischen Invasion, nicht zuletzt in den 
Bereichen der landwirtschaftlichen Fischerei und der Aquakulturproduktion, bewältigt 
werden können, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, indem die notwendigen 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Agrar-, Fischerei- und Aquakulturunternehmen 
der EU durch unterstützende Maßnahmen zu schützen, um sowohl Rechtssicherheit als 
auch mehr Garantien für die Aufrechterhaltung und gegebenenfalls die Steigerung der 
Nahrungsmittelproduktion der europäischen Landwirte und Fischer zu schaffen; 

15. fordert die Kommission und den Rat auf, mit den Partnern der EU im Nahen Osten und 
Nordafrika zusammenzuarbeiten, um die Ernährungssicherheit anzugehen; ist der 
Ansicht, dass die EU bereit sein sollte, diese Partner bei der Organisation einer 
Dringlichkeitskonferenz zur Ernährungssicherheit, die unter ihrer Leitung stattfinden 
soll, zu unterstützen, um die kurzfristige Lücke bei der Nahrungsmittelversorgung und 
das mittelfristige Problem der Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft in der Region 
anzugehen; 

16. stellt fest, dass durch diese Angriffe in Verbindung mit der Unterbrechung des Handels 
aus Kriegsgründen verhindert wird, dass wesentliche Ressourcen – von Energie und 
Düngemitteln bis hin zu unentbehrlichen Chemikalien und landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen – in die EU gelangen; hebt hervor, dass die europäischen Bürger, 
Lebensmittelhersteller und Verbraucher daher bereit sind, die Last des Krieges 
solidarisch mit den heldenhaften Menschen in der Ukraine zu teilen; 

17. weist darauf hin, dass die EU der weltweit größte Importeur und Exporteur von 
Agrarlebensmitteln und Lebensmitteln aus aquatischen Ressourcen ist; weist darauf hin, 
dass die EU Maßnahmen ergreifen sollte, um die Abhängigkeit von Energie, 
Primärgütern, Chemikalien und chemischen Erzeugnissen aus Drittländern zu 
verringern, um die langfristige Widerstandsfähigkeit ihrer Lebensmittelsysteme für 
Agrar- und Aquakulturerzeugnisse zu erhöhen sowie Technologien und Verfahren zur 
Minderung dieser Abhängigkeit unterstützen sollte; betont, dass kurz- und mittelfristige 
Lösungen zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit die Diversifizierung der 
Lieferungen aus Drittländern beinhalten, und fordert die Kommission auf, mögliche 
Versorgungsquellen zu prüfen, die den internationalen Nachhaltigkeitsstandards der EU 
entsprechen, und entweder neue bilaterale Abkommen abzuschließen oder die 
bestehenden Abkommen zu stärken; 

18. fordert die Kommission auf, mögliche Gegensanktionen Russlands, die sich wie die 
2014 verhängten Sanktionen auf den Lebensmittelsektor für Agrar- und 
Aquakulturerzeugnisse auswirken könnten, zu antizipieren und neue Märkte zu 
ermitteln und zu öffnen, um die Lebensmittelausfuhren umzulenken; 

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die landwirtschaftlichen und 
aquatischen Lebensmittelmärkte genau zu überwachen und dabei vor allem auf 
Preisspekulationen zu achten und gleichzeitig die Integrität des Binnenmarkts 
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sicherzustellen; fordert insbesondere monatliche Marktanalysen des Zustands der 
Agrar-, Fischerei- und Aquakulturmärkte nach Sektoren, die Preise, Mengen und 
Lieferketten abdecken; begrüßt es, dass die Kommission den neu geschaffenen 
ständigen Europäischen Mechanismus zur Krisenvorsorge und Krisenreaktion im 
Bereich der Ernährungssicherheit (European Food Security Crisis preparedness and 
response Mechanism, EFSCM) zur Anwendung bringt, in dessen Rahmen 
Sachverständige dieser Sektoren, und zwar sowohl aus dem öffentlichen als auch aus 
dem Privatsektor, zusammentreten; fordert die Kommission allerdings auf, dem 
Parlament den Inhalt dieser Erörterungen mitzuteilen, damit es von allen Informationen 
profitieren kann, die für die Bewältigung der Krise erforderlich sind; 

20. bekräftigt seine früheren Forderungen danach, die Abhängigkeit im Energiebereich, 
insbesondere die Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland, deutlich zu 
verringern, unter anderem durch die Diversifizierung der Energiequellen, die Steigerung 
der Energieeffizienz und die Beschleunigung der Energiewende; betont, dass die 
Sanktionen spezifische Auswirkungen auf europäische Haushalte im Zusammenhang 
mit Lebensmittelpreisen und den Energiekosten haben können und dass von ihnen nicht 
erwartet werden sollte, dass sie den Preis dieser Krise ohne Unterstützung bezahlen; 
fordert die Mitgliedstaaten daher auf, Pläne und Unterstützung zugunsten der Haushalte 
auszuarbeiten, um die Krise im Zusammenhang mit den Lebenshaltungskosten 
anzugehen; 

21. weist darauf hin, dass der dramatische Anstieg der Düngemittelpreise, der sich erheblich 
auf den Agrar- und Lebensmittelsektor insgesamt auswirkt, schon aus der Zeit vor der 
russischen Invasion in die Ukraine stammt; betont, dass diese Preise weiter steigen 
werden, da sie mit den Erdgaspreisen zusammenhängen; fordert daher die Kommission 
nachdrücklich auf, mit der Aufhebung der Antidumpingzölle auf in Drittländern 
hergestellte Düngemittel zu beginnen; bedauert ferner, dass die Kommission in ihrer 
Mitteilung vom 8. März 2022 mit dem Titel „REPowerEU: gemeinsames europäisches 
Vorgehen für erschwinglichere, sichere und nachhaltige Energie“ den spezifischen Fall 
der Düngemittel nicht erwähnt hat1; 

22. fordert die EU auf, in Bezug auf die von ihr benötigten kritischen Rohstoffe ihre 
Strategien grundlegend zu überdenken und dabei die vollständige Unabhängigkeit von 
Lieferungen aus Russland sicherzustellen, und betont, dass es keine Rückkehr zu einem 
Szenario mit Rahmenbedingungen wie beim Status quo ante geben darf; fordert, dass 
die Lieferketten so wiederaufgebaut werden und der Handel so weitergeführt wird, dass 
keine Abhängigkeit von Lieferungen aus Russland besteht;  

23. fordert die Förderung und Vereinfachung des Zugangs zu Energieeffizienzmaßnahmen, 
um die Kostenbelastung für Landwirte und Fischer im Hinblick auf den direkten 
Energieeinsatz zu verringern; stellt fest, dass es zwar ein enormes Potenzial für die 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind- und Solarenergie in 
landwirtschaftlichen Betrieben gibt, dass jedoch nach wie vor erhebliche Hindernisse 
und Herausforderungen für kleine Anlagen zur Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Energiequellen bestehen; fordert die Kommission und die nationalen 
Behörden auf, die Haupthindernisse zu beseitigen, die von Landwirten bei der 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen festgestellt wurden, nämlich 
komplexe Genehmigungs- und Subventionsverfahren, hohe Investitionskosten, lange 

                                                
1  COM(2022)0108. 
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Amortisationszeiten und begrenzten Zugang zu Krediten; 

24. betont, dass ein integraler Bestandteil des EU-Aktionsplans zur Sicherstellung der 
Ernährungssicherheit der EU eine Strategie zur Erhöhung der Energieunabhängigkeit 
der EU von Lieferungen aus Russland sein muss, wozu auch die vollständige Aufgabe 
der Projekte Nord Stream und Nord Stream 2 gehört, dabei aber gleichzeitig die 
Energieversorgungssicherheit der EU gewahrt werden muss; 

25. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit und Machbarkeit der Mobilisierung 
zusätzlicher finanzieller Unterstützung für die am stärksten betroffenen Sektoren zu 
bewerten und dringend gezielte, befristete Maßnahmen zu ergreifen, um Landwirten zu 
helfen, die Auswirkungen der drastischen Zunahme der Düngemittelpreise abzufangen; 

26. stellt fest, dass alternative organische Nährstoffquellen und Nährstoffkreisläufe zur 
Verringerung der Abhängigkeit von chemischen Düngemitteln so schnell wie möglich 
in vollem Umfang genutzt werden sollten; fordert die Kommission auf, rechtliche und 
praktische Hindernisse für die Umsetzung dieser Lösung zu beseitigen, um die 
Abhängigkeit von Düngemittelimporten zu verringern, zuerst durch eine Umstellung 
auf organische Düngemittel und anschließend durch die weitere Unterstützung der 
Forschung und neuer Innovationen auf EU-Ebene; fordert die Kommission 
insbesondere auf, die erforderlichen Maßnahmen, einschließlich rechtlicher 
Maßnahmen, zu ergreifen, um die Verwendung organischer Düngemittel, die aus 
Klärschlamm, verarbeitetem Dung, Bio-Holzkohle und Insektenkot erzeugt wurden, 
auszuweiten, um chemische Düngemittel zu ersetzen, was mit den Zielen der Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ im Einklang steht; 

27. hebt angesichts einer Abkehr von der Abhängigkeit von fossilen Kraftstoffen, 
importierter Energie und chemischen Düngemitteln und einer Hinwendung zu grüneren, 
erneuerbaren Alternativen die Verflechtungen zwischen der Nachhaltigkeit und einer 
verstärkten Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft hervor; 

28. fordert die Kommission auf, die Grenzwerte für die Ausbringung von Stickstoff aus 
Tierdung, etwa für aus Dung zurückgewonnenem Stickstoff (RENURE), als Alternative 
zur Verwendung von chemischen Düngemitteln gemäß den Grenzwerten für 
Düngemittel anzuheben; fordert die Kommission auf, sowohl eine befristete 
Ausnahmeregelung zu erwägen, um die Düngemittelkosten rasch zu senken, als auch 
auf einen langfristigen Rahmen hinzuarbeiten, um das Kreislaufprinzip in 
landwirtschaftlichen Betrieben zu fördern und die Abhängigkeit von Ressourcen aus 
Drittländern zu verringern; 

29. fordert die Kommission auf, falls notwendig, den Mitgliedstaaten die Flexibilität 
einzuräumen, befristet Landwirten eine Agrarerzeugung auf ökologischen 
Vorrangflächen unter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln zu 
ermöglichen; 

30. stellt angesichts der außergewöhnlichen Umstände fest, dass temporäre und umkehrbare 
Maßnahmen zur Erhöhung der Produktion der EU in der Erntesaison im Jahr 2022 
dringend nötig sind, um zur Ernährungssicherheit der EU beizutragen; fordert die 
Kommission im Licht der Notwendigkeit, das unmittelbare Defizit an proteinhaltigen 
Kulturpflanzen zu beheben, dazu auf, die Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, um 
es während dieses GAP-Übergangsjahres zu ermöglichen, Brachland für die Produktion 
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dieser Kulturen für den menschlichen oder tierischen Verzehr zu nutzen, ohne die 
Abhängigkeit von Betriebsmitteln zu erhöhen; fordert in dieser Hinsicht, dass 
proteinhaltigen Kulturen Priorität eingeräumt wird; fordert die Kommission auf, die 
Lage rechtzeitig neu zu bewerten und erforderlichenfalls für 2023 weitere angemessene 
Maßnahmen vorzuschlagen;  

31. ist der Ansicht, dass Veränderungen bei den Anpflanzungssystemen zur Bereitstellung 
von mehr einheimischen Nahrungs- und Futtermitteln in der Vegetationsperiode 2022 in 
der EU bewertet und weiterentwickelt werden sollten, um die Erzeugungssysteme zu 
verbessern und mittel- und langfristig eine geplante Entwicklung hin zu mehr 
Autonomie zu ermöglichen; 

32. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass landwirtschaftliche Flächen in erster 
Linie nur für die Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln genutzt werden, damit 
die Ernährungssicherheit nicht nur für die Unionsbürger, sondern auch für Millionen 
von Geflüchteten in der EU gewährleistet ist; 

33. betont, dass ein starker und nachhaltiger Agrarsektor in der gesamten EU und eine 
florierende und nachhaltige ländliche Umwelt, die durch eine starke GAP unterstützt 
werden, entscheidende Komponenten für die Bewältigung der Herausforderung der 
Ernährungssicherheit sind; betont, dass die Landwirtschaft für die EU und ihre 
politische und wirtschaftliche Entwicklung von großer Bedeutung ist und durch die 
Nahrungsmittelerzeugung, die Beschäftigung im ländlichen Raum, die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität in ländlichen Gebieten sowie die ländliche 
Entwicklung im Allgemeinen enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft hat; 

34. fordert, dass die in Artikel 219 der Verordnung über eine gemeinsame 
Marktorganisation1 vorgesehenen Maßnahmen gegen Marktstörungen umgehend 
umgesetzt werden, um die am stärksten betroffenen Wirtschaftszweige zu unterstützen, 
und dass parallel dazu die Krisenreserve zu diesem Zweck mobilisiert wird; fordert die 
Kommission ferner auf, bereit zu sein, die erforderlichen weiteren marktstützende 
Sondermaßnahmen im Rahmen der Verordnung zu ergreifen, wie etwa die Auslösung 
von Artikel 222; 

35. fordert die Kommission nachdrücklich auf, den Mitgliedstaaten vollständige Klarheit in 
Bezug auf die Höhere-Gewalt-Klausel in der GAP sowie in weiteren Rechtsvorschriften 
zu verschaffen; 

36. ist der Auffassung, dass die Steigerung der Ernährungssicherheit jetzt eine noch 
dringendere Priorität darstellt und dass die nationalen Strategiepläne bewertet werden 
sollten, um die notwendigen Anpassungen an die neuen Gegebenheiten vorzunehmen, 
einschließlich der Nutzung einschlägiger flexibler Optionen zur Ausweitung der 
Anbauflächen; 

37. fordert die Kommission auf, alle notwendigen Schritte, insbesondere im Hinblick auf 
staatliche Beihilfen, zu unternehmen, um die notwendige Unterstützung der von der 
Krise am stärksten betroffenen Branchen zu ermöglichen; 

38. fordert die Kommission auf, eine Änderung des im März 2020 erlassenen Befristeten 

                                                
1  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671. 
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Rahmens für staatliche Beihilfe zu erwägen, um es den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, 
die Flexibilität im Rahmen der Vorschriften über staatliche Beihilfen voll 
auszuschöpfen und so die Wirtschaft zu stützen; 

39. betont, dass die außerordentlichen COVID-19-Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums erweitert werden sollten, um die anhaltenden Liquiditätsprobleme 
anzugehen, die die Durchführbarkeit landwirtschaftlicher Tätigkeiten und kleine 
Unternehmen gefährden, die im Bereich der Verarbeitung, Vermarktung oder 
Entwicklung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind; 

40. ist der Ansicht, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um für mehr Flexibilität bei 
der Einfuhr essenzieller Waren (insbesondere Getreide, Sojabohnen und Düngemittel) 
aus Drittländern zu sorgen, ohne die EU‑Standards zu unterlaufen; 

41. bekräftigt sein Engagement für Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit und betont, 
dass alle eingeführten Nahrungs- und Futtermittel den EU-Normen in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit entsprechen müssen, einschließlich der 
Höchstgehalte an Pestizidrückständen und antimikrobiellen Mitteln; verurteilt alle 
Vorschläge, die darauf abzielen, die derzeitige Krise zu missbrauchen, um diese 
Anforderungen und Verpflichtungen zu schwächen; 

42. fordert die Kommission auf, vor allem Branchenorganisationen zu unterstützen, um 
neue Einfuhrmärkte zu erschließen, die für die Versorgung mit Lebensmitteln und 
landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, insbesondere für die Tierhaltung, sorgen, und so 
einer Gefährdung der Ernährungssicherheit in Europa vorzubeugen; 

43. fordert den Rat und die Kommission auf, dringend die Krisenreserve in Höhe von 
479 Millionen EUR freizugeben, um dem Agrarsektor dabei zu helfen, mit den 
derzeitigen Herausforderungen des Marktes zurechtzukommen; stellt jedoch fest, dass 
diese Krisenreserve, nachdem sie aufgebraucht ist, nicht wieder mit Mitteln aus der 
GAP aufgefüllt werden kann; fordert daher die umgehende Freigabe zusätzlicher Mittel, 
die mobilisiert werden können, falls die Krisenreserve aufgebraucht ist; 

44. fordert die Kommission auf, mit Blick auf den Eiweißpflanzenmangel eine umfassende 
europäische Eiweißstrategie vorzuschlagen, um die europäische Eiweißerzeugung zu 
erhöhen und die diesbezügliche Abhängigkeit der EU von Drittländern zu verringern; 

45. weist darauf hin, dass auf der Produktionsebene verstärkte Maßnahmen und Anreize 
erforderlich sind, um Resilienz aufzubauen, z. B. durch eine verstärkte 
Kreislaufwirtschaft und Selbstversorgung mit Betriebsmitteln, wobei gleichzeitig die 
Produktionskapazität und die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, Fischerei und 
Aquakultur der EU nicht untergraben werden, sowie durch Fortschritte auf dem Weg 
zur Präzisionslandwirtschaft und die Entwicklung von Märkten für alternatives Eiweiß 
sowie den beschleunigten Zugang dazu, organische Düngemittel, mikrobiellen 
Pflanzenschutz und Agrarökologie im Einklang mit den Zielen des Grünen Deals, 
wobei es möglich sein sollte, während dieses GAP-Übergangsjahrs eine gewisse 
vorübergehende und kurzfristige Flexibilität bei den Bedingungen und 
Ausnahmeregelungen in Erwägung zu ziehen, und die Verwaltungsverfahren 
beschleunigt werden sollten, damit diese Flexibilität möglich wird, insbesondere in 
Anbetracht der fehlenden Investitionen, geringeren Liquidität und Marktunsicherheit 
aufgrund der aktuellen Lage; 
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46. fordert die Kommission auf, in Bezug auf Vorauszahlungen an Erzeuger Flexibilität an 
den Tag zu legen und weist darauf hin, dass die Zahlungsströme von Landwirten 
gesichert werden müssen, und fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, 
den Anteil der Vorauszahlungen bei Direktzahlungen sowie flächen- und tierbezogenen 
Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums von 50 % auf 70 % für 
Einkommensbeihilfen und von 75 % auf 85 % für bestimmte Zahlungen für die 
Entwicklung des ländlichen Raums zu erhöhen; 

47. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Stärkung ihrer Lebensmittelketten 
umzusetzen und entsprechende verfügbare Instrumente zu nutzen; besteht darauf, dass 
die ergriffenen Maßnahmen weder die Integrität des Binnenmarktes gefährden noch die 
Maßnahmen zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit der Lebensmittelketten in der EU 
untergraben noch die Energieabhängigkeit von russischen Ressourcen verstärken 
dürfen; 

48. fordert die Kommission auf, für landwirtschaftliche Produkte, die von Marktproblemen 
betroffen sind, außergewöhnliche Maßnahmen anzuwenden, u. a. Beihilfen für die 
private Lagerhaltung; weist darauf hin, dass es beabsichtigt, diese Beihilfen auch dem 
Schweinefleischsektor zur Verfügung zu stellen; fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, einen Mechanismus zu schaffen, der den Zugang zu Produkten aus privater 
Lagerhaltung durch regierungsunabhängige Organisationen und andere Stellen 
ermöglicht und so dazu beiträgt, die Ernährungssicherheit in der Ukraine 
sicherzustellen; ist der Ansicht, dass dieser Mechanismus auch über den Europäischen 
Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen in den Mitgliedstaaten, die 
Flüchtlinge aufnehmen, genutzt werden könnte, um den dringenden Bedarf an 
zusätzlich bereitgestellten Nahrungsmitteln zu decken; vertritt ferner die Auffassung, 
dass mit dem Fonds dafür Sorge getragen werden kann, dass schutzbedürftige Personen 
nicht unverhältnismäßig stark unter der Krise leiden; 

49. betont, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um Hindernissen für den freien 
Warenverkehr vorzubeugen, insbesondere im Hinblick auf den freien Verkehr 
essenzieller Waren wie Getreide; beharrt darauf, dass das reibungslose Funktionieren 
des Binnenmarktes in Bezug auf landwirtschaftliche Erzeugnisse sichergestellt werden 
muss und dass Verbote von Ausfuhren in andere Mitgliedstaaten vermieden werden 
müssen; fordert die Kommission auf, diesbezüglich besonders wachsam zu sein und 
unverzüglich gegen die Verhängung eines Ausfuhrverbots für Getreide durch Ungarn 
vorzugehen; 

50. weist darauf hin, dass faire Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt im Hinblick auf 
ungerechtfertigte Preissteigerungen für bestimmte Lebensmittel überwacht und 
durchgesetzt werden müssen; betont, dass die Überwachung möglicher Situationen, in 
denen einige Unternehmen im Binnenmarkt im Agrar- und Lebensmittelsektor sowie im 
Sektor für Lebensmittel aus Wassertieren ein Monopol aufbauen können, verbessert 
werden muss, und weist darauf hin, dass gegen entsprechende Entwicklungen 
unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden müssen; 

51. fordert die Kommission auf, unverzüglich einen detaillierten Aktionsplan auszuarbeiten, 
um das ordnungsgemäße Funktionieren der Lieferketten für Lebensmittel in der EU 
sicherzustellen und langfristig für Ernährungssicherheit in der EU zu sorgen, dabei die 
Lehren zu berücksichtigen, die aus den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und 
anderen möglichen Störungen gezogen wurden, und gegebenenfalls auf den 
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Erkenntnissen aus dem Katastrophenplan aufzubauen, der im November 2021 vorgelegt 
wurde; fordert die Kommission auf, gegen die Schwachpunkte vorzugehen, die durch 
die übermäßige Abhängigkeit von Energie-, Futter- und Düngemitteleinfuhren von 
einem einzigen oder zu wenigen Lieferanten und die mangelnde Diversifizierung der 
Lieferketten deutlich wurden; 

52. stellt fest, dass dieser Aktionsplan eine Gelegenheit bietet, die Verwirklichung der Ziele 
des Grünen Deals zu beschleunigen, wodurch die Robustheit der Lebensmittelkette der 
EU in einer grünen Kreislaufwirtschaft verstärkt wird und Anreize für Landwirte, 
Fischer und Interessenträger entlang der Lebensmittelkette geschaffen werden, durch 
den zunehmenden Einsatz von innovativen Werkzeugen, Anbautechnologien und 
nachhaltigen Prozessen und Verfahren auf nachhaltigere, effizientere und unabhängige 
Produktionsmethoden und Werkzeuge umzustellen – was allesamt zur Verringerung der 
Abhängigkeit der EU von importierten Betriebsmitteln beitragen wird, unter anderem 
durch die Bereitstellung kurzfristiger Investitionen, um den Einsatz von Technologien 
und Verfahren zu erhöhen, die auf die Verwirklichung der Ziele der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ abzielen; 

53. bekräftigt, dass die strategische Autonomie Europas in Bezug auf Lebensmittel, 
Futtermittel und die Landwirtschaft insgesamt gestärkt werden muss, was im Einklang 
mit den Zielen des Grünen Deals steht, die darauf ausgelegt sind, die Umwelt in der EU 
und ihre landwirtschaftlichen Flächen sowie Fischerei- und Aquakulturflächen zu 
schützen; 

54. fordert die Kommission auf, die Ziele und den Zeitplan für bestimmte Initiativen im 
Rahmen des europäischen Grünen Deals, insbesondere die Strategie „Vom Hof auf den 
Tisch“ und die Biodiversitätsstrategie, zu überprüfen, um zu verhindern, dass die 
Umsetzung dieser Ziele und des Zeitplans zu einem Verlust des Erzeugungspotenzials 
des Agrar- und Lebensmittelsektors der EU und zu einer Gefährdung der 
Ernährungssicherheit in Europa führt; 

55. besteht ferner darauf, dass vorrangig alle Anstrengungen unternommen werden müssen, 
damit es insbesondere in gefährdeten Regionen nicht zu einer Nahrungsmittelknappheit 
kommt und mithin keine großflächige geopolitische Instabilität entsteht, und st der 
Ansicht, dass ein Beitrag zur weltweiten Ernährungssicherheit zu diesem Zeitpunkt eine 
moralische Pflicht ist und nicht als Bedrohung für die langfristigen Ziele und Vorgaben 
der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und des umfassenderen Grünen Deals in den 
Sofortmaßnahmen zur Steigerung der Widerstandsfähigkeit und zum Aufbau der 
Selbstversorgung im Zusammenhang mit Betriebsmitteln nicht untergraben werden 
sollten; betont, dass Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der 
Betriebsmittelverwendung und der Verfügbarkeit nachhaltigerer Alternativen und 
Verfahren sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung, wie sie 
in der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und im Grünen Deal festgelegt sind, die 
somit zur Minderung der Abhängigkeit von Betriebsmitteln wie schädlichen 
Pflanzenschutzmitteln und chemischen Düngemitteln beitragen, mittel- bis langfristig 
Bausteine zur Sicherstellung einer widerstandsfähigen Landwirtschaft, Fischerei und 
Aquakultur und einer robusten Lebensmittelkette in der EU sind; 

56. weist außerdem noch einmal darauf hin, dass Legislativvorschläge, die sich aus den 
Zielen und Vorgaben der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ ableiten, zunächst 
umfassenden Folgenabschätzungen unterzogen werden müssen, wobei die möglichen 
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Folgen der russischen Invasion der Ukraine für die europäische und globale 
Ernährungssicherheit zu berücksichtigen sind, und dass die Verantwortung der 
Rechtsetzungsorgane darin besteht, die Fahrpläne zur Erreichung der Ziele der Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“ umzusetzen und gleichzeitig die Bedingungen festzulegen, 
damit ein Rückgang des Produktionsniveaus in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei 
oder Aquakultur und oder die Verlagerung von Emissionen verhindert wird; betont, 
dass angesichts des anhaltenden Kriegs in der Ukraine und der zusätzlichen Belastung 
für die Lebensmittelketten der EU in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei und 
Aquakultur die Untersuchung all dieser Folgen noch dringlicher geworden ist, die 
potenziellen Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit sorgfältig bewertet werden 
müssen und außerdem eine umfassende Studie zur Abhängig des Lebensmittelsystems 
der EU von Betriebsmitteln und ihren Quellen in Auftrag gegeben werden sollte; 

57. ist der Ansicht, dass die Bestrebung, die Erzeugungsflächen um 10 % zu verringern, 
angesichts der derzeitigen Marktbedingungen nicht umgesetzt werden darf; 

58. stellt fest, dass die Störung der vor dem Einmarsch bestehenden Handelsströme zeigt, 
dass die EU dringend prüfen muss, auf welchem Wege langfristig autonomere land- und 
fischereiwirtschaftliche Systeme sowie Aquakultursysteme für die Erzeugung von 
Lebens- und Futtermitteln entwickelt werden können, in deren Rahmen die 
Abhängigkeit der EU von Einfuhren verringert und die Erzeugung in der EU erhöht 
wird; betont, dass diese Prüfung in Bezug auf die Erzeugnisse, bei denen aufgrund der 
Aussetzung der ukrainischen Ausfuhren das höchste Risiko von Engpässen besteht, 
z. B. in Bezug auf Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen und Düngemittel, besonders 
dringend vorgenommen werden muss; 

59. ist sehr besorgt über den steilen Anstieg der von der Fischereiwirtschaft zu tragenden 
Betriebskosten; weist darauf hin, dass unionsweit viele Fischereifahrzeuge zurzeit vor 
Anker liegen, da die Erstverkaufspreise für Fisch die gestiegenen Produktionskosten 
nicht decken; 

60. ist der Ansicht, dass der europäische Fischereisektor von wesentlicher Bedeutung für 
die europäische Ernährungssicherheit ist, und bedauert, dass sich seine Lage während 
dieser Krise wegen der rasch steigenden globalen Preise für wichtige Waren für den 
Sektor und insbesondere der schwankenden Kraftstoffpreise, die die Fischereitätigkeit 
nicht mehr wirtschaftlich tragfähig machen, beträchtlich zugespitzt hat; ist der Ansicht, 
dass diese Situation dringende Unterstützung erfordert, einschließlich Direktzahlungen; 
weist darauf hin, dass mit dieser Unterstützung dafür gesorgt werden muss, dass die 
Fischereiflotten der EU fortwährend tätig sein können und darüber hinaus auch die 
Tätigkeiten entlang der Lieferkette für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse fortgesetzt 
werden können; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diese Probleme 
für den Fischereisektor zur Kenntnis zu nehmen und bei zukünftigen Maßnahmen 
entsprechend dagegen vorzugehen; stellt fest, dass die Entwicklung und Nutzung von 
energieeffizienten Innovationen gefördert werden muss, wenn die steigenden 
Kraftstoffpreise langfristig angegangen werden sollen; 

61. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der neue 
Europäische Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds möglichst bald einsatzbereit ist, 
und fordert die Kommission auf, dringend einen Vorschlag vorzulegen, damit eine 
Soforthilfe im Rahmen des Fonds auch in Krisenzeiten, etwa dem Krieg in der Ukraine, 
möglich ist; fordert nachdrücklich die Mobilisierung etwaiger verbleibender Mittel aus 
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dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Umsetzung der Reserve für die Anpassung an 
den Brexit zu beschleunigen, damit die Unterstützung vom Brexit betroffene Gebiete 
schneller erreicht; 

62. fordert die Kommission nachdrücklich auf, Sofortmaßnahmen zur Unterstützung der 
Fischerei, der Aquakultur und der gesamten Wertschöpfungskette (Verarbeitung, 
Einzelhandel usw.) in der EU vorzuschlagen; fordert in diesem Zusammenhang, dass 
die Sofortmaßnahmen Folgendes umfassen: Ausgleichszahlungen an Betreiber für 
Einkommensverluste und zusätzliche Kosten, Unterstützung während der 
vorübergehenden Einstellung der Fangtätigkeit und Unterstützung der 
Erzeugerorganisationen und der gesamten Wertschöpfungskette für Fisch und 
Meeresfrüchte durch den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds im 
Hinblick auf die vorübergehende Lagerung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen, 
Erhöhung der jährlichen Quotenflexibilität von 10 % auf 25 %, Anhebung der 
Obergrenze für staatliche Beihilfen auf bis zu 500 000 EUR je Fischereifahrzeug im 
Rahmen der De-minimis-Regelung und Einbeziehung von Fischerei und Aquakultur in 
den befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Märkte mit allen verfügbaren Instrumenten der Gemeinsamen 
Fischereipolitik zu stabilisieren;  

63. stellt fest, dass Maßnahmen entlang der gesamten Lebensmittelkette in Erwägung 
gezogen werden sollten, damit alle Akteure eine Funktion bei der Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit des Agrar- und Lebensmittelsektors sowie des Sektors für 
Lebensmittel aus Wassertieren haben, und dass diese Maßnahmen zu den Zielen und 
Vorgaben des Übergangs der EU zur Klimaneutralität bis 2050 beitragen müssen; ist 
der Ansicht, dass im Einklang mit der raschen Umsetzung der Richtlinie über unlautere 
Handelspraktiken1 besonderes Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit von 
Landwirtschaft, Fischerei und Aquakultur und auf die wichtige Funktion der 
Einzelhändler bei der Festlegung fairer Erträge für die Erzeuger gelegt werden sollte, 
insbesondere angesichts des Drucks aufgrund der steigenden Betriebsmittelkosten, 
gleichermaßen aber auch ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Lebensmittel für 
die Verbraucher erschwinglich und zugänglich bleiben; 

64. fordert die Kommission auf, tätig zu werden, damit die Bestimmungen für staatliche 
Beihilfen für die Landwirtschaft, die Fischerei und die Aquakultur, einschließlich De-
minimis-Bestimmungen, den Mitgliedstaaten ermöglichen, Unternehmern zügige und 
flexible Unterstützung zu gewähren, damit die mit dem Krieg in der Ukraine 
verbundenen steigenden Kosten ausgeglichen werden; hebt in dieser Hinsicht hervor, 
dass die Mitgliedstaaten in ihrem nationalen Rahmen außerdem Unterstützungen wie 
die Verringerung von Sozialbeiträgen, die Aussetzung oder Senkung bestimmter 
Steuern oder die Erweiterung von COVID-19-Darlehen in Betracht ziehen sollten; 
fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass staatliche Beihilfen nicht zur 
Wettbewerbsverzerrung führen und dass gleiche Wettbewerbsbedingungen für die 
Mitgliedstaaten gewährleistet sind; 

                                                
1  ABl. L 111 vom 25.4.2019, S. 59. 
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65. fordert, dass auf internationaler Ebene verstärkte Maßnahmen ergriffen werden, um 
dafür zu sorgen, dass die Ernährungssicherheit bei der Politikgestaltung im Mittelpunkt 
steht, und so Mängeln in den am stärksten gefährdeten Ländern vorzubeugen und dort 
für Ernährungssicherheit zu sorgen, und dass dabei der Verwendung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse als Lebensmittel Vorrang eingeräumt und 
Hindernissen für den internationalen Handel mit Lebensmitteln vorgebeugt wird; 

66. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, rasch eine Sitzung des FAO-
Ausschusses für Welternährungssicherheit vorzuschlagen, der das bevorzugte 
Koordinierungsforum in dieser Angelegenheit sein sollte, da er die umfassende 
Vertretung aller Staaten gewährleistet; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
auf, sich in diesem Forum zu engagieren, um eine internationale Koordinierung zu 
gewährleisten, insbesondere in Bezug auf die Vorräte, die Biokraftstoffe und die 
finanzielle Unterstützung der Einfuhrländer; 

67. ist der Ansicht, dass auch erhebliche Veränderungen der Markt- und Ausfuhrmodelle 
sowie eine ernsthafte Notfallplanung erforderlich sein könnten, z. B. in Bezug auf die 
Autonomie bei der Erzeugung von Futtermitteln in der EU, alternative 
Absatzmöglichkeiten für Ausfuhren, verbesserte Reaktionskapazitäten, strategische 
Vorräte an Grundlebensmitteln, Futtermitteln und anderen Nahrungsmitteln, die 
Autonomie bei Düngemitteln und Ersatzerzeugnissen sowie klare Informationen über 
globale Transportmuster in Bezug auf landwirtschaftliche und fischereiwirtschaftliche 
Erzeugnisse wie auch Aquakulturerzeugnisse; 

68. fordert, dass die Maßnahmen zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung 
schneller umgesetzt und verstärkt werden, um die Verfügbarkeit von Lebensmitteln und 
die Nutzung der in der EU verfügbaren Ressourcen zu maximieren, damit die 
Autonomie im Lebensmittelbereich verbessert wird; betont, dass der Verlust von 
Lebensmitteln während der Lagerung und in allen Stufen der Lieferkette verhindert 
werden muss, Lebensmittelspenden durch eine kohärente Anwendung des 
Haftungsrechts erleichtert werden müssen, die Verwertung von Lebensmittelabfällen 
gefördert werden muss und alternative Optionen für Einzelhändler erarbeitet werden 
müssen, u. a. Verkaufsangebote zu ermäßigten Preisen und die Zusammenarbeit mit 
lokalen Gemeinschaftsprojekten zur Bekämpfung der örtlichen Ernährungsarmut und 
-unsicherheit; fordert die Mitgliedstaaten auf, Programme zur Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung festzulegen und anzuwenden und in Erwägung zu ziehen, 
zusätzlich zu den bereits von der Richtlinie über unlautere Handelspraktiken erfassten 
Praktiken auch Praktiken, die zu Lebensmittelverschwendung führen, gesetzlich zu 
regeln; fordert, dass bei den Initiativen zu den Vermarktungsnormen der Verringerung 
der Lebensmittelverschwendung Vorrang eingeräumt wird; fordert eine bessere 
Überwachung der Lebensmittelverschwendung auf allen Ebenen in der EU; weist 
darauf hin, dass kurze Lebensmittelketten das Risiko der Lebensmittelverschwendung 
senken; 

69. betont, dass kurzfristig gegen das Problem der Lebensmittelverschwendung auf allen 
Stufen der Lebensmittelkette vorgegangen werden muss, damit der Druck auf die 
Nahrungsmittelversorgung in Europa gemindert wird, indem Maßnahmen ergriffen 
werden, mit denen die Zielvorgabe erreicht werden kann, die Lebensmittelabfälle der 
EU bis 2025 um 30 % und bis 2030 um 50 % gegenüber den Bezugswerten von 2014 zu 
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verringern1; 

70. fordert alle Mitgliedstaaten auf, Programme zur Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung umzusetzen, zumal die Lebensmittelverschwendung 
dringend verringert werden muss, und betont, dass der Schwerpunkt auf der 
Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelverlusten liegen sollte, 
da die Vermeidung von Lebensmittelverlusten in Zeiten von Versorgungsengpässen zur 
Konsolidierung der Ernährungssicherheit beitragen kann; 

71. fordert, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Armut zu bekämpfen, die durch die 
rasch steigenden Energiepreise und die Auswirkungen des Konflikts auf die 
Lebensmittelpreise verursacht wird, und ist der Ansicht, dass soziale Maßnahmen zu 
den notwendigen Maßnahmen gehören müssen; 

72. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

                                                
1  Angenommene Texte, P9_TA(2021)0425.  

www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
www.parlament.gv.at


